
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Theatrvm Evropaevm
oder außführliche und wahrhafftige Beschreibung aller und jeder

denckwürdiger Geschichten, so sich hin und wider in der Welt ... sich
zugetragen haben

... von dem 1660. Jahre anzufangen, biß in das 1665. Jahr denck- und
schreibwuerdig vorgegangen

Abelinus, Johann Philipp

Franckfurt am Mayn, 1672

Was in den vereinigten Niederlanden, absonderlich aber im Haage, in der
Herren General-Staaten Versammlungen, theils bey Anhör- und

Beantwortung fremder Gesandten und deren eingegebener Memorialien
...

urn:nbn:de:bsz:31-98293

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-98293


1

t 320

1664 .
Thour zu
Londen .

Muth⸗
maßliches
Omen , o⸗

der Außle⸗
gung von

dieſem
Streite

auff den

bevorſte⸗
henden

Krieg mit

Holland .

ſtreiten und kaͤmpffen angefuͤhret worden /
maſſen er zu dem Ende einen beſonderen
Knecht hielt / der ſie deß Tags umb einen ge⸗

wiſſen Lohn abrichten mußte . Dieſer Cra

hatte unter anderen eine gewaltige groſſe

Dogge / welche / weil man ſie nicht wol ver⸗

ſperdet hatte / am 1. Decemb .in deß Herꝛn
Stalle eine Kuh todt bieß / und den vierdten

Tag hernach auch ein Pferd / und zwar wol

das ſchoͤnſte / ſo der Edelmann hatte . Deßwe⸗

gen ward der vom Adel / weil er ſich noch eines

groͤſſern Schadens beſorgen mußte / ſchluͤſſig/
den Hund zuverkauffen / konte aber ſo bald kei⸗

nen Kauffer finden : denn die Nachbaren wuß⸗
ten ſchon alle umb deßbeiſſigen Thiers ſchlim⸗
me Raͤncke. Unterdeſſen erzehlte er einem

ſeiner Freunde / dem Sir Eduard Bulli /

den gantzen Verlauff und ſein Vorhaben / daß
er den Hund wolte umbbringen laſſen / damit

er von demſelbigen keinen weitern Schaden
erleiden duͤrffte . Der Bulli hingegen mein⸗
te / die Generoſitàt und Tapferkeit deß Hun⸗

des waͤre zu einem ſo ſchaͤndlichen Tod zu edel :

Denn / weil er ſo groſſe Thiere / als Kuͤhe und

Pferde / anpacken und bezwingen koͤnte/ ſo

waͤre es ja beſſer/ daßer ſich zu todte ſtritte / und

zwar gegen einen jungen Loͤpden / welchen der

Koͤnig im Thour verwahren lieſſe / worzu er

Gelegenheit zu kriegen gedaͤchte / weil der Leu⸗

tenant im Thour ſein beſonderer Freund waͤ⸗

re . Six Thomas Cra / als Herꝛ deß Hun⸗
des / war damit zu friede / drauff ward der

Schluß gemacht und der Streit angeſtelt :
Man brachte die Dogge auff den Platz / wo

der Loͤwe war / welcher / ſo bald er den Hund
ſahe / ſich an eine Ecke ſatzte und lauſchte ; der

Hund aber machte ein gewaltiges Weſen mit

bellen / und fiel bald darnach mit allen Vieren

dem Loͤwen auff den Leib / faßte ihn auch derge⸗
ſtalt im Genicke / daß er / wie ſehr auch der Loͤd

ſich wehrte / demſelbigen dennoch die Gurgel
und die Zunge auß dem Rachen heraus riſſe /
wovon der doͤwe in Ohnmacht dahin fiel / und

kurtz drauff gar verꝛeckte / zu groſſer Verwun⸗

derung vieler Grafen und Herꝛen / die dieſen
Kampff mit anzuſehen dahin kommen wa⸗

ren . Alſo ward der Hund / gleichſam als

im Triumphe / ſeinem Herꝛn wieder zuge⸗

ſtellt .
Hieraus nun nahm ihm einer von den ge⸗

genwaͤrtigen Zuſehern / Sir William Wa⸗
der genannt / Gelegenheit / eine muthmaßliche
Vorbedeutung auff den bevorſtehenden Krieg
und deſſen Außgang zu machen / und ſagte zu

den umb und bey ihm ſtehenden Mitzuſehern :
Meine Herꝛen / alſo wird der Hollaͤndi⸗
ſche Loͤwe von dem Engellaͤndiſchen
Hunde angefallen und bezwungen wer⸗

den . Aber ein anderer / Fenry Durry ge⸗

nannt / antwortete ihm und ſagte : Nein

Herꝛ / man kan hiervon eine gantz andere

Außlegung machen und ſagen ; Die Elam⸗

Beſchreibung Engellaͤndiſche

der ) werden uns / die wir itzt ſo muthig
als Loͤwen ſind / weil ſie ſonſt keinen

Feind haben / angreiffen / und voreſt im

Genicke / hernach aber im Eingeweyde /
dergeſtalt treffen / daß nicht nur eine

Ghnmacht / ſondern ein gewiſſer Tod

fuͤr unſere Nation / darauff erfolgen
wird . Mit dieſen Worten gieng Durry da⸗

von / und ließ das übrige der Geſellſchafft zu
ihrem fernern Nachdencken .

Wieweit oder nahe dieſe beyde Außlegun⸗

gen mit dem Außgange gefehlet oder zugetrof⸗
fen / wird der nachfolgende dreyjaͤhrigeVer—
lauff dieſer Engellaͤndiſchen und Nieder⸗

laͤndiſchen Kriegs⸗Geſchichte ſelber den Auß⸗
ſchlag geben .

Zu dem bevorſtehenden Kriege wolte ſich
auch ſchon deſſen getreue aber unbarmhertzige
Gehuͤlfin / die Peſkilentz / geſellen / maſſen
unter den 18297 . Menſchen / welche/ das nun⸗

mehr zuruͤck gelegte 1664. Jahr uͤber / in der

Stadt Londen und deren zugehoͤrigen Frey⸗

heit geſtorben waren / ſich auch 6 . Peſtleichen
befanden / dahingegen waren 1722 . Kinder

getaufft worden .

Hierauff nun fordert die Ordnung die Hi⸗
ſtoriſche Feder von dieſer groſſen Britanni⸗

ſchen Inſul wieder nach dem Fuß⸗veſten Lan⸗
de / umb zu befehen

Was in den vereinigten
Niederlanden / abſonderlich aber
im Haage / in der Herꝛen General⸗
Staaten Verſammlungen / theils bey Anhoͤr⸗
und Beantwortung fremder Geſandten und

deren eingegebener Memorialien / theils bey
Uberleg⸗ und Ebenmachung der mit den be⸗

nachbarten Potentaten und Staaten haben⸗
der Zwiſte und Mißhelligkeiten / theils auch in

anderen den vereinigten Niederlaͤndiſchen
Staat angehenden wichtigen Geſchaͤfften /
und ſo dann an anderen Orten durch die ge⸗

ſampte vereinigte Provincien / bey Außruͤ⸗

ſtung der Kriegs⸗Flotten / und in andernFaͤl⸗
len und Begebenheiten / dieſes 1664 .

Jahr uͤber/ denckwuͤrdig / vor⸗
gegangen .

Leicher maſſen wie es in dem ge⸗
meinen Buͤrgerlichen Weſen gar

leitchlich zugeſchehen pflegt / daß ein

Haußvaͤtter ( ſonderlich wenn er etwann eine

weitlaͤufftige und gluͤckliche Nahrung treibt )
wenn er ſchon in ſeinen eigenen vier Waͤnden

den erwuͤnſchten Hausfrieden hat / dennoch

mit ſeinen mißguͤnſtigen und neydiſchen Nach⸗
baren gar bald in verdrießlichen Streit und

Widerwillen gerathen / und ſolcher geſtalt ei⸗

ner dem andern bald mit Verbau⸗und Beneh⸗
mung deß Tag⸗Liechts / bald mit Aufffuͤhrung
der Brandmauer oder Scheidwand zu nahe
tretten kan / bald geben auch wol die Kinderming- D oghs ( ſ nennen wir die Hollaͤn⸗

Todten⸗

zahl in da
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Tog . Urſache zumm Zancken/ und da es je an allen die⸗

ſen Gelegenheiten ermangelt / ſind offtmals

beyderſeyts Diener / Knechte und Geſinde

ſchitld daran / daß die Herꝛſchafften einander /

wo nicht gar in die Haare fallen / dennoch mit

faſt unverſoͤhnlichem Haß auffſetzig werden ;

Eben dieſes und dergleichen traͤgt ſich auch bey

hohen Regimentenzu / und kan ein Potentat
oder Republicaniſcher Staat mit ſeinenNaͤch⸗
barn gar bald in Unluſt gerathen : denn da ſteht
etwan deß einen gluͤckſeliger und nahrhafftiger
Wolſtand dem andern vor ſeinen neydiſchen

Augen / daß er ſolchen ohne Mißgunſt nicht wol
anſehen kan ; Bald entſtehet umbder Graͤntzen
willen ein Streit ; bald geben beyderſeyts Un⸗

terthanen mit ihrem Haͤndel und Wandel / bald

etwan beyderſeyts Beampte und Bediente /
entweder mit ihrem unerſaͤttlichem Geitz / oder

mit ihrer hartnaͤckigen Eigenſinnigkeit / oder

mit anderen ihren Gebrechen / Urſaͤche darzu /
wie die nachfolgende Erzehlung der vorhaben⸗

den Niederlaͤndiſchen Staats⸗Geſchaͤffte mit

mehrerm erweiſen wird.
die Gen . Den 8 . Jan . neuem ( als hieſiger meiſten
Staaten Orten gewoͤhnlichem) Calender nach. / hoͤrte

enne man im Haage in der Herꝛen General⸗Staa ,

geich/ Spa ten Verſammlung / deß Herꝛn Huygens und

nien und anderer auß Ihrer Hoch⸗Moͤg. Mittel zu den

Engelland See⸗Sachen deputirter Herꝛen Bericht an /

nachdem ſie bißher deß Koͤnigs von Groß⸗

15 Britannien hiebevor gethane Anerbietung /

ſliſche See daß er nemlich mit dem vereinigten Staat eine

ca / eingehen und auffrichten wolte / erwogen

anweſende Herꝛen Committirte der relpecti⸗ —
ve Admiralitaͤts⸗Collegien ihren Bericht dar⸗

zů gaben / ward fuͤr gut befunden / die Koͤnige
in Franckreich / Spanien und Engelland
und zwar einen jeden inſonderheit / durch ein

wolbegruůndetes Schreiben / zuerſuchen / daß

auch ſie an ihrem Orte / nach Jh . Hoch⸗Moͤg .
Exempel/ auff das Vorjahr/ eine anſehentliche

Zahl von Kriegsſchiffen außruͤſtenundin See
bringen wolten / damit alſo ein jeder Theil ab⸗

ſonderlich fuͤr ſich / und unter ſeiner eigenen

Flagge / wider ermeldte Rauber / ihnen zum

Abbruch / und zuErloͤſungder armencChriſten⸗
Sclaven / etwas gutes und nachdruͤckliches

außrichten koͤnte. Es ward auch neben dem

fuͤr gut befunden / daß hieſigen Staats ſeinen

an den Koͤnigl. Hoͤfen in Franckreich / Spa⸗
nien und Engelland relidirenden Miniſtris

zuzuſchreiben / und ihnen anzubefehlen / daß ſie

beyhoͤchſtgedachten Koͤnigen und deroſelben

hohen Miniſtris Ihrer Hoch,Moͤg . gute Mei⸗
nung und Vorhaben in dieſem Stůcke / mit ih⸗

rem abſonderlichen Fleiß / auffs beſte befoͤrdern
helffen ſolten .

Engelland Dieſem ergangenen Gutachten Zufolge /
verweiſet ward noch denſelbigen Tag ein ſolches Schrei⸗

ſolches ben an den Koͤnig in Engelland auffgeſeßt / da⸗

täuber . Bündnuͤs / zuUnterdruckung der Tuͤrckiſchen
Raͤuber auff der Barbariſchen Kuͤſte in Afri⸗

ö
hatten . Als nun hierauff auchdie im Haage
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mit aber dem Koͤnig nur Urſache und Gele⸗ 1664 .
genheit gegeben/ ſolches nachgehends den Her⸗ nachge⸗

ren General⸗Staaten zuverweiſen / daß ſie da⸗ hends den

rinnen vorgegeben / wie ſie keinen andern An⸗

ſchlag haͤtten / als nur den Reyter widerdie
5

Seeraͤuber agiren zulaſſen / da doch das Wi⸗
derſpiel zuſehen / in dem er endlich nach Gui⸗

nea geſchickt worden : Allhie aber beantwortete

man ſolchen Vorwurff damit / daß Se. Maj .
ſeint der Zeit ſelber dort in Guinea Urſache
darzu gegeben haͤtte / und ebendieſes Stratage⸗
ma gebrauchen / unddie Seinige gleichfalls da⸗

hinſchicken koͤnnen . Nichts deſtoweniger gab
ſolche Guineiſche Raͤiſe bey Engelland einen

ſehr groſſen Verdruß / und wardauch nachge⸗
hends als eine Haupt⸗Urſache deß endlichhieꝛ⸗
auff erfolgten Kriegs angezogen und geklaͤget.

Hierzu ſchlugen ſich indeſſen noch mehr Kla⸗Die Nie⸗

gen / welche eigentlich und vornemlich von den derlaͤndiſc
hieſigen Oſt⸗und Weſt⸗Indiſchen Compa⸗ T⸗
gnien herꝛuͤhrten/ und zwar auß dieſem Grun⸗

de : Denrr .2r. Jan , gaben die Vorſteher von klagt beym
der Weſt⸗Indiſchen Compagnie Ih . Hoch⸗Staat uͤ⸗

Moͤg. den HerꝛenGeneral⸗Staaten zuverneh⸗berdie En⸗

men/ wiedaß ihnen von dem &eneral - Directo -gelländer
re und Rathe in Nen⸗Niederland / unter Nieder,
dem z. Nov . juͤngſthin / zugeſchrieben worden / undEngel ,
daß ſie ihnen angelegen ſeyn laſſen / die allda land .

entſtandene Strittigkeiten in der Guͤte beyzu⸗
legen / zuwelchem Ende der General Ditector
Stuyveſand / in Perſon / eine Raͤiſe nach Ba⸗

ſton gethanhaͤtte / umb allda in der Verſamm⸗
lung der vier vereinigten Colonien von Neu⸗

Engelland / die Engellaͤndiſche / womuͤglich /
in der Guͤte dahin zubewegen / daß ſie von ih⸗
ren bißherigen unrechtmaͤſſigen proceduren
abſtehen moͤchten. Als nun ermeldter Stuy⸗
veſand dahin kommen waͤre / haͤtten drey Co -

lonien / nemlich Baſton / Neu⸗Pleymout
und Neu⸗Haven / nach vielem Rathſchla⸗
gen/ der vierten Colonie / Hertfort genannt /
( in Anſehung ihrer wider die Compagnie ver⸗

uͤbter proceduren ) offentlich unrecht gegeben/

die aber ſich dem Urtheil der vorerwähnten
drey Colonien nicht haͤtte unterwerffen wol⸗
len / vorgebend / ſolche ihre Strittigkeiten muͤß⸗
ten auff ihrer eigenen und abſonderlichen / und
nicht auf der vereinigten geſampten Colonien

Verſammlung abgethan werden / ſintemahlen

dieſelbige gantz keine Machthaͤtten/ ihre Graͤn⸗
tzen / ſo in dem vom Koͤnig in Engelland er⸗

haltenem Patente ſtuͤnden / zubeſchraͤncken .
Hierauff waͤren im October letzthin wiederum

einige Comiſſarien auf die particular - Veꝛſam⸗
lung deren zu Hertfort geſchickt worden / wel⸗

che / nachdem ſie allen Fleiß zur Ruhe / Fried uñ

Etnigkeit angewendet gehabt / endlich zurNach

richt dieſes mitgebracht haͤtten / daß ermeldte

Colonie zu Hertfort ſich außdruͤcklich verneh⸗
mẽ laſſen / daß ſie durchaus kein Neu⸗Nieder⸗

land erkaͤnte / wolte auch dem General - Dire -
ctori und dem Rath ſolchenTitul / den ſie doch/
Vermoͤge Ihr Hoch⸗Moͤg. Commiſſion , nun

— Tttett bey
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1664 . bey 40. Jahr her/ gefuͤhret haͤtten / nicht geben /

vorwendend /die Oerter / welche man Meu⸗
Niederland hieſſe / waͤren von Sr . Koͤnigl .
Maj . ihr uͤbergeben worden / und dannenhero
muͤßten ſie ſelbige / obſchon ſie / Niederlaͤnder /
ſolche eingenomen und bißher beſeſſen haͤtten/

dennoch ihr wieder einraͤumen / ungeachtet der
Koͤnig in dem verliehenen Patente einmahl
außdruͤcklich proteſtirte / daß die zu Hertfort
ja keine andere Printzen / Potentaten oder Sta⸗
ten beleidigen ſolten : Die Compagnie wuͤrde

kein Patent von dem Koͤnig von Groß⸗Bri⸗
tannien koͤnnen vorzeigen / darum wolten und

ſolten ſie alles / entweder in Guͤte oder mit Ge⸗walt
/ unter ihe Jurisdiction und Bottmaͤſſig⸗

keit bringen : Dem Dorff Oſtorp und noch
fuͤnff anderen Doͤrffern / auf dem langen Ey⸗
lande gelegen / haͤtten die zu Hertfort allſchon
zum drittenmahle andeuten laſſen/ ſie ſoltẽ ſich
unter ihre Jurisdiction begeben / ſie wolten ſie
handhaben / und ihnen die in ihꝛemPatente ent⸗

haltene Graͤntzen biß zu deren Ende hinaus / zu

wege bringen / und alſo trachtetẽ ſie gantz Neu⸗
Niederland der Compaͤgnie abhaͤndig zuma⸗

chen/ und ſich dareinzuſetzen / indemſie den Ein⸗
wohnern überall einblieſſen / ſie ſolten nicht laͤn⸗

ger unter Ihrer Hoch⸗Moͤg . Gebiete und der

Compagnie Direction bleiben / ſie wolten ſie
ſchonallenthalben ſchuͤtzen/ draͤuetenauch wol
gar / falls der Compagnie Miniſtri ſich ſolchen
proceduren widerſetzen ſolten / ſelbige mit Feur
und Schwerdt zuverfolgen / und wolten kein

billiches Anerbieten zu einem guͤtlichen Ver⸗

gleich durchaus nit annehmen . Weil ſie dann

hierauff gleich alſobald ihꝛe vorige proceduren
wieder angefangen / ſo haͤtte man durch gantz
Neu⸗Niederland eine General,Verſamm⸗
lung gehalten / und die Sache alſo beſchaffen
gefunden/ daß ohne Ih . Hoch⸗Mög .ſchleinige
Hüͤlffe alles wuͤrde verlohren gehen / darumb

haͤtten ſie zweene von den meiſtens interellirten

daher nach dem Vatterlande abgefertiget / um
den Verfahern der Weſt⸗Indiſchen Com⸗

pagnie / und wo es noͤthig/ auch Ihren Hoch⸗
Moͤg. denbetruͤbten Zuſtand / worinn Neu⸗
Niederland duꝛch ſolche unrechtmaͤſſige pro⸗
ceduren gerathen wolte / vorzuſtellen / und un⸗

terthaͤnig anzuhalten / daß Ih . Hoch⸗Moͤg . nit

geſtatten wolten / daß tauſend und aber tauſend
Menſchen / die ſich auff den / in dem der Weſt⸗
Indiſchen Compagnie verliehenem Privile -

gio , verſprochenen Schußz verlaſſen / und auff
offentliche Einladung / mit Ihrer Hoch⸗Moͤg.
approbation ,mitihren familiendaſelbſt nider⸗

geſetzthaͤtten / ſolten ruiniret / und da ſie bißher
40 . 30 .z0. und weniger oder mehrJahr dort zů
Lande geiebt / und ihr Haußweſen eingerichtet
haͤtten/ nun ſo unbillicher Weiſe verſtoſſen wer⸗

den / maſſen Ihre Hoch⸗Moͤg . auß dem bißher
Erzehlten gnugſam wuͤrden abnehmen koͤñen/
auff was fuͤr einen Grund die Engellaͤnderihre

Prætentiones q beveſtigen ſuchten . Deßwegen
nunſie / Supplicanten / nachdem ſie ſchon dort

Beſchreibung Niederlaͤndiſche

zu Lande getrachtet / alles in der Guͤte zu ſchlich⸗
ten / jedoch aber nichts richten koͤnnen/ ſich/ weil

ſte keine andere Außflucht geſehen / als ſich in

Ih. Hoch⸗Moͤg. Arme zuſchlieſſen / und ſie / als

ihre Schutzherꝛenanzulauffen / nochmals ge⸗

muͤſſiget befunden / bey Jh . Hoch⸗Moͤg. einzu⸗
kommen / und ſie abermals zuerſuchen / daß ſie
ihnen gnaͤdig belieben laſſen wolten / endlichen
dermaleins ihre Augenauff die von den Engel⸗
landern nun Jahr auß Jahr ein verübte / und
von der Compagnie Ih . Hoch⸗Moͤg . Jahr auß

Jahꝛein geklagte procedurenzuſchlaͤgen / ſonſt
moͤchtenſie ſich verſicheꝛt halten/ daß dieſe Oer⸗
ter / ſo von Ih . Hoch⸗Moͤg . der Compagnie ſo
mannigfaltig recommandiret / und von dieſer
nun ſo viele Jahre her mit uͤberaußgroſſen Un⸗

koſten beſeſſen worden / durch die Engellaͤnder /
wenn ſie ſehen ſolten / daß Ih . Hoch- ⸗Moͤg. ſich
uͤber derſelbigen proceduren nicht eins beweg⸗
ten / von dieſem Staat wuͤrden abgeriſſen wer⸗

den / wodurch dann nicht allein die Compaͤgnie
umb ihre Voꝛtheilekommen / und die Unkoſten /
welche ſie / auff Ih . Hoch⸗Moͤg, recommenda -

tion ,ſo viele Jahr in Neu⸗Niederland ange⸗

wendethaͤtte / verliehren / ſondern auch ſo viel

tauſend Einwohner nackend und bloß / mit Ach
und Jammer / gleich wie vor dieſem in Braſi⸗
lien durch die Portugiſen geſchehẽ / alſo itzt hier
durch die Engellaͤnder wuͤrden in die aͤuſſerſte
Noth geſetzt werden / und wiederumb daher zu
Lande komen muͤſſen/ es ware denn / daß Ihre

Hoch⸗Moͤng. dieſes alles reiflich bedaͤchten / das

Schreyen und Klagen ihreꝛ verungluͤcktenlun⸗
terthanen zu Hertzen faſſeten / und nach ihrer

Weißheit die Sache / eniweder bey dem Koͤntg
in Engelland / oder ſonſten / dahin richteten /
damit ihre getreue Unterthanen von ſo unbilli⸗

cheꝛ Unterdruckung moͤchtẽ befreyet ſeyn:Hler⸗
zu aber zu gelangen / haͤtten obgedachte Vorſte⸗
her wie auch derſelbigen General - Director uñ

Rath / gleich wie voꝛ dieſem ſchon erinneꝛt wor⸗

den / dieſes ( jedoch unter Correction und auff
Ihr . Hoch⸗Moͤg . beſſeres Gutachten ) fuͤr das

ſicherſte Mittel erachtet / weñ allhie in Suropa /
zwiſchen beyderſeyts Nationen / eine Graͤntz⸗
ſcheidung gemacht würde / weßwegen ſie Ihre
Hoch⸗Moͤg . in aller Unterthaͤnigkeit 8er ſucht haben / daß ſie gnaͤdig geruhen wolten /
die Sache noch dahin zurichten / daß erwaͤhnte
Graͤntʒſcheidung mit erſtem und auff ſolche
Weiſe / wie Ih . Hoch⸗Moͤg .ihrer ihnẽ reichlich
beywohnender Weißheit nach fuͤr dienlich er⸗

achten wuͤrdẽ / Fortgang habẽmoͤchte . Dieweil
es aber in beſagter Provintz Nen⸗Liederl .
von wegen derungezaͤumten Engellaͤnder/ ſich
anſehen lieſſe / als ob indeſſen / da allhie in Ruro⸗
pa die Graͤnꝛzſcheidung abgehandelt wuͤrde /
die Engellaͤnder gleichwöl mit ihren procedu⸗
ren fortfahren duͤrfften / wannenhero es dann

geſchehenkoͤnte / daß die Compagnie leichtlich
umb alles kom̃en wuͤrde / ehe man die Graͤntz⸗
ſcheidung wuͤrde fertig haben / darumb

konten zur Vorſorge und auff allen Fall / biß

auff !
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wuons an Her: Downing / Roͤndgl.Engellaͤndiſcherkx⸗

Staats⸗Geſchaͤffte .

auff weitere Verordnung / gleichsfals einige

Mittel benahmet werden / umb dadurch der

Engellaͤnder Anſchlaͤge zu verhindern / und

Ih. Hoch . Moͤg. Unterthanen in ihrer Pflicht
zu erhalten ; Neben dem wuͤrden ermeldte Vor⸗

ſteher auch noch genothdraͤngt/ erſtlich Ihre
Hoch⸗Moͤg. umb dero Gutachten zu erſuchen /
ob die Compagnie ſich ſolchen und dergleichen

proceduren dort an ſelbigen Orten thaͤtlich
entgegen ſtellen ſolle / oder nicht ? und daß ſie/
auff den erlaubten Jall / auch mit noͤthigem

Beyſtande darzu moͤchte verſehen werden .

Zweytens / daß Ih . Hoch⸗Moͤg .in Anſehung
ihrer Unterthanen / und umb ſelbige indeſſen
unter dieſes Staats Gehorſam zubehalten / der

Compagnie eine Acte unter dem groſſen
Siegel verleihen / und in ſelbiger die Graͤntzen

deß Neu⸗Niederlands nach der alten Cal -

culation und Rechnung / nemlich von 37 . und

einem halben Grad an / laͤngſt der Kuͤſte hin/
biß auff 4). und einen halben Grad / und ſo

dann Landwaͤrts ein / ſo weit / als man kommen

koͤnte / auffſetzen / und darauff unterſchiedliche

welche bißher unter Ih . Hoch⸗Moͤg. Gehorſam

geſtanden / und ſich nun allſchon unter der En⸗

gellaͤnder Gebiete begeben haͤtten/ wie auch an

diejenigen / welchen von denEngellaͤndern der⸗
gleichen angedeutet worden / ergehen laſſen

wolten / u dem Ende / damit die erſten ſich wie⸗

ernmb unter Ihrer Hoch⸗Moͤg . Bottmaͤſſig⸗
keit ſtellen / und die anderen darunter noch fer⸗

ner verbleiben ſolten / oder Ihre HochMoͤg .

wuͤrden erwaͤhnte Schreiben mit deß Landes

Macht exequixen/ und ſolchem nach ſie zu ihrẽ

Gehorſam zwingen / ja auch der Gebuͤhr nach

abſtraffen . Drittens / daß Ih . Hoch⸗Moͤg alle
dieſe proceduren Sr . Koͤn. Maj . von Groß⸗
Britannien zuwiſſen maͤchen wolten / damit

dieſelbige ſolche Ordre nach America ſchicken

loͤnte/ daß die eingenom̃ene Plaͤtze alſobald wi⸗

der abgetretten / und indeſſen / weil die Tractatẽ
wegen der Graͤntzſcheidung noch wahrte / alle

Gewaltthaͤtigkeiten unterlaſſen werden ſolten .

Dieſe Klaͤgen wurden zwar / wiegebraͤuch⸗
lich/einigen Committirten / zu naͤherer Uberle —

gung / eingehaͤndiget/ blieben aber Klagen / biß
endlich die Engellaͤnder gantz Neu⸗Nieder⸗
land und Neu⸗Amſterdam uberwaͤltigten .

Gleich wie die hieſige Weſt⸗ Indiſche Com⸗

berNleder⸗ pagnie dort ſelbiger Orten die ſchwaͤchſte und

klagende Parthey war; Eben daswaren die

Engellaͤnder in Oſt⸗Indien ; Weil nunder

traordinar - · EnNoyẽ , im Saage / ſtaͤts hierůber

geklagt hatte / ſo ward ſolches am 18 . 28 . Jan.
von der Oſt⸗Indiſchen Compagnie wider⸗

legt/ ſonderlich was anlangte die Schiffe Ho⸗

pewelund Leopard / welche vor Porca abge⸗

halten worden / nemlich / daß ſie dasSchiff Ho⸗
pewel betreffend / von der Sache waͤhrem Ver⸗

Denckwůrdiger
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Ih . Hoch⸗Moͤg , ſchon vor dieſem zuwiſſen ge⸗

than haͤtten/ ſo daß ſie vor Ankunfft deꝛ Retour⸗
Flotte / deren man auf naͤchſtkuͤnftigen Somter

gewaͤrtig waͤre / keine rechte Nachricht / der Sa⸗
chen Nothturfft nach / wuͤrdengeben koͤnnen /

weil ſie mit derſelbigẽ von allem / was das Jahr
uͤber in Indien vorgegangen waͤre / Beſcheid
zu kriegen pflegten . Jedoch aber zum Voraus

zu melden / wie die Sache außden juͤngſt uͤber⸗

reichten Beſcheiden beſchaffen / ſo waͤre wahr /

daß es daraus das Anſehen haͤtte / als ob daſſel⸗
bige Schif gar nit einmal nachCochin / ſondern
nach Porca / etwan 10 . Engellaͤndiſche Meilen

unterhalb Conchin gelegen / zulauffen verord⸗
net geweſen / und zwar im Angeſicht der Flotte /

welche / ohne die kleinern Schiffe und den Fahr⸗
zeug / in 20 . Kriegsſchiffen beſtanden / und zur

ſelbigen Zeit vor Couchingelegen / und mit 2. f

Schiffen / der rothe Loͤwe und der Mzyen⸗
baum genaͤnnt / den OrtPorca gleicher geſtalt
beſchloſſen und belaͤgert / wie auch die Gegend
um Cranganor , ein wenig oberhalb Couchin

gelegen / mitnoch einem Schiffe / Ter⸗Tholen
genant / und einer am Strande aufgeworffenẽ

Batterie / beſetzt gehalten haͤtten/ dieweiln ( wel⸗

ches wolzumercken )der Kadia zu Porca eben

derjenige geweſen / welcher / als ein Unterthaneꝛ
von Couchin / es allezeit mit ſeinem Koͤnig und

den Portugieſen gehalten / und den ihrigen /
beydes in der erſten und denn auch in der zwey⸗

ten Belagerung deꝛ StadtCouchin / vielScha⸗

den und deids zugefuͤgt / und mit welchem die

ihrige / nit ohne Verluſt ihrer Leute / auch einen

hefftigen Scharmuͤtzel gehabthaͤtten. Deßwe⸗
gen nun wuͤrde in einer gewiſſen Acte , welche

der Herꝛ Downing vorgezeigt haͤtte / und der

Jacob Huſtaert / Admiral uͤber der Compa⸗

gnie Kriegsmacht / ſolte unterſchrieben haben /
gar recht geſagt / daß er denen auff dem Schlffe

Hopewel verwehrkt haͤtte / nach Porca zuge⸗

hen / auß Urſache / weil der Kadia, oder Koͤnig/
der Compagnie Feind geweſen / und die ihrige

die gantze Kuͤſte von Porca / biß an Cranganor

hin / zu Waſſer und Lande beſetzt gehabt / und er

alſo / nach dem Rechte aller Voͤlcker / gar nicht

haͤtte geſtattenkoͤnnen / daß ſie in einigen von
beſagten Haͤven haͤtten ſollen einlauffen .

Gleichwol / umb den Engellaͤndern alleHoͤf⸗
lichkeit zu erzeigen / weil ſie vorgegeben / ſie haͤt⸗

ten etwas Pfeffer zu Porcagekaufft / wuͤrde

ferner in beſagter Acte gemeldet / daß er / der

Admiral / ſolchen Pfeffer mit ſeiner Schiffe ei⸗

nem haͤtte abholen / ja das Schiff ſelber dahin

gehen laſſen wollen / woferne ſie / Engellaͤnder /
ihm die Portugiſiſche Briefe / welche ſie von

Goa auß fuͤr den Gouvernoͤr in Couchin mit

braͤchten / einhaͤndigen wuͤrden / maͤſſen er

ſte / uber das / mit Waſſer / Brandholtze und de—

bensmitteln zu ihrer Raͤiſe haͤtte verſehen laſ —

ſen . Hierauff wuͤrde gemeldet / daß die auff

dem Schiffe hopewel ſolten geantwortet und

lauff noch keinẽ anderenBericht oder Beſcheid ſich beklagt haben / daß man ſie fuͤnf Tage lang /

biß auff dieſe Stunde nit bekomen / als was ſie zu ihrem groſſen Nachtheil / daſelbſt aufgehalte
Tttett ij und
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und ihnen nicht zugelaſſen haͤtteẽ / mit ihrem

Schiffe / oder nur mit ihrer Schaluye / nach

Porca zu gehen / ja auch gar nicht einmahl die

Briefe an ihre Factoren dahin zuſchicken / noch
auch mit ihrem Schiffe wiederum zuruͤck nach

Suratte zuraͤiſen/ ehe und bevor der General /
deſſen man erwartend geweſen / allda wuͤrde

angekommen ſeyn / ungeachtet der anweſende
General / nemlich der Huſtaert / in ihre Ab⸗

raͤiſe verwilliget gehabt haͤtte. Laut der obbe⸗
ruͤhrten Beſcheide haͤtte ermeldter Huſtaert

hieran ſein Mißgnuͤgen ſehen laſſen und ge⸗
ſagt / er merckte wol / daßihm / an ſtatt der ih⸗

nen erzeigten Hoͤflichkeit / in dem er ſie mit

Waſſer und Brand verſehen / auch ihnen an⸗

gebotten haͤtte / ihren Pfeffer von Porca abho⸗
len zulaſſen / von ihnen mit einer Antwort in

forma Proteſtationis begegnet wuͤrde / da ſie
bereits ſelber zugeſtanden haͤtten/ daß man ei⸗

nen zu Waſſer und Land belagerten Platz nicht

pflegte noch ſchuldig waͤre / durch Andere beſu⸗

chen zulaſſen ; Haͤtte ſo dann nicht geſtehen wol⸗

len / daß er ſie mit Gewalt daſelbſt auffgehal⸗
ten / ſondern im Gegentheil ihnen denerſten
Tag / als ſie dahin kommen / erlaubt haͤtte/ wie⸗
derumb von dannen zu verꝛaͤiſen/ ſie aber haͤt⸗
ten ſelbſten allerhand Entſchuldigungen und

Verzoͤgerungen gemacht / in dem ihnen bald

dieſes / bald jenes / gemangelt haͤtte/ geſtalt
er ihnen bloß zu ihrem Vortheil den Tag zuvor

gerathen / ſie ſolten ſo lange warten / biß der an⸗

dere General / nemlich der von Goens / kom⸗

men waͤre/ da ſichs dann weiſen wuͤrde / ob der

Radia mit der Compagnie wuͤrde Friede ma⸗

chen wollen / als worzu groſſe Hoffnungwaͤre /

zugehen ; Woferne ſie aber hierauff nicht zu

warten begehrten/ koͤnten ſie thun / was ſie wol⸗

ten / er wolte darwider proteſtiret haben / daß
ſie ſelbſten Urſache an ihrem Schaden waͤren/
indem ſie / was man ihnen angebotten / nicht

annehmen wollen . Hierauff wuͤrde von ihnen
in forma Duplicæ eingeworffen / daß in er⸗

waͤhnter Replie unterſchiedliche nichtige Præ⸗

tenſiones und ſchaͤndliche Luͤgen enthalten /
und zwar dieſes wol wahr waͤre/ daß gedachter
Huſtaert ſich erbotten gehabt / den Pfeffer
mit einem der Niederlaͤndiſchen Compagnie
Schiffen abholen zulaſſen / und wuͤrden ſie ſol⸗
ches auch angenommen haben / wenn nicht den

Tag hernach der Vice⸗Admiral ſich dar einge⸗
funden und geſagt haͤtte/ daß die Anerbietung
wieder eingezogen worden . Auß welcher

ſchrifftlichen Proreſtation und Contra - pro -
teſtation dann / wenn anderſt dieſelbige auff⸗
richtig / einiger maſſen zuerſehen waͤre/ wie die

Saͤche ſich zugetragen haͤtte / und daß die Nie⸗

derlaͤndiſche Compagnie / als welche zur ſelbi⸗
gen Zeit Couchin und Porca wuͤrcklich bela⸗

gert und beſchloſſen gehabt / mit dem Vorſatze /
dieſe Oerter entweder mit Gewalt / oder durch

einen Vergleich / zu gewinnen / wie dann mit

Couchin geſchehen waͤre/ worauff auch Porca

Beſchreibuug

gen ſie ſich noch umb ſo viel weniger über er⸗

da er ſie dann nicht hindern wolte / nach Porca

Niederlaͤndiſche

ſich gleicher geſtalt ergeben / jedoch aber auch

( wie hernach zu melden ) bald wiederumb ab⸗

gewendet haͤtte / Vermoͤge aller Voͤlcker Rech⸗

te / und wie es heutiges Tages in Europa uͤb⸗

lich waͤre / ſehr wol vermocht gehabt / offt be⸗

ſagtes Schiff von dar abzuweiſen / und dieſes
waͤre von dem Huſtaert noch eine uͤbergroſſe
Hoͤflichkeit und Beſcheidenheit geweſen / daß
er ſich zu einem ſolchen / wie gemeldet / erbot⸗

ten / inſonderheit da vor ihrer Abraͤiſe von

Suratte die wieder vorgenommene Belage —

rung der Stadt Couchin und der Krieg / wel⸗

chen die Niederlaͤndiſche Compagnie wider

daſſelbige Reich und deſſen zugehoͤrige Plaͤtze
gefuͤhret / zur Gnuͤge bekant geweſen / weßwe⸗

waͤhnteAbweiſung zu beklagenhaͤtten.
Und ob wol in deß Herꝛn Downinghs ein⸗

gereichten Schrifften deß Schiffs Leopard
eigentlich nicht / ſondern nur deß Schiffs

Soopwel / gedacht wuͤrde / haͤttenſie jedoch
derlegungy
der Niedetky

uͤber dieſes auch dasjenige / was wegen deß
Schiffs Leopard deduciret und erwieſen
worden / zu communiciren nichtunterlaſſen ,
wollen / nachdem ſie/ was die Sache anlangte /
ſeint der gehaltenen Conterentz / Briefe über

Land empfangen und in denſelbigen naͤhere
Nachricht vernommen haͤtten ; Damit nun

verhielte es ſich alſo : Als nach Eroberung der
Stadt Couchin der Compagnie Kriegsmacht
auff der Malabariſchen Kuͤſte Vorhabens ge —

weſen / umb oberzehlter Urſachen willen / auch

Porca mit Gewalt anzugreiffen / welches je⸗

doch der Radia , indem er Friede geſucht / noch

abgewendet haͤtte / ſo daßdieſelbige Kriegs —
macht ſich nach Cananor begeben haͤtte / da

waͤre auff deſſelbigen Zuruͤcktretten und um —

ſatteln von dem von Goens und ſeinem

Kriegsraͤthe beſchloſſen worden / ſobald Cana⸗

nor wuͤrde erobert ſeyn / wie es denn naͤchge⸗
hends uͤberwaͤltigetworden / den Kadiaglei —
cher Weiſer heimzuſuchen / und zum Gehor —
ſam zubringen . Deßwegen waͤreden Engel —
laͤndern / ſo daſelbſt wohnhafftig geweſen und

ihre Factorey darinnen gehabt haͤtten / ange —

deutet worden / daßſie ſich / vor Ankunfft der
Compagnie ihrer Kriegsmacht / von dannen

hinweg begeben ſolten / jedoch mit dem Erbie—⸗
ten / daß man ihre Mittel in eines der Compa⸗
gnie Schiffe übernehmen wolte / welches aber

etliche derſelbigen abgeſchlagen / nemlich die je⸗

nigen / welche zu Couchin wohnhaͤfftig und

unter den Præſidenten zu Suratte gehoͤrig
geweſen / von denen nun / dem Anſehen nach /

dieſe Klagen herkommen waͤren / da die and

ren / ſo unter den Præſidenten in Bengale ge⸗

hoͤrethaͤtten / ſich haͤtten warnen laſſen . Und

als nachgehends / da die Stadt Couchin uͤber⸗
gangen / ſich meiſtens alles auß Furcht fuͤr
der Compagnie Waffen / von Porca hin⸗
weg und Landwaͤrts hinein gefluͤchtet ge —

0

habt / allwohin auch die Lieferer ihre Mit⸗

tel und Haab und Waare in Sicherheit

gebracht /l

Antwort
und Wi⸗

laͤndiſch⸗
Hſt⸗Indi⸗
ſchenCom⸗

pagnie auf
der Engel
laͤnderKla

ge wegen
deß von

Porca in

Oſt . Indi
en abge⸗
haltenen

Schiffs
Leopard⸗

—



64.

hort
Wi⸗

gung

ſch.
Indi⸗
Com

1eauff
ngtl.
rKln

gen
hon
a in

Iudi
ge⸗
nen

jfs
ard.

iebetß

———

— — RRRRrrr

—
1664 .

Staats⸗Geſchaͤffte. SDenckwůrdiger Geſchichte . 132 5

gebracht / ſo waͤrees daher kommen / daß die

Engellaͤnder daſelbſt ohne Pfeffer geſeſſen / ſo
daß / wenn ſchon das Schiff Leopard dahin

gelangt waͤre / ſelbiges dennoch ledig von dan⸗

nen wuͤrde haben wieder abfahren muͤſſen/
und uͤber das hierdurch gar leichtlich ſo viel

Zeit verſaͤumen koͤnnen / daß es ſeine Raͤiſe
nachEuropa / wegenverlauffener Jahrs⸗Zeit/
nicht wůrde haben vollfuͤhren koͤnnen / gleich

wie ſolches alles auff dieſe Weiſe in mehrge⸗

dachten Briefenerzehlet wuͤrde / mit dem fer⸗

nern Verſprechen / daß ſie den eigentlichen
Verlauff hiervon in dem naͤchſtkuͤnfftigenJu⸗
nio zu Lande uͤberſchreiben wolten / damit

der der Engellaͤnder Proteſtationes bewaffnet

ſeyn koͤnte.

Unterdeſſen meinten ſie gleichwol / daß es

ihnen an Materie nicht ermangeln ſolte / umb

ſo wol auß den oberwaͤhnten Schreiben / als
auch auß den darbenebenſt empfangenen Be⸗
ſcheiden / vermittelſt beglaubter Abſchrifften/

alle die jenigen Argumenta , welche der Her :

Dowunigh in der neulichſten Conkerentz

vorgebracht / zu widerlegen/ daß nemlich Por⸗
ca ein Land waͤre / ſo nicht unter Couchin /
ſondern ſampt Couchin dem Sammoryn , oder

Koͤnige/ dort zu Lande / zugehoͤrte; daß die

Niederlaͤndiſche Compagnie / weil ſie mit dem

Sammoryn im Friede geſtanden / nicht be⸗

fugt geweſen / offt genannte Schiffe von Por⸗

ca abzuhalten : Dennwenn ſchon Porca gar
zu Couchin gehoͤrte / ſo wuͤrde es doch bloß

und allein unter dem Koͤnige und dem Rei⸗

iche/ und nicht unter der Stadt Couchin ſeyn ;

daß die Niederlaͤndiſche Compagnie den

Krieg nur wider die Portugiſen / ſo weit

dieſelbige eigenthuͤmliche Beſißzer der Staͤdt
geweſen / und nicht wider den Koͤnig / oder

deſſen Reich /gefuͤhret haͤtte; daß/ geſetzt er⸗

meldte Compagnie haͤtte den Krieg auch zu⸗

gleich wider den Koͤnig von Couchin / und

einfolgentlich auch wider die Portugiſen ge⸗

habt / ſelbige / umb der Stadt CouchinBelaͤ⸗
gerung willen / dennoch gar nicht befugt ge⸗

weſen waͤre / den Engellaͤndern ihren Han⸗

del auff Porca / als welchesſo viel Meilenda⸗
von gelegen waͤre / zu behindern / und zwar

vornemlich darumb nicht / dieweil ſie da⸗

ſelbſt ſeßhafftig geweſen und eine Factorey ge⸗

habt haͤtten : Dannerſtlich wuͤrdezwarauß⸗
druͤcklich gelaͤugnet / daß Couchin und Porca

unter den Sammoryn ſolten gehoͤret haben / da

im Gegentheil erweißlich / daß Couchin alle⸗

über Porca die Jurisdiction gehabt auch exer⸗

cirt haͤtte / ohne daß der dammoryn jemahls

ſich einiger oder der geringſten Bottmaͤſſigkeit
weder uͤber Couchin noch uͤber Porca ange —⸗

maſſet haͤtte / und wwaͤre dahingegen der Ka⸗
dia zu Porca von allen alten Zeiten her ver⸗

bunden geweſen / allen Pfeffer / der zu oder

man vermittelſt ſo ſchleiniger Nachricht / wi⸗

zeit ein louverain Reich geweſen⸗ und zugleich

umb Porca fiele / oder auß dem Lande dahin

gebracht wuͤrde / nach Couchin fuͤhren zulaſ⸗

ſen / damit derſelbige allda waͤre gewogen /
an die Portugiſen geliefert / und durch die⸗

ſelbige verfuͤhret worden / wovon dann der

Koͤnig zu Couchin ſeinen Zoll und andere Ge⸗

rechtigkeiten gezogen haͤtten ; Es moͤchte wol
ſeyn / daß einige Jahre her einiger Eintrag
darinnen geſchehen waͤre / auß Urſache deß
Krieges / welchen die Compagnie mit den

Portugieſen / und dieſe mit dem Sammoryn
gefuͤhret / wordurch ſie ohnmaͤchtig worden /
ihr Recht zu handhaben / welche dann auch
alle Handelſchafft auff Couchin vornemlich
verhindert oder ihnen gar benommen haͤtte ⸗

ſo daß ſie ſelbſten gantz unvermoͤgend gewe⸗

ſen / nun ſthon viele Jahre nach einander ein

einziges Schiff mit Pfeffer fuͤr Portugall in

Couchin zu laden : Solches aber diente durch⸗
aus nichts zur Sache .

Gleich wie gedacht / ſo waͤren die zu Porca
verpflichtet / ihren Pfeffer nach Couchin zu

bringen / weil nun die Stadt an die Compa⸗

gnie uͤbergangen / haͤtte ſelbige damit auch

zugleich das Recht bekommen / die zu Porca
darzu zu halten / ohne daß ſie den wenigſten
Pfeffer vermoͤchten in Porca zuverkauffen
oder zu liefern / welches fuͤr Porca keine ge⸗

ringe Subjection , fuͤr die Coͤmpagnie aber

ein groſſes Recht waͤre ; daß / was die Nie⸗

derlaͤndiſche Compagnie anlagte / dieſelbige
den Krieg nicht allein wider die Portugiſen /
oder die Stadt Couchin/ gefuͤhret / ſondern
ein ſolches auch wider den Koͤnig und das

Reich haͤtte thun muͤſſen / weil er / als von

den Portugiſendarzu beſtellt / derſelben Par⸗
they gehalten / und der Niederlaͤndiſchen

Compagnie allen moͤglichen Abbruch zuthun

geſucht haͤtte / dannenhero ſie auch gezwun⸗
gen worden / ſich mit ihrer Kriegsmacht vor
Couchin zulegen / und vor allen dingen deß

Koͤnigs wol beveſtigten Hof anzugreiffen /
und mit Gewalt einzunehmen / woruͤber der
Koͤnig auch ſelber umb ſein Leben kommen /
an deſſen Stelle nachgehends von der Nie⸗

derlaͤndiſchen Compagnie ein anderer / Moe⸗

tadavile genannt / eingeſetzet worden / nach
dem derſelbige das gantze Reich zuvorher der

Compagnie auffgetragen gehabt / umb ſol⸗

ches auß Dero Haͤnden wieder zunehmen und

zu empfangen / wie dann ermeldte Compa⸗

gnie / als nach der Zeitgedachter Mostadavile

auch zu ſterben kommen / wiederumb einen

andern / ſo der naͤchſte darzu geweſen / eben auch

Moetadavile genant/um Koͤnigeingeſeßthaͤt⸗
te : Waͤre derohalben weit gefehlet / daß die Nie⸗
derlaͤndiſche Compagnie uͤber das Reich Cou⸗

chin nichts zuſagen / oder auff Porca nichts

zu prætendiren haben ſolte : denn eben deßwe⸗

gen / daß der Radia alle Feindſchafft wider

die Compagnie veruͤbt / die Compagnte aber

hinwiedernmb / auß eben der Urſache / dem

Tttett tij Radia
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dencken kommen / ob und wieviel der Koͤnig
und das Koͤnigreich Couchin uͤber Porca zu⸗

ſagen oder zugebieten haͤtte; und geſetzt / der

Radia zu Porca waͤre gantz ſein eigener Herꝛ/
oder niemanden unterthaͤnig geweſen / ſo waͤ⸗
re dennoch die Compagnie / umb vorerwaͤhn⸗

geweſen / ihn zubekriegen / weßwegen den En⸗

gellaͤndern das Urtheil und der Außſpruch
hieruͤber durchaus nicht gebuͤhrte.

Alſo nun haͤtte die Compagnie / umb den

Radia gleicher weiſe zur Vernunfft und zum
Gehorſamzubringen / die Stadt / als die ſo

dichte unter oder bey Couchin geleen / zu⸗
gleich mit beſetzt und belaͤgert / und wenn die⸗

ſelbige ſich nicht bequemet haͤtte ( wiewol ſie
nachgehends wieder abgeſprungen ) wuͤrde ſie
nach Eroberung der Stadt Couchin / die gan⸗
ze Kriegsmacht auff ihren Hals bekommen

haben / allermaſſen ſie deren noch zugewarten
haͤtte . Und dieſes waͤre die Urſache/ daß die
Niederlaͤndiſche Compagnie / bey noch waͤh⸗
render Belagerung beſchloſſen gehabt/ die En⸗

gellaͤnder wie auch alle andere Nationen da⸗

von abzuhalten / in welchem Stuͤcke ſie denn

ſich nach dem Rechte aller Voͤlcker verhal⸗
ten .

Daß man ferner vorgaͤbe / ſie waͤren allda

ſeßhafftig geweſen / und haͤtten eine FPactorey

gehabt / ſolches koͤnte ſie im geringſten nichts

helffen noch ſchuͤtzen / ſintemahlen eine Facto⸗

rey niemanden einiges Recht noch Jurisdi -
ction geben koͤnte ; Sie ſaͤſſen allda / als

Kauffleute / umb zu handeln und Kauff —

mannſchafft zu treiben / und das ſo lange / als

es dem Radia wol gefiele .

In Couchin haͤtten ſie gleicher geſtalt ihre
Factorey gehabt / aber das hätte nicht gehin⸗

dert / daß man ſie darumb / Zeit waͤhrender

Belagerung /nicht haͤtte ſollen davonabwei —
ſen doͤrffen / gleich wie unter anderen auch

dem Schiffe Leopard / eben auß der Urſache
widerfahren / ohne daß ſie die geringſte Klage
daruͤber haͤtten vorbringen duͤrffen : wobey
noch dieſes zumercken / daß die Engellaͤnder /
als ſie bey der erſten Belagerung der Stadt

Couchin / welche ein Jahr vor der Eroberung

geſchehen / mit einem Schiffe drinnen gewe⸗

ſen/ entweder mit oder wider ihren Willen / bey
der Portugiſiſchen ihren Stuͤcken gebrauchen

laſſen / und die von der Compagnie damit be⸗

ſchoſſen haͤtten / ohne alle andere Huͤfffe/ die ſie
derſelbigen Nation wider die Compagnie er⸗

wieſen .

Eben dergleichen wuͤrde man auch von ih⸗

nen / wenn man ſie in Porca gelaſſen haͤtte/
zu gewarten gehabt haben / maſſen der Radia
bey ſolcher Gelegenheit nicht wuͤrde unterlaſ⸗
ſen haben / ſich ihres Geſchuͤtzes / Pulvers und

anderer Kriegs⸗Munition / zu ſeiner beſſern

Kadia allen moͤglichenAbbruch züthungeſucht Defenſion und Verſtaͤrckung/ widerdieCom⸗

gehabt haͤtte/ waͤreimgeringſten nicht in Be⸗ pagnie zu bedienen .

hn/
ſechshundert ſechs und neuntzig Pfund

ter veruͤbter Feind ſchafft willen / berechtiget

den Staat .

Uber das gab es neue Haͤndel wegen einer

Handſchrifft deß Hertzogs von Jorck / wel —

che in Seeland zum Verkauff war angeſchla⸗
gen wordenmit dieſen Worten : Bine Obli -

gation , oder Acte , und Prætenſion von

Sterlings / betreffend Se . Koͤnigl . Ho⸗
heit / den Hertzog von Jorck / Groͤß / Ad⸗
miraln von Engelland und Irꝛland / iſt
zu verkauffenzu Mittelburg in Seeland .
Der Koͤnig in Engelland war ( wie oben un⸗

ter den Engellaͤndiſchen Geſchichten etwas be⸗

ruͤhret worden ) damit nicht wol zu friede / und

ließ begehren / daß man den Procurator ; wel⸗

cher die Handſchrifft angeſchlagen / gefangen
nehmen / und ſo laͤnge/ als es dem Hertzoge
von Jorck belieben wuͤrde / ſitzen laſſen / die

Anſtiffter deß angeſchlagenen Zettels aber in

Seeland exemplariter / und anderen zur Ab⸗

ſchen/ ſtraffen ſolte ; Ja der Koͤnig ſchrieb
ſelber / unter dem 25. Februarij / deßwegen an

Als die Herꝛen Staaten von
Seeland ſolches vernahmen / erklaͤrten ſie
ſich darauff / unter dem 14 . 24. Martij / daß
ihre Provintz eben ſo ſehr / als einige andere /
geneigt und söillitg waͤre / dem Koͤnige von

Sroß⸗Sritannien wie auch Sr. Majet .
Herꝛn Bruder / dem Hertzoge von Jorck und
dem gantzen Koͤniglichen Hauſe zugefallen zu
ſeyn / und darzu von ſelbſten bequeme Gele⸗
genheit zuſuchen / wolten auch nicht unterlaſ⸗
ſen/ die jenige / welche boßhafftiger Weiſe / ſol⸗
chen hohen Perſonen zu Unehren oder Miß⸗
fallen / als welche hier ſo hoch geachtetwaͤren /

ſich dergleichen unterfangen ſolten / darumb

haͤtten ſie / wegen Anſchlagung ſolcher trꝛigen
Obligation oder Prætenſion , ſcharffe Nach⸗
frage thun laſſen / ein mehrers aber nicht er⸗

forſchen koͤnnen / als daßes eine puraigno⸗
rantia und ein unſchuldiges Thun waͤre/ frey
von aller boͤſen Intention und Herkommen
von zwey armen Schiffern / welche ein hertz⸗
liches Mitleiden verdienten : Sie / die Herꝛen
Staaten von Seeland / zweiffelten nicht /
daß / woferne Ihre Hoch⸗Moͤg . anfangs ein

raiſonirtes Schreiben anhoͤchſtgedachtenKoͤ⸗
nig und den Hertzog haͤtte abgehen laſſen wol⸗
len / dieſelbige ein Gnuͤgen daraus geſchoͤpfft
haben wuͤrden / und meinten ſie / es koͤnte wol
noch geſchehen / und darinnen ein noͤthiger
Unterꝛicht gegeben werden / welcher zweiffels
ohne mehr hoͤchſtgedachten Koͤnig und Her —
zog / als Vorbilder der Juſtitz / bewegen wuͤr⸗
de / dasjenige / was in dieſem Stuͤcke / ver⸗

mittelſt einer ſtrengen und ſcharffen Cenlur
wider die bewußte Perſonen vorgenommen
worden / fuͤr angenehm zu halten / und mit

Ihren Edel⸗Moͤg. gleicher Meinung zuſeyn /

daß / wo keine Miſſethat begangen worden /
auch keine offentliche Straffe koͤnne veruͤbet

werden ; Maſſen die arme und unſchuldige

land der
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Leute ſich auff der gemeinen Regierung ihre
Protection und Vorſprache berieffen / und

haͤtte der Gouverneur zu Jamaica allein in die⸗

ſem Falle dieſer hohen Perſon Ungnade ver⸗

dienet / als welcher von ſelbigen armen Tro⸗
pfen das ihrige empfangen und zu ſich genom⸗

men / hingegen aber ſelbige auff hoͤchſtermeld⸗
ten Hertzogs Credit ſo irꝛiger Weiſe bezahlen
duͤrffen .

Ihre Hoch⸗Moͤg . , erſuchten die Herꝛen

Provincial⸗Staaten von Holland / daß ſie

deßwegen naͤhere Fuͤrſehung thun wolten ;

Dieſe übergaben die gantze Sache dem Hofe
von Holland / Seeland und Frießland /
mit Ordre und Befehl wider die jenige / wel —

che an dem Außgeben und an der Anſchlagung

deß bewuſten Zettels wuͤrden ſchuldig befun⸗
den werden / dergeſtalt zuverfahren / und durch

denFiſcal alſo verfahren zulaſſen / wie es die

Beſchaffenheit deß Verbrechens mit ſich brin⸗

gen wuͤrde / wie auch ein Decret wider beſag⸗
ten Zettel in allen Staͤdten und Plaͤtzen dieſer

Provintz / wo derſelbige angeſchlagen worden /

ſo dann auch anderswo / da es noͤthig ſeyn

wolte / hinwiederumb offentlich anſchlagen zu⸗

laſſen / und das in ſolchen terminis , als wie es

der Sache Beſchaffenheit und deß Hertzogs

hoͤchſte Ehre erfordern wuͤrde . Die Herꝛen

Præſidenten und Raͤthe deß Hofs von Hol⸗
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traordinar - EuYoVe ) alle gute und kraͤfftige
Befoͤrderung darbey thun / wo es noͤthig ſeyn

wolte / damit erwaͤhnte Behinderungen auffs
ſchleinigſte moͤchtenabgethan werden . Eben

zu dem Ende wuͤrde man auch hinwiederumb
an den Koͤnig ein gar hoͤfliches Schreiben ab⸗
gehen laſſen .

Die Herꝛen Staaten von der Provintz
Holland und Weſt⸗Frießland / damit ſie
endlich den Koͤnig in Engelland in dieſem
Stüͤcke vergnuͤgen moͤchten/lieſſen am 14 . 24 . Srlartd .
Aprilis abermahls durch Præſidenten und ſobigeOb⸗
Rath deß Hofs von Holland / See⸗und ligation
Frießland noch ein Decret heraus geben/ und nochmals
in ſolchem den rechten Grund und Urſprung / fuͤr ungül⸗

woher mehrbeſagte Obligation kommen waͤre /
kes I505

zelge deß
anzeigen / daß nemlich im Jahr 1661. den 1“. Urſprungs
Decemb . einer / Leendert Janß genannt / woher ſte
mit dem Schiffe Martin von Roſſen / auß kommen .

Mittelburg in Seeland / auff die Reede vor

Jamaica kommen waͤre / und weil ſein Schiff
ſehr leck / oder ritzig / über das auch an Lebens⸗

mitteln mangelhaͤftig / undſonſt wegen Abſter⸗
bens deß Kauffmanns / und wegen Blindheit
deß Schiffers und anderer Schiffspurſche

auff demſelbigen Schiffe / gar jaͤmmerlich be⸗

ſtelt geweſen / ſohaͤtte gedachter Leendert

Janß den Gouvernoͤr auff dem Eylande ſa -
maica und General⸗Commendanten deß Koͤß

1664 .

Der Hof
von Holl⸗

See· und

Frießland

land / See⸗ und Frießland erklaͤrten hier⸗

auff den 22 . Martij (1. April ) ſolche Obliga -
tion in ihrer Verſammlung / fuͤr eine gantz un⸗

bedachtfame / ungebuͤhrliche und ſchimpfliche
Acte , als worinnen einer ſo hoch⸗vortreffli⸗
chen Perſon Name überall unbillicher Weiſe

zur Schaue geſtellet wuͤrde / lieſſen ſelbige auch

auff der Rolle durch den General - Procura -

torn ihres Hofes offentlich zerꝛeiſſen / und noch

denſelbigen Tag ein darwider auffgeſetztes
Decret durch einen von den zwey erſten Thuͤr⸗
waͤrtern von dem Rahthauſe offentlich able⸗

ſen und darnach allenthalben ihres Gebiets

anſchlagen .
Der Herꝛ Downingh war hiermit doch

noch nicht vergnuͤgt / und in Engelland er⸗

gieng ein Koͤnigl . Befehl / daß keine auß See⸗

land kommende Guͤter ſolten an Land gelaſſen
werden / ſie waͤren dann Koͤnigl. Untertha⸗
nen zugehoͤrig / oder zum wenigſten an ſie ad -

dreſſiret : : Darumb ward dieſe Sache dem

Heren von Kaeßfeld und anderen Ihrer

Hoch⸗Moͤg . zu den See⸗Sachen deputirten
Herꝛn uͤbergeben / umb dem Herꝛn Downing
vorzuhalten / wie Ihre Hoch - Moͤg. mit

Schmertzen vernommen haͤtten/ daß die Ein⸗
wohner von einer einzigen der vereinigten

Provincien alleine in Engelland außge⸗

ſchloſſen / und in dem Lauff der Handel⸗und

Kauffmannſchafft behindert wuͤrden. Die⸗

weil nun dieſes / Vermoͤge der genauen Ver⸗

buͤndnuͤs und Vereinigung der geſampten

Provincien / den gantzen Leib deß vereinigten
Staats angienge / als wolte er ( der Herꝛ Ex⸗

nigs in Engelland uͤber deſſelbigen Veſtungen
allda zu dande und zu Waſſer / durch eine Sup⸗

plication erſucht / daß er zu ſeiner Erqinickung
in ſolcher ſeiner Noth einige Negros ( oder
Schwartze ) vertauffen moͤchte/ damit die Leu⸗
te / welchen ſeine Matroſen ſchuldig waͤren/
keine Klage fuͤhrenduͤrfften : Als er nun nach⸗

gehens von dem Gouvernoͤr auch einen Paß⸗
port bekommenhaͤtte/ umb ſich mit ſeinen noch
uͤbrigen Negros ; , welche der Gouvernoͤr ihn
nicht vollends wollen verkauffen laſſen / von

der Reede wiederumb hinweg zubegeben / und

den 18 . Februarij deß 1662 . Jahrs von dannen

unter Segel gegangen / aber nurzwey Tage
hernach/ wegen eines undandern Ungemachs /

wieder zuruͤck kommen waͤre / haͤttenſich alſo⸗
bald einige Bootsgeſellen / oder Matroſen /

von einer Koͤnigl . Fregatte / der Diamant ge⸗
nannt / worauff Capitaͤn Richart Whi⸗
tingh commandirt gehabt / ihm an Boort

kommen / und zwar auff deß CapitaͤnsOrdre /

unterm Vorwande / als wenn er von Sr . Koͤ⸗
nigl. Hoheit darzu bevollmaͤchtiget waͤre: Der

Gouvernoͤr / als er nach vorherergangener
Durchſuchung deß Schiffs geſehen / daß ge⸗

dachter Leendert Janß keinen einzigen Ne —

ger mehr verkauffthaͤtte / als ihmverwilliget
worden / und man an dem Boort ſeines
Schiffs noch zweyhundert und etliche und

ſechzig Pfund Sterlings an Gelde ( wovon
218 . Pflind / nebenſt 50 . Negros , welche ſampt
den 218 . Pfunden / laut deß gemachtenUber⸗
ſchlags / eine Summe von 696. Pfund Ster⸗

lings betragen ) gefunden / haͤtte hierauff zu
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deß Leenderts eigener Sicherheit / und den

Reedern deß Schiffs zum beſten / ſo wol das

beſagte Geld / als die Negros , bey ſich behal⸗
ten / und / wie in ſolchen Faͤllen gebraͤuchlich/
ihm dafuͤr obgedachte Obligation auff Se .

Koͤnigl. Hoheit / den Hertzog von Jorck / ge⸗

geben . Deßwegen nun erklaͤrte dieſes zwey⸗
te Decret ſolche Obligation abermahls fuͤr ei⸗

ne unbedachtſame / ungebuͤhrliche und dilte⸗

ſpectitliche Schrifft / mit der Verwarnung /
wo jemand ſich dergleichen mehr unternehmen
wuͤrde / daß ein ſolcher / als ein muthwilliger
Einwohner / der Sache Beſchaffenheit nach/

exemplariter abgeſtrafft werden ſolte .

Engelland . Deß andern Tags drauff gab der Herr
iſt dami : Downingh Ihren Hoch⸗Moͤg . den Herꝛen
zu frieden . General⸗Staaten / in einem Elemorial zuver⸗

nehmen / daß er mit ſolchem Decret nunmehr
zu frieden waͤre/ verlangte aber zuwiſſen / was

man auch in Seeland wider die Schuldige
vornehmen wolte . Die HerꝛenStaaten von

Seeland erklaͤrten ſo dann gleichfals in ei⸗

nem offentlich angeſchlagenen Decret , unter

dem 19 . 29 Aprilis / offtbeſagte Obligation
fuͤr ungůltig und unwarhafftig / und daß es

ihnen hertzlich leid waͤre / daß Se . Koͤnigl .
Maj . von Groß⸗Britannien / und abſon⸗
derlich deroſelben einigſter Her : Bruder / der

Hertzog von Jorck / durch einige ihrer Unter⸗

thanen / mit Anſchlagung einiger Zettel / ſo

empfindlich beleidiget worden / weßwegen ſie
wider die Urheber / der Gebuͤhr nach / rechtlich

verfahren laſſen wolten .

Die HH . Die Herꝛen General⸗Staaten berichteten
General dieſes alles nach Engelland an den Koͤnig in

Staaten einem freund⸗hoflichen Schreiben / welches ſie
ſchreiben mit dieſen Worten beſchloſſen : Et Comme

c ' eſt tout ce qui ſe peut fairęſlon la conſtitu -
an den Ko .ͤ 5 5
nig in En· tion delEſtat de la Provincè & ſelon la natu -

gelland. re de Paffaire meſine nous aſſeurons que Vo -

ſtre Majeſtẽ ne demeurera pas moins ſatisfaite

de ce qu elle fait pour Laccompliſſement de

ſes deſirs & de Laffection avee la quelle tout

PEſtats Samploye pour cela , comme nous

eſperons auſſy que Voſtre Majeſté y reſpon -
dra pars des mar ques de ſa bien veuillance , &

prions Dieu . Hierauff nun erklaͤrte ſich der

Herꝛ Downingh nochmals / daß dieſes Satis⸗

faction waͤre.

Wollen Nach dieſem ward bey Ihren Hoch⸗Moͤg .
den Herrn fuͤr gut befunden / den Herꝛn Michael von

von Goch Goch loder Goch ) als einen ordinar - Abge⸗
zum Ge⸗. ſandten / oder Reſidenten / an den Koͤnig in

Engelland abzuſchicken / damit zwiſchen bey⸗
den Nationen ſolcher geſtalt die gute Freund⸗

098 Nachbarſchafft deſto beſſer moͤchte unter⸗

halten und fortgepflantzetwerden . Die Herꝛen

Deputirten von der Provintz Frießland ver⸗

willigten in ſolchen Vorſchlag mit dieſem Zuſa⸗
ze / daß die Unkoſten zu ſolcher Geſauͤdtſchafft
gleiche durch auff den Kriegs⸗Staat unter die

relpective Provincien / nach einer jeglichenih⸗
rer quota und Anlage / vertheilet werdenſolten .

1664 .

Beſchreibung Engellaͤndiſche

In dem man damit umbgieng / kamzu Ein⸗
gang deß Mayens auß Engelland Nach⸗
richt ein von dem / was das Unter⸗Parlament
ihm durch ſeine Commiſſarien / in Sachen /
betreffend den Kauffhandel / vortragen laſſen/
wovon bereits droben unter den Engellaͤndi⸗
ſchen Geſchichten Meldung geſchehen / und

der Herꝛ Downingh wiederholte amg . May
(28. Aprilis ) ſeines Koͤnigs der Daͤniſch⸗
Africaniſchen Compagnie zum beſten getha⸗
ne recommendation , daßſelbiger durchdie
von dieſem hieſigen Staat kein Eintrag noch
Hinderung gethan werden moͤchteSo ſchrieb
auch der Koͤnig abermahls ſelber wegen der

beyden Schiffe Bon - Efperance und Bon -

Avonture , daß dieſe lang gewaͤhrte Streit —

ſache doch dermal eins zu Ende kommen moͤch⸗
te .

Auß dieſen und anderen Zeichen der Unge⸗

neigenheit ſahen die Herꝛen General⸗Staaten
wol / daß eine Wolcke uͤber ihnen hienge / wel⸗

che ein Ungewitter draͤuete ; darumb wurde

am 3. 13. May / in der Verſammlung vorge⸗

bracht / daß die Zeitungen / ſo mit juͤngſter
Poſt auß Engelland kommen waͤren/ ein groͤſ⸗
ſeres Ubel muthmaſſen lieſſen / und man auch
ſpuͤhrte / daß die Kauffleute ſchon ſehr bekuͤm⸗

mert daruͤber waͤren / und einige unter ihnen
vorſchluͤgen / ob es nicht thun und zutraͤglich

waͤre / die Schiffe / ſo auß Weſten kommen

ſolten / zu warnen / daß ſie/ an ſtatt deß Ca⸗
nals / ihren Lauff hinter Engelland herumb

nehmen ſolten . Hierauff nun ward fuͤr gut
befunden / an das Admiralitaͤts⸗Collegium in

Seeland zuſchreiben / daß ſie auffs ſchleinig⸗
ſte zwey wol beſegelte Jachten / oder Galliotte

nach dem Eingange deß Canals bey Engel⸗
lands⸗Ende / oder in ſelbige Gegend dort

herumb ſchicken und halten wollen mit Ordre /
alle Schiffe / welche hieſigen Staats Einwoh⸗

nernzugehoͤrten / und auß der Straſſe / oder

anderen Orten / nach Hauſekaͤmen / von die⸗

ſem allen Bericht zugeben und zu warnen/ daß
ſie mit ihren Schiffen die Engellaͤndiſche Haͤ⸗

ven oder Reeden nicht beruͤhren / ja gar nicht
dahin einlauffen ſolten / umb die Verarxeſti⸗

rung und dergleichen Ungemach zu verhuͤ⸗
ten .

Zweene Tage hernach hielten die Herꝛen
Deputirten von der Provintz Holland / im

Namen und auff abſonderliche Ordre ihrer
Herzen Principalen / in Ihrer Hoch Moͤg.
Verſammlung / mit darzu dienlichen Ratio -

nen an / daß mit eheſtem von den relpective
Admiralitaͤts⸗Collegüis , nach proportion ih⸗

rer unter ſich habender gewoͤhnlichen Außthei⸗
lung / eine Anzahl von dreyſſig guten Kriegs⸗
ſchiffen moͤchte außgeruͤſtet und in See ge —
bracht werden / einstheils / umb darmit den

Mangel der Admiralitaͤten in Seeland und

Frießland bey den nach dem Mittel Meere /

zu Vertreibung der Tuͤrckiſchen Raͤuber / und

zu Beſch ützungd er gro ſſen Fiſcherey / oder der

Haͤrings⸗
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Haͤringsbuyſen dieſer Lande / verordneten

Kriegsſchiffen zu erſetzen / anderntheils auch/
umb in dem Canal auff den Portugiſiſchen
Küſten / zu Vertreibung der Raubereyen / ſo
allda von den Spaniſchen Commiſſions⸗Fah⸗
rern / dem See⸗Tractat zu wider / und hieſigen
nach Portugall handelnden Einwohnern zum

Schaden / veruͤbet wuͤrden / zu kreutzen ; und

daß zu Auffbringung der Unkoſten / ſo zu ſol⸗
cher vorhabenden extraordinar - Außruͤſtung
erfordert wuͤrden/ eine Million Guͤldenan die

Provincien begehret werden moͤchte .
Dieſes ward dem Herꝛn Huygens und ei⸗

nigen anderen auß der Herꝛn General⸗Staa⸗
ten Verſammlung zu den Seeſachen deputir -
ten Herꝛn ferner zu uͤberlegen auffgetragen /

und den 6 . 16 . May darauff / nachdem ſie mit

den von den Admiralitaͤts⸗Collegiis zu Ro⸗

terdam / Amſterdam und im Norderquar⸗
tier allhier im Haage anweſenden Commit -

tirten in Conferentz geweſen / ihr Gutachten

hieruͤber vernommen und denn auff ſolches /
nach vorher gepflogener Berathſchlagung / be—
ſchloſſen / daß / ohne und über die ordinar - Con⸗

voyer oder kreutzende Kriegsſchiffe / ſo allbe⸗

reits nach dem Mittel⸗ Meer geſchickt worden /
oder den erwartigen Oſt⸗Indiſchen Retour⸗

Schiffen entgegen zugehen verordnet waͤren /

wie auch ohne die / welche dasAdmiralitaͤts⸗
Collegium in Seeland noch darzu hergeben

muͤßte / durch alle Admiralitaͤts⸗Collegia ,

auffs ſchleinigſte und ſonder einigen Verzug /
die Anzahl der dreyſſig Capital⸗Krtegsſchiffe /

jedes mit 40. biß in 68 . oder 70. Stuͤcken / und

nach advenant mit 175 . biß zu 300 . Koͤpffen/
oder auch wol noch mit mehreren / wenn es noͤ⸗

thig ſeyn ſolte / zu verſehen / außgeruͤſtet und

in See gebracht werden ſolte . Hierbey ward

der Staats⸗Rath erſucht / zum Vorſchub der

Admiralitaͤts⸗Collegien eine petition von ei⸗

ner Million Guͤlden zu kormiren und Ihren

Hoch⸗Moͤg . zukommen zulaſſen / damit ſelbige

nachgehends den geſampten Provincten
koͤ

zugeſchickt und auch dieſer ihr Conlens

eingeholet werden / alles mit dem Verſtande /
daß beſagte Million Guͤlden unter alle Admi⸗

ralitaͤts⸗Sollegia ,auffden alten Fuß / nemlich

unter die vier Collegia auff ein jedes ein ſech⸗

ſter Theil / und auff das Collegium zu Am⸗

ſterdam zweene ſechſte Theile / außgethei⸗

let / und auff ſolchen Fuß auch die Außruͤſtung
der beſagten Kriegs ſchiffe eingetheilet und re⸗

guliret werden ſoltenz Zu dem Ende ſolte den

Ad miralitaͤts⸗Collegiiszugeſchrieben werden /
daß ſie reſpectiyeihren Untheil zu ſolcher Auß⸗

ruͤſtung eylends und ohne einzige Verweilung
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zu Zeit Nach richt geben wolten / was in dieſem

Stlick gethan und verrichtet worden waͤre .

Der von Frießland anweſende Deputirte

ließ wegen deſſen zu Protocoll bringen / daß

er in den vorhergehenden Schluß / als wor⸗

zu er nicht bevollmaͤchtiget geweſen / nicht ver⸗

williget haͤtte / ſondern wolte alles ſeinen Her - 1664 .
ren Principalen zu ihrer freyen deliberation

uͤberlaſſen.
Unterdeſſen klagte der Koͤnigl . Engellaͤn⸗

diſche Extraordinar - Envoyẽ in einem Memo -
ſche Ge⸗

rial bey den Herꝛen General⸗Staaten uͤber die ſandte
langſame expedition , ſo den Engellaͤndern in klagt üͤber
dem Juſtitz⸗Hofe widerfuͤhre / in dem einigediehieſige
zehen/ andere ſechzehen/ andere20. Jahre/ den,langweill⸗

ſelbigen nachgelauffen waͤren / inſonderheit
ſse Proceß ,

haͤtte der Ritter Ford einen langen Proceß
allhie gehabt . Wenige Tage hernach kam er

Der En⸗

gellãndt /

beybringen / auchIhren Hoch⸗Moͤg, von Zeit

wiederumb mit einer general - Klage ein / und

begehrte Satisfaction wegen Schimpffs und

Gewalts / ſo den Koͤnigl. Unterthanen zuge —
fůͤgt worden / inſonderheit aber / daßdie Liſten
deß erlittenen Schadens beyderſeyts gegen⸗

einander moͤchten außgewechſelt werden .
Hingegen klaͤgte die hieſige Niederlaͤn⸗ Die Nie⸗

diſch⸗Weſt⸗Indiſche Compagnie uͤber die derlander
Engellaͤnder / und ſagte in ihrem / den 1z. 23 . 9905 105
May / Ihren Hoch⸗Moͤg . eingereichten Ve - lznders

morial , daß ihr das Eyland Capo Verde von Feindſelig⸗
den Engellaͤndern / durch den Capitaͤn Hol⸗ keit .

mes / treuloſer Weiſe abgenommen worden .

Den 17 . 27 . May brachten die Herꝛen De⸗Holland iſt

putirte der Provintz Holland in Ihrer Hoch⸗ mit der

Moͤg . Verſammlung vor / daß ihre Herꝛen Schadens.
Principalen haͤtten eine Liſte derjenigen Schaͤ⸗ 1
den/ ſodie Einwohner hier zu dande an die En⸗ landerfür⸗
gellaͤnderzu fordern haͤtten / auffſetzen laſſen/ tig .
und zwar nach dem r5 . Artickel deß letzthin / im

Jahr 166² . den4. 14. Sept. zwiſchen dem Koͤ⸗

nig von Groß⸗Britannien und dem hieſigen
Staat geſchloſſenen Tractats ; Worauffdie
Herꝛen General⸗Staaten fuͤr gut befanden /
daß in ſolcher Liſte auch zugleich das jenige /

was einige andere Provincien moͤchten mit

drinne haben wollen / mit eingeruͤckt / und ſie
dann durch die Herꝛen Huygens und andere

Ihrer Hoch⸗Moͤg , zu dem Engellaͤndiſchen
Beſen deputirte Herꝛen gegendie von Engel⸗

laͤndiſcher Seyte wider deß hieſigen Staͤats

Einwohner auffgeſetzte Liſte / auff einen gewiſ⸗

ſen und füglichen Tag/ woruͤber manſich mit

dem Herꝛn Extraordinar - EnH ν Downing
zu vergleichenhaͤtte / außgewechſelt werdenſol⸗
te / und zwar mit dem außdruͤcklichen Bedin⸗
ge und gegen beyderſeyts Zuſage und Verſi⸗

cherung / daß / nach geſchehener Außwechſe —

lung ſolcher Liſte / keine weitere Prætenſion / ſo

vor dem Tage deß vorerwaͤhnten alſo gemach⸗
ten und geſchloſſenen Tractats geboren gewe —

ſen / wedervon der einen / noch von der andern

Seyte / weder itzt noch jemals ſolte / duͤrffen

vorgebrachtwerden . Man beſorgte ſich aber

allſchon voran / daß ſolche diſten zu examiniren

und in Richtigkeit zubringen / noch viel Muͤhe
und Arbeit koſten wuͤrde .

Zu dem ſo konte man in der Engellaͤndi⸗

—

Man kan

ſich beyder⸗ſchen Prætenſion wegen der obberuͤhrten

Schiffe Bon - Eſperance und Bon - Avanture

einander ja noch nicht verſtehen in den Wor⸗

ten

ſeyts uͤber

etliche

Worte
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ten deß 1 . Artickels / alſo lautend : Poterunt li -
tem inceptam proſequi⸗ nemlich Daß ſie
den angeſtrengten Proceß moͤchten fort⸗

ſſetzen : Welche Worte auff Engellaͤndiſcher
Seyte dahin außgedeutet wurden / daß ſolche

Proceß⸗Fuͤhrung zwiſchen den Herꝛen Gene —

ral/Staaten und dem Herꝛn Downing auß⸗

gemacht werden muͤßte ; Auff hieſiger Staa⸗

tiſchen Seyte aber widerſprach man ſolcher
Außdeutung / und hielt dafuͤr / es muͤßte vor

der Juſtitz geſchehen / weildie Herꝛen General—
Staaten in privat⸗Sachen nicht Richter zu

ſeyn pflegten / ſondern ſelbige gehoͤrten vor die

Juſtitz Kammer . Auß dieſem Streit nun de —

ſto beſſer zukommen / erſuchten die HerꝛenGe⸗
neral⸗Staaten die Herꝛen von Hoorn und

Goch / welche / als deß Staats Extraordinar -

Abgeſandten / damahls in den Jahren 1661.
und 62 . ermeldte Tractaten in Londen hat⸗
ten auffſetzenund ſchlieſſen helffen / umb ihre

Meinung und Gutachten / wie ſie ſolche Wor⸗

te verſtůnden und zur ſelbigen Zeit verſtanden
haͤtten/ welche ſich hierauff / unter dem 20. 30 .

May à ſchrifftlich erklaͤrten / daßſie durch die⸗

ſelbige Worte ( hoc excepto , quòd ſcilicet ,

qui ſe jacturam paſſos dicunt in duabus navi-
bus , videlicet Bonavontura & Bona - Eſpe -
ranſa , poterunt litem inceptam proſequi ) ſo

damahls / in Anſehung der bey den beyden

Schiffen intereſſirten / in den 15 . Artickel mit

eingeruͤckt worden / nichts anders verſtanden
haͤtten / als daß dieſe Prætenſiones auß der ge⸗

neral abolition aller anderen prætenſionen / ſo
vor den Jahren 1654 . und 59 . reſpectiyve vor⸗

gefallen / außgenommen ſeyn/ und dannenhero
den Iatereſſirten frey bleibenſolte / ihre actio -

nes zuverfolgen / wo ſie es / Vermoͤge der Rech⸗

ten und den Landsſatzungen der vereinigten
Niederlaͤndiſchen Provincien gemaͤß / fuͤr ſich
rathſam befinden wuͤrden/ ohnedaß durch ſol⸗
che Worte ihnen einiges mehreres Recht zuge⸗

ſtanden worden / weder in Anſehung der Sache
an und fuͤr ſich ſelbſten / noch in Anſehung der
Art und Weiſe / beſagte actiones zu verfolgen /
als ſie vor dem Schluſſe der Tractaten gehabt
haͤtten : Es waͤre wahr / daß anfangs von den
Koͤnigl . Herꝛen Commiſſarien ernſtlich dar⸗

auff gedrungen worden / einen Schluß zufaſ⸗
ſen / daß die Sache durch Ihrer Hoch⸗Moͤg.
Commiſſarien und den Heren Extraordinar -

Envoyé Downing ſolte muͤſſen abgethan
werden .

Dieſes gantze Werck gerieth hierauff bald

gar ins Stecken : Dennder Herꝛ: Downing
kam noch vorm Außgange deß Mayens bey
den Herꝛen General⸗Staaten mit einem Me —

morial ein / worinnen er ihnenzuwiſſen that /
daßer / auff empfangene Koͤnigl . Ordre / auff
den 27 . May ( 6 . Jun . ) eine Raͤiſe/ auff J . oder

5. Wochen / nach Engelland thun wolte / mitt⸗

ler Weile koͤnten Ihre Hoch - Moͤg. ſeine
Schrifften uͤberlegen : Er klagte aber auch

darbeneben / zuvernehmen / daß man hier zu

Beſchreſbung
Lande mit der Schadens⸗Liſte noch nicht fertig
waͤre/ umb ſie gegen die Engellaͤndiſche außzu⸗
wechſeln / mit angehenckter Vermahnung / daß
ſie mit eheſtem moͤchte verfertiget werden .

Vor dem Abzuge erhielt der Her : Downing /
auff ſein Anſuchen / noch ein Engellaͤndiſches
Schiff / Hautmaid genannt / frey / welches
die Tuͤrcken von Algier in der See auffge⸗
fiſcht / der Niederlaͤndiſche Commandeur

Tromp aber ihnen wieder abgenommen hat⸗
te . Alſo nahm der Herꝛ Downing endlich von

Ihren Hoch - Moͤg Abſchied / und empfing im

Namen derſelbigen / den Tag hernach unter —

ſchiedliche Beantwortungen und Erklaͤrun⸗

gen / als eine / betreffend die Worte: Poterunt
litem inceptam proſequi ; Die andere / anlan⸗

gend die in Guinea vorgelauffene procedu -
ren / wie auch die Schiffe Charles , Jaques und

Maria , und die dritte / redend vonden Schif —⸗
fen Hoopwel und Leopard / ſo nach Porca /
auff der Malabariſchen Kuͤſte gelegen / ihren
Lauff gerichtet gehabt : Hiermit nun fuhr er

von hinnen nach Engelland ab / von welcher

Raͤiſe dann allerhand Reden fielen / und die

wenigſten ſchon allbereits was guts weiſſag⸗
ten . Er / der Herꝛ Downing / ſagteſelber/ als
ihm die Schrifften eingehaͤndiget wurden / es

waͤre ihm leid / daß er ſie nicht eher empfangen
haͤtte/ ſo wolte er ſie alſobald und leichtlich wi⸗

derlegthaben ; Inſonderheit koͤnteer ihm nicht
einbilden / daß der Koͤnig die Sache / wegen

der Schiffe Bonavonture und Bonne - Eſpe -
rance , wuͤrde an einigen Juſtitz⸗Hofgelangen

laſſen . Als er / unter anderen / auch von dem

Herꝛn von Goch Abſchied nahm / gab er ihm
dieſen Rath und Vermahnung / daß er wol

thun wuͤrde / wenn er fuͤr die Engellaͤndiſche
Commiſſarien / welche mit Auffrichtung der

Alliance bemuͤht geweſen / die Præſenten mit⸗

braͤchte / auff daß ſolcher geſtalt die Engellaͤn⸗
diſche nicht weniger / als die Frantzoͤſiſche / ge⸗

ehret wuͤrden . Aber es ward hiemit lange um⸗

gegangen / und endlich auff die Verweigerung
gar nichts draus .

Nichts deſtoweniger machte ſich der Her :
von Goch zur eheſten Abraͤiſe fertig / und Ih⸗
rer Hoch⸗Moͤg. zu dem Engellaͤndiſchen We⸗
ſen Herꝛn Deputirte brachten / den 2 . 12 . Jun .
in der Verſammlung vor / daß ſie einige Tage
nach einander in unterſchiedlichen Sellionen /
der Sachen wahre Beſchaffenheit / hauptſaͤch⸗
lich betreffend die Schiffe Bonne - Eſperance
und Henry Bonavonture , ſampt allen darbey
vorgefallenen retroactis , und zwar inſonder⸗

heit auch dasjenige / was der Her : Downing
eben deßwegen in unterſchiedlichen Memoria⸗

lien / vornemlich aberin einer vonihmdeniz .
May 1662 .an Ihre Hoch⸗Moͤg. üͤbergebenen
Replic / angezogen / und andere darzu dienende

Schrifften / auß dem Grundebeſehen haͤtten /

ſchlagungen von Zeit zu Zeit alle von den ro⸗

ſpectiye Provincten allhie im Haage anwe⸗

ſende

Niederlaͤndiſche

auch zu ſolchen ihren Seſſionen und Berath⸗
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ſende Herꝛen Deputirten beſchieden worden /
die dann auch durchgehends in behoͤrigerAn⸗

zahl darbey erſchienen waren / und haͤtten ſie/
Ih . Hoch⸗Moͤg. Herꝛen Depntirten / nicht die

geringſte Urſache eines Zweifels finden koͤn⸗

nen / umb die unumbtreibliche rationes und

Beweißthümer / welche in Ihrer Hoch⸗Moͤg .
Antwort vom 22 . Jun . deß 1662. Jahrs / ſo
dem Herin Downing eben deßwegen zuge⸗

ſtellt worden / wie auch in der drauff erfolgten
naͤhern Confirmation vom 26 . Aug . deſſelbi⸗
gen Jahrs / und denn in einer / vom vierdten
dieſes nachlauffenden Monats Junij loder 25.
May )enthalten waͤren / krafftloß zumachen .

Als nun in Jh . Hoch Moͤg. Verſamlung hier⸗
uͤber gerathſchlagt worden/ ward fuͤrgut be⸗

funden / daß es bey erſt angezogener und vor⸗

her ertheilten Antwort ſein Verbleiben haben /
uñ deſſen ungeachtet / ermeldte Ih . Hoch⸗Moͤg .
Herꝛen Deputirten erſucht und beordret wer⸗

den ſolten / einen Innhalt von dem / was ſie mit⸗

einander berathſchlagt gehabt / ſchrifftlich auff⸗
zuſetzen / damit der Herꝛ von Goch / welcher als
ein ordinar - Abgeſandter dieſes Staats alle⸗

weile raͤißfertig waͤre / nach Engelland uͤber

zufahren / ſelbigen dem Koͤnig von Groß Bri⸗
tannien einhaͤndigen / und Se . Maj . dardurch
vollkoͤmlich uͤberzeugt werden koͤnte/ daß Ihre
Hoch⸗Moͤg , mit bewußter Sache mehr und

laͤnger / als recht und billich waͤre / bemuͤhet
wuͤrden : Und weil es gleichwol das Anſehen

haͤtte / als wolte die Sache wegen der obgedach⸗
ten zwey Schiffe auff Engellaͤndiſcher Seyte
zu einem prætext und Vorwand genommen

und gebraucht werden / umb ſolcher geſtalt wi —

der dieſen Staat einige unfreundliche proce -
duren vor die hand zunehmen / ſo ſolte deßwe⸗
gen den Allürten dieſes / als die auff ſolchen

Fall / Vermoͤge der mit thnẽ gemachtenAlliantz⸗
Tractaten / verbunden waͤren/ ſolche procedu -
ren abwenden zu helffen / die Beſchaͤffenheit
dieſer Sache lummariter und kuͤrtzlich vorge⸗

ſtellt / und zu dem Ende dem Heren Geſandten
Boreel / wieauch den Reſidenten Heinſio und

leMaire , die obberuͤhꝛte Antwort vom22 . Jun .
1662 . deßgleichen die vom 4 . dieſes noch lauf⸗
fenden Monats und Jahrs / ſampt den darzu

gehoͤrigen Beylagen / wie auch das unter vor⸗

erwaͤhntem Tage an den Koͤnig von Groß⸗
Brit annien abgelaſſene Schreiben / nebenſt

der Antwort / ſo wegen der Schiffe Hoopwel /
Carl / Leopard / Jacob und Maria / den 5.

dieſes ( 26 . May ) verfaſſet worden / zuſampt
den vom Herin Downing deß andern Tags
darauf eingegebenen Memorialien /zugeſchickt
werden / damit ſie die relpective Koͤnige in

Franckreich / Schweden und Daͤnemarck /
auff den Grund der mit ihnen gemachten Al⸗

liantzen / von der wahren Beſchaffenheit dieſer
Sache gebuͤhrlich intormiren / und Ihren Ma⸗
jeſtaͤten die rechte und eigentliche Art und Wei⸗

ſe deß procedirens / weſſender Koͤnigin Groß⸗
Britannien ſich durchgehends gebrauchte /

— — — —

wol und begreifflich einbilden koͤnten . Eben zu 1664 .
dem Ende ſolte auch den von wegenhoͤchſtge⸗
dachter Koͤnige allhie reſidirenden Miniſtris

eine Abſchrifft von allen dieſen Stuͤcken einge⸗
hãndiget/ und ſo dann an die Kammer der pri⸗
vilegirten Oſt⸗Indiſchen Compagnie zu

Amſterdam geſchrieben werden / daß ſie An⸗

geſichts dieſes Schreibens derCompagnieAd -
vocaten / mit allen die bewußte Schiffe Bon -

Eſperance und Bonavonture betreffenden Ur⸗
kunden verſehen / daherkommen laſſen wolte .

Diefer der Herꝛen General⸗Staaten Re- Urſprung
ſolution Zufolge ward von den Herren Depu⸗ 85 90

tirten ungeſaumt eine Deduction auffgeſetzt / Engellan⸗
und darinnen gleich anfangs auß den von den diſchen

Vorſtehern der Oſt⸗Indiſchen Compagnie Schiffs

eingelangten Berichten / wie auch auß unter⸗ 3
ſchiedlichen von dem Heren Downing ſelb⸗

EIi

ſten nebenſt einer Replic vom 14. Jul . 1662 .

Ih . Hoch⸗Moͤg. uͤbergebenen atteſtatis der Ur⸗
ſprung deßwegen der offtgenannten beyden
Schiffe entſtandenen Streits angefuͤhret / daß
nemlich das Schiff Bonne· Eſperance im Jahr
1643 . zu Goa in Gſt⸗Indien / von dem Por⸗
tugiſiſchen General / Andrea Saldena gedun⸗

gen worden / umb in Portugiſiſchen Dienſten
eine gute Anzahl Portugiſiſcher Soldaten / wie
auch ſolcher Selaven / Guͤter und Kauffmann⸗
ſchafften einzunehmen / und damit nach Mac⸗

can zufahren / und dann von dar wieder zuruͤck
nach Goa zukommen / welche beyde Plaͤtze da⸗

mals mit der Niederlaͤndiſch Oſt⸗Indiſchen
Compagnie feind geweſen . Dieſes Schiff waͤ⸗

re hierauff in die Straſſe von Malacca / er⸗

meldter Compagnie zugehoͤrig/ gekommen/ uñ
weil der Compagnie Bediente daſelbſt hier —
von / wie auch deß Contrebande - Waarendar⸗

ein geladen / abſonderkich aber der Generaͤl⸗

Capitãn / Louys Carvelle de Zoula ,mit darbey
waͤre / Kundſchafft bekommen / ſohaͤtten ſie
vermeint / ſie waͤren / Vermoͤge deß Rechtens

aller Voͤlcker/ befugt / denſelbigen heraus zube⸗

gehren / worzu aber die Engellaͤnder ſich durch⸗
aus nicht haͤtten verſtehen wollen / ſo daß nach
einer und andern gethanen Ermahnung und

proteſtation , die von der Compaͤgnie einige
loſe oder blinde Schuͤſſe abgehen laſſen / welche
die Engellaͤnder mit Ernſt beantwortet haͤt⸗

ten / ſo daß einige Matroſen daruͤbeꝛgequetſcht/

darnach das Gefechte angegangen / ermeldtes

Schiff genommen und zu Malacca auffge —
bracht worden waͤre.

Anlangend das Schiff Henty Bonadyvon - urſprung
ture , ſolches waͤre in eben demſelbigen Jahr deßſtreits

1643 . bey dem Eylande Mauritius geſtrandet / wegen deß

und darumb von demSchiffer und Engellaͤn⸗ Schiff
diſchemSchiffsvolcke gaͤntzlich verlaſſen wor⸗BonBonad -

den / unter einer ſchrifftlichen Erklaͤrung / daß 0blll
ſie / umb etwas davonzu bergen / ihr deben nicht

in die Gefahr ſetzen wolten / und dannenhero
wol leiden moͤchten/ daß der Niederlaͤndiſchen

Compagnie ihre Leute ihr Beſtes thaͤten /er —

meldtes Schiff / oder aber deſſen eingeladene

Guͤter /
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Der Herꝛ
von Goch

empfaͤngt
ſeine In⸗
ſtruction
ſchrifftlich
und faͤhrt
nach En⸗

gelland
über .

Guͤter/ ſo viel muͤglich/ zu bergen / maſſen dann

auch etwas / ſo aber / wie die Vorſteher der Oſt⸗

Indiſchen Compagnie berichtet haͤtten/ nicht
viel Schatzes werth geweſen / gebergt worden

waͤre. Die Herꝛen Deputirten zogenhierbey
auch an / daß alle dieſe Klagen und Forderun⸗

gen muͤßten fuͤr todt und nichtig geachtet wer⸗
den/ Krafft der im Jahr 1654. und yy. mit En⸗

gelland gemachter Tractaten / ja daß dieſe gan⸗

ße Sache allſchon in der Guͤte abgehandelt und

deßwegen ein Final - Vergleich / zwiſchen ge⸗

der andern Seyte / und zwar gegen eine Sum⸗

me Geldes von 85000 . Carols - guͤlden / ge⸗

der waren dieſer Deduction mit einverleibt /

und noch eine Contrarationes auff deß Herꝛn

Downings dargegen eingeworffene exce -

ptiones weiter außgefuͤhret/ allhie zu weitlaͤuf⸗

tig und auch uͤberfluͤſſiganzuziehen / weiln ſie
doch auff Engellaͤndiſcher Seyte nicht ange⸗

nommen worden / und die Urſachen deß her⸗
nach hieraus erwachſenen Krieges / wie auch
die Ableinung derſelbigen bereits unter den

naͤchſt vorhergehendẽ Engellaͤndiſchen Ge⸗

ſchichten zwaꝛ kuͤnz jedoch deut / und verſtaͤnd⸗
lich mit eingeruͤckt worden / und in der nach⸗

folgenden Erzehlung etwan noch mehr zube⸗

ruͤhren ſeyn werden . Eben dergleichen Be —

ſchaffenheit hat es auch mit den oberwaͤhnten
und dem HerꝛnDowning mit nachHaͤuſe ge⸗
gebenenSchrifften / als worinnen in einer jeg⸗
lichen umbſtaͤndlich enthalten war / was dro⸗

ben unter den erſtangezogenen Engellaͤndi⸗
ſchen Geſchichten / in der daſelbſt befindli⸗
chen Deduction der Herꝛen General⸗Staaten
kurtz beyſammen begriffen iſt / und auch ſonſt
zuvorher ſchon / abſonderlich aber in den Jah⸗
ren 1661 . und 62 . bey dieſen Geſchichten / hin
und wieder Stuͤckweiſe angefuͤhret worden / uñ

hierunten fernerweit wird angefuͤhret werden .

Der Herꝛ von Goch kam auch bey der Her⸗
ren General⸗Staaten Verſammlung ein / und

hielt bey denſelbigen / zuFortſetz und Befoͤrde⸗

rung ſeiner Raͤiſe und Geſandſchafft nach En⸗

gelland umb eine nahereErklaͤrung an / wor⸗

auff Ihre Hoch⸗Moͤg. am 5. 15 . Junij / fuͤr gut

befanden und dieſen Schluß faßten / daß ſie
ihm Vollmacht gaͤben/ auff deß Landes Unko⸗

ſten / einige tuͤchtige und erfahrne Perſonen
anzunehmen und zubeſtellen / umb auß den da⸗

herum gelegenen Haͤven und anderen Orten /

wo es noͤthig ſeyn wuͤrde/ Kundſchafften einzu⸗

holen . Zum zweyten ward in gleichem fuͤr

gut befunden / daß der Verluſt / welchen er bey
den Wechſeln leidenwuͤrde/ ihm / was ſein Tra⸗
ctament anlangte / von der Provintz Seeland

ſolte wieder gut gemacht und bezahlt werden .

Zumdritten / daßer ſeine auffgewandte Unko⸗

meldter Compagnie / als auff einer⸗ und der Iu

tereſſirten ihren Gevollmaͤchtigten / als auff

troffen / und ſolche Summe auch wuͤrcklich be⸗

zahlet worden / laut der daruͤber habenden
Quittung . Eben dieſer Accord und die darauf

empfangene Quittung fuͤr die gezogene Gel⸗

ſten und Vorſchuß klar machen / und ihm da⸗

fuͤr von der Provintz Holland und Weſt⸗

Frießland Widerbezahlung geſchehen ſolte .

Zumvierten und letzten / daß ihm 6000. Guͤl⸗

den in allem zu Außztehrung ſeiner Gemaͤcher

ſolten zugelegt werden . Hierbey empfieng der

Herꝛ von Goch / als ein ordinar - Abgeſandter
deß Staats / auch ſeine inſtruction , wornach er

ſich bey dem Koͤnigl. Engellaͤndiſchen Hofe in

Audientzien und ſonſten ſolte zurichten haben/
ſchrifftlich ; damit nahm er / nach abgelegtem
Eyde / von der Herꝛen General⸗Staaten Ver⸗
ſammlung Abſchied / ſatzte ſich / den 7. 17. Jun .

auff ein Kriegsſchiff / welches vor Scheve⸗

lingen auff ihn wartete / und fuhr darinnen

nach Engelland uͤber / von deſſen Ankunfft
auff der Themſe und ſeinen andern Verꝛich —

tungen die naͤchſt vorhergehende Engellaͤnd .
Geſchichte außfuͤhrliche Nachricht geben .

Unter ſolchen Verꝛichtungen im Haage Peſt zu

nahm zu Amſterdam die Peſt wieder zu / ſo Anſte⸗
daß in einer Woche 447 . Menſchen begraben

dam .

wurden / welches zu deꝛ Zeit / im Junio / hieſiges
Ortes etwas ungewoͤhnliches war / als wo die

Peſt gemeiniglich im Herbſt am ſtaͤrckſten zu

ſeyn pflegt . Da hingegen war dieſes dem gan - Reiche
tzen Lande troͤſt und erfreulich daß eine gaͤntze Kauffſet
und reich beladeneFlotte / von 6 . oder 77,Kauf , Sufſen

ſchiffen / auß dem Weſten / auß dem Mittel⸗
—

Meere / auß Spanien und Portugall / mit⸗

einander unbeſchaͤdigt im Texel einlieff / mit⸗

bringend auff die 20 . Millionen werth Gut /
worunter mit waren 5. Millionen an gemuͤntz⸗
tem und ungemuͤntztem Silber / ſo zu Cadir
eingeladen worden . So geſchahe auch teine

Hinderung an den Haͤringsbuyſen .
Gleichwol ſaͤumte man ſich nicht mit Auß⸗ DieeEyn

ruͤſtung der 30 . Kriegsſchiffe / und weil dieſel⸗ ordinar⸗

bige bereits imeiſtens fertig waren / wurde nun Kelege,
mit den im Haage anweſenden committirten ff
Herꝛen Admiralitaͤts⸗Raͤthen berathſchlagt /
wie dieſelbige einzutheilen ſeyn moͤchten / und

hier auff den rr. 2r . Junij fuͤr gut befunden / die
Herꝛen von Brackel und andere Ihrer Hoch⸗
Moͤg . zu den Seeſachen verordnete Herꝛen
Committirte zuerſuchen / daß ſie/ ſonder Zeit⸗
Verluſt / mit den Committirten auß den Admi⸗

ralitaͤts⸗Collegiis in Berathſchlagung tret —

ten / und dann ihr Gutachten einbringen wol⸗

ten / an welchem Ort die mehrgedachte Kriegs⸗
ſchiffe / welche fertig waͤren / ſich auffhalten fol
ten / obbey Brevertiene / oder ſoͤnſten anderſt⸗
wo ? Deßgleichen was fuͤr Ordre manſtellen
ſolte / damit manvon der Engelländer Macht
und equipage , wie vielund was fuͤr Schiffe ſie
in See / und worauff ſie es gemuͤntzt haͤtten /

Kundſchafft bekommen koͤnte : Mehr / was fuͤr
Gberhaͤupter uͤber deß Landes Flotte ſetzen /

und was fuͤr eine Inſtruction man ihnen mit

geben ſolte ?
Auff eingereichtes Gutachten vorerwaͤhn⸗

ter Herꝛen Committirten waꝛd den 15. 25. Jun .
in Ihrer Hoch⸗Moͤg .der Herꝛen Gen . Staaten
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16⏑ Verfammlung ein endlicher Schluß gemacht / Kriegs,Flotte / bey dem Koͤnig in Engelland 8
nelpla daß die fertigen Schiffe auffs ſchleinigſte mit allen Verdacht und Argwahn auß dem Wegeten verſt⸗
angewieſen dem erſten guten Winde und Wetter ſich auß raͤumen moͤchten/ ſo lieſſen ſie ſchon den14. 24 . chernden

den Seegatten dieſer dande nach Brevertie⸗ Junij ein Schreiben an Se. Koͤntgl. Majeſt . Koͤnig in

ne / zwiſchen Schevelingen undSandvort / auffſetzen / dahin gehend / daß / weil ſie von de⸗

verfuͤgen/ alldaſelbſt verſamlen / und der uͤbri⸗ ( ren Miniſtro , dem HerꝛnDowning / vor deſ⸗ ihrer E5.
gen Schiffe / ſo vondenreſpective Collegiis ſen Abraͤiſe / in der letzten Conterenßz / aller traordinar -

nach und nach dahin wuͤrden geſchickt werden/ Koͤnigl . Affection und friedlichen Nachbar⸗ Flotte hal⸗
erwarten ſolten / damit ſie ſich miteinander ſchafft verſichert worden / worein ſie ohne das ben .

conjungiren koͤnten . niemals einigen Zweifel geſetzt haͤtten/ auch
Herr von Es ward auch zugleich ein Oberhaupt uͤber ſie ihres Ortes / bey ſo zweiffelhafftig geſtalten
Obdam dieſe Flotte beſtellt / und hierzu der Her : Jacob Sachen und in Erwegung deffen / was in En⸗
wird 15 von Waſſenaer Freyherꝛvon Obdam/ ꝛc. gelland von Außruͤſtung ihrer Kriegsſchiffe /

5 der Provintz Holland und Weſt⸗ Frießland als die ſie vor dieſem mehrmals zu Schuͤtzung
um Ober⸗Admiral⸗Lieutenant / verordnet : Zu Vice⸗Ad⸗ihrer hin und wieder zur See handelnder lie⸗

haupt vor⸗ miralen wurden beſtellt Jan Everts und ben Einwohner außgeruͤſtet gehabt / moͤchte
geſetzt. Egbert Meuſſen Cortenaer ; und zu vorgegeben werden / Se . Koͤnigl . Maj . hin⸗

Schuten beyNacht Cornelis Everts und wiederumb treulich und auffrichtig verſichern
Adrian Schram nebenſt demCapitaͤn Abra⸗ wollen / daßdieſe Außruͤſtung von ihnen zu

ham von der Hulſt . Wuͤrde aber die Flotte keinem andern Endeangeſtellt worden / als

vermehret und eine vierte Schwadrone darzuden Staat und deſſen liebe Einwohner damit

gemacht werden / ſo ſolte in Abweſenheit deß zuſchuͤtzen / nicht aber / daß ſie mit ſelbigen
Vice⸗Admirals de Keyter der Schout oder einiger andern Kriegsmacht etwasfeind⸗
( Schultz ) bey Nacht / Tromp / die vierte ſeliges wider Sr . Majeſt . Schiffe oder Dero
Flagge oben fuͤhren / und auch ſeinen Vice⸗ Unterthanen / noch auch gegen ihre Guͤter/
Admiral und Schout bey Nacht ha⸗ ſie moͤchten kommen vomOſten oderWeſten/
ben . oder woher ſie immer wolten / directe oder in -

Haupt , in Das Haupt,abſehen mit Außruͤſtung dieſer ] directe vornehmen ſolten / worauffSe. Maj.
halk der Ia . Flotte war ( wie die Iultruction fuͤr die Haͤu⸗und alle Dero Unterthanen ſich vollkommlich

15 pter derſelbigenaußſagte)vornemlichauffdieverlaſſen moͤchten : Deßwegen haͤtten ſie / da⸗

Haupt⸗auß Oſt⸗Indien erwaͤrtige Retour⸗Schiffe mit ja alle Feindſeligkeiten / die etwan daraus

Offictrer angeſehen / umb ſelbige fuͤr den Engellaͤndernentſtehen koͤnten / wenn die Flotten oder Schif⸗
auffderEx· ſicher und ohne Verluſt nach Hauſe zubrin⸗ fe einander ungefaͤhr in der See begegne⸗
traordinar- gen / und darumb in beſagter Inſtruction denſten / moͤchten vermieden werden / die var⸗
Gotte .

HauptOffictrern gar ſcharff eingebunden / ſichtige Anſtalt gemacht / daß ihre Schiffe
daß ſie ſich noch zur Zeit naͤchſt vor dem Wall / naͤchſt vor und bey deß Staats Ruͤſten ver⸗

ſo nahe als es auff Seemãͤnniſch ſeyn koͤnte/ bleiben / und weder Norden um noch Weſten⸗
halten / und daſie etwan zu kreutzen außgehen an außlauffen ſolten / es waͤre denn / daß ei⸗

muͤßten / und einige außlaͤndiſche Kriegs⸗nige Schiffsmacht in See kaͤme/ da ſie dann

ſchiffe in See antreffen wuͤrden / alle Feindſe ſchuldig und verbunden waͤren / fuͤr ihre liebe

ligkeiten vorſichtig vermeiden ſolten / inſon⸗ Einwohner und deren Mittel / die gegenwaͤr⸗
derheit wenn es darzu kaͤme/ daß die Engellaͤn⸗tig in der See florirten / vornemlich aber fuͤr

diſche Flotte / ehe und bevor die Oſt⸗Indiſche die erwaͤrtige Oſt⸗Indiſche Retour⸗Schiffe
Schiffe heim kommen waͤren / ihren Lauff und fuͤr die unbewehrte Fiſcher dieſer dande /
Norden⸗ um nehmen moͤchte/ und ſie auff da⸗ zu ſorgen / und wuͤrde ihnen alſo ſehr lieb und

hin den Retour⸗Schiffen entgegen gehen angenehm ſeyn / wenn ſie von Sr . Maj. eine

muͤßten. gleichmaͤſſige Erklaͤr⸗ und Verſicherung / zu

Der Herr] Es kam aber dieſe Flotte zu dieſem mahl Verhuͤtung ſolcher ungefaͤhrer Zufaͤlle / in

Tromp ſweiter nicht / als biß nach Schevelingen Schrifften erhalten koͤnten .
wird be⸗ und Soeree / allwo ſie ſich biß in den Novem⸗

⁊* ber vorm Walle auffhielt / undward allein der Nun dieſer und aller andern auß den biß . Ole HH .
Oſt . Indi· Schultz bey Nacht / Tromp ( welchen/ wie her erzehlten Strittigkeiten beſorglicher Un⸗ Sen. Sta⸗
ſchen ſchif. auch den Capitaͤn Schey / die Herꝛen der Ad⸗ luſt / noch auff eine andere Weiſe vorzu⸗ ten nebmen
ſen enige · miralitaͤt zu Amſterdam / wegen ihrer wider kommen / ſtelte ſich der Koͤnigliche Frantzoͤ⸗ die Roͤmgl.
gen ge: die Tuͤrckiſche Seeraͤuber erwieſener guten ] ſiſche Geſandte / Monl . d' Eſtrade , ins Mit⸗ .

⸗ Dienſte / jeden mit einer gůldenen Kette zu⸗tel / und ließ ſich am 7 . 17 . Julij durch etli⸗ ſan .
vorher beſchencken lieſſen ) mit ſeiner Schwa⸗che auß dem Generalitaͤts⸗Collegio darzu
drone von ſechszehen oder achtzehen Kriegs , committirte Herꝛen / in Ihrer Hoch⸗Moͤg .
ſchiffen außgeſchickt / zwiſchen Fairhil und Caroſſe / auß ſeinem Loſament / in derſelbigen
Hitland auff die heimtommende Oſt⸗Indi⸗ Verſammlung zur Audientz auffholen/ worin⸗
ſche Schiffe zu kreutzen . nener / im Namen ſeines Herꝛn Principalen /

Ole.HH. Danmit nun die Herꝛen General⸗Staaten / ſich anerbott / die Strittigkeiten zwiſchendem
Gen. Sta⸗wegen Außruͤſtung ſolcher Extraordinar -
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als ein Mittelsmann / beſchlichten zuhelffen .
Die Hn . Gen. Staaten nahmen ſolchen Vor⸗
trag zu fernerem Bedencken / und endlich die

darinnen angebottene Vermittelung ſo weit

an / wenn Engelland dergleichen thun wuͤrde .

1664 . gangen / um daſelbſt noch ſechs anderer Schif⸗
fe zuerwarten / und dann mit geſampter Hand
die gantze Guineiſche Kuͤſteanzutaſten / und

wegzunehmen / waser kriegenkoͤnte . Hieruͤber
nun klagten die Herꝛen Directores , oder Vor⸗

1664. —

Der Herr
Downing

kompt auß
Eng elland

wieder zu⸗

Ehe noch die Hn . Gen . Staaten ſich hierzu
erklaͤrten / fand ſich der Here Downing auß

Engelland wieder ein / fuhr am 17. 27. Julij in

einer KoͤnigsJacht den Briel vorbey / und

ſteher der Weſt⸗Indiſchen Compagnte / als
uͤber unertragliche Exceſſe , die nicht bey
Freunden / ſondernbey den aͤrgſtenund bitter⸗ Oie
ſten Feinden / gebraͤuchlichwaͤren . Ger

ließ ſich allda an Land ſetzen : Das Jacht
gab hierbey J . lalye⸗Schuͤſſe und ſegelte foͤrter
auff Roterdam ; der H. Downing aber raͤi⸗

ſete nach dem Haage fort / und ließ am zr. zr .

Jul . drauff / ſeine Ankunfft den Herꝛn Gen.
Staaten zuwiſſen thun / worauff er alſobald
durch einige Herꝛn auß Ih . HachMoͤg . Ver⸗

ſamlung / wie auch durch die von der Provintz
Holland noch abſonderlich / enpfangen ward .

Er brachte mit ſich ein Schreiben von ſeinem
Koͤnig / welches in der That ein Creditiy war /
auff ſeine Perſon gerichtet / worinnen S . Maj .
nochmals umb Satistaction anhielt / auff wel⸗
chen Fall denn der Staat von ihr alle beharꝛli⸗
che gute Freundſchafft und wuͤrckliche Dienſte
zugewarten haben ſolte / wie das oben unteꝛ den

naͤchſt vorhergehenden Engell . Geſchichten
eingefuͤhrteSchreiben ſelber außweiſet .

Guineiſche Kurtz zuvoraber kamen 2. Schiffe / das eine

Schiffe Amſterdam und das andere das Weſt⸗In⸗
lauffen ins diſche Haus genant / von der GuineiſchenKuͤ⸗
Flie ein . fke im Flie ein / und zwar Norden⸗ um/ wo ſie

keinen Engellaͤnder wargenommen hatten /
woruͤber in der Stadt Amſterdam bey der

Weſt⸗Indiſchen Compagnie groſſe Freude
entſtund / in Betrachtung dieſe beyde Schiffe /

ohne ihre gewoͤhnliche dadung / auch 2700 .

Riederl . Marck Goldes auffhatten . Gleichwol war die⸗

Weſt· In⸗ ſe Frende auch verſaltzen / und kam die gedachte
diſche Com Compagnie bald hernach/ wegen der auß Gui⸗
dagnte nea uͤberkommenen boͤſenZeitung / bey den

vück .

klagt uͤber 5
bie Engel⸗ Herꝛen Gen. Staaten klagbar ein / daß nem⸗

lander in lich die Engellaͤnder / mitten im Frlede / ſich nit

Guinea . geſcheuet haͤtten / mit ſieben groſſen Kriegs⸗
ſchiffen nach dek Africaniſchen Kuͤſte zulauf⸗

fen / und der Compagnie Eigenthum / ſo ſie un⸗

ter Ih . Hoch⸗Moͤg. Authoritaͤt/ von alters her
friedlich beſeſſen /mit gewaltſamer Hand weg
zunehmen / geſtalt ſie die Veſtung Capo - Ver -
de feindlich beſchoſſen / und nebenſt etlichen
Schiffen mit Gewalt weggenommen / welches
denn eine ſolche That waͤre / die man zuvor fuͤr
das groͤſte Wunder / jafuͤr ein unmuͤgliches
Ding wuͤrde gehalten haben / und gleichwol
haͤtten die Engellaͤnder ſich deſſen unterſtan⸗

den / und nicht allein auff die Schiffe der Weſt⸗
Indiſchen Compagnie geraubt / ſondeꝛnauch
unter noch waͤhrendem Frieden / Buͤndnuͤſſe
und Verſprechen / daß Capitaͤn Holmes
nichts nachtheiliges thun wuͤrde noch ſolte/ die
veſten Plaͤtze antgefallen / und ſich folgends vie⸗

ler und uͤberaus groſſer Baarſchafften und

Mittel bemaͤchtiget . Nun waͤre beſagter Hol⸗
mes ſeither nach dem Strohme Sicalione ge⸗

DerKoͤnigl . Engellaͤndiſche Extraordinar -

Envoyẽ , Her: Downing / ließ ſich nun auch
bald wieder hoͤren / und am 27., Jul . ( 6 . Aug . )
in einem Memotial bey den Herꝛen General⸗
Staaten Anſuchung thun/ daß ihm einige auß
Ihrer Hoch⸗MoͤgMittel / als Commiſſarien /
zu einer Contferentz moͤchten zugeordnet wer —

den / weil er von ſeinem Koͤnig und Herꝛn be⸗

fehlicht waͤre/ die hiebevor zu unterſchiedlichen
Zeitengethane und widerholte Rlagen / wegen
deſſen / was in Guinea vorgegangen / u exami⸗

niren / worauff denn Se . Maj . nach eingezoge⸗
ner beyderſeytigen intormation , ſolche Ver —

ordnung thun wolte / wie ſelbige den Rechten
und guter Vernunfft nach / wuͤrde gebuͤhrlich
befunden werden: Falls aber Ihre Hoch⸗Moͤg .
deſſen/ was Se. Mañ. in dieſem Stuͤck zuthun

gedaͤchte / nicht erwarten / ſondern ihre Zuflucht
zu den Waffen nehmen wolten / ſo wuͤrde ſelbi⸗
ge gemuͤſſiget werden / Gewalt mit Gewalt ab⸗

zutreiben. Die Herꝛen Gen . Staaten nahmen
dieſen deß Herꝛn Downings Vortrag zu reif⸗

ferer Berathſchlagung an / mit der kelolution
und Antwort aber verweilete es ſich biß auff

gell. Ge⸗
ſa ndteſhg
Downing
beut ſich

Guineg
mit den
Staat zůy
eraminireh

den vierten Tag .
Der Herꝛ Downing aber konte ſo lange

nicht warten / ſondern kam den 29.Jul . 3 .Aug.
ſchon wieder mit einem neuen Memorial bey
den HerꝛenGen. Staaten ein / u E rinnerung /
daß er ſchon mehrmahln Anſuchung gethan /
und ſolche hiermit nochmals widerholte / umb
zuwiſſen / wenn es Ihren Hoch⸗Moͤg . belieben

nus der beyderſeytigen pratenlionen gegen
einander außzuwechſeln ; Er / ſeines Orts waͤ⸗
re fertig und bereit / entweder durch muͤndliche
Conterentz/ oder durch Schrifft wechſeln / ein

achuſtement ,oderVergleich / wegender andern
Klagen im Namen und auff Befehl ſeines

Koͤnigs / zutreffen / wie auch / vermittelſt ſol⸗
chenVertrags/ ein gutes undheylſames Ke⸗

glement zumachen/ wodurch allen dergleichen
MißverſtaͤndnüſſenundUngelegenheitenvor⸗
gebauet werden koͤnte : Maſſen fein Koͤnig
von Hertzen wuͤnſchte / mit dein vereinigten

Staat eine volltommeneundgute Correſpon⸗
dent zu unterhalten / und begehrte / daß ſolche
nicht allein ſtaͤts läslen ſondern auch
vermehret / und die Sache nicht auff dieSpi⸗
e geſetzt und zur Thaͤtlichkeitgebracht / ſon⸗
dern durch einen freund⸗und gütlichen Ver⸗

trag beygelegt werden moͤchte / zu welchem
Ende derſelbige ſich nun ſo viele Jahre nach⸗
einander geduldet haͤtte / ungeachtet die Inju⸗

rien

die Scho⸗
dens biſt

auß zuweh
ſeln und

ein Com⸗
mercien⸗

Reglemen
moͤchte/ die Schadens⸗Liſte / oder Verzeich⸗ zumachet

DerEn⸗

an / die Kh
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Die Hn.

ſich darge⸗

gen auch
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Der Herr
Downing

150
ſich

nochmals
ieGui⸗

Gen. Sta⸗
ten eꝛbleten

Schadens⸗

zur Abhan⸗

nes Regle⸗

Staats - Geſchaͤffte .

derlaͤnder von Tage zu Tage gemehret wor⸗

den / und keine Satistaction noch Beſſerung er⸗

folget waͤre. Der Schluß hiervon war / daß

er itzt wieder abgefertiget worden / nochmahls
was durch ſolche Mittel und Wege zuerlangen
ſeyn moͤchte .

Die Herꝛen Gener. Staaten nahmen hier⸗

bey in acht / daß ſie / was das erſte Stuͤck an⸗

langte / allbereits ſchon durch den Agenten de

Heyde / dem Herꝛn Downing / im Namen

dieſer Seyts mit der Liſte der prætenſion fer⸗

tig waͤre / er ſolte zu derſelbigen Außwechſe —
lung gegen der Engellaͤnder ihre Liſte / nur ei⸗

nen Tag / ſeinem Gutduͤncken nach / beſtim⸗
men / worauff er zur Antwort gegeben haͤtte/ er
muͤßte erſt die darzu gehoͤrige und bey ſich ha⸗
bende Schrifften und Beylagen zuvor durch⸗
ſehen und in Ordnung bringen / alsdann wol —

te er den Tag zur Außwechſelung wiſſenlaſſen .
Hierauff nun ward fuͤr gut befunden / daß man

noch wie vor durch den Agenten de Heyde / im

Namen und von wegen Ih . Hoch⸗Moͤg. dar⸗

auff ſolte treiben laſſen / und das umb ſo viel

mehr / dieweilder Her : Downing allſchon vor
einer geraumen Zeit hierumb Anſuchung ge⸗

than haͤtte / und damit man hieraus in allewe⸗

ge ſehen moͤchte / daß man in dieſem Stuͤcke /

auff hieſiger Seyte / nichts verſaͤumethaͤtte.
Was den fernern Inhalt deß beſagten Me⸗

morials anlangte / ſolte die darinnen angebot⸗
tene Conferentz angenommen / und je eher je

lieber befoͤrdert / auch allenthalben Fleiß ange —
kehrrrwerden⸗ damit die Sachen / ſo wol was
die gethane Klagen / als auch das erwaͤhnte
Reglement angienge / eheſtens moͤchten abge⸗ ſchickt wuͤrde / wovon Ihre Hoch⸗Moͤg. billich

Und weil ſeint deß Herin muthmaſten / daß ſelbige dieſem Staat undhandelt werden.
Downings juͤngſter Abraͤiſe unterſchiedliche
gewiſſe Naͤchricht von den durch die Engellaͤn⸗
der beydes auf Capo - Verde und auch anderſt⸗

oberung der Veſten und Schantzen / theils auch
mit Hinwegnehmung der Schiffe / veruͤbten

Feindſeligkeiten eingelauffen/ ſo ſolten deßwe —
gen dem Herrn Downing zugleich alle dieſe
nachricht und beſchworene Außſagen / welche

Ihre Hoch⸗Moͤg . in ihrer Cantzeley haͤtten/
und allſchon vor dieſem durch den Heren Ab⸗

geſandten von Goch dem Koͤnige uͤberliefert
worden waͤren / mit eingehaͤndiget / und umb

reſtitution , reparation und Ordre / daß der⸗

gleichen ins kuͤnfftige nicht mehr geſchehen ſol⸗
te / angehalten werden / und daßer / der Herꝛ
Downing / ſich in ſolcher Sonterentz / im Na⸗

men deß Koͤnigs / gleichsfals caregoricẽund
rund auß erklaͤren moͤchte/ worauff man dieſer

f615
vornemlich und ernſtlich beſtehen bleiben

olte .

In derſelbigen Stunde that der Her: Dow⸗
ning abermals Erinnerung ſ daß er von ſei⸗

nem Koͤnig beordret waͤre / die Klagen wegen
der Guineiſchen Sache zu examiniren / wie

Denckwuͤrdiger Geſchichte .
rien gegen ſeine Unterthanen durch dieNie⸗

deß Staats / haͤtten andienenlaſſen / daß man

wo auff derKuͤſte von Guinea / theils mit Er⸗ teten die Herren Gen . Staaten / wie hiebevor
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droben angezeigt worden ; Klagte darbeneben

auch ſelber / daß die Engellaͤndifch⸗Oſt⸗In⸗
diſche Compagnie von neuem durch die Nie⸗

derlaͤndiſch⸗ Oſt⸗Indiſche Compagnie in ih⸗
rem Handel auff Porca behindert worden/ mit
begehren / daß deßwegen der Engellaͤndiſch⸗
Oſt⸗Indiſchen Compagnie raparation und

S gee .
Die Herꝛen General⸗Staaten erklaͤrten

ſich hierauff in einer ſchrifftlichen Antwort/ un⸗ Sen rne⸗

ter dem 30. Julij ( 9. Aug. ) dahin / daß ſie mit

der general· Verſicherung / ſo er gethan / daß
nemlich Se. Majeſt . nach dem ſie von beyden
Theilen wol wuͤrde intormiret worden ſeyn/
alsdenn / den Rechten und der Billichkeit
nach / verfahren wolte / gar nicht koͤnten zu frie⸗
den ſeyn / ſintemahlen deroſelben Unterhanen
ſich recht feindſelig erzeigt / und weniger nicht/
als einen offentlichen Krieg dort ſelbiger Or⸗
ten wider den Staat vorgenommen / indem

ſie / vermittelſt einer zum Kriege außgeruͤſte⸗
ten und mit Soldaten und anderer Zugehoͤr
verſehenen Flotte / auff dem veſten Lande die

Veſtungen und Schantzen beſchoſſen und ge⸗

waltſamer Weiſe erobert / wie auch den Ein⸗
wohnern der vereinigten Niederlande ihre
Schiffe und Gůter zu Waſſer und zu Lande /
nicht anderſt / als im Kriege / hinweg genom⸗
men / und ſie auff der Africaniſchen Kuͤſte von

einem Orte zum andern verfolget haͤtten; Auf
welche alle gethane Klagen und intorwatio -
nes ſie gleichwol noch zur Zeit von Sr . Maj .
nicht allein noch keine ſolche verlangte provi⸗

ſional Zuſage haͤtten erlangen koͤnnen / ſon⸗
dern muͤßten an ſtatt deren / noch darzu ver⸗

nehmen / daß noch mehrere Macht dorthin ge⸗

deſſen lieben Einwohnern noch wol groͤſſeres
und ſchwereres Ungemach zuzufuͤgen traͤch⸗
ten wuͤrde. Auff den zweyten Punct antwor⸗

anderswo Bericht geſchehen .
Unterdeſſen war man gleichwol uͤber der

Weſt⸗Indiſchen Compagnie Sache be⸗

kümmert ; Man hatte gewiſſe Nachricht von

1664 .
neiſche Rla
gen zu exa⸗
miniren .

Die HH .

ten ſind mit

deß Herrn
Downings
general⸗
Verſiche⸗
rung nicht

zu frieden .

Man be⸗
denckt die

Weſt· In⸗
diſche Com

dem / was die Engellaͤnder unter dem Capitaͤn
Holmes auff der Kuͤſte von Africa und Gui⸗

nea gewaltthaͤtiger Weiſe veruͤbet hatten / in⸗

dem ſie nicht allein der Compagnie Schiffe
und die Veſtung Capo·Verde überfallen / ſon⸗

dern auch noch andere Feindſeligkeit angefan⸗
gen / ſo wol mit Eroberung der Veſtung Lo -

corari , als mit Beſchieſſung unterſchiedlicher
der Compagnie zuſtaͤndiger Schantzen / und

Hinwegnehmung noch einiger auff gedachter
Küſte gelegener und der Compagnie zugehoͤri⸗
ger Schiffe. Die von den Admiralit im Haag
anweſende committirte Hn . Raͤthe vermein⸗

pagnie .

Die Admi
ralitàten

ten / ſolche und dergleichen Gewaltthaten waͤ⸗

ren nit zu vertragen / ſondern man muͤßte ſich
denſelbigen mit gutem Muth und mit Nach⸗

druck entgegen ſtellen und ſiehem̃en / theils um

Uuẽnnu un ij der

wollen der⸗
ſelbigen
mit Volck
und Schif

fe
helffen
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Die von

Frießland

wollen
noch nicht

darein ver⸗

wwilligen.
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der boͤſen Conſequentz willen / die darunter
ſteckte / inAnſehung andrer fern entlegene Plaͤ⸗

tze und Beſatzungen / theils auch umbanderer

Urſachen willẽ . Sich nun etwas weiter heraus
zulaſſen wegender Mittel / ſo man gegenwaͤr⸗
tig wuͤrde vor die Hand nehmen muͤſſen / umb

die Weſt⸗Indiſche Compagnie ( als welche
ſolches in unteꝛſchiedlichen Gelegenheiten umb

der Staat wol verdienet haͤtte) auff beſagten
Kuͤſten von Africa und Guinea wiederumb in

denBeſitz deß ihrigen/ wovon ſie durch die En⸗

gellaͤnder ſo unbillicher Weiſe entſetzt worden/

einzuſetzen / wie auch wol das üͤbrige/ ſo ſie noch
beſaͤſſe/ zu erhalten / haͤttenſie /in Erwegung der

Compagnie ihres Unvermoͤgens / und weil ein

ſo anſehentliches und unſchaͤtzbares erworbe —⸗

nes Gut nicht ſolte verlaſſen / ſondern mit aller
Maͤcht und mit allen Mitteln beym Staat be⸗

halten werden / beydes umb deß Staats Repu -
tation , und denn auch umb der groſſen Handel⸗
ſchafft willen / welche an ſelbigen Orten mit

mercklichen Vortheilen getrieben wuͤrde / es der

Nothturfft zuſeyn erachtet / daß/ vermittelſt ei⸗
ner Darleih - und Vorſchieſſung an die Com —

pagnie / und umb die Unkoſten mit Zeit und

Weile von ihr wieder zubekommen / auff Ihrer
Hoch⸗Moͤg. Ordre / von den relpective Admi⸗

ralitaͤts⸗Collegien fuͤr das erſte und zum we⸗

nigſten 12 . gute Kriegs ſchiffe und Fregatten /
auff den gewoͤhnlichen und bey den Collegiis
gebraͤuchlichen Fuß und repartition oder ſo

viel mehr Schiffe und Volck / wie es die Noth
erfordern moͤchte / außgeruͤſtet/ und aufs ſchlei⸗
nigſte / als muͤglich / verfertiget / und nach den

Kuͤſten von Africa und Guinea fortgeſchickt
werden koͤnten . Unter dieſen 12 . Schiffen ſol⸗
ten denen 6 . mit 40 . Stuͤcken / und mit r50.
Matroſen und 50 . Soldaten ; die uͤbrigen 6 .

aber mit za. biß 34 . Stuͤcken / und mit 120 . Ma⸗

troſen und 40 . Soldaten / und ſie ſaͤmptlich auf
12 . Monate mit Lebensmitteln verſehen ſeyn/
auch hieruͤberdann ein oder mehrere taugliche
und erfahrne Oberhaͤupter / mit gebůhrender
Inſtruction beſtellt werden . Weil aber die re⸗

ſpective Admiralitaͤts⸗Collegia fuͤr ſich allein

und auß ihren eigenen Mitteln eine ſo anſe⸗
hentliche und achtbare Schiffsruͤſtung / welche
gar koſtbar fallen wuͤrde / und lange Zeit waͤh⸗
ren moͤchte/ ohn?ꝰ Beyhülffe nicht auff ſich neh⸗

men / nochviel weniger damit eontinuiren koͤn⸗

te / ſolte man durch die geſampte Provincien

Beſchreibung Niederlaͤndiſche

meldter Admiralitaͤt meiſtens dargeſchoſſen /
hierein wuͤrde verwilliget haben / maſſen ihre
Admiralitaͤt unvermoͤgend waͤre / etwas auß
ihren eigenen lauffenden Mittelndarzuzuſteu⸗
ren . Weil dann die Hn . Committirte hieraus
beſorgten / erwaͤhnte 12 . Schiffe moͤchten/ wie

noͤthig ſie auch waͤren/ nit voͤllig koͤnnen zu we⸗

ge gebracht werden / ſo baten ſie / daß man die

Provincien Frießland und Stadt und Lande

muͤglichſt bewegen wolte / ihren wuͤrck und

fruchtbarlichen Conlens fuͤr erwaͤhnte Admi⸗
ralitaͤt zu geben / damit auch ſie ihren Antheil
zn ſolcher Equipagis mit beytragen koͤnte. Und

weil dieſe Schiffsruͤſtung die Weſt⸗Indi⸗
ſche Compagnie ſelbſten am meiſten angien⸗
ge/ ſo ſolte auch dieſelbige dahin vermocht und
gehalten werden / daß ſie Hand mit anlegen /
und ohne ihr vier Kaufffahrdey⸗Schiffe / dte ſte
dorthin zuſchicken willens waͤre / noch zwey
taugliche Kriegsſchiffe darbey fuͤgen ſolte ,

Die Herꝛen von Holland brachten am27 .
Jul . ( 6. Aug. ) ihren Conlens hierzu ein / ſo /
wie zuvor das Gutachten war geſtellt wor⸗
den .

Deßwegen nun wurden hierbey den Her Die Wf
ren Directoren / oder Vorſtehern / der Nieder⸗ Indiſche

75 Compa⸗
gnie erklaßlaͤndiſch⸗Weſt⸗Indiſchen Compagnie eini⸗

ge Fragen ſchrifftlich vorgelegt / und von den⸗

ſelbigen hinwiederumb auch ſchrifftlich beant⸗
*

eine Macht ſie nach der Ruͤſte dorthin
ſchicken wolte ; folgendes Inhalts : Hlerbey
waͤren zwey Stuͤcke zu betrachten / 1. die Inten -

tion , worzu ſolche Macht zu gebrauchen ?
2. Die Gegenmacht / welche vom Gegenthei
le dort anzutreffen. Das erſte belangend / waͤ⸗
re der Compagnie intention und Vorſatz / daß
ihre Schiffe mit koſtbarer Ladung / Nothturff⸗
ten und Kriegs⸗Munition fuͤr die Kuͤſte von

Africa und Guinea deſtiniret / ſicher dahin
kommen / und die von den Engellaͤndern da⸗

ſelbſt ohne Recht und Urſache veruͤbte Violen⸗
tien gaͤntzlich wiederumb eingebracht werden /
und denn die Schiffe mit ihren dort ſelbſt ein —

geladenen Waaren und Baarſchafften in al⸗
ler Sicherheit wieder heim gelangen moͤchten.

Das andere betreffend / ſo waͤren die Engel —
laͤnder mit tz . Schiffen auffdie Kuͤſtevonczui⸗
nea kommen / und in Engelland laͤgen deren

noch 12 . oder 1z . auff dahin fertig . Hieraus

Ote von

Holland
ſind dan

zu friede

ſich/ w

ſie darbeh

wortet / und zwar die r . Wofern die Compa⸗ ibun löm

gnie vor ſelbſten maͤchtig waͤre / was fůr /und wul⸗

eine petition von ſechsmahl hundert rau⸗ machte die Compagnie ihꝛ die Rechnung / wenn
ſend Guͤldenergehen laſſen / ſonſten wuͤrde / in ſie ſelber im Statu und Vermoͤgen wäre / ſo
Ermanglung deſſen / die Außruͤſtung zuruͤck wolte ſie r6 . biß 18. taugliche Schiffe / nit Stuͤ ,
bleiben muͤſſen. cken und Mannſchafft zur Gebühr verſehen /

Die Herꝛen Deputirten von der Admirali⸗ nach Africa abſchicken / deß Vertranens / ſolche
taͤt in Frießland lieſſen / Vermoͤge der von ih⸗ wuͤrden maͤchtig gnug ſeyn / der Engelländer
ren HerꝛenPrincipalen habender Ordre/ ſich Gewaltzuraͤchen / und ihre Lande und Schiffe
hierauff vernehmen / daß ſie zu vorhabender fuͤr fernerem Unheylzu beſchuͤtzen .
Equipagie nach der Kuͤſten von Africa und Auff die 2. Frage : Wenn ſie (dieCompa⸗
Guinea nicht mit verſtehen koͤnten/ ehe und be⸗gnie ) fůr ſich ſelbſten nicht maͤchriggnug
vor die Provintz Frießland / als welche die waͤre / was fůr Hůlffe ſie von dem Staat
Subſidien zu der extraordinar - Equipagie er - begehrte⸗;

Ant⸗
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Antwort : Die Compagnie / weil ſie / wie
gnug ſam wiſſend / unvermoͤgend darzu waͤre /

baͤthe umb 12 . oder 14 . gute Kriegsſchiffe / nit
behoͤriger Mannſchafft und Montirung wol
verſehen / und auff ty . Monat mit Lebens Mit⸗
teln verſorgt : wolte jedoch ſolche Huͤlffe und

deren Verſtaͤrekung in deß Staats Dilcretion

geſtellt haben / woferne derſelbige Nachricht
bekommen moͤchte/ daß ſolche Macht / gegen die

Engellaͤndiſche Macht / nicht proportionirt
und ſtarck gnug waͤre.

Auff die 3. Frage : Was fuͤr Schiffe die

Compagnie nach der Kuͤſte dorthin ſchicken
wolte ? und wie ſie montirt und bemannt waͤ—

ren ?

Antwort : Der Schiffe / welche die Com⸗

pagnie gegenwaͤrtig nach der Africaniſchen
Ruͤſte ſchicken wolte / waͤrenvier an der Zahl /

bemannt wie folget :
Das Fort Goerede mit 26 . Stuͤcken 80 .

Koͤpffen .
Der Adler mit 16 . Stuͤcken 50 . Koͤ⸗

pffen .
Die Rebecca mit 18. Stuͤcken 50. Koͤ⸗

DerPrintz mit22. Stuͤcken 50.Koͤpffen .
Welche / wenn ſie zu deß dandes Macht der 12 .

oder 14 . Kriegsſchiffe geſtoſſen wuͤrden / eine

ſolche Zahl und Machtaußtragen wuͤrden / als

wie die Compagnie / wenn ſie in dem Stande

waͤre ſich ſelbſten zu handhaben / darzu gebrau —

chen wolte .

Auff die J4. Frage : Zu welcher Seit der

Compagnie Schiffe fertig ſeyn wuͤrden /
umb ſich zu deß Staats Schiffen zuver⸗

fuͤgen. 8An tort : Se haͤtten bißher allein auf
die Convoy gewartet ; Sonſt koͤnten ſie inner⸗

halb 14. Tagen / oder zum laͤngſten z. Wochen /
in allem fertig / und wie ſichs gehoͤrte / verſehen

ſeyn/ ihre Raͤiſe zubefoͤrdern / und zu deß Stats
Schifft zuſtoſſen wo mit denn auch nicht laͤn⸗

ger duͤrffte verzoͤgert werden / weil der Engel⸗
laͤnder ihre Macht ſchon itzt auff dem Strohme
von Londen bereit laͤge / und uͤber das die

Jahrszeit / umb hinten umb zulauffen / anfan⸗

genwuͤrde / ſichzu verliehren .
Auf die . Frage : Welches die bequemſte

Zeiten und Gelegenheiten im Jahr waͤ⸗

ren / ſelbige/Kuͤſte zugebrauchen :
Antwort : Die boͤſe Zeit fiengs ſich unge⸗

faͤhr umb den Junium an / und endigte ſich mit
dem October ; die uͤbrige Zeit deß Jahrs waͤre

gut und ſonder einiges Ungemach zugebrau⸗
chen : Jedoch waͤre die andere Zeit / welche man

die boͤſe Zeit nennte / darumb nicht alſo beſchaf⸗
fen/ daß man in ſolcher gar nichts vornehmen
duͤrffte / maſſen ſelbige See / ohne Gefahr/ je⸗
derzeit zu beſchiffen und zu gebrauchen waͤre.

Auff die ( ¶Frage : Was fůr Beyhůlffe ſo
an Erfriſchungen / als anderen Sachen /

Deuckwuͤrdiger Geſchichte .

deß Landes Schiffe dort auff ſelbiger
Kuͤſte bekommen koͤntenꝛ
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Antwort : Die Kuͤſte von Africa / und in⸗

ſonderheit die von Guinea waͤre eine bequeme
Kulſte / die Naturellen / oderLands⸗geborne /
zu unterhalten ; Aber ſo viel Fruͤchte und

Mundkoſt haͤtte ſie nicht / daß deß Landes

Schiffe davon zur Gnuͤge uñvoͤllig koͤnten er⸗

friſcht werden / ſo daß auff die Erfriſchung kei⸗

ne Rechnung zumachen waͤre : Jedoch koͤnte
man daſelbſt Waſſer und Brennholtz gnug⸗
ſam bekommen / und in der Zuruͤckraͤiſe an Ca⸗

po Lopes , Isle de Principe (oder Princʒzen⸗
Inſul ) und Annabon ,wie auch an d. Thomæ ,
ſo viel Erfriſchung / als man beduͤrfftig/ geho⸗
let werden .

Alſo blieb es darbey / daß man die Weſt⸗
Indiſche Compagnie bey dem ihrigen inAfri —
ca und Guinea ſchuͤtzen helffen wolte / worzu

endlich die Herꝛen Gen . Staaten den Vice⸗Ad⸗
miral de Reyter mit ſeiner Schwadrone auß
dem Mittel⸗Meere dorthin beorderten / von
deſſen Abſchickung und deren Veranlaͤſſung /
wie auch von dem Zuſtande der anderen und

Extraordinar - Flotte unter dem AdmiralLeu⸗
tenante / Herꝛn von Gbdam / beſſer drunten /
wenn nur zuvor die Engellaͤndiſche durch den

Herꝛn Downins ſo hart und ſtarck getriebene
Klagen auff die Seyte geraͤumet worden / eini⸗

ge mehrere Umſtaͤnde zuvernehmen .
Endlich kam es gleichwol noch einmal dar⸗Engel.

zu / daß die diſten aller und jeder Schaͤden / ſo und Nie⸗
ein Theil von dem andern gut gemacht haben S0
wolte / zwiſchen dem erſtgemeldten Hn. Dow⸗ irne
ning und der Herꝛen Gen . Staaten Deputir⸗ den gegen⸗
ten am 23. Aug . ( 2. Sept . ) gegeneinander auß⸗einander
gewechſelt wurden / welche denn noch mehrere aaßge ,

Zeit und Arbeit erforderten / und die anderen 1 6

Strittigkeiten vollends gar zurücke ſatzten . Commer⸗
Hierzu kam noch das ſo offt benamte Regle⸗ cien Re⸗

ment / welches der Herꝛ Downing wenige Ta⸗glement

ge hernach in einem beſondern Memorialfwird ver⸗
ſchmackhafftig machen / und als dienſam re . worffen;
commendiren wolte / daß es ins kuͤnfftige/ ſo
wol von der Engellaͤndiſchen / als auch von der

Niederlaͤndiſch⸗ Oſt⸗ und Weſt⸗Indiſchen
Compagnie / in Obacht gehalten werden moͤch⸗

te / vermittelſt deſſen hinfuͤhro alle Strittigkei⸗
ten und Klagen auffgehaben werden koͤnten .

Dieſes Reglement beſtund in 12.Artickeln / uñ
der Herꝛ Downing begehrte eine ſchleinige
Antwort darauff . Selbiges nun ward zu dem

Ende ungeſaumt den Admiralitaͤts Collegüs
zu examiniren uͤbergeben / von dieſen aber alſo
beſchaffen befunden / daß es nicht koͤnte ange⸗
nommen werden / weiln es fuͤr deß Staats pri⸗
vilegirte Compagnien unnuͤtzlich / uͤber das

auch ſonſt noth annemlich waͤre / ſintemaͤhlen
darinnen neue Oonventiones vorgeſchlagen
wuͤrden / welche mehreren Zaͤnckereyen unter —

worffen waͤren / als zuvor / und bereits durch

einen ordentlichen Tractat abgeſchnitten und

reguliret worden / wornach die Engel - und Rie —

derlaͤndiſche Naͤtionen ſich mit gebührender
Oblervantz zurichten haben ſolten .

Unn un iij So

1664 .



1338

So blieb auch der Streit wegen der Worte :

Poterunt litem inceptam proſequi : noch uner⸗

oͤrtert / und gieng man nun erſt mit denſelbigen
in die Grammatic und Ethymologie hinein .
Der Herꝛ Downing zeigte in einem den Hn .

Gen. Staaten uͤberꝛeichten Memorial an / wo

das Wort Lis urſpruͤnglich herkaͤme / und wie

es bey den alten und neuen Srammaticis ge⸗

braucht und außgelegt wuͤrde. Die Hn. Gen.
Staaten aber erklaͤrten ſich in ihrer ſchrifftli⸗
chen Reſolution gegen dem Herin Downing
hierauff dahin / daß / aller Grammaticaliſchen
und Ethymologiſchen Argumenten und Auß⸗
legungen ungeachtet / ſie bloß und allein auff
dem beſtuͤnden / was heutiges Tages durch die

Worte : Litem inceptam ( wie es in dem Latei⸗

niſchen Auffſatze lautete ) oder / Proces entamẽ

( wie in dem Frantzoͤſiſchen Exemplar ſtuͤnde)
gemeinet und verſtanden wuͤrde / welches alle

und jede/ die deꝛ dateiniſchen und Frannoͤſiſchen
Sprache kuͤndig waͤren / wol wuͤſten/ und muͤß⸗
te der Verſtand dieſer Worte eigentlich nicht
auff politiſche Conferentzien / ſondern auff ju -
dicial· undGerichtliche proceduren / Vermoͤge
deß bekanten Gebrauchs / gezogen werden / wei⸗

len gar nicht billich / daß dem Magiſtrat zu Am⸗
ſterdam eingegriffen werden ſolte / in dem we⸗

gen der beyden ſtrittigen Schiffe Bonadvontu⸗
re und Bon- Eſperance der Proceß ſchon ehe⸗
mahlen vor demſelbigen formiret und ange⸗

ſtrenget worden / und ſie / HerꝛenSchoͤffen /

wol mehrmals in wichtigern Dingen recht ge⸗

1664 .
Nan kan

ſich wegen
der Worte :
Litem in -

eeptamòce
noch nicht
miteinan⸗

der vereini⸗

gen .

Beſchreibung

ſprochen haͤtten .
Die HH . Unterdeſſen bekamen die Hn . Gen . Staaten

Gen. Sta⸗ auß Engelland von ihrem Geſandten / dem

baffdeß Herꝛn von Goch / eine ſchrifftliche Antwort
Koͤntgs deß Koͤnigs in Engelland / auff das / was ſie

in Engel⸗ durch den Geſandten zu unterſchiedlichen Zei⸗
land ſchrift ten muͤnd⸗ und ſchrifftlich klagen und vortra⸗

liche Ant · genlaſſen . Dieſe Koͤnigl . Antwort ward alſo⸗

weltläͤff bald dem Herꝛn von Ommeren und anderen

ulge Decla· Ih. Hoch⸗Moͤg. zu dem Engelländiſchen We⸗

ration her⸗ ſen Deputirten zu examiniren uñ mit einer Ge⸗
auß. gen⸗Antwort zubelegen / uͤbergeben / welche dañ

am 29 . Sept . ( 9 . Octob . ) ihr Gutachten hler⸗
uͤber in offentlicher Verſammlung der Herꝛen
Gen . Staaten ableſend eroͤffneten . Die Her⸗
renGen . Staaten lieſſen ihnen ſolche / auff vor⸗

her daruͤber gepflogene Berathſchlagung / wol

gefallen / ſo daß ſie dieſelbige fuͤr geſchloſſen
hielten / und ihrem Abgeſandten / dem Herꝛn
von Goch / ein beglaubte Abſchrifft davonhin⸗
wiederumb nach Engelland zuſchickten mit

Befehl / daß er deren Inhalt dem Koͤnig ernſt⸗
und eigentlich einreden / und ſolchem nach auch
die gante Declaration ſchrifftlich uͤberliefern
ſolte . Die Herꝛen General⸗Staaten wurden
uͤber das noch weiter ſchluͤſſig / daß auch dem

Koͤnigl. Engellaͤndiſchen Extraordinar - En -

voye , Herꝛen Downing / eine Abſchriffthier⸗
von / durch ihren Agenten / von der Heyde / ein⸗
gehaͤndiget/ und er dabenebenſt erſucht werden

ſolte / Ih . Hoch⸗Moͤg. darinnen verfaßte gute

ten uͤber ſolches Verfahren der Engellaͤnder /

iederlaͤndiſche
— —

Meinung bey Sr . Koͤnigl . Maj . von Groß⸗ 166½
Britannien und anderswo / da was guts
außzurichten waͤre / auffs beſte befoͤrdern zu

helffen . Nicht weniger ſolte / durch erſtgedach⸗
ten von der Heyde noch eine andere Abſchrifft

von ſolcher Declaration auch dem Hn . Grafen ＋

d' Eſtrades , Koͤnigl . Frantzoͤſ . Extraordinar -

Abgeſandten / deßgleichen den Herꝛen Appel⸗
bom und Chatiſir , als der beyden Kronen /
Schweden und Daͤnemarck / anweſenden
Reſidenten / zugeſtellt werden / mit dem Erſu⸗

chen/ daß ſie ihre hohe Herꝛen Principalen hier⸗
auß von Ihrer Hoch⸗Moͤg auffrichtigen Mei,
nung / daß ſie nemlich mit Sr . Koͤn. Maj . von

Groß⸗Brit annien / alle gute Vertraulich —
keit / uñ die mit ſelbiger aufgerichtete Tracaten

genau zu unterhalten bereit waͤren / auffs beſte
inſormiren wolten . Letztlich ſolte auch deß
Staats Abgeſandten / dem Herꝛn Boreel / und

den Herꝛen Reſidenten Heyns und le Maite ,

ſolche Declaration , in Abſchrifft / nach Franck ,

reich / Schweden und Daͤnemarckzuge⸗
ſchickt werden / damit ſie ſich derſelbigen zu vor⸗

erwaͤhntem Ende / und wo es noͤthig wüͤrde

ſeyn wollen / wie auch zu ihrer ſelbſteigenen
Nachricht / bedienen koͤnten .

Dieſe hiergedachte Declaration iſt bereits
droben unter den naͤchſt vorhergehenden En⸗
gellaͤndiſchen Geſchichten außfuͤhrlich mit ein⸗

geruͤckt worden / und darumb uͤberfluͤſſig/ den

Inhalt davon hieſiges Ortes zu wiederholen . ]
Nochitzt machten gleichwol ihrer viel ihnen

noch groſſe Hoffnung / daß der Streit mit En⸗ Weſt . Jy
gelland noch wol zuvergleichen ſeyn wuͤrde; diſche en

Aber eine unvermuthete Zeitung auß Guinea / pagniebe

uͤber donden kommend / daß die Engellaͤnder Cf
unter dem Capitaͤn Holmes / mit Hülffe der Guunn
Mohren / ſelbiger Orten / die ſie fuͤr 16. Marck ,
Golds und einige Saeyen auff ihre Seyte er⸗

kaufft / den Niederlaͤndern die Veſtung Capo⸗
Corſo ſampt zugehoͤrigen Flecken / mitGewalt

abgedrungenhaͤtten / verkehrte alle bißherige
gute Hoffnung in ein neues Klagen / maſſen
am 6. 16. Octob. einige Herꝛen deß Weſt⸗In⸗
diſchen Hauſes ſich bey den Hn . Gen . Staa⸗

als uͤber offenbare Gewalt / hefftig beklagten .
Dieſe ſchmertzende Wunde war noch nicht Wie auch

durch die Vergeſſenheit einmal uͤberharſt / ſo
5 me

ward ſie durch eine andere empfindliche Zei , Amnl,
tung ſchon wieder auffgeriſſen / indem wentge
Tage hernach ein Schiffer von den Menates,
oder Neu⸗Amiſterdam / kommend/ die Nach⸗
richt und zugleich den Accord mitbrachte / wel⸗

cher geſtalt die dandſchafft Neu ⸗Niederland
zuſampt der Stadt Neu⸗Amſterdam den

Engellaͤndern muͤſſen uͤbergeben werden .

Deßwegen nun kamen die Herꝛen Vorſte⸗
her der Weſt⸗Indiſchen Compaͤgnie am 14 .

24 . Octob . bey den Hn . Gen . Staaten ſchrifft⸗
lich ein / daß ſie Ihren Hoch⸗Moͤt . von Zeit zuſcegen bey
Zeit/ wegen der Engellaͤnder proceduren / be⸗dem Staat

ſchwerlich fallen muſten : Weil abeꝛ derſelbigen

Weſt⸗ In⸗

pagnie
flagt deß⸗

uner⸗ 2
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unertraͤgliche Gewaltthaten die Compagnie
bald auß einem / bald auß dem andern Ort von

deß Staats Conqueſten und Laͤndereyen in

Neu⸗Niederland / entſaͤtzten/ haͤtten ſie/ da⸗

durch der Staat umb ſeine außlaͤndiſche Con⸗

queſten / und deſſelbigen Einwohner umb die

Handelſchafft daſelbſt gebracht wuͤrden / be⸗

kant werden / und Ih . Hoch⸗Moͤg. ihnen belie⸗

ben laſſen moͤchten / nachihrer bißherigen ho⸗
hen Weißheit / beyZeiten auff ein und anderes

Mittel / wodurch dem gantzen Verluſt koͤnte

vorgebauet werden / zu dencken / endlich Ihren
Hoch⸗Moͤg. die betruͤbte Zeitung zu vernehmẽ
geben muſſen / daß / ihrem vormahls geſchehe⸗
nem remonſtriren / Klagen und Warnenge⸗
maͤß/ die jenigen Schiffe und Kriegs voͤlcker/

welche deꝛ Hertzog von Jorck auß Engelland
fortgeſchickt / mitHuͤlffe derẽ in Neu⸗Engel⸗
land / die Stadt Neu⸗Amſterdam / ſo von

dem Staat nun ſchon jo . Jahre her / in vollem

Friede und Ruhe beſeſſen worden / den 27. Aug .
juͤngſthin / wie auch darmitzugleich die gantze

Provintz Neu⸗Niederland / unter ſich ge⸗
bracht / eingenomen und dem Engellaͤndiſchen

Gebiete unterwuͤrffig gemacht / auch alſobald
umgetaufft und Neu⸗Jorck benamet haͤtten /

eine Sache / die wol tauſend und aber tauſend
bekuͤm̃erte deute gemacht / und den Staat umb

ein Land verkuͤrtzt haͤtte/ wovon wunderliche
Hoffnung geweſen waͤre / indem jaͤhrlich tau⸗

ſend und aber tauſend Menſchen ihre Koſt da⸗

kinnen gewinnen koͤnnen / die Schifffahrt be⸗

mit Ihren Hoch⸗Moͤg .die Art und Weiſe / wo⸗

ſchicken/ inzwiſchenaber erſten TagsihꝛeCom-
wittirte daher nach dem Haage ſenden / und

zwar inſonderheit mit gnugſamer Inſtruction

und Vollmachtauff alles / was zu ſolcher neuen

Eqaipagie am meiſten dienlich ſeyn wuͤrde /

verſehen wolten . Hierzu nun ſolte von dem

Staats⸗Rathe eine petition von fuͤnffzehen
hundert tauſend Guͤlden durch alle Provin⸗
cien außgeſchrieben werden .

Die Herꝛen Staaten der Provintz Frieß⸗ Frießland
land gaben nunmehr auch ihren Conlens und verwilliget
Willen zu den obgedachten 1100000 , welche / zur Gui⸗

nebenſt andern Geldmitteln / zuAbwendung Shhfe,
der Engellaͤndiſchen Gewalthaten auff derKuͤ⸗ rũſtung /
ſte vonAfrica und Guinea / angewendet werden raͤth aber

ſolten / und zwar ſolte ihr Antheil durch die Ad⸗ darbey
miralitaͤt zu Harlingen zur Equipagie ange⸗

dum Friede

leget werden / wobey ſie aber fuͤr ſich dieſes vor⸗

aus beduͤngten / daß ſolcher ihr Conlens den

vor dieſem ſchon gethanen proteſtationen / daß
man ſich nemlich in ſolche Sachen/ welchedie

Weſt⸗Indiſche Compagnie betraͤffen / und

1664 .

den Staat dieſer ihrer Provintz wuͤrcklich
nichts angienge / als welche weder Nutzen noch

Gewinn / noch einige Retour davon genoſſen /
noch kuͤnfftig zů genieſſen haͤtte/ nit einmiſchen

wolte / keinen Nachtheil bringen moͤchte. Zu
dem Ende ward ihren bey der Generalitaͤt im

Haage befindlichen Herꝛen Deputirten Or⸗
dre zugeſchrieben / daß ſie allenernſtlichen Fleiß
anwenden ſolten / damit / wie alle Provincien
ſich erklaͤret haͤtten /mit Engelland ein freund⸗
licher Vergleich / den Iarereſſirten zu billichem

— —

ſt . Ju
he T0 reits wol zu genommen gehabt / und in kurtzen [ Vergnuͤgen/ getroffenwerdenmoͤchte. So viel

nie bin Jahren noch unglaublich haͤtte zunehmen ſol⸗an hieſiger Provintz Frießland zu mercken
t C0 len / worauff die Compagnie / zu deß Staats war / haͤtte man gerne alle Weitlaͤufftigkeit bey

Dienſten und zu Fortſetzung der Handelſchafft
dieſerdande / groſſe Unkoſten / mit Milltons / an⸗
gewendet haͤtte/ die nun alle verlohren waͤren;
darumb ſie gezwungen waͤren / nochmahls zu
bitten / daß Ih . Hoch⸗Moͤg. dieſe Gewalttha⸗
ten und Feindſeligkeiten / ſo wider den Staat

und zu der Compagnie ihrem groſſen Schaden

Seyte gelegt geſehen / und das auß vielen Ur⸗
ſachen / abſonderlich aber / wegen der Benach⸗
barung / als welche / vermittelſt derzuſammen
habenden Tractaten und der einerley Reli⸗

gion / gleichſam als unzertrennlich aneinander
verknuͤpfft / und alſo einfolgendlich Fried und

Freundſchafft zwiſchen beyden Nationen aller⸗
dings genan und auffrichtig zu unterhaltenveruͤbet werden / nach ihrer Gerechtigkeit / in

Betrachtung ziehen/ und vor allen Dingen die waͤre/ und hierzu zu gelangen / ſolte nachmahls
betruͤbte und jaͤmmerliche Klagen der Sinwoh⸗eine freundliche Conterentz mit dem Herꝛn
ner / welche nochdort geblieben / auff Hoffnung / Downing durch der Herꝛen General⸗Staa⸗

auch daß Ih . Hoch⸗Moͤg .noch Mittel / umb ſie in ih⸗ften Deputirte angeleget / und ſolcher geſtalt /
Nie⸗ ren vorigen Standwieder zuſetzen / erfuͤnden durch Goͤttliche Verleihung / auffs eheſte ein

ind id wuͤrden/ zu Hertzen nehmen wolten . Vertrag gefunden werden .

ericaſderStaat Alſo kain immer eine Klage zu der andern / Der Her : Downing war indeſſen ſchon Der Herr
ſwill nſch die Hn. Gen. Staaten lieſſen den 15 . 25 . Octob . wieder mit einem Memorial fertig / worinnen Downing

böſfenh. drauff / an die Admiralitaͤts⸗Collegia ſchrifft/er den Hn. Gen. Staazen zuvernehmen gab⸗ 5
cͤſten laſ . lich gelangen / daß ſie/ nach der unter ihnen ge⸗ daß er außdruͤcklichen Befehl haͤtte / darauffne alteKla⸗

ſen, woͤnlichen Außtheilung / auffs ſchleinigſte noch zu dringen / daß die diſte deß bißhe: prętendixten gen .

18 . gute Kriegs ſchiffe außruͤſten und in See Schadens / ſonderVerzug / moͤchte examiniret

bringen / auch uͤberdieſe noch alleConvoyer ſund ein Gnügen dafuͤr gegeben werden / abſon⸗
„ J und andere zum Kriege taugliche Schiffe /ſo in] derlich aber wegen deß Schiffs Yooορορ·welund
e Com ihrenGebietenbey der Hand waͤren/ deßgleichẽ der uͤbrigen/ worauff er biß anher noch nichts
ie die jenigen / ſo von auſſen noch einkomen moͤch⸗ erhalten koͤnnen ungeaͤchtet ſeint ſeines Koͤ

deß . ( ten / alſobald und ohne einzige Saͤumnüůͤs fernigs Wiedereinſetzungalle Inſtantzten umb re⸗

tig machen / und zu deß Landes Flotte unter paration gethan worden / wie groſſe Gewalt —

— 0 Herꝛn von Obdam / nach Goerede fort⸗ thaten auch die Niederlaͤndiſche Nation der

Uuẽnnun iij Engelehe ,
—

— — —
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Eugellaͤndiſchenzugefügthaͤtte. Jaer brach⸗
te noch eine neue Klage vor / und erzehltein be⸗

ſagtem Memorial , daß das Schiff Bon- ad-
vomure , in der Engellaͤndiſchen Koyal - Com⸗

mals in ſeinem Handel aller Orten in Guinea /
durch der Niederlaͤndiſch⸗ Weſt⸗Indiſchen
Compagnie Schiffe / Chriſtina und Weſt⸗
Indiſche Hauß genannt / gehindert worden ;

wie auch / daß jemand dem Engellaͤndiſchen
Commandeur auff dem Schiffe Speedwel
geſagthaͤtte : Manhaͤtte Portugiſen undSpa⸗

nier / Schweden und Daͤnen von dannen ver⸗
trieben / man wolte in kurtzem den Engellaͤn⸗

derndeꝛgleichen thun; Uberwelches letzte Stuü⸗
cke man ſich hier im Haage nit wenig verwun⸗

derte / daß der Her: Downing auff ſolches und

dergleichen Gaſſen⸗Geſchwaͤtze dieſes oder je⸗

nes independentens und Privati , den das

Werck nichts angienge / Klagen und Satisfa -

ction begehren duͤrffte : Wenn aber die Engel⸗

laͤnder deinm Staat Land und Sand wegnaͤh⸗
men / haͤtten ſie keine Ohren ͤoderſpraͤchen / ſie

waͤren darzu befugt . Nichts deſtoweniger kam

es zwiſchen dem Herꝛn Downing und der

Herꝛen Gen . Staaten ihren Deputirten am

18. 28. Octob. zu einer Conterentz .

Dieſe Conterentz vermochte den Stein noch

nit zu heben/ darumb kam der Her : Downing

noch vor Außgang deßOctobris / abermals bey
den Hn . Gen . Staaten mit einem Memorial

ein / worinnen er begehrte / 1. daß die angefan⸗

gene Conferentzien / zwiſchen ihm und Ihrer

Hoch⸗Moͤg . Deputirten moͤchten fortgeſent
werden / umb die Liſten deß von beyden Theilen
vorgegebenẽ Schadens zu examiniren .2. Daß
der bey den bewußten y. Schiffen / Hoopwel /
Leopard / Carl / Jacob und Maria erlitte⸗

ne Schade moͤchteverglichen werden / als wor⸗

über Ih . Hoch⸗Moͤg . ſich zur Satistaction er⸗

klaͤret haͤtten / und 3. daß Ih . Hoch⸗Moͤg . ſich

noch ferner auch auf das vorgeſchlagene Com⸗

mercien⸗Keglement / wegen der Schifffahrt

nach Oſt⸗undWeſt⸗Indien erklaͤren wolte .

Hierauff nun war der RathsPenſionarius de

Witt / am 2. 12. Nov . eine Zeitlang bey dem

Hn . Downing / und dieſer deß folgenden Ta⸗
ges bey Ih . Hoch⸗Moͤg . damahligem Praæſi⸗
denten / umb eine Antwort auff dieſes ſein lezz⸗

teres Memorial zu holen / und zu Fortſetzung

der begehrten Conterentzien Zeit und Stunde

zuvernehmen ;womit dann am 7. 17. Nov. wie⸗
derumb ein Anfang gemacht ward / aber ohne
Hoffnung eines guten Vergleichs .

Hierzwiſchen lieſſen die Herꝛen Staaten der
Provintz Holland ein Schwediſches Schiff /

St . Jacob genannt/ und mit Holtz undMa⸗

ſten beladen / welches damit nach Londen fah⸗
ren wolten / unter Wegesaber durch einUnge⸗
witter in den Texel einzulauffen gezwungen
worden / arꝛeſtiren / weilnerſt kurtz zuvor auff

der Hn . Gen . Staaten Gutbefindenund Or⸗
dre/ bey gegenwaͤrtiger Beſchaffenheit der Zeit

Beſchreibung

pagnie Dienſten / im Jahr 1663. im Dec . aber⸗

Niederlaͤndiſche

und Laͤuffte / durch die Admiralitaͤten hin und

wieder angeſchlagen und verbotten worden /
daß innerhalb 2. Monaten keine Maſten / noch

Tan⸗und Seylwerck / oder Schiffgarn und

Hanff / bey Straffe / auff die Contrebande -
Waaren geſetzt / auß dem dande ſolte gefuͤhret
werden . Hieraus nahm der Her : Downing

Urſache zu einer neuen Klage / und hielt / ne⸗

benſt dem Koͤnigl . Schwediſchen Reſidenten

im Haage / Herꝛn Appelbom/ bey den Herꝛen

Gen. Staaten ſtarck an / daß beſagtes Schiff

moͤchte deß Arꝛeſtes erlaſſen werden / welches /
auff Ihrer Hoch⸗Moͤg. Gutbefinden/ bald her⸗

nach alſo geſchahe .
Deſſen ungeachtet mußten die Hn . Gener . Engel⸗

Staaten nachgehends dennoch von ihrem Ge⸗ Schift

ſandten zu Londen vernehmen / daß man nit Arrelh,
allein die anfangs umb deß vorer ten

ſegt,

Schwediſchen Schiffes willen mit Arꝛe

legte Niederlaͤndiſche Schiffe noch im Arꝛeſt

behielte / ſondern auch alle andere inder offenen

See / deren man habhafft werdenkoͤnte/ hin —

wegnaͤhme und in Engelland auffbraͤchte:

und wiehg
loß geſchſ
gen .

darumb befahlen ſie ingleichem / alle Engel aͤn⸗
diſche Schiffe / ſo in den vereinigten Nieder⸗

landen und deren Haͤvenanzutreffen ſeyn wüꝛ⸗
den / ebener geſtalt anzuhalten / fandenabernur
ein Schottlaͤndiſches undetwanz. oder 4. En⸗

gellaͤndiſche Kaufffahrdeyſchiffe / in der Put

beym Briel / ligen / die eben mit einem guten

Winde unter Segel gehen wolten / nun aber

bleiben mußten .
Die von der Kauffmannſchafft hier zudan⸗Die Kaff

de hattenſich deſſen noch nicht verſehen / daß ſchiffe wa

der Koͤnig in Engelland ihre auß Franck⸗ Derß 10
reich kommende / wie auch ſonſt alle andere ſauffenfi
Niederlaͤndiſche Schiffe / ohne Unterſcheild / den Eogl
wůꝛde anhalten und wegnehmen laſſen / in Be⸗ laͤndemg⸗

trachtung / ſie nicht anderſt gemeint gehabt / als warnet ,

der Koͤnig wuͤrde der Seinigen Prætenſiones

vornemlich wider die Gſt⸗und Weſt⸗Indi⸗
ſche Compagnien und derenSchiffe/ nit aber

wider particular -Schiffe und Guͤter /außůben

laſſen / maſſen eben zů der Zeit ſchon wieder uͤber

die 100 . Kaufffahrdey⸗Schiffe mit reichen

Waaren beladen in den Hollaͤndiſchen Haͤven

fertig lagen / bey erſtem guten Winde / mit 2 o⸗

der z. Convoy⸗Schiffenan gehoͤrigeOrteauß⸗
zulauffen . Aber der andern Verluſt that dieſen
die Augen auff / und jener Schade wardieſer

ihr Gluͤck : Denn gleich denſelbigen Abend

drauff / als am Tage die Gewißheit von dem

arꝛeſtiren und auffbringen der Niederlaͤndt⸗

ſchen Schiffe zu Amſterdam einkommen waꝛ /
mußte noch eine beſondere Poſt eylends nach
dem Helder ablauffen/ und die Schiffer war⸗

nen / die bey deſſen Antunfft ſchon alleweile in

der Arbeit waren / hinaus zu gedeyhen / welches

den Tag zuvor geſchehen waͤrr/ wenn nicht ein

dicker Nebel ſie zu ihrem Glůck inne behalten

E
1664,

werden mf

haͤtte.
Nach dieſem lieſſen die Hn . Gen . Staaten ⸗

durch offentlich angeſchlagene Placaten / gar ſſchiſten

verbie⸗
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verbieten / daß keiner ihrer Schiffer / bey Ver⸗

luſt deß Schiffs / oder/ wenn ſolches genommen

wůrde / deſſen Werths / durch den Canal / ohne
benoͤthigte Convoy / oder andere Sicherheit
und biß auf weitern Beſcheid / weder auß⸗noch

ſeinlauffen / ſondernwo jeeiner ſelbige Raͤiſe
zuthun haͤtte / hinter Engelland umb ſegeln ſol⸗

te / nach Oſten und Norden aber ward einem

jeglichen die See offen gelaſſen . Durch dieſes
Mittel gedachte man den Engellaͤndern ihren
Anſchlag und Begierde zu den Niederlaͤndi⸗

ſchen reichen Beuthen/ uhemmen .
Eben denſelbigen Morgenzuvor / wie dar⸗

nach obige Poſt auß Engelland ankam / nem⸗

lich den 25 . Nov . ( F. Decemb . ) meldete ſich der

Herꝛ Downing abermals mit einem und zwaꝛ

gar ſcharffem Memorial bey den Herꝛen Gen .

Staaten an / worinnen er alle bißher gefuͤhrte
Klagen von neuem wiederholte und damit alle
Schuld der dieſe Zeit über eingeriſſenen Wei⸗

terungen auf dem hieſigen vereinigten Nieder⸗

laͤndiſchen Staat warff / und das vornemlich

umb fuͤnfferley Urſachen willen / als : 1. Weil

ſein Koͤnig und Herꝛ/ wegen der Schiffe Bon⸗

Eſperance und Bonadvonture , noch biß daher
kein Vergnuͤgen erlangen koͤnnen . 2 . WeilIh.
Hoch⸗Möoͤg. Verſprechen / den Schaden an den

Schiffen Charles , Jacques und Maria zu erſe⸗

tzen/ biß auff dieſe Stunde nochnicht werckſtel⸗
lig gemacht worden . 3. Weil die Liſta / ſo von

hieſiger Seyte / wegenzugefuͤgten Schadens /

wider die Engellaͤnder uͤbergeben worden / vol⸗
ler Unbillichkeiten waͤre. 4 . Weil er keine rich⸗

tige Antwort auff das vorgeſchlagene Com⸗

mercien⸗Reglement erlangen koͤnnen / und

denn f . weil man ein Schiff / mit Maſten gela⸗
den / und auß Schweden nach Londen ge⸗

hend / durch Ungewitter aber in Texelver⸗
worffen / mit Arꝛeſtbeleget haͤtte .

DieHerꝛenGen . Staatenzogen dieſes Me—
motial nicht weniger / als die anderen alle in
reiffes Bedencken/ und wie ſie hoͤrten/ daß der
Herꝛ Downing ſelbiges auch in den im Haa⸗

ge anweſenden außländiſchen Miniſtris zuge⸗

ſchickt haͤtte / ward darauff fuͤr gut befunden /
eine Abſchrifft von ſolchem Memoriale dem

Herꝛn von Beuningen / der eben an dem obi⸗

gen 25 . Nov. als ein extraordinar -Abgeſandter
dieſes Staats / nach Franckreich verꝛaͤiſet

war / uzuſenden / mit Ordre und Befehl / dem

Koͤnig und Sr . Maj . Miniſtris auß den retro⸗

actis und bißher verhandelten Schrifften / ſo

ihm vor ſeiner Abraͤiſe von hinnen mit gegeben
worden / wie auch auß eigenem Wiſſen / das in

dem Memorial enthaltene unbegruͤndete und

irꝛige Vorgeben von der Sachen Beſchaffen⸗
heit / handgreiflich zu weiſen / und hingegen das

Widerſptel zu zeigen / welcher geſtalt der Koͤ—
nig von Groß⸗Britannien und deſſen Un⸗

terthane dieſem Staat und ſeinen lieben Ein⸗
ſwohnern mit offenbarenFeindſeligkeit begeg⸗
net / anfangs in den abgelegenen Orten mit

Hinwegnehmung gantzer Landſchaften / Staͤd⸗

te / Veſtungen und Schiffẽ / und hernach auch
in Europa mit Arꝛeſtir⸗und Auffbringung aller

hier zu dande heimgehoͤriger Schiffe / ohne daß
auff Engellaͤndiſcher Seyte etwas koͤnte vor⸗

gegeben werden / oder jemals waͤre angegeben
worden / daß ſeint dem juͤngſt geſchloſſenen

Tractate / als welcher alle vorhergegangene
Mißhelligkeiten und actiones ertoͤdtete oder

regulirte / jemahls ein einziges ihrer Schiffe
durch die Einwohner dieſer Lande feindſeliger
Weiſe waͤre angegriffen / beſchaͤdiget/ genom⸗

men oder ruiniret / viel weniger einige Lande /
Inſulen / Veſtungen oder Staͤdte eingenom⸗
men oder uͤbermeiſtert worden . Und ob wol

Ihre Hoch⸗Moͤgein Anſehung ſolcher feindſe⸗
ligen Zunahungen und Thaͤtlichkeiten / ſchon

vor langer Zeit / Vermoͤgealler Voͤlcker Rech⸗
ten / befugt geweſen waͤren / zu rechtmaͤſſiger
und noͤthiger Defenſion der Einwohner und

Unterthanen dieſer vereinigter Niederlaͤndi⸗
ſcher Provincien / wie auch zu reparirung deß
erlittenen Schadens und offenſion der Engel⸗
laͤnder wiederumb / retorſions - Weiſe/ allen

moͤglichenAbbruch zuthun / vornemlich / da der

Koͤnig von Groß⸗Britannien Ihren Hoch⸗
Moͤg . und deroſelben ihrem Geſandten in En⸗

gelland offentlich geſtanden / daß er ſelber Or⸗

derland dem Neu⸗Engelland einzuverlei⸗
ben / und Capo- Corſo wegzunehmen / aller⸗

maſſen Se . Mai . nun auch dergleichen Erklaͤ —

rung gethan haͤtte / oberwaͤhnte Schiffe in Eu⸗

ropa zu arꝛeſtiren / wegzunehmen und auffzu⸗
bringen / toelches dann feindſelige Thãtlichkei⸗
ten waͤre / deren hoͤchſtgedachter Koͤnig ſich wi⸗

der ſolche Staͤdte / Laͤnder und Plaͤtze unter⸗

fangen haͤtte/ worzu er nicht allein gantz im ge⸗

ringſten nicht berechtiget waͤre / ſondern auff
welche er noch ſelber niemals einige præten⸗
ſion wider dieſen Staat gemacht gehabt / noch /
wie man verhoffte / was Neu⸗Niederland

angienge / einige koͤnten eingebildet haben / zu⸗
geſchweigen / daß alle dergleichen eingebildete
actiones und prætenſiones ,weil ſie aͤlter / als

vom Jahre r654 . her/ waͤren / durch den jůngſt
gemachten Tractat / ertoͤdtet und auffgehaben
worden ; So haͤtten ſie Ihre Hoch⸗Moͤg . den⸗

noch ( in Hoffnung eines friedlichen Auß⸗
ſchlags ) ſtille geſtanden / und ſich aller offenſiv -

actionen wider den Koͤnig von Groß⸗Britan⸗
nien und ſeine Unterthanen enthalten / auff
daß ja allenthalben Ihrer Hoch Moͤg. gerechte
Sache hierinnen deſto klaͤrer erſcheinen moͤch⸗
te .

Die eigentliche Beantwortund Ableih —
nung deß oberwaͤhnten Memorials gieng kuͤrtz⸗
lich dahin / r . daß Ihre Hoch⸗Moͤg. was an⸗

langte die obbenamte zwey Schiffe / ſich auß⸗
druͤcklich an die in den Tractaten deßwegen
eingeruͤckte Worte hielten . 2 . Bey dieſem
zweyten Puncten wolten Ihre Hoch⸗ Moͤg. ih⸗
rer Zuſage gerne ein Gnuͤgen thun/ allein auch /
bey ſolchem Zuſtande/ lieber alles zugleich und

mitl

dre gegeben haͤtte / die dandſchafft Neu⸗Nie⸗

— —
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miteinander abgethan wiſſen . 3. Die Scha⸗

dens⸗Liſte betreffend / ſo koͤnte ja in ſelbiger /
was etwan ohne Grund darinnen geſetzet wor⸗
den / wieder außgeſtrichen werden . 4 . Saͤhe
man / daß erwaͤhnter Vorſchlag zu einem

Commercien , Reglement den Oſt⸗ und

Weſt⸗Indiſchen Compagnien hoͤchſt nach⸗

theilig / und man darumb zu ſolchem nicht ver⸗

bunden waͤre . Endlich und zum 5. ſo waͤre das

Schiff mit den Maſten allein durch den Admi⸗

ralitaͤts. Commiſſarium auff ein Interim an⸗

gehaltenworden / Vermoͤgedeß angeſchlage —
nen general - Verbotts / daß dergleichen Waa⸗
ren nicht ſolten auß dem Lande gefuͤhret wer⸗

den / biß ſo lange man ſich deßwegen gnug⸗

ſam wuͤrde haben berichten laſſen / und nach⸗
dem ſolches geſchehen geweſen / haͤtte man

das Schiff wieder frey gegeben . Im uͤbrigen
waͤren Ihre Hoch⸗Moͤg. jederzeit bereit und

willig geweſen / die Sache unpartheyiſchen
Koͤnigen / Staaten und Richtern zu unter⸗

werffen.
Eben alſo / wie an den Herꝛn von Beunin⸗

gen / ward auch an den Heren Abgeſandten
don Goch / wie ingleichem an die Herꝛen Re⸗
ſidenten / Heins und le Maire , geſchrieben /
und dieſe der Herꝛen General⸗Staaten Reſo -

lution auch dem Koͤnigl. Frantzoͤſiſchen Extra⸗

ordinar - Abgeſandten/ Herꝛn Grafen d ' Eſtra -

des, ; wie nicht weniger auch den Herꝛn Reſi⸗
denten der Kronen Schweden und Daͤne⸗

marck / durch den Agenten von der Heyde/ zu⸗

geſtellt .

Der Herr
Der Herꝛ Downing nahm dieſes gar hoch

Downing auff/ als erhoͤrte / daß die Hn . Gen . Staaten

ſetzt darge / ſolche ihre Keſolution nichtallein denimHaa⸗
gen noch ge anweſenden Koͤnigl. Abgeſandten und Re⸗

Inandeſidenten von Franckreich / Schweden und

auff. Daͤnemarck / zurNachricht einhaͤndigen / ſon⸗
dern auch ihren eigenen an denſelbigen Koͤß⸗

nnigl .
Hoͤfen reſidirenden Miniſtris zuſchicken /

ihn aber kein Wort darumb wiſſen / noch eini⸗

gen Buchſtaben davonſehen laſſen . Deßwe⸗

gen war er alsbald wiederumb mit einem Me⸗

morial fertig / worinnen er gleich zum Anfange
mit Paſquillen und Schmaͤhkarten ( meinend
damit die obige Reſolution der Herꝛen Gene⸗

ral⸗Staaten ) umb ſich warff / und im uͤbrigen
die bißher in ſo vielen unterſchiedlichen Me⸗

morialien ſtuͤckweiſe gefuͤhrte Klagen zuſam⸗
men miteinander widerholte / und die Herꝛen

Gen. Staaten zuAggreſſoren / oder Anfaͤngern
der einmahl angegangenen Feindſeligkeiten
machte ; und dieſes Memorial ſolte forthin das

letzte ſeyn / auff welches entweder der Friede
bleiben / oder der Krieg recht angehenwuͤrde .

Dieweil es dann auch das letzte und gleichſam
als ein Manifeſt , oder offentliche Anzeige
derjenigen Urſachen geweſen / wodurch der

Koͤnig in Engelland bewogenworden / alle

Niederlaͤndiſche Schiffe / ohne Unterſcheid in

ſeinen Haͤven anzuhalten / oder aber in offener
See hinwegnehmen und auffbringen zulaſ⸗
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Solche
Reſolution
wird den

auß laͤndi⸗
ſchen Ge⸗

ſandten
und Reſi⸗
denten
communi⸗

ciret .

Beſchreibung Niederlaͤndiſche

ſen/ hat man ( umb ſich bey einem ſo weitlaͤuff⸗
igen und ſtrittigem Weſen aller Partheylich⸗

hen / das Memorial an und fuͤr ſich ſelbſten auß
der Frantzoͤſ⸗und Niederlaͤndiſchen Sprache
daher zuuͤberſetzen / welches dann ſeinem wah⸗

Nochmaß
iges und

letztes Me.

Demnach zu dem Ende unterſchriebenen
Extraordinar - EnvoyéSr . Koͤnigl . Maj . von

Groß⸗Brit annien ꝛc. unlaͤngſthin eine ge⸗ſmorin 0
wiſſe Schrifft / unter dem Titul : Extract auß der/ qurl
Ihrer Hoch⸗Moͤg. der Herꝛen General⸗ Manel ,
Staaten der vereinigten Niederlande deh Kön,

Reſolurions.Regiſter auff deß n . Georg 11
Downings Extraordinar - Envoyens deß voyeme n

Koͤnigs von Groß⸗Britannien / ꝛc. ein⸗ Haage/
gereichtes Memorial , vorgekommen / ſoſvorſtelend
meinte er zwar keines weges befugt zuſeyn / ſichſdie linſ

derſelbigen anzunehmen / ſondern ſie/als eine walen
Paſquille und Schmaͤhkarte ( deren dann taͤg⸗ willen du
lich mehr als zuviel heraus kommen ) fahren Koͤnigin
zulaſſen / ſintemalen ihm ſolche Keſolution von Engeland

wegen ihrer Hoch⸗Moͤg. nicht com municiret /aatdne
noch ein einziges Wort auff ſein eingereichtesSchift
Memorial zur Antwort gegeben worden : deß⸗anzuhalng

wegenwuͤrde er ſie auch haben laſſen ſo hinge⸗ und auff
hen / und ſichderſelbigen nicht angenommen zubrungn

haben / woferne er nicht ungefaͤhr von
unter⸗elohln ,

ſchiedlichen allhier befindlichen Abgeſandten
und Reſidenten vernommen haͤtte/ daß ihnen
beſagte Reſolution durch den Agenten von der
Heyde waͤre zugeſtellet worden . Deßwegen
nun erachtet er ſeiner Schuldigkeit zuſeyn / ſich
gegen Ihre Hoch⸗Moͤg . die Herren General⸗

Staaten der vereinigten Niederlande uͤber

dieſe fremde und ungereymte Art zu procedi⸗ -
ren / mit allem Ernſte zubeſchweren / daß/ indem
er / wegen deß Koͤnigs / ſeines Herꝛns / allhier

reſidiret / eine und andere Schrifft / ingeſtalt ,

keit zu entziehen ) fuͤr gut und noͤthig angeſe⸗

ren Inhalte nach alſo lautet :

einer Antwort auff ſein Memorial , anderen

hier und anderswo ſich auffhaltenden Mini—
ſtris zugeſchick und in alle Welt außgeſtreuet /
ihme aber vorenthalten und dardurch die Gele⸗
genheit benommen / ſich / woferne einige ratio⸗

nes darinnen ſeyn moͤchten / zu verantworten /
wie auch deß Koͤnigs/ ſeines Herrn / Ehre und

Gerechtigkeit zuvertheidigen darinnen / wo⸗

mit er zu Unrecht beſchwert und angegriffen
wird .

Wanner / Extraordinar - Envoyé , ſolcher Der Her
geſtalt verfahren / und ſein Memorial ( wider

Dowuung “

welches erwaͤhnte Schrifft gerichtet iſt )allen deſchht
hieſigen Abgeſandten und Reſidenten einhaͤn⸗ 08
digen / und auch an alle außlaͤndiſche Hoͤfe ſchi⸗ſſihm der

cken und drucken laſſen / damit es alle WeltHH . Gend

haͤtte ſehen moͤgen / und haͤtte ſolches Ihren Staaten

Hoch⸗Moͤg . nicht auch zugleich uͤberliefert;
Was wuͤrden ſie wol davon gedacht / oder was 90150
wuͤrde man von ihnen fuͤr eine Antwort dar⸗Memoti⸗

auff zugewarten gehabt haben? Und koͤnnenſnicht com

Ihre Hoch⸗Moͤg . ihnen wol einbilden ? daß
ſolches Verfahren ihnen einiger maſſen zu

municlrel

worden .

Rechtfertigung ihrer Sache dienen / und ſol⸗

che
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Die 1.

Hauptur⸗
ſache / weil

Engelland
von dem

Miederl .

Staat kei⸗

Staats,Geſchäffte .

the fuͤhren werde / und nicht vielmehr / daß ſie
deßwegen uͤber allemaſſe otlendiret ſeyn muͤſ⸗
ſen/ ſintemahlen ſolches mehr ihnen und ihrem
Urtheil vorzulauffen / als zu was anderm dien⸗

lich zuſeyn ſcheinet / und daß ſie heute oder

morgen auff gleiche Weiſe wuͤrden tractiret

werden / wenn ſie einige Schrifften einzuge⸗
ben haͤtten / ſo daß dann ihrer Herꝛen Sache
wuͤrde durchgezogen und geſchaͤndet werden /
ohne ihnen Gelegenheit / oder Muͤglichkeit / zu

goͤnnen/ ſelbigezuerlaͤutern / oder zu verthei⸗
digen .

Was denn nun die Schrifft an und fuͤr ſich
ſelbſten anlangt / ſolte es all gnug ſeyn / wo⸗

ferne mannur in terminis generalibus , oder

ins gemein ſagen koͤnte / daß das Memorial

ohne Grund / oder etwas darinnen mit Un⸗

warheit angezogen waͤre / und duͤrffte man im

ſhe Satisfa -

ction er⸗

langen
loͤnnen/
theils

Auff die
bon beyden
Seyten

gegenein⸗
ander auß⸗

— —

geringſte nicht allererſt particularia , wie die⸗

ſes oder jenes / oder wie in dieſem oder jenem /
verfehlet worden / herbey bringen / odet wider

ein einziges Wort darinnen excipiren / viel we⸗
niger ſelbiges disapprobiren / oder gar ver⸗

werffen . Und wofern das jenige / wasihnen
darinnen beygemeſſen wird / wahr iſt ( wie es

dann nicht anderſt iſt ) und nunmehr von je⸗
dermaͤnniglichen dafuͤr muß angenommen
werden / ſeint dem Ihre Hoch⸗Moͤg .Dero Ant⸗
wort offentlich an den Tag gegeben / die jedoch
nicht das geringſte / ſo darinnen enthalten / wi⸗

derleget ; Worzu dienet dann der gantze In⸗
halt derſelbigen Schrifft ? Dafetn auch die⸗

ſes wahr iſt ( wie es dann iſt ) daßder Koͤnig/
mein gnaͤdigſter Hert / ſo bald in ſeine Koͤnig⸗
reiche nicht kommen / daß er nicht zur Stund

und taͤglich von ſeinen Unterthanen mit man⸗

cherley Klagen wider die Unterthanen hier zu
Lande uͤberlauffen und beunruhiget worden /

ziges Patent zu repreſlalien verliehen / noch
ſich einiger Gewaͤlt gebraucht / umb ihnen da⸗

durch reparation und Satisfaction zuerlan⸗

gen ; Sondern an ſtatt deſſen / zu ewigem An⸗
dencken ihrergroſſen Leutſeligkeit und geneig⸗

leichter zum Schluß zubringen / befunden / daß
ihrer Unterthanen Klagen und prætenſiones
ſo unzahlbar und groß wuͤrden / als viel ſie der⸗
ſelben mit Gedult vertragen / und geſchehen

laſſen / daß derſelbigen eine groſſe Anzahl auff
einmal abgeſchafft und außgeloͤſcht / der Uber⸗
reſt aber Caußgenommen die beyden Schiffe
Bonadvonture und Bonne- Eſperance als

auff deren Procels ſchon ſo viel Geld und Zeit
vergeblich gewendet worden / und das meiſte
davon bereits auff dem Schluſſe ſtund ) auff

eine Liſte auffgeſetzt / und auffs neue Procels

darumbgefuͤhret werden moͤchte/ kaut deß in

vorangezogenenTractaten enthaltenen 1. Ar⸗
tickels / gantz nicht zweiffelnd / man wuͤrde / umb

und Sr . Maj . deſſenungeachtet doch kein ein⸗

Geſchäͤ
Denckwuͤrdiger Geſchichte .

che ihre Sache den Abgeſandten und Reſiden/ſelbige zu einem Ende zubringen / damit ſo viel /
ten / oder ihren Herꝛen / deſto beſſer zu Gemuͤ⸗als immer muͤglich/ eylen/ und ins kuͤnfftige

— —rrrrr
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gewechſelte
Schadens

liſten / und
denn auch

beſſere Ordre gegen dero Unterthanen ſtellen .
Nachdem ſie aber nunmehr laͤnger / als 27 .
Monat / ſeint den geſchloſfenen Tractaten / ge⸗
wartet / und inzwiſchen ihre Hoch⸗Moͤg ſtaͤts
durch den Extraordinar - Envoyẽ , ja druch Se .

Koͤnigl. Maj. meinen gnaͤdigſten Herꝛn/ ſelb⸗
ſten / in verſchiedenen Audientzien / die ſie ihrem

Abgeſandten verliehen / ermahnet worden ;
Sind dieſe Sachen gleichwol noch ißzt ſo weit

von ihrer Richtigkeit / daß ſie in der That fer⸗
ner zuſeyn ſcheinen / als der Tag / an welchem
beſagte Tractaten ſollen unterſchrieben wer⸗

den / dargegen taͤglich neue Injurien und

Schaͤden auffgehaͤufft / und der Gſt⸗und wegen der

Weſt⸗Indiſchen Compagnien ihreAnſchla ,ͤ in iwrem

ge / zu aufſerſten Verderb der ganzen Han , uder 4
delſchafft / welche Sr . Maj . Unterthanen dort Schiffe
ſelbiger Orten der Welt haben / ins Werek ge⸗

richtet worden / geſtalt zu erſehen an den Schif⸗
fen Hoopwel / Leopard und anderen in

Eſt⸗Indien / deßgleichen an den Schiffen
Chatles , Jacques , Mariaʒ; Advonture , Sam⸗

ſon / Speedwel / ꝛc. auff der Africamiſchen
Kuͤſte/ welches alles ſolche Sache ſind/ die erſt
ſeint dem Schluſſe der vorangezogenen Tra⸗
ctaten vorgegangen . Und uͤber das alles /
auch ungeachtet was das Parlament Sr .
Maj . Dero beſchwerten Unterthanen zum be⸗

ſten / ſo gar lolenniter und extraordinarie ent⸗
gegengehalten / hat Se. Maj . dennoch auff kei⸗
nen andern Weg / als auff accommodation
und einen guͤtlichen Vertrag ſich gelencket / ſo
daß ſie ſich in einer Declaration und offentli⸗
chen Schrifft erklaͤret / ſie wolte nochmahls
verſuchen / was durch guͤtliche Mittel und

Wege im Haage koͤnte außgerichtet werden /
ehe und bevor ſie ſich anderer Mittel bedienen

wolte / welches dann Ihren Hoch⸗Moͤg . gar
wol bewußt iſt: Und hlerauff hat ſie alſobald
Dero Extraordinar - EnVoe Ordre zuge⸗
ſchickt / bey denſelbigen auffs neue anzuhalten /
und / damit ſie Sr . Majeſt . frtedſame und be⸗

ten Willens gegen dieſe dande / und umb die Argwahn zubenehmen / und ( welches er auch
mit ihnen juͤngſthin gemachte Tractaten deſto

ſcheidene Iutention zu Wercke richten adaran zuſeyn / auch Ihren Hoch⸗Moͤg, allen

in den mit ihren Deputitten offentlich gehaͤlte⸗
nen Conferentien gethan hat ) zuwiſſen zuma⸗

chen / daß Se . Maj. keines weges ihre Flotten /
deren ſie zu der Zeit auß der Straß und Oſt⸗

Indien gewaͤrtig waren / noch auch ihre Fi⸗
ſchereyen auff Sr . Maj . Kuͤſten verhindern
und beunruhigen wolte . Ja damit ſie dieſel⸗

bige je auſſer allem Zweifel ſetzen moͤchte/ ſo ließ
ſie eine viel kleinere Anzahl Schiffe zur Som⸗

mer⸗Wache außruͤſten / als in vielen Jahren
her nicht geſchehen .

Aber dieſes alles mochte den vorgenomme⸗
nen und erwuͤnſchten Zweck gar im geringſten
nicht erꝛeichen / ſondern Ihre Hoch⸗Moͤg .
nahmen ihnen im Gegentheile vor / ſich auff
eine extraordinar Weiſeins Gewehr zuſtellen /

5

lieſſen

Hie 2.

Hauptur⸗
ſache / weil
der Nie⸗
derlaͤnd .

Staat ein
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uch einen
theil davon

zu erſt in

See gehen
laſſen .

Die z.
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fache / weil

derRlederk
laͤnd. Stat
das Com⸗

mercien⸗

Reglemem
nicht einge⸗
hen wollen .

Ote 4 .

Hauptuk⸗

lieſſen in aller muͤglichen Eyl eine groſſe Flotte
fertig machen / und etliche hundert Schiffs⸗
Zimmerleute alsbald annehmen / daß ſie bey
Tage und Nacht / ſo wolan Sonn⸗als Werck⸗

tagen / daran arbeiten mußten . Weil dann

Se . Maj . hieraus ſahe / daß ſie in ihrer guten
Intention auff einmahl betrogen waͤre / und

an ſtatt / daß ſie fuͤr ihre Unterthanen Satisfa⸗

ction bekommen ſolte / mit ſolcher Schiffsruͤ⸗
ſtung braviret und bedrohet wuͤrde / welche kein

anderes Abſehen / als eben auff ſie / haben kon⸗

te ; So iſt ſie endlich ( wiewol gantz wider ihren
Willen und Inclination ) gedrungen worden /
ſich/ zu ihrer ſelbſt eigenen Defenſion , gleichs⸗
fals bewehrt zumachen .

Und dieweil moͤchte prætendiret und vor⸗

als ſie ihre Flotte außgerüſtet / Anſuchung
thun laſſen / daß Se . Maj . ( umb aller Unge⸗
legenheit vorzukommen ) Dero Flotte in ihren
Haͤvenbehalten wolte / ſie wolten mit der ihri⸗
gen dergleichen thun ; So iſt zu bedencken / daß
dieſer Vorſchlag eher nicht geſchehen / als ſie
ſchon wuͤrcklich eine Flotte / bey nahe ſo groß
und ſtarck / als die gantze / welche Se . Maj. noch
außruͤſten ließ / in See gebracht hatten / welche
wuͤrcklich nach Sr . Maj . Kůſten zugegangen
war/ daß dannenhero ſelbiger Vorſchlag allein

von den noch ruͤckſtaͤndigen Schiffen / die noch
außlauffen ſolten / muß verſtanden / und eher
fuͤr eine Beſpottung / als was anders / auffge⸗
nommen werden / dieweilſie auff ſolche Weiſe
eine Flotte in der See hatten / umb zuthun /
was ſie wolten / und in zwiſchen Sr . Maj . die

Haͤnde haͤtten binden und ſie zwingen koͤnnen/
mit der ihrigen daheim zu Hauſe zubleiben .
Gleichwol hat Se . Majeſt . ſie dennoch verſi⸗
chern laſſen wollen / daß dero Flotte ( wenn ſie
ſchon außlieffe ) ihnen doch den geringſten

Schaden nicht zufuͤgen ſolte / und trieb unter⸗

deſſen allhie im Haage durch deren Miniſter ,
und auch ſelber in Perſon bey Ih. Hoch. Moͤg.
Abgeſandten zu Londen / darauff / daß mit

Abhandelung der noch ſtrittigen Puncten
moͤchte geeylet werden.

Und umb Dero Begierde / daß ſie nemlich
mit dieſen Landen in guter Correſpondentz
und Vertraulichkeit leben wolte / noch ferner
zu bezeugen / erklaͤrte ſie ſich / daß ſie geneigt
waͤre/ ſich in Tractaten einzulaſſen / damit die

Handelſchafft und Schifffahrt zu beyden Sey⸗
ten in einen beſſern Schwang und Gang moͤch⸗
ten gebracht werden ; Und umb aller Unord⸗

nung ins kuͤnfftige vorzukommen / und ein ſo
gutes Werck deſto eher zum Ende zubringen
und einzurichten / iſt ſchon vor laͤngſten ein

project , oder Entwurff eines Reglements / im
Namen Sr . Majeſt. Ihren Hoch⸗Moͤg. einge⸗
haͤndiget/ und doch nochbiß auff dieſe Stunde

nicht einmahl ein einziges Wort darauff zur
Ant wort gegeben worden .

Und wofern auch dieſes wahr iſt ( gleich wie

esiſt ) daß Ihre Hoch⸗Moͤg. die Schiffe in hie⸗

*

Beſchreibung

gegeben werden / Ihre Hoch Moͤg. haͤttenja /

Kuͤſte / allein durch der Weſt⸗Indiſchen

—
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ſache / wil
ein Schty⸗
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den wolſh⸗
des Siſ
in Hollaſh
zu erſt an⸗
gehalten

worden ,

Niederlaͤndiſche

ſigen Orten zu erſt haben anſchlagen laſſen/ in⸗
dem man ein Schiff von Gothenburg / wel⸗

ches mit Kauffmanns⸗Waaren nach Lon⸗

den gehen wollen / mitArꝛeſt beleget hat . Weil

nun dieſem alſo iſt / kan man dann wol zwei⸗

feln / wer Aggreſſor , oder derjenige ſey/ derden
Angriff gethan habe? Aber man muß das fuͤr
eine Maxime halten / daß Ihre Hoch⸗Moͤg.
und dero Unterthanen von Zeit zu Zeit / und

von Jahre zu Jahre / wider den Koͤnig/ mei⸗

nen gnaͤdigſten Herꝛn/ und ſeine Unterthanen /
thun moͤgen / was ſie nur immer wollen / und

dennoch ſind ſie keine Aggreſſores , oder An⸗

faͤnger . Wenn aber Se . Maj . und dero Un —

terthanen / nach verſpielter ſo vieler Gedult
und auff alle umbſonſt angewandte guͤtliche
Mittel / deren ſie ſich anfangs gebraucht / einen

dergleichen Weg gehen / ihre Erwiederung zu⸗
ſuchen / werden ſie alsbald fuͤr Aggreſſores
außgeſchryen . Wenn Ihre Hoch⸗Moͤg. ſehen
laſſen / daß obangezogene Klagen ohne Grund

ſeyn / will Se. Maj . zu frieden ſeyn / wo aber

nicht / wer will ſichs befremden laſſen / wenn

endlich etwas thaͤtliches vorgenommen wird
/

ſich / wegen deſſen / ſo vorgegangen / zu ſchuͤtzen/
und der Handelſchafft ins kuͤnfftige zuverſi⸗
chern .

Was anlangt die jenige abſonderliche Sa⸗
chen und Klagen / deren in mehr erwaͤhnter

Schrifft gedacht wird / wovondie hieſigen Sin⸗
wohner vorgeben / daß ſie durch die Engellaͤn⸗ länd . Weſ
der darzu kommen / ob ſie nun wol bißher zwi⸗ Indiſhe
ſchen Ihren Hoch⸗Moͤg . und offtermeldtem Tompagn
Extraordinar - Envoyẽ noch nicht / ſondern zwi⸗ ſich gegen

ſchen demKoͤnige / ſeinem gnaͤdigſtenHerꝛn / dieEutlſ
8 land

und Ihrer Hoch⸗Moͤg. Abgeſandten zu Lon⸗ lber A0

Die 5.
Hauptur /
ſache / wel
die Nieden

den / diſputiret worden / auch ſo eigentlich miſchen ſh
Se . Maj. nicht angehen/ als welche / umb de⸗ ſte feindſt

ren Willen / bey ihrer einmahl gegeben Ant⸗ lig erzelge

wort verbleibet ; So findet ſich der Extraordi -

nar - Enyoyé deßwegen / weil Ihre Hoch⸗Moͤg.
in ihrer ſchrifftlichen Reſolution darauff beſte⸗
ſten / und derſelbigen Sachen gedencken wol⸗

len / gleichwol aber in der Warheit nichts an⸗
ders auff das ihnen eingereichte Memorial zur
Antwort vorbringen / ſchuldig zu ſagen / daß
die jenigen Oerter und Schiffe / ſo genommen

worden ſeyn ſollen / allein derWeſt⸗Indi⸗ 1. Iudem
ſchen Compagnie hier zu dande / zugehoͤrig ; ſie cheils
wenn man nun die Sache recht erwegen wird / derlelbtgeh

wird bloß und allein auß der Liſte /worinnen
55 0

5 8 weg ge⸗
die erlittene Schaͤdenverzeichnet ſind / zů erſe⸗ 845
hen ſeyn / daß bey 20 . Engellaͤndiſche Schif⸗ 6

fe / mit ihrer voͤlligen Ladung eines groſſen
Werths / vor dem Schluß der juͤngſthin abge⸗
handelten Tractaten / auff der Africaniſchen

Compagnie Schiffe / feindlich hinweg genom⸗
men worden / und das nicht allein / ſondern
man hat auch viele von ihren Leuten gantz bar⸗

bartſch und grauſam tractiret / in ſtinckende
Löcher auff der Veſtung del Mina geworffen /
ſie in ihrem Koth ligen laſſen / und ihnen an⸗
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noch darzu nicht einmal ſatt / gegeben : Ihre
Leiber hat manauff die Folter geſpant und er⸗

baͤrmlich gemartert / unddie / welche geſtorben /
unter den Sebendigenligen laſſen ; Andereabeꝛ/
ſo entwiſcht / durch Hunger verſchmachten / o⸗

den dands Eingebornengefangen nehmen laſ⸗
ſen / wodurch dann viel hundert von Sr . Maj.
Unterthanenzu Grunde gerichtet worden : und

ungeachtet man ſehr dafuͤr gebeten und ange⸗

halten / hat man doch die wenigſte Satisfaction

fuͤr die / ſo an den Schiffen mit intereſſiret ge⸗
weſen / erlangen koͤnnen; Sondern es hat im

Gegentheil beſagte Weſt⸗Indiſche Compa⸗
gnie/ ſeint denletzt hin geſchloſſenen Tractaten /

einige Kriegsſchiffe auff vorgedachter Kuͤſte
gehaͤlten/ welche / ob ſie wol Sr . Maj . Unter⸗

thanen eigentlich keine Schiffe mehr hinweg
genommen haben ; ſo haben ſie doch ſo viel ge⸗

than / daß die Handelſchafft ruiniret und ver⸗

derbet worden / indemſie alle diejenige / ſo ſie an⸗

getroffen / arꝛeſtiret und an allem Handel ver⸗

hindert haben / ſo daß ſie ſolche / als wie Feinde /

von einem Ort zum andern verfolgt haben / uñ
wo die Engellaͤnder vor Ancker gelegen/ haben
ſie ſich gleicher Weiſe dicht bey ſie gelegt / das

Geſchůͤze abgeſchoſſen / und den Landseinwoh⸗

e
ſelbiger Orten ihre geladene Canoes ( o⸗

2.Theils
derſelbigen
in ihrem

Handel ge⸗

hindert .

der Schaluppen ) womit ſie zu den Engellaͤn⸗
dern an Bort kom̃en wollen / deßgleichen auch
die Schaluppen / welche andand zufahren Wil⸗
lens geweſen / mit Gewalt hinweg genommen :

Ein Pla⸗ Ja ſie haben ihnen nit einmahl zugelaſſen / daß

cat wider ſie haͤtten moͤgen fuͤr ſich friſch Waſſer holen /

wie zu erſehen auß den von dem Extraordinar -
larek. Envoyé bey Ihr. Hoch⸗Moͤg .vonZeitzu Zeit

eingegeben Klagen / geſtalt auch eine kemon⸗
ſtration , oder Declaration , ſo wol im Namen

der Gen . Staaten / als auch der Compagnie /
heraus kommen / worinnen ſie ihr Recht / wel⸗

ches ſie auff die gantze Kuͤſte prætendiren / an⸗

zihen / und alle andere Nationen davonauß⸗
ſchlieſſen :und ungeachtet ſolches IhrenHoch⸗

Moͤg. geklaget worden / hat man doch ſolche
Declaration nicht geunbillichet / noch einige

. DenKö, Satisfaction gethan ; Sondern da ſind noch
nig zuFau⸗ neueKlagen eingelauffen / und zwar unter an⸗

ſeauffze deren / daß ſie den Koͤnig von Fautine , durch

wegelt, ein Stůck Geldes / welches man ihm gegeben/
auffgewiegelt / . 1 Munition undaller⸗

hand Gewehr verſehen haͤtten / umb Sr. Maj.
Veſtung Cormantyn anſelbigen Orten zu uͤ⸗

ber fallen / wovon / was dieſes anlangt ein und

anderer Beweiß ſeithero Ihren HochMoͤg .

durch den Extraordinar - Envoyèé mitgetheilet
worden / ſo daß Se . Maj . und dero Untertha⸗
nen gaͤntzlich gezwungen worden / nicht allein

dasjenige / was man ihnen abgenommen / ſon⸗
dern auch die Handelſchafft ſelbſten / fahren zu
laſſen / oder ſonſt ſich anderer Mittel / zu ihrem

der durch die wilden Thiere verjagen/ oder von

DenckwüurdigerGeſchichte⸗
1664. ders nichts / als Brodund Waffer/ unddieſes habt / und noch biß daher nichts vorgenom⸗

Behelff / zu bedienen : und iſt ſich daruͤber noch
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1664 .
men / wodurch ſie ſolchen Sachen abgeholffen
haͤtte .

Was anlangt die Sache von Capo - Corſo ,
ſo hat der Extraordinar - Envoyè vor nit ſo gar

langer Zeit / im Namen und auff Befehl Sr .
Koͤn . Maj . ſeines gnaͤdigſten Herꝛns / in of⸗
fentlichen Conterentzien / ſo er mit Ihr . Hoch⸗
Moͤg . der Hn . Gen . Staaten ihren Deputir⸗
ten / und inſonderheit mit denen vonHolland /
gehalten / ſich beſchwert / daßdie hieſige Weſt⸗
Indiſche Compagnie ſolchen Platz unrecht⸗
maͤſſiger Weiſe beſaͤſſe und inne haͤtte / und

darbey Sr . Maj . darzu habendes Recht weit⸗

laͤufftig angefuͤhret und erwieſen / ſintemahlen
Engellaͤndiſche Unterthanen den Grund und

Boden dem Koͤnigeſelbigen Landes / umb eine

merckliche Summe Geldes / abgekaufft / und

anfangs ein Haus / oder Factorey darauffge⸗
bauet haben ; Die hieſige Weſt⸗Indiſche
Compagnie aber hat auß lauterm Betrug und

heimlicher Liſt dieſen Platz in Beſitz genom⸗

men / und Ih . Hoch⸗Moͤgendehaben hierauff
keine reflexion gemacht / viel weniger einige
Hoffnung gegeben / daß ſolcher Ort jemahls
ſolte wieder abgetretten werden .

Dieweil dann S . Maj . nicht den geringſtens . Die In⸗
Boot / oder eines Stuͤbers werth / auß ihren ſſul Poule⸗
Haͤnden wieder zu kriegen gewuſt / ſeint dem ſie

ron
inOſt⸗

wiederumb zu dero Koͤnigteichen kommen / als 98
woruͤber der Extraordinar - Envoyèẽ immerfoꝛt Riederl .

bey Ih . Hoch⸗Moͤg. geklaget / daß ſolches alles Oſt⸗Indi⸗
durch die ihrigen denKoͤnigl. Unterthanen mit ſche Com⸗

Gewalt abgenommen worden / was folte ſie fůꝛ EIAd
Hoffnung gehabt haben / daß Ih . Hoch⸗Moͤg . .
ſolchen Ort Sr . Maj . wieder einraͤumen wuͤr⸗ vorenthal⸗
den ? vornemlich / wenn man gedenckt andie ten woͤrde .

Inſul Pouleron in Oſt⸗Indien / welche ſie
ſeint dem Jahre 1622 . wieder abtretten ſollen/

als zu welcher Zeit / vermittelſt eines lolennen

und abſonderlichen Tractats / verſprochen
worden / daß ſolches geſchehen ſolte / und wie⸗

derumb Vermoͤge eines andern Tractats / vom

Jahre 1654 . wie auch auff Anordnung der Ge⸗

neral⸗Staaten und der hieſigen Oſt⸗Indi⸗
ſchen Compagnie ſelbſten / und darnach Krafft
noch eines anderwaͤrtigen im Jahr 1662 . ge⸗

machten Tractats ; und gleichwol wiſſen wir

dennoch nicht / daß ſie abgetretten ſey . Und will

man ſich deßhalben befremden laſſen / daß Se.
Maj . nachdem ſie von dem Koͤnigdort zu Lon⸗

den in Harniſch gebracht und deſſen berichtet
worden / zugelaſſen / daß ihre Unterthanen nach
demihrigen wieder greiffen moͤgen?

Was anlangt die Sache von dem ſo genan⸗

ten Neu⸗Niederlande / ſo iſt bekant / daß die⸗

ſes Stuͤck dandes gelegen iſt in der Graͤntze der

Einwohner von Neu⸗Niederland / wie derland

auß deren Priyilegio und Verguͤnſtigung zuer⸗ den Engel.
ſehen / und die wenige Hollaͤnder / diealldar ge⸗ laͤndern in

weſen / nur bloß auß Zulaſſung daſelbſt gewoh⸗ Neu En⸗
net haben/ und nicht auß einigem Rechte / wel⸗

J . Capo⸗
Corſo den

Engellaͤn⸗
dern mit

liſt ent zo⸗
gen .

Und 7. in
der Land⸗

ſchafft
Neu⸗Nie⸗

mehr zu befremden / dͤß ſie ſo lange Gedult ge⸗ nach der

Xxx Ex ches
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Herꝛſchafft
geſtrebt /

ſie endlich
gar mit

Gewalt

angegrif⸗
fen worden

ſnun dem alſo ſeye / bedarff mankeines andern

ches ſie allda prætendiren moͤchten / wie ihnen
ſolches von Zeit zu Zeit / und von Jahre zu

Jahre angedeutet worden / ſondern auff ſolche
Weiſe / indem die Engellaͤnder zu friede gewe⸗

ſen / daß ſie daſelbſt verbleiben moͤgen / doch mit

dem Bedinge / daß ſieſich friedlich und ſtille
halten ſolten . Aber dieſe Hollaͤnder ſind damit

nicht vergnuͤgt geweſen / und haben je laͤnger je

mehr geſucht / uͤber die Engellaͤnder zu herꝛ⸗
ſchen / und dieſen ihre Rechte und Satzungen
auffgedrungen / auch Contribution von den⸗

ſelbigen begehrt / und zwar an ſolchen Orten /

wo ſonſt niemand anders / als Engellaͤnder/
gewohnet . Wannenhero ſie dann ſchon vor

dieſem gezwungen geweſen / etliche mahle Ge⸗

walt zugebrauchen / und die Hollaͤnderzu ver⸗

treiben .

Anlangend dasjenige / was in offtberuͤhrter
Schrifft angezogen wird / daß / obſchon die

Engellaͤnder vor dieſem bc prætenſion
auff dieſen Platz moͤchten gehabt haben /
ſelbige doch / durch den õ. Artickel in den

letzten Tract aten / abgeſchnitten wor⸗

den waͤre : Hierauff gibt der Extraordinar -

Envoyẽ zur Antwort / daß derſelbige Arlickel

allein ſolche Sache / als da ſeyen Seeraube⸗
rey / Pluͤnderung und Gewalt / abſchneide /
was aber anlangt / daß man Recht und Erb⸗

theil zu einem Lande und deſſen Jurisdiction
habe / ſolches denſelbigen nicht angehe . Daß

Beweiſes / als nur der Exempel / die auß ihren
eigenen Juſtitz⸗oder Gerichts⸗Hoͤfen koͤnnen

beygebracht werden / woraus zuerſehen ſeyn
wird / daß / was das pluͤndern und wegneh⸗
men der Schiffe oder dergleichen betrifft / ſol⸗
che Sachen ( woferne ſie vor der in beſagten
Tractaten bedungenen Zeit geſchehen ) mit

dem Schluſſe derſelbigen Tractaten auffgeha⸗
ben worden ; Was aber anlangt ſolche da⸗

mahls noch ſtrittige Sachen / als wie nemlich
ein Erbrecht zu einem Lande / daß ſie ſolches
noch alleweile / wie zuvor / geſucht und getrie⸗
ben haben : Zum Exempel dienet deß Tho⸗
mas Lauwers / eines Engellaͤnders / Proceß /
welcher einige Laͤndereyen in Seeland recla⸗

miret hat . Uber das ſind die von Neu⸗Nie⸗

derland den Engellaͤndern von neuem einge⸗
fallen / und haben ſie ſolcher geſtalt vielmahls
provocirt /und Vermoͤge ihrer Privilegij , ha⸗
ben ſie unter ſich ſelbſten ein Kriegsrecht / daß
ſie nicht erſt nach Europa appelliren duͤrffen.
Dieweil dann Se . Maj. ihnen verguͤnſtiget /
ſich ſelbſten wider ſolches unablaͤſſiges Vexiren
und Pochen zubeſchuͤtzen und im Friede zuer⸗

halten ; Kan nun ſolches einigen Potentaten
befremden / oder mag ſich einiger daruͤber alte⸗

riren ? Vielweniger Se . Aller⸗Chriſtl . Koͤ⸗

nigl . Maj. ( als zu deren Satisfaction die offt⸗
beſagte Schrifft inſonderheit ſcheinet auffge⸗
ſeßt zu ſeyn ) da ſie in dieſem Jahre ſelber Or⸗
dre gegeben / oder doch zugelaſſen / daß auch

Beſchreibung riederlaͤndiſche

ihre Unterthanen gleichermaſſen mit Gewalt 1664.
und bewehrter Hand ihnen wiederumb einen

Ort / Cajana genannt / wovon ſie / Frantzoſen /
vorgeben / daß er ihnen durch die Niederlaͤn⸗

diſch⸗Weſt⸗Indiſche Compagnie zuvorhe⸗
ro abgedrungen worden / einnehmen moͤ⸗

gen .

Was anlangt die Sache von Capo - Ver - [ Oie 6.

de, wie auch ihre hinweg genommene Schiffe / 2
und was ſonſt mehr angezogen wird / daß es in der lt

ſelbigen Orten ( außgenommen Capo- Cor- deii Siuſ

ſo ) vorgegangen ſey/ ſo iſt darvon erſt im ver⸗ ungenchte
wichenen Junio bey Sr . Maj . Klage einkom⸗deßRönng

men . Hat denn nun ſelbige nicht alsbald zur ſchen
Antwort gegeben / daß ſie dem Capitaͤn Hol⸗ eine fmes ( als deſſen Perſon angeklaget worden / nach apo
daß er ſolches gethan haͤtte) keine Ordre gege⸗Verdege⸗
ben / und ſie ſeiner eheſtens zu Hauſe erwarte , ſchick /un

te / und wann er wuͤrde wieder zur Stelle ſeyn/
wolte ſie die Sache examiniren laſſen / und ſo
dann ſolte ihnen Recht widerfahren / und die

Thaͤter geſtrafft werden ? Und hat nicht der

Extraordinar - Envoyé , den 27. Julij naͤchſt⸗

hin / ihnen deßwegen ein Memorial uͤbergeben /

und koͤnte zu ihrer Satistaction auch wol mehr
geſagt oder gethan werden ? Ja koͤnten Ihre
Hoch⸗Moͤg. wol ein mehrers in ihren eigenen
Landen von ihren Schoͤffen / oder Unterge⸗
richten / gewaͤrtig ſeyn ? Undſagt nicht der 14. 1

Artickel in den letzten Tractaten außdruͤcklich/
daß / wofern etwas Wiedriges auff der Afri⸗
caniſchen Kuͤſte / zu Waſſer oder Lande / vor⸗

gehen moͤchte / alsdann 12. Monat Zeit / nach
gethaner Anklage / zum Rechten ſolte gegeben
werden ? Haben ſie nicht innerhalb 6 . oder 7 .

Monaten hernach beſchloſſen / eine anſehentli⸗
che Flotte von 10 . Kriegsſchiffen ( ohne der

Weſt⸗Indiſchen Compagnie ihre Schiffe )
auß ihren Haͤven / unter dem Commando deß
Johann von Campen / dorthin zuſchicken /
und ſich daſelbſt mit einer guten Anzahl Sol⸗

daten / unterm Commando eines / mit Namen

Hertzberger / zuverſtaͤrcken ? Maſſen ihre
deßwegen genommene Relolution dem Extra -

ordinar - Envoyé , durch ihren Agenten / den

von der Heyde / eingehaͤndiget / und auch umb

ſelbige Zeit Sr . Maͤj dem Koͤnige/ durch ih⸗

ren Abgeſandten in Londen / uͤberꝛeichet wor⸗
den / worinnen deß von Campen Inſtruction
enthalten geweſen .

Und weil ſie in ihrksSchrifft Sr . Aller⸗von ſelb⸗

Chriſtlichſten Koͤnigl . Maj . complimentiren ſten fürſch
wollen / als ob ſie umb ihrent willen / auß Hoff⸗ Kanhe
nung / daß ſie / umb die Sache zu vertzleichen ann
und klaͤrer zumachen / mit ihren guten Dien⸗geſucht
ſten etwas gutes außrichten wuͤrde / noch biß⸗ haͤtte.
daher angeſtanden haͤtten / wider die Koͤnigl .
Engellaͤndiſche Unterthanen feindlich zu ver⸗

fahren / als wie ſie wol haͤtten thun koͤnnen : Iſt
dennnicht darbey außdruͤcklich gemeldet/ daß
dieſe Kriegsmacht nicht nur umb deß willen

dahin geſchickt worden umb allein dasjenige /
was
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64. was ſie dorthaͤtten / zubeſchuͤtzen/ undzuzuſehẽ / ction die verborgen und heimlich gehalten 1664 .
daß weiter nichts feindſeliges wider ſie moͤchte wird / werde favorabler und milder ſeyn / als

vorgenommen werden / ſondern recht S . Maj. die / welche man dem von Campen mit gege⸗
Unterthanen anzugreiffen / und anzufallen / ben . Iſt ſichs dann nun zuverwundern / daß
und ihnen von ſelbſten ihre Satisfaction und [ Se . Maj . ſehenlaͤſt / daß ihr was daran

gele⸗ .

reparation zu holen / und / damit ſie ſolches gen ſey ? Und dieweil ſie gute Urſache hat zu⸗
thun koͤnten / Sr . Majeſt . Thuͤren vorbey zu⸗glauben/ daß der Reyter doch irgends woin

6 fahren / worzuſie noch eine andere groſſe FlotteſderWelt ſeyn / und wider ſie Krieg fuͤhren
plln. unter ihren See Haͤuptern zum Entſatze nach werde ; Was wil man dargegen ſagen / wenn
10 geſchickt ? welches dann ein Affront und Se . Majeſt. als die itziger Zeit an denſelbigen

5 Schimpff / ſo allzugroß fuͤr einen Koͤnig/ daß Orren keine proportionale und gleiche Maͤcht
0

er ſolchen ungerochen leiden ſolte . dargegenhat / umb Wiederſtand zuthun / ſich
17 derjenigen gebraucht / die ſie noch zu Hauſe
Veß Die7. Endlich / demnach Ihre Hoch⸗Moͤg. auch hat ? Womit ſie dann / umb ſich ſelbſten zu ver⸗

Hauptur - Sr . Mah . und andere Chriſtliche Potentaten ſichern / oder etwas von dem ihrigen in die

0 805 erſuchen laſſen/ daßſie / umb zugleich neben ih⸗ Haͤndezu kriegen/ ins gemeinrecht thut / es

„ nen gegen die Barbarenzu agiren / auch ihre waͤre dann daß die Tractaten / welche Se.
Vn deenVice . Flotten in die mittellaͤndiſche See ſchickten / Maj . mit dieſen danden abgehandelt / haben

kmiral de und durch den Extraordinar - Envoyé ihnen wolten / daß man allein in denjenigen Orten
Rexter mit ihre Meinung zu kommen laſſen wolte / und der Welt / wo die Injurien und der Schade ge⸗

ſuner Flot⸗daß Dero Flotte neben der ihrigen commu ; ſchehen / Satisfaction ſuchen ſolte . Oder macht
teauß

dem
nicato Couſilio und mit gemeinem Rathe dieſes den Unterſcheid / daß Ihre Hoch⸗Moͤg.Mittel⸗ 2 25

mere nach agiren moͤchte;So iſt gleichwol indeſſen / als mit ihrer Macht auſſerhalb Europa wider

elb . ſache zu muthmaſſen und zuglauben gehabt / Hoch⸗Moͤg . zu dero Relolution und Gutach⸗
ürſch ' daß der Reyter wider ſie außgeſchickt wordenſten / jedoch erſt in dem nachfolgenden neuen
100 ſey . Und zwar haben ſieihre Flotte zu einer Jahre / ( die aber umb deß vorhergehenden

etinn ſolchen Zeit zuruͤcke geruffen und wider Se . Memorials willen / damit Rlage und Antwort

ht Maj . gewandt / als ſie indeſſen noch im Wercke nicht weit voneinander ſeyn moͤgen / noch all⸗

R begriffen geweſen / Dero Flotte (gleich wie ſie hie in dieſem Jahre hat ſollen mit eingeruͤckt

Guinea ſie daſelbſt agirte und wartete / daß ſie von ih⸗¶Se. Maj. und Se. Maj. mit der ihrigen etwas

Peordert nen wuͤrde entſetzet werden / wie ſie verſprochen in Europa wider Ihre Hoch⸗Moͤg .agirenlaͤſtꝰ
heaͤtte . hatten / der Reyter alsbald vondar abgefor⸗ Se. Maj. hat ſie donanfang her/ an allen Or⸗

dert worden.
Und dieweil Ihre Hoch - Moͤg, alle Welt

uͤberꝛeden wollen / als haͤtten ſie von dem / was

ſie ſolcher geſtalt gethan / Sr . Koͤnigl . Mʒajeſt .
meinem gnaͤdigſten Herin / ihre Meinung
und Intention gantz extraordinar - offenher⸗
tzig und klaͤrlich communiciret ; Iſt dann

nicht offenbar / daß dem Reyter ſolche Ordre
muß ſeyn gegeben worden /ehe man gedachte
Relſolution communiciret gehabt ? Und ob

es ſich wol zugetragen / daß der Her : Johann
Lauſon / mit Sr . Majeſt . Flotte zu gleich mit

dem Reyter in einem Haven geweſen / als

derſelbige von dorten weggegangen ; So hat
er ihm doch im geringſten ſeine Meinung / daß
er dieſe Orte verlaſſen / oder / wohin er gehen

Koͤnig/ mein gnaͤdigſter Herꝛ / von ihrem Ab⸗

geſandten zu Londen Nachricht icchret
hat / wornachder Reyter zu gegangen waͤre;
So hat er dennoch biß auff dieſe Stunde deß⸗
wegen keine Satisfaction noch Verſicherung
erhalten koͤnnen . Wann dann ſolchem nach
dieſes und alle andere Umbſtaͤnde zuſammen
gebracht worden / ſo hat Se. Maj. groſſe Ur⸗

ſich deßwegen miteinander verglichen gehabt )
wider den allgemeinenFeind Chriſtlichen Na —

mens zu halten / und da es ſich mehr / als ordi⸗

nar , fuͤr einen jeglichen ſchickte / ſeinen Eyfer

gegendieſen Feindſehen zu laſſen . Es iſt auch

nicht zuvermuthen / daß deß ReytersInſtru⸗

ten der Welt / ſehr wol tractiret ; Nachdem a⸗
ber ſie und ihre Unterthanen anitzo von den

Staaten mit einer anſehentlichen Flotte
wuͤrcklich angegriffen werden / auch darauff

die Ordre gegeben worden / etliche vonihren
Schiffen zu arꝛeſtiren / wird nicht die gantze

Welt ihr hierinnen recht geben/ daßſie auch an⸗

gefangen / an ihren Orten die Schiffe gleicher
maſſen zu ardeſtiren / da ſie ſonſt auch alle an⸗

dere Urſachen der vorgebrachten Klagen wie⸗

der ſie hat ? Geben im Haageden 20. Dec. al⸗

ten Cal . 1664.

8 weit deß Herin Downings Memo -

Tlal .

Die Herꝛen General⸗Staaten trugen dann Die HH.

Glinſtra und einigen anderen auß ihrem
wolte/ nicht geoffenbaret . Obauch ſchon derdieſes Memorial alſobald dem Herꝛn von

deß Herrn
Mittel zu dem Engelländiſchen Weſen ver⸗Downings

ſordneten Herzen Deputirten zu examiniren emorial

auff / welche auch ſo fort eine weitlaͤufftige eraminiren

Ableihnung / oder ( wie ſie die titulirten ) eine

Summariſche Deduction uñ Anmerckung
auff die in dem beſagten Memorial enthaͤltene
Urſachen zu Papier brachten / und Ihren

werden ) hinwiederumb zuſtellten / und alſo an⸗

fiengen :
Hoch⸗Moͤgende Herꝛen : Summa⸗

Zufolge und Vollziehung E . Hoch⸗Moͤg. riſche Be⸗
vorher ergangenen Kelolution, haben deroſel⸗duction

benzu dem Engellaͤndiſchen Weſenverordnete
Xxx xx ij Depu⸗ !

und An⸗

merckung
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664 . Deputirte eine gewiſſe Schrifft / oder Memo-
der Herrenſrial , welches der Her : Downing / Sr . Koͤn.

Gen. Sta . Mai . von Groß⸗Britannien Extraordinar -

ten auff deß EnyYoe , in E . Hoch⸗Moͤg . Verſammlung

hn, Non. den zo. Dee lehtlich / eingegeben / durchſehen
tes Memo - und erwogen / und nicht ſonder Verwunde⸗

rial. betref⸗ rung ( ohne die mannichfaͤltige irꝛige allegata
fernd dielln » und daraus vorgebrachte illationes ) ver⸗

i merckt / wie ungewöhnlich und ungebuͤhrlich
Engelland darinnen verfahren worden / nemlich/ daß ein

wider den Miniſter , der an einigem Hofe reſidirt / allda

veꝛeinigten eine Schrifft / oder Meworial uͤbergibt und
Niederl . einreicht / worinnen nichts anders enthalten /

fendich als ſolche Arten zu reden / deren man gewohnet

agiren laſ - iſt in Manifeſten/ dieunmittelbarer Weiſe von
ſen . Koͤnigen / Potentaten und louverainen Staa⸗

ten Herkommen / zugeſchweigen / daß in beſag⸗
ter Schrifft nicht einmahl ein Schluſt / oder

Clauſul gefunden wird / zu was Ende ſie ſey
auffgeſetzt worden / oder wornach ſie ziele / wie

ſonſt ordentlicher Weiſe alle Memorialien und

Erinnerungs⸗Schrifften / die eingegeben wer⸗

den / mit ſich bringen .

Ob nun wolerwaͤhnte Schrifft / auß ſolcher
Urſache / billich haͤtte koͤnnen mit Stillſchwei⸗
gen übergangen und unbeantwortet gelaſſen
werden / dieweil auff die vornehmſten Stuͤcke /

ſo darinnen angezogen werden / ſchon vor die⸗

ſem in Ihrer Hoch Moͤg. vorher ergangenen

Reſolutionen und Beantwortungen / die ſie
dem Herꝛn Downing von Zeit zu Zeit ein⸗

haͤndigen laſſen / ein ſattſames Gnuͤgen gege⸗
ben worden ; So haben jedoch Ihrer Hoch⸗
Moͤg. Deputirte / damit ſie hierbey zu allem

Uberfluß Ihrer Hoch - Moͤg, auffrichtiges
und rechtmaͤſſiges procediren / deßgleichen
auch deß Herꝛn Downings irꝛige politiones
und verkehrte illationes noch klaͤrer darthun
moͤchten / vermeint / daß auff dieſe Sum⸗

mariſche Anmerckungen und auff die dar⸗

rinnen verfaßte Materie / zu Rechtferti⸗
gung Ihrer Hoch⸗Moͤg . billichmaͤſſigen pro⸗

ceduren / wol einige retlexion koͤnte genommen
werden ;

Und zwar erſtlich auff das / woruͤber derAntwort

Downungs Relolution von Ihren Hoch⸗Moͤg . unter

Klage/ wa · dem jj . Decemb juͤngſthin / als eine Ant⸗
rumb ihm 8 ̃

E Herrd wort auff ſein Memorial , anderen allhier
Gen. Sta · befindlichen Geſandten und Reſidenten

ten Reſo · waͤre eingehaͤndiget worden / ohne daß
lution auff man ſolche zuvor ihm / zu ſeiner Uber⸗
ſein vori , 3 35weiſung / oder doch wenigſtens umb ſei⸗
ges Memo

nen Gegenbericht darwider einzubrin⸗rial nicht 8 2 *

conmunt· gen haͤtre ůberꝛeichen laſſen : Iſt zu be⸗
ciret wor⸗dencken / daß in dieſem Stuͤek nichts unge⸗

N31 ,
veymtes noch fremdes veruͤbet / oder vor die

bepalen ( Hand genommen / ſondern wie recht und bil ,

Potenta , lich / ja ſo / wie bey allen Potentaten und bey
ten und [ Sr . Koͤnigl . Maj . von Groß⸗Britannien
ſouverai
nen Staa⸗

ſten alſo

elbſten gebräuchlich iſt / proceciret worden /
emlich / daß Ihre Hoch⸗Moͤg. alle Neutrale

Beſchreibung

wie unbegruͤndet das Memorial ſey / welches

uͤberliefert worden / nemlich ſolcher geſtalt bey

auff deß H. Herr Downing klagt : Daß eine gewiſſe

nichts nutze / dem es nicht am Wiſſen / ſondern

7 FFPEEP —— — .
Niederlaͤndiſche

und Bundsgenoſſen von der wahren VBe, 1664,
ſchaffenheit und innerlichem Zuſtande einer braͤuchlih
ſolchen Sache / von der ſie vielleicht / wenn

ſie nicht gnugſame Wiſſenſchafft davon ge⸗

habt / durch unwarhafften und irrigen Be⸗

richt / einige impreſlion , oder Einbildung /
Ihren Hoch⸗Moͤg . zum Naͤchtheil / haͤtten
ſchoͤpffen koͤnnen / rechtſchaffen und auffrich⸗
tig unterꝛichten wollen / und das umb ſo viel

mehr / dieweil der Herꝛ Envoyẽ ſein vorherge⸗
hendes Memorial , vom F. Decemb . worinnen

auch anders nichts / als eben ſolche irꝛige und

unwarhaffte Berichte / enthalten / in Abſchrifft
den Miniſtris der vorerwaͤhnten Bundsge —
noſſen einhaͤndigen laſſen / und dieweil auch
Ihren Hoch⸗Moͤg . ſonderlich daran gelegen
geweſen / daß ermeldte ihre Bundsgenoſſen
von der Sachen wahrenBeſchaffenheit moͤch⸗
ten unterꝛichtet ſeyn / zu welchem Ende dann

den Reſidenten hieſigen Staats / ſo ſich an

hoͤchſtgedachter Bundsgenoſſen Hoͤfen auff⸗
halten / laut obiger Relolution , anbefohlen
wird / auß den vorher ergangenen Dedu —

ctions - Schrifften / Beantwortungen und

retroactis , wie auch nach ihrem eigenen Wiſ⸗
ſen / denſelbigen Bundsgenoſſen zuzeigen /

der Herꝛ Downingihnen / oder ihren Reſi⸗
denten / wie gedacht / zu ſtellen laſſen / maſſen zu
dem Ende auch vorberuͤhrte Reſolution den

Reſidenten hoͤchſtgedachter Bundsgenoſſen

den Miniſtris hieſiges Staats / wie vorgeſagt /
daran zuſeyn / daß ſie fuͤr ſich inſonderheit ih⸗
ren moͤglichſtenFleiß anwenden wolten / wel⸗
ches / in Anſehung deß Herꝛn Downings ⸗
gantz im geringſten nicht noͤthig geweſen / ſin⸗ weil esr ,

temahlen Ihre Hoch⸗Moͤg, ihn ſchon ſtaͤts von nicht no⸗

Zeit zu Zeit von allem vollkoͤmmlich / ſo wolſ thig und

durch oberwaͤhnte ihm ſchrifftlich uͤberlieferte
Beantwortungen und Deductiones ,als auch
muͤndlich in unterſchiedlichen mit ihm gehal —
tenen Conterentzien / unterrichtet gehabt / wie

dann Ihre Hoch⸗Moͤg, ingleichem auch Sr .
Maj . dem Koͤnig von Groß⸗Britannien /
als ſeinem gnaͤdigſten Herꝛn / ſelbſten / durch
ihren an Sr . Maj . Koͤnigl . Hofe befindlichen
Abgeſandten / von allem vollkoͤmlich und von

Puncte zu Puncte / ſo / wie ſich die Sache in
rechter Warheit befunden und beſchaffen ge⸗

weſen / Nachricht geben laſſen .
Zu dem ſo war die obige Keſolution nur

bloß relative geſetzt / und hatte ſonſt ihr Abſe⸗
hen / und über das / war es auch nichtnoͤ —

thig / daß darinnen von allen Sachen in par⸗
ticulari und inſonderheit weitlaͤufftig ſolte
gehandelt werden . Auß welchem allem denn

gar leichtlich zu ſchlieſſen / daß weil dieſelbige
Reſolution den Hn . Enyoye Downing gantz
nicht angegangen / als dem es an intormation
nicht ermaͤngelt hat / und ferner bekant und

offenbar iſt / daß aller Unterꝛicht demjenigen

aml
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am Wollen gebricht ; So haben Ihre Hoch⸗
Moͤg .es auch fuͤr unnoͤthig angeſehen / dem

Herꝛn Envoyẽ ſolche Reſolution nach Hauſe
zu ſchicken / ſondern es hat ihm frey geſtanden /
ſelbige / als die auff ſein Memorial genommen
worden / dem gemeinen Gebrauch nach / wel⸗

cher bey allen außlaͤndiſchen Miniſttis alſo in

acht genommen wird / abſchreiben zulaſſen / wie

dann Ihrer Hoch⸗Möog . Geſandten in En⸗

gelland / ohne ſolche fleiſſige Vorſorge und

Wachſamkeit / faſt niemahls einiger Relolu -

tion , ſo auff ihre eingegebene Memorialia er⸗

gangen/ koͤnnen maͤchtig werden .

Und iſt allhie in Warheit nicht ohne gerin⸗

ge Verwunderung zu mercken / daß der Herr

Envoyé Downing / welcher / ob er zwar eines

groſſen Koͤnigs Miniſter , jedoch mit einem ge⸗

HerrDow⸗ ringern Titul bekleidet iſt / prætendiret / ſeine
actiones und Schrifften vor der gantzen Welt
und anallen Hoͤfen in ſolchem und eben dem

Grad / gleich wie Ihre Hoch⸗Moͤg. auffzule⸗

gen / welches keines einzigen Potentatens Mi -

niſter , ob er ſchon mit dem allerhoͤch ſten Titul

von ſeinem Herꝛen verſehen waͤre / jemals

præſumiren wird ; denn ſo ſagt der Herꝛ En -

voyé : Wofern er auff dergleichen Art

und Weiſe verfahren / und ſein Memorial

allen Abgeſandten und Reſidenten gege⸗
ben / und an alle außlaͤndiſche Hoͤfe ver⸗

ſchickt haͤtte / ohne daß er ſolches Ihre
Hoch⸗Möͤg . ſehen laſſen / was wuͤrden

ſie wol geſagt haben ? Ihrer Hoch Moͤg.

Deputirte wollen gerne geſtehen / daß der Koͤ⸗

nig von Groß⸗Brit annien / ſein Herr / ver⸗

moͤge und befugt ſey / ſolche Scheifften / wenner
vermeint / daß ſie ihm ſein Thun und Vorha⸗

ben rechtfertigen koͤnnen / an außlaͤndiſche

Hoͤfe zuverſchicken / oder durch ſeine an ſelbi⸗

gen Hoͤfen befindliche Abgeſandte uͤberliefern

jnlaſſen / und duͤrffte ſie nicht erſt Ihren Hoch⸗

Moͤg . viel weniger ihrem an Sr . Maj . reſidi⸗
rendem Abgeſandten / ob er wol einenhoͤhern
Titul / als der Herꝛ Envoyẽ , hat / communi -

ciren . Sie vermeinen aber auch / ſolches wer⸗
de Ihren Hoch⸗Moͤg. ingleichem frey ſtehen

und erlaubet ſeyn / gleich wie allbereits ſchon
mit dieſem geſchehen / und ſie nicht gehalten
ſeyn/ dem Herꝛn Enyoyẽ hier voneinige Com -

munication zu geben / und ſind der Meinung /
daß weder der Herr Enyoys allhier / noch eini⸗

ger anderer Miniſter anderswo an einigem
Hofe ſich ſelbſten ſo hoch nicht erhebenkoͤnne /

daß er befugt ſeyn ſolle / ſeine Sch rifften an al⸗

le außlaͤndiſcheHoͤfezuverſchicken.

Daßder Herꝛ Envoyẽvorgibt : Sr . Ma⸗
jeſt . Wolgewogenheit erſcheine daher /

die weil ſie / nach Dero gluͤcklichen Wider⸗
einſetzung in ihre Reiche ⸗ auff ſo viele

Klagen ſhrer Unterthanen / keine Ke⸗

preſſalien verliehen / ſondern alles durch

die Tractaten abthun laſſen : So kan

man hier nicht unberuͤhret laſſen / ob wol alles

den / keines weges ſtehen moͤgen / und ſind

das jenige / was vor dem Schluſſe erſtberuͤhr⸗ 1664 .
ter Traetaten vorgegangen / getoͤdtet / oder ſetion be⸗

aber reguliret worden / daß jedoch vielmehr kommen

Ihrer Hoch⸗Moͤg . Guͤtigkeit hieraus zuerſe⸗
hen / ſintemaln der Schade / den die Einwoh⸗

ö

ner dieſer dande erlitten / und die Klagen / ſo
deßwegen eingekommen / vielmehr und groͤſſer
ſind in der Comparation , als die von der an⸗

dern Seyte eingebracht worden / unter wel⸗

chen etliche von ſo groſſen Summen und von

ſo augenſcheinlichem Rechte / die Gegentheil
ſelber bekant hat / abgethan worden / daß kaum

etwas dargegen wird zu compariren ſeyn/
und unter den regulirten finden ſich einige frey
alfo bewandt / als wie da iſt die gewaltſame
Einnahme der Veſtung S . Andreas / auff
dem Fluſſe Gambia , und was darzu gehoͤrig /

geſchehen im Jahr 1661. eben zu der Zeit / als

dieſes Staats Abgeſandten bey Sr . Majeſt .
in Engelland waren / und uͤber den Tracta⸗
ten / Freundſchafft und gute Vertraulichkeit
zu unterhalten / handelten / ſodaß die / wel⸗

che von der andern Seyten eingegeben wor⸗

der abgethanen / oder der bey dieſen Tracta⸗

ten regulitten prætenſionen diſſeyts ſo viel an

der Zahl ( die mannichfaͤltige Raubereyen /
Schaͤden und Injurien / ſo die Engellaͤnder/
unterm Schein Portugiſiſcher Commiſſion ,
an den Einwohnern dieſes Staats veruͤbet /
ungerechnet ) daß die von der andern Seyte

weder in der Quantitaͤt und Menge / noch in

der Qualitaͤt und Beſchaffenheit / darbey in

Vergleichung kommen .

Und auß der Engellaͤnder ihrer eingegebe⸗ thells auff
nen Liſte ſelbſten iſt zuerſehen / daß nicht ein die Præten⸗

einiges Schiff / ſo warhafftig Engellaͤndiſchen ſions · und

Unterthanen zugehoͤriggeweſen / beraubt oder 1
genommen worden / aber wolunterſchiedli⸗ —
che Lorendreher ( Partitenmacher ) Einwoh⸗gell . Seyte
ner dieſer dande / die unter dem Schein / da gantz un⸗

ſie Engellaͤndiſche Namen an ſich genommen / lauter und

und ſich fuͤr Engellaͤnder außgegeben / ge⸗ falſchge⸗
ſucht / hieſige Landsſatzungen zu eludiren weſen .

und zu verachten / welches dennoch weit ge⸗

fehlet iſt vom berauben / pluͤndern und weg⸗

nehmen ihrer Schiffe und Guͤter / als welche
warhafftigen Einwohnern dieſes Staats zu⸗

gehoͤrig geweſen / ſo daß von Ihrer Hoch⸗
Moͤg. Seyte ſchon ein guter Theil mehr nach⸗
gegeben worden / die auch mehrere Urſachen
gehabt / ihnen und ihren Unterthanen das

ihrige mit Macht und Gewalt wieder zu holen /
und gantze Schantzen und abgedrungene Ve⸗

ſtungen hinwiederumb einzunehmen / welches

gleichwol / auß Liebe zumFriede / unterlaſſen /
und auff die Liſte / da die prætenſionen ſtehen /
außgeſetzt worden / worinnen man ebenfalls
finden wird die jenige Prætenſiones und Kla⸗

gen / ſo wegen Einnahme der Veſtung S . An⸗

dreas / und was darzu gehoͤrig / ſeint deß Koͤ⸗

nigs Wiedereinſetzung / vorkommen .

Xxx xx iij Sol
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1664 .

Von den

Niederl .

Kauffleu⸗
ten / auß
wichtigen

Urſachen /
nicht ſo
bald zu be⸗

kommen

geweſen .

Der Herr
Downing
ſelber eher
nicht damit

fertig ge⸗
weſen / und

So iſt auch auß beyderſeyts auffgeſetzten Li⸗

ſten / wenn man ſie gegeneinander haͤlt / die —

ſes augenſcheinlich zuerſehen / daß mehr von

Ihrer Hoch⸗Moͤg . als von der Engellaͤnder
Seyte nach gegeben worden.

Auff die zweyfache Klage / die der Herꝛ En⸗

voyẽ deßwegen vorbringt : Daß die Liſten
der beyderſeyts Prætenſionen / ſo / Vermoͤ⸗
ge deß 35. Artickels / muͤſſen auff geſetzt
werden / und erſt ſo lange nach den ge⸗
ſchloſſenen Tractaten außgewechſelt
worden / noch alleweilunabgethan waͤ⸗

ren : Iſt auff das erſte zuwiſſen / daß die Tra⸗

etaten fuͤr ſich ſelbſten keine gewiſſe Zeit benen⸗

nen / in welcher die Liſten muͤßten außgewech⸗
ſelt ſeyn ; So iſt auch zu erachten / daßnach den

geſchloſſenen Tractaten und außgewechſelter
Ratification , welche erſt den 6 . Januarij deß
deß 1663. Jahrs geſchehen / einige Zeit ſeyn
muͤſſen / damit man alle dieſe Prætenſiones

ſampt den darzu benoͤthigten Beweißthuͤmern
in Richtigkeit bringen / und von den Beſchaͤ⸗
digten bekommen koͤnnen/ weiln faſt alle parti -
culiere in den Gedancken geſtanden / daß /
wenn ſie noch ſo billiche und wol veriticirte

prætenſiones haben moͤchten/ ſie doch wol kei⸗

ne Satisfaction bekommen duͤrfften / und ha⸗
ben darumb keine Unkoſten thun noch Muͤhe
anwenden wollen / wo keine Hoffnung zur Sa -

tisfaction ; oder etwas wieder zu bekommen /
geweſen : Worzu noch dieſes kommen / daßih⸗
rer viele vermeint gehabt / es gienge ihnen an

ihrer Reputationund Credit ( als woran den

Kauffleuten ſonderlich viel gelegen ) etwas

ab / woferne ihr erlittener groſſer Schade of⸗
fenbar worden / und ſie dafuͤr keine wuͤrckliche
Satisfaction genieſſen ſolten ; So iſt dannen⸗

hero wol zuerachten / daß nicht allein viel und

mannichfaltige Schaͤden und rechtmaͤſſige
Prætenſiones , ſo mit Rechte haͤtten koͤnnen

auff die Liſte geſetzt werden / von denen / ſo den

Schaden gelitten / werden verſchwiegen und

verſchmertzt worden ſeyn / ſondern auch / daß
zu dieſen / welche man auff der Liſte gefunden /

eine gute Zeit habe vonnoͤthen ſeyn wollen /
biß man dieſelbige und ihre zugehoͤrige Verifi⸗

cationes und Beweißthuͤmer bekommen koͤn⸗

nen . Daß aber gleichwol auff dieſer Seyte
die Liſte / zu gezimender Zeit/ fertig geweſen /
und er / Herꝛ Enyoyẽ , keine Urſache daruͤber

zu klagen haben koͤnne / erhellet daraus / daß/
als im Namen Ihrer Hoch⸗Moͤg .ihm/ Herꝛn
Envoyé , zu wiſſen gethan worden / daß dieſer

ſeyts die Liſte lormiret und fertig waͤre / umb

ſie gegen die von der andern Seyte außzu ;
wechſeln / er zur Antwort gegeben / er müßte

erſt ſeine Papiere durchſehen / und hat alſo
ſelber Auffſchub genommen / auch da er ſchon
etliche mahle zur Außwechſelung ermahnet
worden / ſo daß / weil er ſelber nicht fertig und
in mora geweſen / er ſich gar nicht uͤber die

Saͤumnus auff dieſer Seyte beſchweren kan .
Und geſetzt dem waͤre alſo / ſo iſt ja die Auß⸗

Prætendirte Schade / ſo auff der Liſte ſtuͤnde/
allſchon vor dem 20 . Jannartj 1659 .in Lon⸗
den bekannt geweſen / und ſolchem nach / als ei⸗

wechſelung zu beyden Seyten gegeneinanderſ 1664.
geſchehen / ohne einzige proteſtation, daß die

Zeit zu lange gefallen waͤre.
Was nun anlangt das andere Stuͤck / daſviel geit

er klagt : Daß die reſpectiye Liſten auch ſmir den
8 63. „ Conferen .noch alleweile nicht gaͤntzlich außge⸗ zuen ven

macht und vollzogen waͤren : ſolches zehꝛetha
kompt auß deß Herrn Envoyens ſeinen eige⸗
nen proceduren her: Denn laut der Tracta —
ten ſolte nach Außwechſelung der Liſten / und

ehe man ein accommodement verſuchte / und

vermittelſt der Commillarien Deciſion ( wo—
von in dem 15. Artickel Meldung geſchicht ) ein

Examen angeſtellet werden / ob die prætenſio⸗
nes , ſo auff den reſpective außgewechſelten

Liſtenſtuͤnden / nicht etwan vor alten Zeiten /

und alſo von dem in den Tractaten außdruͤck⸗
lich bedungenem Termin vorgegangen / und

ſolcher geſtalt getoͤdtet und abgethan / oder

auch wol von ſolcher Art und Beſchaffen⸗
heit ſeyn moͤchten/ daß ſie nicht tuͤchtig waͤren/
daß man ſie dem Urtheil der Commiſſarien / ſo
von beyden Seytenzu ernennen waͤren/ unter⸗
geben ſolte / weiln es ſolche Sachen waͤren/ die
zwiſchen beyderſeyts Unterthanen vor das or⸗

dentliche Gericht muͤßten gebracht werden /
auff daß ſie alsdann daſelbſt / nach den Rech⸗
ten der beyden Nattonen / zwiſchen Partheyen
und Partheyen / koͤnten abgethan und unter⸗
ſchieden werden . Zu dem ſo iſt von wegen
Ihrer Hoch⸗Moͤg . in den mit dem Herꝛn Eu⸗
voye , zu Vollziehung ſolchen examinis , gehal/

tenen Conterentzlen / auff die uͤberlieferte Præ -

tenſions:Liſte von dieſer Seyte nur ein einzi⸗
ges Gemerckevorgebrachtworden / nemlich /
daß der bey dem Schiffe Allada Marchand

ne abgethane Sache / Vermoͤge der Tractaten /
nicht koͤnte auff die diſte geſeizt / ſondern muͤßte
davon gelaſſen werden / worntt der Herꝛ En -

voyẽ zu friede geweſen/ undhat er hierauff ſol⸗
che prætenſion quff ſeiner Liſte außgeſtrichen .
Und dieſes Stuͤck iſt das einzigſte geweſen / ſo
man auff dieſer Seyte remarquitet und auß⸗
gezeichnetgehabt / nicht als wenn ſonſt keine
mehr geweſen waͤren unter den prætenſionen /
welche der Herr Enyoyẽ in ſeiner eingegebe⸗
nen Liſte auffgezeichnet gehabt / unter welchen
dann unterſchiedliche ſo weit herbey geſucht
worden / und ſo augenſcheinlich unrecht ſind /

daß ſich datuͤber zu verwundern / daß man ſie
vorbringenduͤrffen / ſondern dieweil gewußt /

daß ſolche eingereichte prætenſiones und deren

Entſcheidung / ob ſie nemlich wahr / oder

falſch / recht oder unrecht ſeyn wuͤrden / doch
vor den Commiſſarien / welche ernennet wer⸗
den ſolten / in diſputat kommen / und durch die⸗

ſelbige / Vermoͤgeder letzthin gemachten Tra⸗
ctaten / determiniret werden muͤßten/ und iſt
alſo in dieſem vorangaͤngigem Examine an⸗
ders nichts zu conlideriren / als der Termin der
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Zeit und der Sachen Natur und Beſchaffen⸗
heit / wie zuvorweitlaͤufftiger angefuͤhret wor⸗
den . Haͤtte nun der Herꝛ Envoyẽ, was anlangt

die diſſeytige diſte / nicht auff ſeine eigene Ma⸗
nier procediret / noch ſich wegen der darinnen

verfaßten vielfaͤltigen prætenſionen in diſpu -
tat eingelaſſen / in dem er ſolche Sachen / die

das Hauptwerck angegangen / und vor die

Coinmiſſarien / ſo von beydenTheilen in Zei⸗
ten haͤtten ſollen ernennet werden / gehoͤrig ge⸗
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tation , oder ſich an einige Plaͤtze zu binden /
dieweil dasjenige / ſo in Indien fuͤr recht und

billich geachtetwird / in Europa nicht unbillich
ſeyn kan / daß das handeln und handthieren
nach feindlichen Orten und Haͤvennicht koͤnte
verwehret oder dilputiret werden / darumb /
dieweil ſelbige ſchon mit gnugſamerMachtbe⸗
ſetzt geweſen / ſich dennoch / damit ſie den Koͤnig
von Groß⸗Britannien moͤchten ſehen laſ⸗
ſen / wie ſie gar im geringſten nicht gemeinet

— 8

64.
— —

16644. 1664 .

eit
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auch we⸗
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ſchloſſen
gehabt .

weſen / vorgebracht / und damit in den mit Ih⸗
rer Hoch⸗Moͤg. Deputirten gehaltenen Con -

ferentzien viel Zeitverzehret hat; So haͤtten
beyderſeyts Liſten / nicht nur in wenig Tagen /
ſondern gar in etlichen wenigen Stunden / zur

Richtigkeit kommen koͤnnen/ ſo das laut und

Vermoͤge der Tractaten / der Weg zu einem

guͤtlichen Vergleich verſuchet / und in Anſe⸗
hung deſſen / die Sache nach dem Verlauff ei⸗

nes Jahrs / wie in den Tractaten gemeldet / vor

die Commiſſarien / ſo von beyden Theilen zu

ernennen geweſen / und zu deren Deciſion und

Entſcheidung verwieſen werden koͤnnen / umb

in der Stadt Londen in Engelland abge⸗
than zu werden . Woraus zu erſehen / daßdeß
Herꝛn Envoyeens procedurenUrſache ſind /
daß die reſpectiye Liſten noch biß auff dieſe

Stunde zu keiner Vollkommenheit und Rich⸗
tigkeit gebracht worden.

Es ſagt aber der Herꝛ Envoyẽweiter : Daß
auch nach den geſchloſſenen Tractaten

die Engellaͤndiſche Unterthanen noch
abſonderlich beleidiget worden / erſtlich in

Oſt⸗Indien / als wie zu erſehen an den

Schiffen Hoopwel und Leopard / und dar⸗

nach auff der Kuͤſte von Guinea / wie zu⸗

erſehen auß dem / was bey den Schiffen
Charles , Jacques , Maria und anderen vor⸗

gegangen . Hierbey iſt zu mercken / daß die⸗

ſes die einzige Klagen ſeyn / welche ſtaͤts vor⸗

gebracht werden / nicht daß ſolche Schiffe waͤ⸗

ren hinweg genommen / oder gepluͤndert / oder

beraubet worden / welches weder der eine noch
der andere rechte Engellaͤndiſcher Unterthan
jemahls geſagt hat / aber wol dieſes / daß ſie von

ſolchen Orten / die wuͤrcklich belaͤgert / oder

doch mit einer Armade zu Waſſer beſetzt gewe⸗
ſen / abgewieſen worden / ſo daß auff allen Fall
kein groͤſſerer Schade kan prætendiret wer⸗

den / als bloß die Fracht / das iſt / dieweil man

verwehret hat / die Guͤter und Kauffmann⸗
ſchafft auß ſolchen belaͤgerten oder beſchloſſe⸗

nen Plaͤtzen abzuholen / vonwelchen ſie vorge⸗
ben / daß ſie ſolche allda gehabt haͤtten / da ſie
doch den geringſten Schaden daran nicht ge⸗

litten / ſo daß auch dieſe prætenſiones von ſo

groſſem Werth nicht ſeyn koͤnnen. Undob

wol bey etlichen von dieſen Schiffen unter⸗

ſchiedliche Umſtaͤnde ſonderlich zubetrachten
und zu bedencken / vorkommen ; So haben Ih .

Hoch⸗Moͤg. in Erwartung / daß der Koͤnig
von Groß⸗Britannien es fuͤr ein general

Rechthalten wuͤrde / und das zwar ohne limi⸗

waͤren / die Einwohnerder vereinigten Nie⸗
derlande wider Sr . Maj. Unterthanen zuver⸗
theydigen und zu ſteiffen / nichtallein nicht in

ſolchen Sachen / worinnen ſie Sr . Maj. Un⸗
terthanen notorie und offentlich unrecht ge⸗
than haben moͤchten / ſondern auch ſo garin

dieſen nicht / deren Beſchaffenheit auff allen

Fall fuͤr diſputirlich muß gehalten werden /
dergeſtalt zu reſolviren und anzubieten fuͤr gut

befunden / wie auß deroſelbigen reſpectiye KRe⸗
ſolutionen vom p. Julij / und 25 . Sept. welche
beyde ſie imverwichenen 1664. Jahr aller die⸗

ſer Sachen und Schiffe halber / genommen /
zuerſehen / daß ſie wolten daran ſeyn / damit

auff Sr . Maj . und Ihrer Hoch⸗Moͤg . inter⸗

vention ein guͤtlicher Vergleich moͤchte getrof⸗
fen / und denIntereſlirten ein Gnuͤgen gege⸗
ben / auch der Schade redlich wieder erſetzet
werden / wenn man / auff genaue Nachfot⸗
ſchung und eingeholten gnugſamen Bericht /
befinden wuͤrde / daß ſie Schaden gelitten haͤt⸗

ten / auß Urſache / daßmanobgedachteSchiffe
nicht in die damahls beſchloſſene Plaͤtze ein laſ⸗

ſen wollen / wie ſolches in den vor angezogenen
beyden Reſolutionen vom 5. Julij und 25.
Sept. weitlaͤufftiger zuvernehmen / worauff

man ſich hieſigen Ortes bezogen haben will / ſo
daß / was anlangt alle dieſe Schiffe / der Herꝛ
Envoyẽ mit nichten ſagen kan/ daß Ihre Hoch⸗
Moͤg. nicht haͤtten vollkommene Satistaction

auff das jenige gegeben / was er der Herꝛ En⸗

voyéns , im Namen deß Koͤnigs von Groß⸗
Brit annien / ſeines gnaͤdigſten Herꝛns / be⸗

gehrt und geſucht gehabt / wie er dann auch
nicht klagen kan / daß Ihre Hoch⸗Möͤg. threr

ſeyts ermangelt haͤtten / daß auff die gethane
præſentationes nicht ein voͤlliges accompliſſe -
ment und Vergnuͤgen erfolget waͤre / ſinte⸗

mahlen darauff niemand / von wegen der In⸗
tereſſirten / erſchienen / der den Schaden / der

Billichkeit nach / angegeben / und ſich deßwe⸗
gen in Handlung eingelaſſen haͤtten.

Die weil dannalles das jenige / ſo vor den

Tractaten außdruͤcklich beſtimten Termin

vorgegangen / todt und abgethan iſt / das jeni⸗

ge aber / ſo nach ſolchem Termin / und vor dem

Schluſſe der vorgeweſenen Tractaten geſche⸗
hen / nicht dafuͤr kan geklaget werden / als

wenn einiges Schiff oder ſtuͤcke Gut / ſo war⸗

hafftig Engellaͤndern / aber wol etlichen Loren⸗

drehern/ ſo hier zu Hauſe gehoͤren / und unter⸗

Engellaͤndiſchen Namen gefahren / wie ſol⸗
ches oben mit mehrerm angefuͤhret worden /

Xxx xx ĩiij zuſtän⸗
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Ableth⸗
nung der

von dem

Engell .
Pailament
an den Koͤ⸗

nig wider

den Nie⸗
derlaͤnd .
Staat ge⸗
thanen

Propoſi .
Lon .

Sr . Maj . deß Koͤnigs in Engelland / ſichU

zuſtaͤndiggeweſen / viel weniger einige Veſtun⸗
genoder Laͤndereyen / abgenommen worden /

und in Summa / weil alles in den Tractaten

ſelbſten reguliret / und nach den Tractaten die

geringſte Klage nicht gefuͤhret worden / daß ein

einziges Schiff oder ſtuͤcke Gut / Engellaͤndern
zugehoͤrig / genommen worden / und dieſes die

einzigſte Klage iſt / daß ſie ſollen ſeyn verhin⸗
dert worden / in ſolchen Orten einzulauffen /
die zu Waſſer mit einer Schiffs⸗Armade be⸗

ſetzt geweſen / welches die Engellaͤnder auch
ſelbſten an einem und andern Orte practiciret
haben / und man ſich dargegenerbotten / ver⸗

mittelſt einer general - maxime und eines ve⸗

ſten Reglements / ſo manunter ſich berahmen
und beſchlieſſen wolte / Satisfactionzu geben/
und den Schaden gut zuthun ; So kan man

derowegen nit ſehen / worauff der Engellaͤndt⸗
ſchen Unterthanen angeſponnene Klagen und

deß Parlaments darauff erfolgte Propoſi -
tion , umb dieſen Staat mit Kriegsmacht an⸗

zugreiffen / gegruͤndet ſey/ da gleichwol Ihre

Beſchreibung

Hoch⸗Moͤg .in allen Stuͤcken / in Anſehung

ſolcher geſtalt vortraͤglich erwieſen / und ſo viel

nachgegeben / daß ſie ſich auff alles / was von

Sr . Majeſt . begehrt worden und vorkommen /
reſolviret und entſchloſſen / Satistaction zuge⸗

ben / wie ſolches in der Deduction , ſo Ihre
Hoch⸗Moͤg. unter dem9. Octob . deß zuruͤckge⸗
legten 1664 . Jahrs / Sr . Koͤnigl . Maj . zuge⸗
ſchickt / von Stuͤcke zu Stuͤcke / und von Pun⸗
cte zu Puncte erzehlt und handgreifflich vor

Augen geſtellt worden ; So daß die Caula im -

pulſiva , oder treibende Urſache / welche ſolche
Propoſition zu wege gebracht / ( weil man keine

Hoffnung gehabt / umb unter den offentlich
mit Unbillichkeit angeſponnenen prætenſio -
nen und auffgerafften prætexten / durch Be⸗

drohungen dem Staat dasjenige abzupreſſen /
worzu derſelbige gantz und gar im geringſten
nicht verbunden ) eher eine duſt und Begierde
zu anderer Leute Gut muß geweſen ſeyn / in⸗

dem man ihmeingebildet / man wuͤrde eine ſon⸗
derliche Ergoͤtzlichkeit finden / wenn man den

unſchuldigen Unterthanen dieſes Staats ihre
Guͤternehmen / rauben und pluͤndern wuͤrde /

als ein ſolches / was ihrer ſeyts vorgegeben
wird / zumahlen dieſes umb ſo viel augen⸗

ſcheinlicher daher zuſehen / daß / obwol der

Herꝛ Enyoyé , im Namen ſeines Koͤnigs und

Herꝛn / außdruͤcklich und mit klaren Wor⸗

ten / ſich gegen Ihrer Hoch⸗Moͤg . Deputirte
vernehmen laſſen / daß durch keine lurprile und

heimliche Ordre einige Guͤter oder Schiffe /
hieſiges Staats unterthanen zugehoͤrig / ſol⸗
ten angegriffen / oder in der Seeangehalten /
ſondern von ihnen / als Leuten von Ehre / zu⸗

vorhero eine Declaration und Kriegs⸗Ankuͤn⸗
digung heraus gegeben werden / man jedoch be⸗

ſchloſſen / befohlen / und auch wuͤrcklich vorge⸗

ſen Se . Maj . in der Andientz / ſo ſie dem hieſigen werden,

nommen / daß/ ſonder einige vorher ergangene

Kriegs⸗Ankuͤndigung ſo viel Kaufffahrdey⸗
— ——

Niederlaͤndiſche

Schiffe angehalten / arꝛeſtiret / beraubt und

hinweg genommen / auch mit ihren auffhaben⸗
den Guͤtern preiß gemacht worden / und zwar

wider aller Voͤlcker Recht / als welches ein ſol⸗

ches gar nicht zu laͤßt / es waͤre denn der

Krieg zuvorher offentlich angekuͤndiget wor⸗

den .

Gleichwol beſchwert man ſich daruͤber / daß
Ihre Hoch⸗Moͤg . zur Verſicherung der Han⸗
delſchafft und Schifffahrt ihrer Unterthanen

eine Anzahl Schiffe / wiewol nicht mehr / als ſde
ſonſt andere Jahre geſchehen / außruͤſten und eden .
fertig machen laſſen / da ſonſt gar keine Kriegs⸗Staat en

Flotte von hieſigem Staat / und mehr nicht / Ealh .

als hier und dar einige Kriegsſchiffe in See audl
waren / die Kaufffahrdey⸗Schiffe zu convoyi - ſtet ne
ren ; Was fuͤr Argwahn und Eyferſucht hat bernur on

dann der Koͤnighieraus ſchoͤpffen koͤnnen ? zu⸗ dinar ge⸗

mahlen Ihre Hoch⸗Moͤg .ſich in ihrem Schrei⸗ weſen ,

ben/ unter dem 24 . Innij letzhin/ ſo offenhertzig
gegen Se . Maj erklaͤrethaben / wie daß ſie der

beſtaͤndigen Meinung waͤren/ keinen einzigen
Nachbarn / und inſonderheit Sr . Maj . Un⸗
terthanen / weder offentlich / noch heimlich / da⸗

mit zu beleidigen / und daß zu Vorkommung
aller Weiterungen und einfolgendlich den

Weg zubahnen / damit man beyderſeyts aller

extraordinar - Zuꝛuſtung koͤnte entuͤbꝛiget und

befreyet ſeyn / beſagte Flotten umb eines jeden

Theils ſeine Kuͤſten und Haͤvenverbleiben ſol⸗
ten .

Ob nun wol die auffrichtige
erforderthaͤtte / daß ſich Se . Maj . der Roͤnig Oſt Jnd,
von Groß⸗Britannien / auff ſolchen getha⸗ ſche Re⸗
nen Vorſchlag / entweder durchein Antwort⸗ wiſſh
Schreiben / oder auff andere Weiſe / hinwider⸗ U0 cof⸗
um gegen Ih . Hoch⸗Moͤg erklaͤret haͤtte / maſ⸗ voylett

1664.

Antwont
auff diez

Hauptun⸗,

Abgeſandten eben deßwegen verliehen / als der⸗

ſelbige ihr das vorerwaͤhnte Schreiben vom

24. Jun . uͤberlieferthat / gernegeſtanden / daß
es ſich gebuhrte / auch dem Abgeſandtenver⸗

ſprochen / daßſie / innerhalb dreyen Tagen dero

Meinung davon Ih . Hoch⸗Moͤg . in Antwort
zu kommen laſſen wolte; So iſt doch niemahls
etwas darauff erfolget / noch einige Urſache an⸗
gezeiget worden / warumb dieſer Vorſchlag /
nemlich die Flotten bey der Hand zu halten /
nicht angenommen worden / als daß der Herr
Envoyt anitzo beybringen will : Solcher Vor⸗
ſchlag waͤre mehr eine Beſpottung / als
was anders geweſen / ſintemahlen Se .
Majeſt . wůrde ſeyn verbunden geweſen /
Dero Flotte zu Hauſe zu behalten / dahin⸗
gegen Ihre Hoch⸗Moͤg. eine groſſe Flot⸗
te in der See / und zwar umb Sr . Majeſt .
Ruͤſten / gehabt haͤtten / welche alsdenn
von dem vorgeſchlagenen Bedinge/ nicht
zu agiren / wuͤrde frey geweſen ſeyn . Die⸗
ſes ſolte wol einigen Schein haben / wenn nicht
alle Weltwuͤſte / daß beſagte Schiffsmacht kei⸗

ne Flotte deß Staats / ſo auff Ih . Hoch⸗Moͤg.
Befehl in See geſchickt worden / ſondern bloß
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1664 . und allein etliche particular Convoyer gewe⸗ auff dorthin abgeſegelt iſt / und was derglei / 1664 .
ſen / die zu keinem andernEnde in Seegebracht chen Sachen mehr ſind. Darumb halten Ih⸗

und gebraucht worden / als die hinten herum rer Hoch⸗Moͤg. Deputirte unzweiffentlichda⸗
kommende Gſt⸗Indiſche Retour⸗Schiffe fuͤr / daß der fuͤr einen Aggreſſorn und Anfaͤn⸗
einzubegleiten / wie zuvor her jaͤhꝛlich gebraͤuch⸗ ger zuſchelten / welcher die erſte Ordre zu feind⸗
lich geweſen : Und Se. Maj . haͤtte in dieſem ſeligen Thaͤtlichteitengegeben / und wo ſolche
Stuck zug leich ſich wol zů friede geben koͤnnen / gewaltſame Einnehmungen / als wiehier ge⸗
daßſie / nach verꝛichteter Convoy / die ihrigen ſchehen/ darauff vorgegangen . Es koͤnnen
gleichsfalls wieder auffgelegt / oderſich doch auch mehrgemeldteIhrer Hoch⸗Moͤg. Depu⸗

Dero eigenes Ver ſprechen gehalten haͤtte / ge⸗ tirte nicht ſehen / wie dieſeThaͤtlichkeiteneini⸗

ſtalt dann Ihre Hoch⸗Moͤg .umb Dero fried - ger maſſen entſchuldiget / ja mit einigem
liebende Meinung vor aller Welt klaͤrlich zuer⸗ Schein der Gerechtigkeit beſchoͤnet werden
weiſen / die Flotte und Schiffe / nachdem ſie ein⸗ koͤnnen .

gelauffen geweſen / alsbald abgedanckt und Dabenebenſt koͤnnen ſie ſich auch nicht Antwort
auffgelegt haben . gnugſam verwundern uͤber deß Herꝛn Enyoyẽauff die 4 .

und weil e . Weil dann dem alſo / und der Herꝛ Envoye Unbeſcheidenheit und Unverſchaͤmigkeit / daß .nan En· ſſelber bekanthat / daß man ſolte verſichert wer⸗er ein Schiff / welches / wieer felber geſtehet / umb dasgelland den wegen aller Feindſeligkeit / falls die Koͤni⸗ von Gothenburg mit Maſtbaͤumen kom⸗Schwedi⸗
ſuch dear glicheFlotte in See lauffen ſolte ; So kan man men / und angehalten worden/ anziehendarff / ſcheSchiff

1080 denn abnehmen / wieredlichund auffrichtig die umb darauff das Arreſtiren und Anhalten hie⸗ 85
dürffen Engellaͤnder gehandelt / und daß der Köͤnig ſiger Einwohner ihrer Schiffe zu gruͤnden/ 901
wegen all⸗ ſelber ſchon zuvorhero muͤſſe befohlen haben / und ſolcher geſtalt die Ruptur und den Frie⸗
ſbonver dieſes Staats Veſtungen / Staͤdte undLaͤnde⸗ densbruch in Europa zu rechtfertigen / und

ſlgtetenreyen mit Gewaͤlt hinweg zunehmen / zuge , Ihre Hoch⸗Moͤg. zu bezuͤchtigen / als wenn ſie
in Guinea ſchweigen / daß die Veſtung S . Andreas und

ederland und was darzugehoͤrig / durch den Capttaͤn
Holmes / ſchon im Jahr 1661 . im Natnen der

Koͤnigl . Compagnie / feindſeltger Weiſe ein⸗
genommen worden / ſintemaͤhlen der Koͤnig

nur das jenige zuberuͤhren / weiches Se . Maj .

geſtehet / daß es auff dero Ordre und Befehl
geſchehen ſey / nemlich da die Veſtung Capo -
Corſo auff der Kuͤſte von Guinea , wie auch
die Stadt Neu⸗Amſterdam und die gantze

Landſchafft Neu⸗Wiederland ſampt ihren

einigen tauſend Menſchen beſetzt / und mit

uͤberaus groſſen Unkoſten / ſo etliche Millionen
außtragen / erbauet geweſen / hinweg genom⸗
men worden . Wenn man nun die Zeit wol

außrechnet / ſo wird ſichs befinden daß die Or⸗
dre ſchon lange zuvorhero wird ſeyn gegeben
geweſen / dieweil die Schiffe / welche dieſes
Werck verꝛichtet / allſchon im October deß
1663 . Jahrs / auß Engelland abgefahren / und
die Einnahme der Veſtung Capo - Corlo , den

9 . Man / ſoll geſchehen ſeyn / die Schiffe aber / ſo
Neu⸗Amſterdam eingenommen / ſind den

20 . Auguſti davor angelangt / und hat ſich die⸗

ſer Ort den 7. Sept . N . Cal . im verwichenen
1664. Jahre / an ſie ergeben . Weil dann die
Ordre / ſolche Feindſeligkeiten zu verüben/ ei⸗

ne gute Zeit vorher ergangen ſeyn muß / ſo

reymt es ſich gar uͤbel / daß man ſagenwill / der

Koͤnig haͤtte ſolche Ordre umb der jenigen

Actionen und Thaͤtlichkeiten willen gegeben /
die erſt lange Zeit hernach geſchehen ſind / als

nemlich darumb / dieweil man den Reyter
dorthin geſchickthaͤtte / der doch ſeine Ordre

hierzu allererſt im September empfangen / und

und Reu⸗ die Inſul Boaviſta auff dem Fluſſe Gamnbia

dieſe That nicht billichet noch gut heiſt / ſondern

zugehoͤrigen Schautzenund Laͤndereyn/ ſo mit

im October deß verwichenen 1664 . Jahrs

die erſten Aggreſſores in Europa geweſen waͤ,

ren / da doch dem Herꝛn Ehvoyé die Saͤche
gar wol bewußtiſt / und er ſolches wider ſein ei⸗

genes Gewiſſen redet . Und damit ein jeder
mit Haͤnden greiffen moͤge / daß dieſes daher
nicht gehoͤre / ſoll der Verlauff davon und was

in dieſer Sache vorgegangen / ſchlechthin / wie
es an ihmſelbſten geweſen / wiederholet und er⸗

zehlet werden. Zuvor aber iſt vor allen Din⸗
gen wol zumercken / daß der Herꝛ Envoyẽ ſel⸗
ber geſtehet / beſagtes Schiff ſey von Go⸗

thenburg geweſen . Was ſuͤr Recht hat denn
der Koͤnig von Engelland zuſolchem Orte /
der unter der Kron Schweden Bottmaͤſſig⸗
keit ſtehet? Alſo iſt der Koͤnig in Schweden
befugt / fuͤr ſeine eigene Unterthanen zu reden /
und nicht der Koͤnig in Engelland / noch er /
der Her: Downing / als welcher keine Voll⸗
macht darzu hat .

So hat es demnach hiermit dieſe Beſchaf⸗ Weil i. der

fenheit / daß Ihre Hoch⸗Moͤg damahls umb Schiffer

gewiſſer Urſachen willen / für gut befunden / ſich ſechet
generaliter und ins gemein die Außfuhr eini⸗

ger Kauffmanns⸗Waaren zu verbieten / nem⸗
lich ſolcher / die zur Equipagis und Außruͤ⸗
ſtung der Schiffe gehoͤrig/ und unter denſelbi⸗
gen ſpecifice und abſonderlich aller Maſtbaͤu⸗
me / ſo daß dieſer prætenditte Schiffer von

Gothenburg / weil er ſich in dieſes Staats
Haͤven / und alſo zugleich auch mit unter die⸗

ſem Verbott begriffen befand / ſich bey Ihren
Hoch⸗Moͤg. anzumelden hatte / damit er deſ⸗
ſen entlaſſen wuͤrde / maſſen auch geſchen :
Denn / weil ein ſolches vermittelſt der ſo wol
von dem Herꝛen Enyoye , als von dem Koͤnigl .
Schwediſchen Reſidenten / eingereichten Me⸗

morialien geſucht worden / hat man / nachdem
man die Admiralitaͤten hieruͤber vernommen /

ungeachtet inEngelland ſchon alle - Nieder⸗

ländi⸗
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1664 . laͤndiſche Schiffe ins gemein angehaltenwur⸗
den / das Verbott / was dieſes anlangte / abge⸗

heit gegeben / mit ſeinen eingeladenen Maſt —
baͤumen ſeine Raͤiſe ungehindert fortzuſetzen .
Als man ſolches dem Schiffe andeutete / war
daſſelbige noch nicht im Geſchicke / ſeine Raͤiſe/
wie andere / zu foͤrdern/ ſintemalen die meiſten

Matroſen zu ihren Weibern in die Streecke
und anders wohin in Nord⸗Holland / wo

ſie ihre Familien hatten / gegangen waren /
denn der Befrachter deß Schiffs und Eygen⸗
thumsherꝛ der eingeladenen Maſten war ein

gleich ein gemachter Buͤrger von Gothen⸗
burg / und ſein Sohn / als Patron deß Schiffs /
welcher von beſagter Stadt außgefahren / und

daſelbſt Bürger war / eylte nicht allzuſehr / daß
er das Schiff haͤtte fortfahren laſſen / auß Ur⸗

ſache / weil er ( wie Ihrer Hoch⸗Moͤg. Depu⸗
tirte ſich berichten laſſen ) keine gnugſame
Caution und Verſicherung bekommen koͤn⸗
nen / daß er wegen der Lieferung ſeiner Ma —

ſten allhier in Holland ſolte vergnuͤget wer⸗

den . Nachdem nun dieſes Schiff und die ein⸗

geladene Maſten anfangs nebenſt anderen

dergleichen Sachen angehalten / und wenige
Zeit hernach wieder loß geſchlagen worden /
und zwar ſolches alles ohne einzige beſondere
reflexion auff den Staat von Engelland / ſo
war dieſes eine abgethane Sache / und haͤtte
der Kauffmann ſeine Raͤiſe/ ohne einzige Ver⸗

hinderung / fortſetzen koͤnnen / wenn es ihm ge⸗

legen geweſen / und Ihre Hoch⸗Moͤg. waren

wol befugt / ein ſolches Verbott in ihren Graͤn⸗

tzen ergehen zulaſſen / wie auch / wenn es ihnen
gefaͤllig geweſen / ſich derſelbigen Maſten / ge⸗

gen Bezahlung zu bedienen / und zwar ohne je⸗
mandes uͤbele Nachrede .

Als nun nachgehends Ihre Hoch⸗Moͤg.
Nachricht kriegten / daß nicht allein Ordre ge⸗

geben worden / ſondern auchſchon wuͤrcklich
erfolget waͤre/ daß man uͤberall in den Engel⸗
laͤndiſchen Haͤven und in hoher See alle die⸗

ſes Staats Einwohnern zuſtaͤndige Schiffe
arꝛeſtirte und anhielte / befanden ſie fuͤr gut /
ein general· Verbott zuthun / daß keine Schiffe
ohne Unterſcheid ſolten in Seelauffen moͤgen/
als aber nach der Hand etliche Neuttale bey
Ihren Hoch⸗Moͤg . umb Abſchaffung ſolches
Verbotts / ſo viel als es ſie angieng / anhiel⸗
ten / ward ihnen ſolches zugelaſſen / und unter

andern auff beſonderes anhalten und recom⸗

mendiren deß Koͤnigl. Schwediſchen Reſt⸗
dentens / womit er bey Ihren Hoch⸗Moͤg. deß⸗
wegen einkommen / welches denn auch dieſem
offtgedachten mit Maſten beladenem Schiffe
widerfuhr / worauff ſelbiges wie andere Neu⸗

trale , ſeine Raͤiſe weiter fortgeſezt : In wel⸗

chem allem denn nicht ein einziger Umſtandzu
finden / der jemanden von der Welt den gering⸗

ſten Widerwillen gebenkoͤnte .
So man nun Ihrer Hoch⸗Moͤg. Thun mit

Weil z. ein
eneral⸗

erbott

wider das

Außlauf⸗
fen aller

Schiffe er⸗

gangen ge⸗
weſen .

Weil 3.

Beſchreibung

ſthan / und ſo dann dem beſagten Schiffe Frey⸗

Kauffmann / wohnend zu Sardam / und zu⸗

Niederlaͤndiſche

dem jenigen / was eben zu derſelbigen Zeit die7en
Engellaͤnder in eben dergleichen Falle zur Engelaßh
Gnůge veruͤbt / vergleichen wil/ ſo wird man derglect⸗

befinden / daß ſelbiges wol von einer gantz ane gedern Conſideration ſey. Denn alsdaſelbſt / in Häed
Engelland / ein General·Embargo ( wie man ;

allda zu reden pflegt / und umb geringer Urſa⸗
chen willen ergehen laͤßt) oder ein allgemeiner
Beſchlag auff die Schiffe heraus kam / ſo daß
kein einziges in See lauffen durffte / ſind auch
etliche Niederlaͤndiſche Schiffe / welche damals
auff dem Strohme von Londen ſegelfertig
lagen / mit hierunter begriffen worden / weßwe⸗
gen es Ihren Hoch⸗Moͤg. ja auch frey geſtan —
den / ſich eben deſſelbigen Rechtens zu eben der —

ſelbigen Zeit in dem ihrigen zugebrauchen und

zu verbieten / Maſtbaͤume und dergleichen Sa⸗
chen außzufuͤhren/ ſo wol / als der Köntg in ſei⸗
nem Gebiete allerley Schiffen das Außlauffen
verbotten .

Und ob man wol auff fleiſſiges An —

halten deß Abgeſandtens von dieſem Staat /
fuͤr erſtgedachte Niederlaͤndiſche Schiffe Ver⸗

gůnſtigung erhalten / daß ſie ihre Raͤiſe weiter

nehmen duͤꝛffenzSo iſt es doch nuꝛ darumb ge⸗
ſchehen / damit man deren deſto mehr ins Netze
bekommen moͤchte / gleich wie auch geſchehen /
da bald darauf beſchloſſen worden / alleSchiffe
ins gemeine anzuhaͤlten / und ſind alſo dieſe er⸗

ſte Schiffe nebenſt anderen / ſo man auff der

See und anderſtwo erwiſcht / auchunter die

jenige gerathen / welche man jetzo preiß macht /

dahingegen Ihre Hoch⸗Moͤg . ungeachtet fiegnug
ſame Nachricht gehabt / daßhieſigen Un⸗

terthanen ihre Schiffe angehalten und auffge⸗
bracht wuͤrden/ und / umb ſich zu raͤchen / ein
gleiches wider die Engellaͤndiſche haͤtten vor⸗

nehmen koͤnnen / dennoch das obgemeldte
Schiff von Gothenburg mit ſeinen auffha⸗

benden Maſten in See gehen / und ſeine vorha⸗
bende Raͤiſe verfolgen laſſen : womit ſie ja klaͤr⸗
lich erwieſen haben / daß ihre Meinung un

Vorhaben niemals geweſen / wider daſſelbige
Schiff / oder deſſen eingeladene Guͤter / etwas

beſonderes vorzunehmen / welches in Warheit
weit unterſchieden iſt von dem / was auff eben
dieſe Zeit in Engelland vorgegangen / wo⸗

ſelbſt hieſiger Unterthanen Schiffe/ durch ein
general Verbott / nicht allein auff ihrer Raͤiſe
etliche wenige Tage verkuͤrtzt / ſondern auff ein⸗
mal gar beraubt und zur Beute gemacht wor⸗
den .

Hieraus nun iſt abzunehmen / mit was

fuͤr einem ſchlechten Fundament der Engellaͤn⸗
der proceduren und erſte Ruptur in Europa
von ihnen koͤnne gerechtfertigetwerden / die⸗
weil dieſe Action , welche als eine von den vor —

nehmſten Urſachen zu ihrer Rechtfertigung
beygebrachtwird / ſo nichtig und unguͤltig be⸗
funden wird .

Ferner ſetzt der Herꝛ Enyoyt gleichsfals als Antwort

eine Urſache zur Ottenſion , daß / als er ſichſſa
Hauptur⸗

un
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particular gend herumb / gantz auſſerhalb Europa / er⸗

geweſen. ſtreckt / dadoch bekantiſt / daß die diſtantz der

Plãtze das Recht nicht aͤndern kan / und daß

das jenige / was auſſerhalb Europa recht iſt /
auch innerhalb demſelbigen Fuß faſſen muͤſſe/
ſo iſt umb dieſer Urſache willen Schwerigkeit
gemacht worden / daß man zu Einrichtung deß
vorgeſchlagenen projects / welches nicht gene⸗

ral ſeyn / noch uͤberall gelten ſolte/ nicht ſchrei⸗
ten koͤnnen .

Antwort Weiters bringt der Herꝛ Enyvoyẽ , umb die

auff die j . gewaltſame Einnehmung der mehrgedachten
Hauptur⸗ Plaͤtze zu jultißiciren / vor / daß ſelbige der

Weſt⸗Indiſchen Compagnie zu kaͤmen/
die mehr / als 20 . Schiffoden Engellaͤn⸗
diſchen Unterthanen abgenommen / und

ſelbige darzu gar uͤbeltractiret haͤtte / und

tendiren / die mehr in Romaniſchen / als der⸗

gleichen Schrifften / wieKoͤnigl. Miniſtri auff⸗
ſetzen / gefunden wird .

Daß tkein . Hierauff iſt zuwiſſen / daß dasjenige /
finziges was er ſagt von dem Nehmen der zwantzig

okt

135 Engellandiſchen Schiffe und von dem üͤbeln

höriges ſtracttren⸗ ſo den Engellaͤndern widerfah
Schiff ſey ren / eine lautere Unwarheit ſey / und koͤnne

weg genom man mit gutem Gewiſſen ſagen / daß niemahls
uen

wor⸗etwas ſey angegeben oder geklagt worden we⸗
2

gen weggenommener Schiffe / ſo warhafftig

Engellaͤndern zugehoͤrig geweſen / aber wol

wegen Lorꝛendreher / dieſes Staats Untertha⸗
nen / welche unter erdichteten Namen geſucht

ſich deß Staats Satß und Ordnungen zu ent⸗

ziehen . 8
In Summa / weil uͤber das alle dieſe

Dinge noch vor den gemachten Tractaten
vorgegangen und in denſelbigen reguliret
worden ſind / wie dann der Herꝛ Extraordinar⸗

Enycye ſelber geſtehet / und deßwegen ſolche

auch in die Prætenſions /liſtegebracht hatʒ So
loͤnnen ſelbige uͤber das allhiezugleich nicht fuͤr
eine kechtmaͤſſige Urſache / den gewaltſa⸗
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1664 . treffend / bemuͤhet / unddarzu ein project ſmen Angriff und die Erobetung der Veſtun⸗ 1664 .
nb man ůbeꝛ geben gehabt / er keine Antwort dar⸗ gen dort zu Lande zu rechtfertigen / angezogen
das Engel · auf haͤtte bekommen koͤnnen / welchesVor⸗ werden .

ſänd. Lom
·

gehen dann gantz fremde iſt / ſintemaln dem Die andere Urſache ſpricht / daß / ob wol Daß 2.

Wieaf Herꝛn Enyoyẽ nicht unbewußt ſeyn kan/ was ſeint den letzten Tractaten keineSchiffe ancEn⸗
ſicht an⸗ maſſen man von wegen Ihrer Hoch⸗Moͤg . ſtaͤts genommen / doch den Engellaͤndern das G chifein
nehmen betmuͤht geweſen / ein gewiſſes undveſtes Re· Handeln verwehret worden . Hierauffſhrem Han

koͤnnen. Fea en
ändelſchafkätten⸗

und einen iſt zu mercken / daß / ob wol der Herꝛ Enyoyẽ del recht⸗
Tractat de Märine , wie es nemlich in der ſonſt durchgehends den Leuten einbilden wil / mäſſiger
Schifffahrt zur See forthin ſolle gehalten als ob Ihre Hoch⸗Moͤg. zu lieſſen / daß den Weiſebe⸗

werden / auffzuſetzen / damit man uͤberall wiſ⸗ Engellaͤndern ihre Schiffe und Guͤter ohn nden
ſen moͤchte/ wornach man ſichzurichten haͤtte. Unterlaß moͤchten geraubt und weg genom⸗
Aber es fehlte ſo weit / daß man haͤtte wollen ei / men werden / er jedoch allhier geſtehe / daß ſeint
ne general - Ordre und Reglement auff die den letzten Tractaten keine Schiffe weg ge⸗

Commercienmachen/ daß / als der H. Extraor - nommen worden / welche deß Herꝛn Dow⸗
dinar - Envoyẽbefragt worden / ober auch Be⸗nings runde Bekantnůs / vornemlich zu Ih⸗
fehl und Vollmacht haͤtte / ein ſolches zur Rich⸗rer Hoch⸗Moͤg . Vortheil und Rechtfertiguͤng
tigkeit zu bringen / er ſich darauff vernehmen ihrer billichen Sache / angenommen wird .

enl, laſſen / er koͤnteſich darzu nicht einlaſſen.Und Was nunanlangt die Behinderung / welche

Rlanl weil ſich ſein eingegebenes project nur auff den Engellaͤndern in ihrer Handelſchafft ſoll
ondern ¶ Particular Plaͤtze in Indien und ſelbiger Ge , ſeyn gethan worden / ſo wird daſſelbige durch⸗

weiß das mit einer ſolchen Schreib⸗Art zu ex⸗

auß nicht geſtanden / und wird ſolches auch
nimmermehr rechtmaͤſſiger Weiſe koͤnnen er⸗

wie ſen werden ; Aber das iſt wol wahr / daß an ſeteg 6
etlichen Orten / mit welchen die hieſige Oſt⸗ 91915 ſe
und Weſt⸗Indiſche Compagnien damahls bin gewolt
im Kriegegeſtanden / und von denen ſich be⸗ von Nie⸗
ſagter Compagnien Schiffsmacht befunden/ derländ.
den Engellaͤndern mit ihren Schiffen in ſolche —
Oerter einzulauffen verwehret worden . Ob ſchloſſen
nun wol ſolches mit gutem Grunde kan erwie⸗worden .
ſen werden / und auch mit der Engellaͤnder
ſelbſt eigener maxime und Gewonheit / ſo ſie an

beſagten Orten und anderswo vor dieſem ein⸗

gefuͤhret und mehrmahlen exequiret haben /
übereinkompt ; So haben dennoch Ihre Hoch⸗
Moͤg . umb Se . Maj . den Koͤntg von Groß⸗
Britannien zur Gnuͤge ſehen zulaſſen / daß
ſie keines weges geneigt waͤren / ihre Untertha⸗
nen und Einwohner wider Sr . Maj . Unter⸗

thanen zu patrociniren und zu ſteiffen / nicht

allein nicht in ſolchen Sachen / womit ſie ge⸗

dachte Sr . Maj. Unterthanen notoris und of⸗
fentlich moͤchten beſchaͤdiget haben / ſondern
auch ſo gar nicht in dieſen / welche auff allen
Fall fuͤr diſputabel und ſtrittig muſten gehal⸗
ten werden / fuͤrgut befunden / Vermoͤge ihrer / Staat ſich
den 5. Junij und 25 . Sept . deß verwichenen zur billi⸗

1664 . Jahrs / ergangenen Relolutionen / den⸗ chen Satis

jenigen / ſo an den bewußten Schiffen Leo⸗ Fackioner
pard / Hoopwel / Carl / Jacob , Ma⸗ poht.
ria / ꝛc . intereſſiret / als woruͤber allein gekla /
get wird / daß ſie in ihrem Handel gehin⸗
dert und von belaͤgerten Plaͤtzen abgewieſen
worden / von der Oſt⸗ und Weſt⸗Indi⸗
ſchen Compagnie Satistaction geben zulaſ —
ſen . Daß aber die Gewalfthaͤtigkeit / deren
der Herꝛ Euvoyẽ hierbey gedencket / warhaff⸗
tig alſo geſchehen / und darumb zur Gnuͤge
und den Rechten gemaͤß verittciret worden
ſeyn ſolle / dieweil er ſagt / er habe von Zeit zu

Zeit daruͤber geklagt / iſt nicht anzunehmen /
ſintemahlen daß / wenn ein Miniſter Klagen

ein⸗
——————E—K—————————————
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Daß 3. das

auff der A⸗

fricaniſchẽ

Kuͤſte pu⸗
blicirte

Placat
nichts zur
Sache

thue /

weil 1. die

Engellaͤn⸗
der ſelber

zu vorher

dergleichen
und noch
ein meh⸗
rers ge⸗
than / und

eingibt und Klagen fuͤhrt/ kein guͤltiges Zeug⸗
nüs iſt / eine That zu beweiſen .

Die dritte Urſache redt von der Publica⸗

tion , welche von den Miniſtris der Weſt⸗
Indiſchen Compagnie ergangen ſeyn
ſoll / umb dadurch alle andere Nationen

von der Kuͤſte Guinea außzuſchlieſſen /
worauff man / obſchon darwider gek lagt
worden / dennoch keinen Unwillen ſpuͤh⸗
ren / noch Satisfaction geben laſſen ; Hier⸗

auff iſt zuwiſſen / daß dem Herin Enyoyẽe, auff
Ihrer Hoch⸗Moͤg. Verordnung / eine wolge⸗
gruͤndete Antwort / unterm 9. Octobr . verwie⸗

chenen 1664. Jahrs / eingehaͤndiget worden /

auff ſein ůͤberꝛeichtes Memorialvom 14. Aug .
zuvorhero / worinnen die Klagen enthalten ge⸗

weſen / die er damahls / wegen dieſer Sache /
thun wollen wider eine Remonſtration , oder

Proteſtation , ſo der General - Director in

Guinea , Johann Falckenburg / im Julio
1663 . dem Engellaͤndiſchen Agenten in Cor⸗ -

mantyn , Frantz Selwyn / inlinuiren laſſen /
wobey der Herꝛ Enyoyẽ ſuſtiniren und haben
wollen / als ob die gantze Kuͤſte von Guinea ,

ſonſt/wie er ſagt / die Gold⸗Ruͤſte genannt /
ſampt den zugehoͤrigen Plaͤtzen / wie auch alle

Commercien auff derſelbigen prætendirxet
worden /daß ſie den Niederlaͤndern allein zu⸗

kaͤmen / alle andere Nationen / abſonderlich
aber Engellaͤnder / Schweden und Daͤ⸗
nen / davon außgeſchloſſen . Nun wird in erſt⸗
beſagter Ihrer Hoch⸗Moͤg . Antwort ja deut⸗

lich gemeldet / daß / nachdem ſie vorberuͤhrte
Proteſtation und deß Engellaͤndiſchen Agen⸗
tens contra - proteſtation geſehen und erwo⸗

gen / ihnen nicht ohne fonderbare Verwunde⸗

rung verkommen waͤre / daßman ſich auff En⸗

gellaͤndiſcher Seyte uͤber eine bloſſe Schrifft /
Jahr und Tag hernach / beſchwere / nachdem

bekant und offenbar / daß Sr . Maj . Untertha⸗
nen ſchon lange vor der ergangenen Proteſta⸗

tion , nicht allein mit Schrifften / ſondern auch
nachgehends mit offentlicher Gewalt und

Beſchreibung Niederlaͤndiſche

ſarius , von wegen der hieſigen Weſt⸗Indi⸗
ſchen Compagnie / ſich damals dortſelbſten be⸗

funden / geſchickt/ die / im Namen und auff
Befehl deß Capitaͤn Holmes / dem erwaͤhn⸗
ten Commiſſario Cop / angeſagt / daßer /

Holmes / von Sr . Koͤnigl. Maj . dem Koͤnig
in Groß⸗Britannien / außdruͤcklichen Be⸗
fehl haͤtte/ allen und jeden / was Nation ſie auch
ſeyn moͤchten/ zu wiſſen zuthun / daß das Recht
zu handeln und zuwandeln auff der Africani⸗
ſchen Kuͤſte / von CapoVerde an / biß zu dem

Capo de bonne Eſperance ,Sr . Majeſt. allein

zu kaͤme / alle andere Nationes davon außge⸗
ſchloſſen / und darauff haben ſie dem Commil⸗

ſario Cop ſolches inlinuiret / damit er ſich in

dieſem Stuͤck darnach ſolte richten koͤnnen/
und innerhalb fuͤnff oder ſechs Monaten / be⸗
ſagte Kůſte von den Niederlaͤndern gaͤnzlich
moͤchte geraͤumet ſeyn . Worauff Ihre Hoch⸗
Moͤg. gedacht gehabt / es waͤre gnug / wenn ſie
ſolches in einem Schreiben / wie den 28 . Julij
1662, geſchehen / und durch ihre damahls in
Engelland anweſende Extraordinar - Abge⸗
ſandten Sr . Maj . vortrůgen / und ſie erſuchen
lieſſen / daß ſie Dero Mißfallen daruͤber bezei⸗
gen / und ins kuͤnfftige die Verordnung thun
wolte/ daß / was der Capitaͤn Holmes begeh⸗
ren laſſen / nicht werckſtellig gemacht werden
moͤchte / wie Se . Majeſt . in Dero /

unter dem24 . Auguſti drauff / an Ihre Hoch⸗
Moͤg abgelaſſenem Schreiben die ——
wenn ſie ſolte geſchehen ſeyn / nicht gebillichet
und verſprochen / daß von ihrentwegen der⸗

gleichen Verordnung und Vorſehung ſolte ge⸗
macht werden/ damit dieſe Sache keinen Fort⸗
gang haben moͤchte / wiewol die abgenommene
Veſtung S . Andreas noch dieſe Stunde nicht
wieder abgetretten worden / ungeachtet man

ſolches zu unterſchiedlichen mahlen bey Sr .
Maj . frenndlich und nicht weniger auch ernſt⸗
lich ſuchen und treiben laſſen .

11 Wenn man nur deß Holmes action fernerſwell du

feindſeligenThaͤtlichkeiten ihrer ſeyts geſucht gegen das jenige haͤlt / was der Falckenburg ſelbigehl
eben dasjenige zu Wercke zurichten / und auch / ſchrifftlich begehren laſſen ; So wird ſich fin⸗cat nͤht

ſo viel an ihnen geweſen / wuͤrcklich vollzogen / den / daß in deß erſten Schrifft in der That
wein

was man itzo vorgaͤbe/ daß es erwaͤhnter Fal⸗ eben das jenige ſtecke / woruͤber man ſich bey
Cäb0

2 . bt /
wi

ckenburg ſchriſftlich begehret haͤtte/ wiewol deß andern Schrifft beklagt / welche jedoch / auffknn,
examiniret haben/ befunden / daß in derſelbigen
gar nicht enthalten / als ſolte die Engellaͤndi⸗
ſche Nation ſelbige gantze Kuͤſte raumen / und

ſich aller Handelſchafft auff ſolcher begeben /
gleich wie von Sr . Majeſt . Unterthanen den

Unterthanen dieſes Staats ſchon zuvorhero /
nemlich im Jahr 166r. widerfahren / da / auff
den 12 . Martij deſſelbigen Jahrs / dreyKriegs⸗
ſchiffe und zwey Fregatten mit Sr . Maj. Flag⸗
gen/ vor Capo - Verde , auff der Africaniſchen
Kuſte gelegen / kommen ſind / worauff der Ca⸗
pitan Holmes / welcher dieſe Flotte comman⸗

dirte / drey Perſonen / von Condition , an
Senrich Wilhelms Cop/ der / als Commiſ⸗

Ihre Hoch⸗Moͤg. nachdem ſie beſagte Schrifft wenn man ſie wol anſthet / ſolches nicht in ſichſland. Seh

haͤlt / ſondern nur dieſes / daßer das jenige /
was beyderſeyts / deß juris privativi halben / zu .
ermeldter Kuͤſte und aller Schifffahrt und

Handelſchafftdaſelbſt lultiniren / und vorge⸗
ben / an beyderſeyts Herꝛen Obere und de⸗
ren Erkaͤntnuͤs verweiſe / und gar nicht ſu⸗
che / die Engellaͤnder auß dieſen Orten gaͤnz⸗
lich zuvertreiben : Maſſen auch keine Thaͤt⸗
lichteit darauff erfolget / als wie der Capi⸗
taͤn Holmes auff ſeine inſinuation wol gethan
hat / und ſolches alles in Ihrer Hoch Moͤg.
Antwort vom g. Octobr . weitlaͤufftiger auß⸗
gefuͤhret worden / als worinnen von Ihren
Hoch⸗Moͤg . auffdas / was der Herꝛ Envoyel

anziehen
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Daß 4die
Action deß
Köonigs zu
Fautyn
auch dieſer

nichtdiene /

Weil die

Engellaͤn⸗
der ſchon

zuvor
wuͤrckliche

Feindſelig⸗
keit veruͤbt

gehabt .

Staats⸗Geſchaͤffte .

anziehen wollen/ daß namlichin deß General⸗

Directoti: Salckenburgs Proteſtationeinige
unhoͤfliche Worte ſtuͤnden/ welche oberwaͤhn⸗
ten dreyen Nattonen verdrießlich fielen / in⸗

DenckwürdigerGeſchichte .

ſonderheit geantwortet und gewieſen wird /
baß ſie wol mehr Urſache haͤtten/ ſich was das

anlangte / uͤber den Inhalt der von dem Agen⸗
ten Selwyn heraußgegebenen Contra - Prote -

ſtation , ſo wol in Anſehung der Materie / als

auch der darinnen gebraͤuchten aͤrgerlichen
und hochmuͤthigen Worte / zubeſchweren und

reparation zu fordern / als wol nicht die Koyal⸗
Compagnie gehabt hat / wegen obgedachter
Remonſtration deß General - Directoris ,

Salckenburgs / bey Sr . Maj . und vermit⸗

telſt derſelbigen bey Ihren Hoch⸗Moͤg kla —

gend ein zuͤkommen . Koͤnnen alſo Ihre Hoch⸗
Moͤg , ſich nicht gnugſam verwundern / wie

der Herr Enyvoyé dieſe Sache wiederum her⸗
vor ſuchen / und fuͤr eine Urſache anzihen moͤ—

gen / um welcher willen zu den Feindſeligkei —
ten geſchritten / und worüber niemals einiger

Mißfallen bezeiget worden waͤre / da doch
das Wiederſpiel auß vor erwaͤhnter Ihrer
Hoch⸗Moͤg . Antwort voͤm 8. Octob , zuer⸗

ſehen .
Zum vierten wird gemeldet : Der Koͤnig

von Fautyn haͤtte ſich / gegen ein Stuͤck

Golds / zuden Niederlaͤndern geſchlagen /
und nach dem man ihn mit allerhand

waͤre er angeſtellt worden . Sr . Naj .

Veſtung Cormantyn an ſelbigen Orten

anzuf allen : Hieraͤuf iſt / wie mehrmahls hie⸗
bevor erinnert worden/ fuͤr das erſte zu wiſſen /
daß der Herr Enyoyẽ die Zeiten gar uͤbel auß⸗
rechne / denn die Nachricht / oder Klage / von

dem / was von dem Koͤnige zu Fautyn ange —

zogen wird / iſt noch gar nicht in Engelland
geweſen / als erſt lange hernach da Capo . Cot⸗
ſo , auf Sr . Maj . ordte bereits thaͤtlich und

mit Gewalt eingenommen geweſen / ündzwar
vielMonate / ja wol ein gantzes Jaͤhr hernach

als Se . Maj . ſchon ordre gegeben gehabt /
Capo - Cotlo ;und Neu⸗Niederland anizu⸗

greiffen und wegzunehmen . Und zu dem /
ſo kan dieſe Action / oder Zeitung davon / weil

ſte erſt nachgekommen / keine Urſache gewe⸗
ſen ſeyn / daß obige ordre gegeben worden / ſin⸗

temahlen die Zeitung von der praͤtendikten
Action erſt im Auguſto eingelauffen und das

erſte Memorial von dem Herrn Envoyẽ den

14. deſſelbigen Monats deßwegen eingegeben
worden / da Capo - Corto ſchon im Majozuvor

feindlich angegrieffen und erobert geweſen ;

So daß daraußzuerſehen / wie leichtlich die je⸗

nigen / welche unrechtmaͤſſtgeActiones mit un⸗

warhafften Mitteln beſchoͤnen wollen/ ſichſelb⸗
ſten verhauen und verſtricken in dem man

allerhand zuſammen geraffte Saͤchen zu Ur⸗

ſachen ſolcher Actionen machen wil / wovon

man weiß / daß ordre darzů ſey gegeben wor⸗

den / ehe man Nachricht davon gehabt / ja ehe

Wehren und Waffen verſehen gehabt /
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man / eigenem Bekandnuͤß nach / einige
Naͤchricht davon haben koͤnnen / daß ſolche

zuſammen geraſpelte Dinge vorgegangen
wären .

Was nun die Sache an ſich ſelbſten betrifft
und anlaͤngt / ſo hat es dieſe Bewandnuͤß da⸗

mit / daß in der ſchrifftlichen Antwort/ die Se .
Maj . von Groß⸗Brit anien auf unterſchled⸗
liche Puncten / welche deroſelben durch Ihrer
Hoch⸗Mög . Ordinar⸗Ahgeſandten vorgetra —

gen worden / geben wollen / in dem / det Ord⸗
nung nach / viertem Puncten gemeldet wird /
daß der hieſigen Weſt⸗Indiſchen Compaͤg⸗
nie General· Director fur ſechszig Benden

Golds die Lands⸗eingeborne / und vornehm⸗
lich den Koͤnig zu Fautyn / bewogenhaͤtte / die

Veſtung Corman yn zu uͤberrumpelen / und

ihn zu dem Ende mit einer guten Anzahl Muſ⸗
queten / mit Pulver und andern Nothdurfften
außgeruͤſtet und verſehen : Worauf von

Ihren Hoch Moͤg . in der von ihnen / unter

dem 9 . Octob. jungſt hin ergangenen Dedu -

ction , ſich offenherzig und aufrichtig dahin er⸗

klaͤret haben / wie ſie keines weges glauben
koͤnnten / daß die Niderlaͤndiſche Natton ſich
ſolcher Thaͤtigkeit wuͤrde unterfangen haben /
und wofern ein ſolches ſollte warhafftig alſo
befunden werden / wollten Ihre Hoch⸗Moͤg .
deßwegen Sr . Majeſtaͤt behoͤrige latisfaction

geben laſſen / und gleich wie ſie zuvor ſchon
angehalten hatten / daß ihnen von ſolcher
Thaͤtlichkeit / weil ſie geleugnet ward / ein

warhafftiger Beweiß moͤchte zugeſtellt wer —

den ; Alſo iſt auch noch nicht der geringſte
Beweiß von Sr . Majeſtaͤt oder deroſelben
Abgeſandten allhier eingereichet worden /
und iſt es eine unverſchaͤmte Unwarheit / daß
der Herr Envoyẽ jemahls einigen Beweiß deſ⸗
ſen / was von Aufwiegelung deß Koͤnigszu

Fautyn augezogen / wie auch was ſonſt wei⸗

ter darbey gar verdrießlich vorgebtacht wor⸗
den / uͤbetlifert habẽ / ſintemahlen er anders

nichts / als nur einen bloͤſſen Beticht von dem
Engellaͤndiſchen Agenten zu Cormantyn
eingegeben / welcher ſolches nicht allein ohn
einzigen den geringſten Beweiß / ſondern auch
ſo gar ohne einzige beygebrachte grůndliche ra⸗
tion , woher er es wiſſe / odet was fuͤr Umſtan⸗

de darbey vorgegangen / worauß man einigen
Schein / daß dem alſo waͤre/ nehmen koͤnnte/
nach Hauſe uͤberſchrieben . Ob nun wol

Ihre Hoch⸗Moͤg. gegen den Koͤnig von
Groß⸗Britannien dieſen hohen Reſpeet ge⸗

tragen / daͤß ſie nicht gedencken wollen / ob

haͤtte Se. Maj . ſolches / ohn einige von dorten

eingelauffenne Nachricht / von ſich ſelbſten er⸗

dacht / und befohlen / Ihre Hoch⸗Moͤgz mit

ſolchem eigenen Gedichte zu beſchuldigen ;

So iſt jed och auch waͤr und offenbar / daß ob⸗

von ſolcher

1664 .

Weil 2. dte

Nachricht

aCorman⸗

tyn unge⸗
wiß und

unguͤltig
geweſen
und

gedachte übergebene Nachricht Se . Maj . gar
nicht befreyen koͤnne/ alsduͤrffte ſie den begehr⸗
ten Beweiß nicht einliefern / und dannoch
auf die Sache ſelbſten mehr und mehr treiben

———
my uU laſſen .
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Weils ſel⸗
bige noch
niemahls

bewieſen
worden .

855 Beſchreibung Niderlaͤnd .

laſſen . Und haͤtte ůber das der Herr Enyoye
wol wiſſen ſollen / was fuͤr eredit und Glauben

der Engellaͤndiſche Agente zu Cormantyn bey
Ihren Hoch. Moͤg. haben koͤnnte / in dem man

ihm ſchon zuvorher deſſelbigen Ungůltigteit /

Unwarheit und Außfluͤchte / deren er ſich in

einem offentlichen Schreiben / ſo er vor dieſem
dem Herrn Envoye in Abſchrifft einhaͤndigen

laſſen / gebraucht hat / dißſeyts gewieſen .Und
wenn man ſolche Berichte gleich alsbald an⸗

nehmen ſollte / ſo haͤtten Ihre Hoch⸗Moͤg. wol

beſſeren Grund und mehrere Urſache gehabt/
ſich zubeklagen und zubeſchweren / dieweil ſie
nicht von einem particular - Agenten/ ſon⸗
dern von dem Gouverneur und Rathe in In⸗
dien ſelbſten auß Batavia , durch ſchreiben / be⸗

nachrichtiget worden / daß die Engellaͤnder
mit dem Regenten zu Bamam einen Contract
und Bund gemacht / um geſammter Hand
und mit gemeiner Macht die Stadt Batavia

zu Waſſer und Land zu belägern und anzu —

greiffen / worzu der Koͤnig von Groß⸗Bri⸗
tannien 20 . Kriegsſchiffe außruͤſten ſollen .
Ob nun ſchon dieſer Bericht einige merckliche
und nachdenckliche Umſtaͤnde in ſich hielt / ſo
haben jedoch Ihre Hoch⸗Moͤg weil kein gnug⸗

ſamer Beweiß da war / ſolches alles nicht werth
geachtet / daßmanes / als ein Fundament / ſich
gegen die Engellaͤnder einiger maſſen zu be⸗

ſchweren / vorbringen ſollte .

Auß welchem allem dann / wann es gegen
das vorhergehende gehalten wird / augen⸗

ſcheinlich zu erſehen / daß ſolche Klagen durch⸗
auß nicht koͤnnen noch ſollen vorgebracht wer⸗

den / es ſey dann guͤltiger Beweiß darbey / maſ⸗
ſen der Herr Abgeſandte ſolches auch wol ſel⸗
ber ſcheinet zuverſtehen / dieweil er ſagt / er habe
ſeithero einen und andern Beweiß hiervon

Ihren Hoch- Moͤg, communiciret / welches

abermahls eine offentliche Unwarheit iſt / ver⸗
ſtehe / daß er jemahls den geringſten Beweiß
davon eingegeben oͤder uͤberlifert habe / da er

doch / wann die Sache ſich in Warheit alſo be⸗

funden haͤtte/ ſelbigen noch wol einmahl haͤtte
bekommen koͤnnen/ alldieweil ſeithero unter⸗

ſchiedliche Schiffe von ſelbigen Orten wieder

nach Hauſe kommen / ſo daß maͤn allhie / nur
um die Welt zu betriegen und zuverblenden /
das jenige / was von dem Koͤnige zu Fautyn
fälſchlich vorgegeben und ertichtet worden /

mit einer noch augenſcheinlichern Unwarheit /
als haͤtte man den Beweiß davoneingelifert /

rechtfertigen wil . Und gleichwie das

jenige / was bey dieſer Sache zu bedencken vor⸗

kommt / eine Quæſtio facti iſt / da alles muß
bewieſen werden / und aber mit Unwarheit
vorgegeben wird / daß man einigen Beweiß
aufgeleget habe: Alſo iſt von dieſer Seyte vor⸗
kommen / daß die Engellaͤndiſchen Miniſtri bey
den Alliirten mit nicht geringer Unverſchaͤ⸗
migkeit / als Unwarheit / außgeſtreuet ha⸗
ben /ob waͤren Schreiben vorhanden /

welche die Weſt⸗Indiſche Compagnie
an den Koͤnig zu Fautyn abgehen laſſen /
worauß das / was angezogen worden / zu er⸗

ſehen ſeyn wuͤrde ; Welchem ſagen dann
eben ſo viel Glauben zu zuſtellen / als

dem / was Capitaͤn Holmes vorgegeben /
daß er naͤmlich eine Commiſſion von Ihren
Hoch⸗Mog geſehen / vermoͤge deren alle En ,

gellaͤndiſche Schiffe und Guͤter haͤtten ſollen
hinweg genommen werden : Welches aber

alles ertichtete und ſelbſt erdachte Unwarhei⸗
ten ſind / ihre Raubereyen / Gewaͤlt- und ande⸗

re unverantwortliche Thaten zu entſchuldi⸗
gen / und auch/ ſo lange die acta nicht in ori⸗

ginali , oder / authentica forma vorgewieſen

o dafüur anzunehmen und zuhalten
eyn .

Dieſes nun ſind die Kationes und Urſachen
die der Herr Enyoyé vorbringt / auf welche
ſich gruͤnden ſoll die von Sr . Maj , ertheilte
ordte und die darauf erfolgte Execution / um
die Oerter Capo - Corſo und Tocovavy auf
der Kuͤſte von Guinea , wie auch die Stadt

Neu⸗Amſterdam und das Neu⸗Nieder⸗
land / ſammt aller Zugehoͤr/ auf der America⸗
niſchen Kuͤſte / feindlich anzugreiffen undein⸗
zunehmen . Wie ungereimt und unguͤltig
aber dieſelbigen ſeyen / erhellet gnugſam auß
dem / was oben angefuͤhret worden / welches /
weil es der Herr Envoyẽ ingleichem bey ſich
wol erwogen / ſo wirfft er es auf eine andere

Seyte / und will behaupten / dieſe eingenom⸗
mene Plaͤtze gehoͤrten nicht eigenthümlich
dieſem Staat zu/ ſondern dem Koͤnige von

Groß⸗Britannien / und ſagte erſtlich :
Es waͤre kund und offenbahr / wie er

ſchon vor laͤngſten / auf Befehl ſeines
Ronigs und Herrns / geklaͤgt gehabt /
daß die hieſige Weſt⸗Indiſche Com⸗

pagnie ſich mit Liſt ſelbiger Oerter be⸗

maͤchtiget / und Sr . Najeſtaͤt von

Groß ⸗Britannien Unterthanen den
Grund alldar von dem Boͤnige dort zu

Lande erkaufft haͤtten . Ihrer Hoch⸗
Moͤg . Deputirte wiffen ſich nicht zů entſinnen /
daß/ ehe und bevor die ordre ergangen / ſolche
Orter einzunehmen / jemahls dergleichen auf
die Bahne gebracht worden / aber wol dieſes /
daß im Gegentheile unterſchiedliche acta und

ſchrifften von dem Herren Euvoye vorhanden
ſeyn / die mit ſolchem vorgeben im geringſten
nicht uͤberein kommen / als erſtlich / daß von
dem Herren Envoyẽ geklaget worden / wie die

Engellaͤnder/ den Ort Capo . Corſo zubeſuchen
gehindert und ihre Schiffe von dar abgehalten

worden / wobey bloß und allein dieſes angezo⸗
gen wird / daß obgedachte Belagerung nicht
formaliter zu Waſſer und Lande ſey vorgenom⸗
men geweſen : Wann nun dieſer Ort ihnen ei⸗
genthuͤmlich zugehoͤret haͤtte / ſo wuͤrde er ha⸗
ben klagen muͤſſen / daß man ihren eigenen
Platz belagert gehabt / und ſie von dem ihri⸗
gen / und nicht von einem ſolchen Orte / der

Neutralen——— —

— —
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Staats/Geſchäffte .

Neutralen zuſtaͤndig und noch nichtormaſiter
belägert geweſen / abgehalten haͤtte . Zum
andern / ſo hatte der Herr Envoyẽ in dem diſ⸗

puyt / den die hieſige Weſt⸗Indiſche Com⸗

pag nie mit der Daͤniſch /Africaniſchen
Compagnie deßwegen gehabt / wer naͤmlich

eigenthuͤmlicher Herr dieſes Platzes ſeye/
ihmſelbſten belieben laſſen / von wegen ſeines
Koͤnigs und Herrens / den Daͤniſchen mit
Recommendation behuͤlfflich zu ſeyn / und

nicht die geringſte Proteſtation eingewandt /
daß die Engellaͤnder einiges Recht zudieſem

Orte haͤtten .

Darnach wird vorgeben ; Daß in dem

Jahre 3649 . ſolcher Platz von dem Boͤ⸗

nige zu Feltu bekommen / und ein Hauß /
oder Wohnung / darauf erbauet / aber

von den Landseingebornen wieder nie⸗

der geriſſen / und den Schweden uͤberlaſ⸗
ſen worden / welche 3. Jahre hernach eine

Veſtung darauf erbauet haͤtten / ſonſt
wird nichts anderes vorgebracht / und glaubt
man nicht / daß ein ſolcher Contraet von den

den / worauß zu erſehen / daß der Grund und

Boden ihnenzukomme / oder dem Koͤnige zu

Feſtu ſey abgekaufft worden / dieſes aber mag

wol etwann ſeyn / daß ihnen verguͤnſtiget wor⸗
den / eine Behauſungdaſelbſten zu bauen / auf
welchen Fall die hieſige Weſt⸗Indiſche

Compagnie ſchon von laͤngerer Zeit her / und

zwar 12 . Jahre eher / naͤmlich im Jahre 1637.
ſchon wuͤrcklich Poſſeſſion daſelbſt gehabt .

Weſt⸗Indiſche Compagnie beſagte Ve⸗

ſtung und Plaͤtze und deren Poſſeſſtonen nicht
von den Engellaͤndernempfangen / wie als⸗

bald ſoll erwieſen werden / und darum muͤſſen

ſie den Ort auch nicht von der Weſt⸗Indi⸗
ſchen Compagnie wieder fordern/ als welche

denſelbigen ehr - und redlicher Weiſe bekom⸗

men / erſtlich durch Kauff / und darnach ver⸗
mittelſt einer koſtbaren Belagerung / oder

Beſatzung / ſo Jahr und Tag gewaͤhret/ in

Angeſichte der Engellaͤnder und der gantzen
Welt / ohne daß ſie etwas darwieder geſagt /
daß ſie einiges eigenthums recht darzu haͤtten/

oder begehrten : Dafern ſie aber wieder die

jenige / ſo ihnen ſolchen Ort entzogen / wofer⸗
ne ſolches auchjemahls geſchehen/ einiges recht
zu haben vermeint gehabt / haͤtten ſie es da⸗

mahls verfolgen / und zum wenigſten vermit⸗

telſt einer offentlichen Proteſtation kund

thun / aber nicht allererſt nach ungefaͤhr 14 .

Jahren / nach dem ihnen beſagte Veſtung mit

Lſt und Gewalt genommen worden / endlich
die Praͤtenſion anſpinnen ſollen . Ferner /
dieweildas / wodurch die Compagnie darzu⸗

kommen / keine Gemeinſchafft hat mit der En⸗

gellaͤnder Praͤtenſion /ſo kan dleſe mit jenem
in keine Conſideration gezogen worden :

Dann im Jahrers5o .(und nichtr65ꝛ .Jiſtvon

Denckwuͤrdiger Geſchichte.

Engellaͤndern werde koͤnnenvorgewieſen
wer⸗

Denn ſey nun wie ihm wolle / ſo hat die hieſige
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den Schweden daſelbſt ein Fort gebauet
worden /ohn einiges wiederſetzen / oder

wieder ſprechender Engellaͤnder / die auch
niemahls einiges recht zu dieſem Platze
an die Schweden gefordert / oder begehrt
haben / aber wol hieſige Weſt⸗Indiſche
Compagnie hat ſolches gethan . Hernach /
als im Jahre 1657 .ein ſchwerer Krieg zwi⸗

ſchen den Kronen Schweden und Daͤnen

marck entſtanden / iſt dieſe Veſtung von den
Daͤnen den Schweden abgenommen / und

nach der Hand durch kauff von den Daͤnen

hieſiger Weſt⸗Indiſchen Compagnie über⸗

laſſen worden . Nach dieſem haben die Lands⸗

eingeborne ſich dieſes Ortes durch Kriegs⸗
Macht bemeiſtert / und iſt ſelbiger dann wie⸗

derum / nach einem mit den Mohren gefuͤhr⸗
ten ſchweren Kriege / und nach einer langen
Belagerung / eingenommen worden ; So

daß die Engellaͤnder niemals dieſen Ort in

poſſeſſion gehabt / nocheiniges recht oder Praͤ⸗
tenſion / darauf gemacht haben / alsnun / ſeint

ſie deſſen liſtiger und unrechtmaͤſſiger Weiſe
habhafft worden .

Es ſagt aber der Herr Enoye Wann

ſchon dieſe Veſtung im namen Sr . Maj .
waͤre wieder gefordert worden ( wie er

dann wol ſihet / daß ſolches vor aller veruͤbten
Gewaltthaͤtigkett haͤtte geſchehen ſollen ) was

fuͤr Hoffnung wuͤrde man gehabt haben /

ſelbige wieder zubekommen ? dieweil Se .
Maſ . in Warheit / auf allen angewand⸗
ten Fleiß und inſtaͤndiges anhalten / nicht
ein einziges Schiff / noch eins Stůbers

werth von dem gutte / ſo dero Untertha⸗
nen mit Gewalt genommen worden /
wieder zu kriegen gewuſſt . Daß der

Herr Envoyẽé allhie abermahls / der Warheit
Gewalt anthue / erſcheinet auß der Reſtitu⸗
tion und wiedergabe deß Schiffes Handmeid
welches der Herr Downing reclamiret hat/
wie auch an der Schalupe / welche Capitaͤn
Banckert / auß Irthum ) fuͤr ein Portugieſi⸗

ſches Caperchen angegrieffen und weggenom⸗

men gehabt / und an andern Sachen und be⸗

gebenheiten mehr/ welche alle in der Deducti⸗

on vom 9 . Octob . deß verwiechenen Jahrs
namhafftig gemacht ſind : Worinnen auß⸗
drůcklich zufinden ſeyn wird / daß auf Seyten
Ihrer Hoch⸗Moͤg. ſolche klagen mit War⸗

heit koͤnnen angeſtellt / dievonder Engellaͤnder
Seyte aber gantz ohne Grund vorgebracht

werden .

Dieweil aber der Herr Envoye wol weiß /
daß dieſer Ort damals / als die von dieſer
Seyte noch in deſſelbigen friedſamer Poſſeſ⸗
ſion waren / von ihnen / wannſie anderſt
einiges Recht darauf zu praͤtendirengehabt /

haͤtte follen wieder begehrt / und das jenige
nicht mit Gewalt genommen werden / was ih⸗
nen nicht entzogen worden / ſo bringt er die

NyVYYV ij Sache
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DerStaat
die Inſul
den Engel⸗
laͤndern /

1360 Beſchreibung Fiiderländ⸗

Sache von Pouleron vor / und ſpricht : Die⸗ Plaß auf einen mit dem Cromwel gemach⸗
ſe Inſul haͤtte ſchon vor laͤngſt / naͤmlich
im Jahre 362⁊. weil es damals in einem

Tractat verſprochen worden / und nach

dieſem / vermoͤge eines noch anderen

Tractats / geſchehen im Jahre 3694. wie
auch noch eines andern / vom Jahre
662 . ſollen wieder abgetretten werden /
undwuͤſte man noch nicht / ob ſie wieder

eingeraͤumet worden : Und wil hierauß

ungeforderte Oerter mit Gewalt wegneh —
men moͤge. Und dieweil dieſes darum alſo
vorgebracht wird / als ob Ihre Hoch⸗Moͤg.
ihnen nicht angelegen ſeyn lieſſen / ihre Tra —

ctaten zu halten / oderhalten zu laſſen / ſo wil

nicht undienlich ſeyn / von dem Zuſtaͤnde die⸗

ſer Inſul etwas zu melden .

Es iſt war / daß um das Jahr 1622 . einige
Tractaten angeſtellt worden / wegen unter⸗

ſchiedlicher Praͤtenſionen und Intereſſen /
welche die beyde Oſt⸗Indiſche Compagnien

auf Condi⸗

tion / zuer⸗
kannt .

als die in Engelland und die hieſige / ge⸗
gen einander vorzubringen und zuſchlich —

ein Recht fuͤr ſeinen Koͤnig bringen / daß erdeß t
ſzwiſchen Sr . Koͤnigl . Maj . Commiſſarien

cher waͤre dann zuvor von dem Koͤnige von

ten hatten : Unter dieſen nun war auch die

Praͤtenſion auf Pouleron , eine von den
Inſulen deß Koͤnigreichs Bantam , ſo gantz
allein von hieſiger Compagnie beſetzt war /

wovon aber die Engellaͤnder vorgaben /
daß ſie ihnen zugehoͤrete . Solchem nach

ſind / vermoͤge der im Jahre 1654 . mit dem

damahligen btotectore Cromweln vorgewe⸗

ſenen Tractaten / alle Sachen / ſo zwiſchen
beyden Theilen zu ſchlichten waren / vor bey⸗
derſeyts darzu verordneten Commiſſarien
ventiliret und erwogen / auch / laut ihres
Außſpruchs / abgethan / und dieſe Inſul
Pouleron den Engellaͤndern zuerkant wor⸗

den . Als dieſes geſchehen / hat man als⸗

bald den Engellandern alle darzu benoͤ—

thigte ordre eingehaͤndiget / damit ſie be⸗

ſagte Inſul zu ihrem voͤlligen Vergnuͤgen
und ihrer abſoluten ſatisfaction in Beſitz
nehmen moͤchten. Sie aber haben ſich
geſaumet / ſolches werckſtellig zu machen /
entweder in Erwegung der darzu erforder —
ten Unkoſten / oder auß einem andern

Ihren Hoch⸗Moͤg . unbekanten Abſehen .
Als nach dieſem hinwiederum neue Zwiſte
entſtanden / wegen etlicher angehaltener
Schiffe / die nach belaͤgerten oder zu Waſſer
beſetzten feindlichen Orten gehen ſollen ;
So ſind dieſelbigen alle / durch einen guͤtt⸗
lichen Vergleich / im Jahre 1659 . zu eines

jeden Theils ſeinem gutten Vergnuͤgen abge⸗
than worden / alſo und dergeſtalt / wie

es die Tractaten außweiſen / ſo daß beyder⸗
ſeyts prætenſiones , Schaͤden und Imurien
alleſammt damit getoͤdtet und aufgehaben
worden .

Nach hierauf erfolgter Wiederein⸗

ſetzung deß Koͤnigs konnte man dieſen

ten Tractat nicht wol fuͤglich abtretten / ſol⸗

neuem beſtaͤttiget / und die erſt gedachte
Ertoͤdt⸗und Aufhebung der praͤtendirten
Schaͤden bekraͤfftiget / auch eine Declaration
unter deß Koͤnigs Hand und Sigel gegeben
worden / an wen man dieſe Inſul uͤbergeben
ſollte / auf daß man verſichert ſeyn koͤnnte/
daß damit alles abgezahlet waͤre / maſſen
deßwegen unterſchiedliche Handlungen

und Ihrer Hoch⸗Moͤg. Extraordinar⸗
Abgeſandten in Engelland angeſtellet
worden /ſo daß man endlich deßwegen
eines worden / wie in den Traͤctatenſelbſten
zu finden / nämlich / daß alles das jemi⸗

ge was zuvorhero vorgegangen ſeyn
moͤchte / in keine Conſideration kommen

ſollte / dieweil es bey dieſen letzten Tracta —
ten abgethan worden : Und koͤnnen Ihre
Hoch⸗Moͤg. ſich noch erinnern / daß ſie /
nach den beyderſeyts außgewechſelten
Ratificationen / ſich ſo willfaͤhrig erwie —

ſen / dieſen Puncten zu vollßiehen / daß Se .
Maj . in dero / unter dem 22 . Jannarti
1663 . an Ihre Hoch⸗Moͤg. abgelaſſenem
Schreiben bezeuget hat / daß ſie damit voͤl⸗
lig vergnuͤgt waͤre / ſich auch dabenebenſt
erklaͤret/ daß / gleich wie Ihre Hoch⸗Moͤg.
die erſten geweſen / die Tractaten zu vollzie⸗
hen / ſie dargegen der Letzteſeyn wollte / ſel⸗
bigen zuwider zuleben . Hierauf nun iſt
erfolgt / daß die jenigen / ſo den Platz in

Beſitz nehmen ſollen / ſich bey der Regierung
in Indien angemeldet / und deß Koͤnigs
Vollmacht hierzu vorgewieſen haben / aber ſo
beſchmutzt und uͤbel zugerichtet / daß man

zweiffeln müſſen / ob dieſes wol eine ſolche
Vollmacht ſeyn moͤchte / ſintemahlen man

dergleichen Schrifften pflegt wol zuverwaͤh —
ren / welche /wie man muthmaſſet / auß⸗
drücklich darum alſo vorgewieſen worden /
damit ihnen beſagte Inſul nut moͤchte ver —

wegert werden / und ſie dann hierauf neue

Klagen und præ tenſiones anſpinnen koͤnten/
welches noch mehr hierauß erhellet / in dem

man zu Londen / nur um die Ge⸗
müther daſelbſt zu verbittern / ſchon
außgeſtreuet gehabt / daß die Einraͤumung
dieſer Inſul abgeſchlagen worden / ehe
daß man daſelbſt hiervon einige Zeitung
oder Nachricht gehabt / auch hat haben koͤn⸗
nen . Gleichwohl / weil die von der Re —
gierung in Indten aller widrigen Außle⸗
gung zuvor kommen wollen / haben ſie ſich
zur Ubergabe der Inſul Pouleron erbot —
ten / mit dem Beding / die Engellaͤnder
ſollten ſich guͤltig erklaͤren / daß die vorge⸗
wieſene Koͤnigliche Vollmacht auffrichtit
und warhafftig eine ſolche und alſo waͤre/
wie ſie / vermoͤge der Tractaten / ſeyn
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Als man nun deßwetzen zuſammen eins wor⸗

den / ſo daßalles / die Inſul zu übergeben / fer⸗

tig und bereit / auch der Abzug angeordnet ge⸗

weſen/ ſo iſt nicht ein einziges Engellaͤndiſchs
Schiff / oder Marſch / da geweſen / die Inſul

anzunehmen : wannenhero den Engellaͤndern
alleine beyzumaͤſſen / daß ſie die Inſul noch biß
auf dieſen Tag nicht in ihrer Gewalt haben da

hingegen hieſiger Oſt⸗Indiſchen Compa⸗

gnie Bediente ſich eben ſo / wie geſagt / accom⸗

modiret und bezeiget haben / unangeſehen noch

ein mercklicher detect und Mangel / ſo ſchnur

ſtracks wider den 13. Artickel beruͤhrter Tra⸗

ctaten laufft / ſich darbey befunden / welchen
man gleichsfalls / auß friedliebendem Gemuͤh⸗
te / ſo hingehen laſſen .

Weiter ſagt der Herr Envoyẽ : Was mit
Neu⸗Niederland vorgegangen / waͤre
beine lurpriſe und heimliche Uberwaͤlti⸗

gung / ſinremahlen dieſer Striech Lan⸗

des in dem ailtrict deß fuͤr Neu⸗Engel⸗

dem Precario / oder von der Vetguͤnſtigung / 1664 .
und daß ihnen ſolche alle Jahre vor gele —
ſen worden / kein Beweiß vorgebracht wird /

und iſt gar nicht mit praͤſumiren außge⸗
macht/ daß ſie die Poſſeſſion daſelbſt auß
Vergůnſtigung oder precario gehabt haͤtten/
ſondern wer ſolches ſagen wil / muß es be⸗

weiſen / wie dann dieſes ein angenſcheinli —
cher Beweiß ſeyn kann / daß ſieſelbige Oer⸗
ter abloluiè fuͤr ſich ſelbſten / und nicht pre⸗
cario , beſeſſen / in dem ein jedweder Theil / den ablolu .

zu folge der Proviſtonal⸗Graͤnßſcheidung / edoſelbſt
welche zwiſchen dei Sngellänbern und die , Gd
ſes Staats Unterthanen / an ſelbigen Or —
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ten / auffgerichtet worden / in ſeinem Gebie⸗

the ſolche Rechte / Geſetze und Gewohnhei⸗
ten eingefuͤhret und bißher gebraucht hat /
wie eine jegliche Nation / ihrer Natur nach/
es fuͤr gutt und thunlich befunden / und zu

dem / ſo hat eine jede ein abſolutes und von

der andern abgeſondertes Regiment und Ge⸗—

richte gehabt/ und kann / deſſen ungeachtet /

Weil 2 bie
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land gegebenen Privilegü gelegen waͤre/ doch wol ſeyn / daß einige Niederlaͤnder un⸗
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dtecàrium waͤre ihnen von Jahre zu Jah⸗ Gebiethe moͤchten anzutreffen geweſen ſeyn/
re / mit gewiſſerCondition / zu geſagt wor⸗ oder ſich dahin retiriret und daſelbſt auffge⸗

Engelland
nichts

feindſeli⸗
ges vorge⸗
nommen !

En⸗

er
lbet

daß

icht
U⸗

16

Weil 1.

worden .

noch nichts

feindſelt
ges koͤnnen

erwteſen
werden .

den / ſie aber haͤtten durch neue incurſio ! halten haben.
nes und provocationes , ſeint den letzten
Tractaten / ihnen ſolche Schwerigkeit
ſelber auf den Halß gezogen. Fuͤrwar / wenn

dieſe incurſiones und provocationes einiger

maſſen ſollten erwieſen oder beſchrieben wer⸗

den / ſo vermeinen Ihrer Hochmoͤg . Deputir⸗
te/ daß ſie eben alſo würden beſchaffen ſeyn/ als
die / welche dem Schaafe aufgebuͤrdet wur⸗

den / da es unten an dem Strohme tranck / und

doch dem Wolffe uͤber ihm den Fluß truͤb

machte / daß er truͤb Waſſer trincken muͤſſte/
welches dem Wolffe denn Aetion undUrſache

gnug war / das unſchuldige Lamm zu zerreiſ —⸗

ſen und aufzufreſſen . Worinnen ſolche in —

curſiones und prov ocationes beſtanden / oder /
wo ? von wem ? und wieder wen ? dieſelbige

vorgenommen worden / wird nicht gemeldet /
wie man denn auch glaubt / daß ſie nicht wer⸗

den koͤnnen gemeldet werden / als die vielleicht

niemahls geſchehen ſeyn . Dem ſey nun wie
ihm wolle / weil niemahls etwas hiervon vor⸗

gebracht / noch deßwegen Reparation be⸗

gehret worden / wie / vermoͤge deß in den

Tractaten enthaltenen 14 . Artickels / denn

der Herr Envoyẽ ſelber hierzu anzeucht / haͤt⸗
te geſchehen ſollen / ſo wird ſolches alles viel⸗

leicht nuͤr ertichtet ſeyn . Wie dann auch

dieſes nicht zu paß kommt / was als dort zu

Lande gebräuchliche jura belli angezogen

worden / dieweil die Ordre zu ſolcher ſur⸗
prile und feindſeliger Einnaͤhmuns auß

Europa dorthin kommen / und von dem

Koͤnige gegeben / auch die Kriegsmacht /
ſolche Ordre zu exequiren / auß Engelland

Die Riederlander haben dieſe Oerter Weil 3. die

läͤnger/ als 40 . und 50 . Jahre / welches die

laͤngſte Zeit iſt / durch welche man zu einem Orte oon
Dinge / ſo man ſo lange beſeſſen und einge⸗ lange Zeit

habt / einiges Recht bekommen kann / und bewohnet

abſonderlich die Stadt und Fortrellen Neu⸗ Zehabt .

Amſterdam / uͤber die vierzig / und die

Fortreſſen Oraigne und Eſopus , ũber die

fuͤnfzig Jahre / mit allen ihren Zugehoͤri⸗
gen Laͤndereyen und Diſtrieten beſeſſen / und

haben die Engellaͤnder zu ihrem dilttict und

zu ihrer Poſſeſſion / naͤmlich zu Neu⸗En⸗

gelland / eben auch kein anderes Recht /
als wie die von dieſer Seyte zu Neu⸗Nie⸗
derland / naͤmlich das jus occupationis ,
dieweil ſie es eingenommen haben / ſinte⸗
mahlen ſolche wilde / wuͤſte und unbewohn⸗
te Lande / als welche niemanden zu gehoͤren/
dem jenigen heimfallen / der ſie einnimmt .

Solcher geſtalt haben die Engellaͤnder ,
Neu⸗Engelland / und die hieſigen Neu⸗
Niederland / eingenommen / und kann

dieſes / daß der Koͤnig in ſeinem geſchrie⸗
benen Ptivilegio die Graͤntzen der Engel⸗
laͤnder ſo weit hinauß geſtreckt hat / daß
auch der Niederlaͤnder ihre Orte darinnen

gefunden worden / den Engellaͤndern kein

Recht geben / ſo wenig als es ihnen an ih⸗
rer Poſſeſſion nachtheilig ſeyn kann / wenn

etwaͤnn Ihre Hoch⸗Moͤg .in ihrem ge —

ſchriebenen Privilegio ſolche Gräntzen moͤch⸗
ten benamet haben / worinnen der Engel⸗
läͤnder Poſſeſſion gelegen ſeyn koͤnnte /
Wannenhero die Niederlaͤnder auß ſo langdahin geſchickt worden ; maſſen auch von

— — .
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der Tractaten treiben / und ihm vorbe⸗

halten ſollen / und das umb ſoviel mehr /

dieweil alle ſolche Actiones und Præten -

ſiones in dem fuͤnfzehenden Artickel ge —
meldter Tractaten getoͤdtet und abgethan
werden .

Auf die Replic , welche der Herr
Envoyé vorbringt : daß beſagter fuͤnf⸗
zehender Artickel allein ſolche Sachen
toͤdte und abthue / als da ſeyen Pluͤn⸗
derung und See⸗Raͤuberey / nicht
aber ererbte Lande und Joriſcictſooes ;
und erweiſet ſolches mit dem Exem⸗
pel deß Thomas Lauwers / welcher

einige Laͤndereyen / in Seeland gele⸗
gen / ieclamiret haͤtte : iſt zu wiſſen / daß

dieſes und dergleichen Exempla ſich kei⸗

nes weges daher ſchicken / dieweil es par⸗

ticular Streitſachen und Procelle ſeyen
zwiſchen Unterthanen und Privat - Per —
ſonen / herruͤhren auß Erbgerechtigkeit /

Contracten und dergleichen / wegen ſol⸗
cher Guͤtter / die in deß einen oder an⸗

dern undiſputirlichem Gebiethe gelegen /
und nicht mit unter der Seneral - Morti -
fication und abolition , worvon der fuͤnf⸗
zehende Artickel in den Tractaten han —
delt / begrieffen ſind / aber wol werden

im Gegentheile ſolche Prætenſiones darun⸗

ter verſtanden / als wie deß Koͤnigs von

Groß⸗Britannien / ſo ferne er einige auf
Neu⸗Niederland / Capo - Corſo oder der⸗

gleichen Plaͤtze moͤchte gehabt haben / wel —

ches augenſcheinlich darauß zu erſehen / daß/
als im Namen Seiner Koͤniglichen Ma —

jeſtaͤt ein gleichmaͤſſiges Recht auff die

Inſul Pouleron prätendiret werden / ſol⸗
ches von der Seneral - Abolition außge —
nommen und darbey geſagt worden / daß
mit Einraumung ſolcher Inſul alle an —⸗

dere actiones ſollten ertoͤdtet und abge —
than ſeyn / welche Mortification dann von

ſolchen Rechten und Actionen zu verſte⸗
hen / die alſo beſchaffen ſind / gleich wie

die iſt welche hier außgenommen wor⸗

den / naͤmlich was anlangt Pouleron ;

das iſt / vLand und Leute / Veſtungen und

Jariſdictiones , und weil dieſes / als eine

Kegol , confirmiret worden / durch Exci⸗
pirung deſſen was in dem vorhergehen⸗
den nicht excipiret geweſen / ſo muß mit

Excipirung der Action auff Pouleron die

General Regul der abolition und Morti -

lication auch von der Action auff Neu⸗

Niederland / woferne einige moͤchte ge⸗

weſen ſeyn / und auf dergleichen Orte

1362 Beſchreibung
jahriger Poſſeſſion ein undiſputirliches Rechtſ mehr / applic abel ſeyn und ſich dahin zie , 1664
haben / welches unter keinem Scheine hen laſſen .
deß Rechtens in Streit gezogen werden

kann . Geſetzt / der Koͤnig von Groß⸗ Was anlangt der Frantzoſen Action Ableih .
Britannien haͤtte einiges Recht darzu auf Guajana , oder Cajana ; welche der Euut deß

gehabt / ſo haͤtte er daſſelbige zur Zeit[ Herr Enyoyé mit einwirfft / ſo ſchickt ſich 1 1Ä
dieſelbige nicht daher ; und obſchon einige
Gleichheit darinnen ſeyn moͤchte/ ſo iſt es

jedoch eine ſolche Sache / welche zwiſchen
Seiner Koͤniglichen Majeſtaͤt in Franck⸗
reich und Ihren Hoch⸗Moͤg . zu ſchlich⸗
ten / und ihn / den Herrn Ewoyé , nichts
angeht / als der keine Vollmacht oder Be —

fehl von hoͤchſtgedachter Seiner Koͤnig⸗

̊—
Majeſtaͤt in Franckreich hierzu

hat .

Weiters / ſo kommt der Herr Enxoye
auf das / was mit Cago - Verde vorge⸗
gangen / naͤmlich auf die Einnehmung
ſolcher Veſtung und auff deß Capi⸗
taͤn Holmes Action / daß auf die deß⸗
wegen gethane Klagen waͤre verſpro⸗
chen worden / man wolte hiervon ſich
informiren / und denn das Recht er⸗

gehen laſſen : daß der vierzehende Ar⸗
tickel in den letzten Tractaten zwoͤlf
Monat hierzu anſetzte / und gleich⸗

wol von dem hieſigen Staat ſechs oder

ſieben Monate hernach beſchloſſen
worden / eine anſehentliche Macht
davor zuſchicken / welches den Tracta⸗

ten zu wider gehandelt waͤre. Von deß
Capitaͤn Holmes Actionen iſt bereits eifMeldung geſchehen ; was aber Ihre Hoch —
Moͤg . wegen ſolcher von dem Capitaͤn Hol⸗
mes verübter Gewalthaten und feindlicher
Aggreſſionen / fuͤr eine Sarislaction haͤtten
zugewaͤrten gehabt / iſt daher abzunehmen /
daß/ als ſie ſich uͤber das jenige beſchwert ge⸗
habt / was auf dem Strohme Gacmbia vor⸗

gegangen / und daß ihnen die Veſtung S. An -
dreas und die Inſul Boaviſta, im Jahre 1661 .

weggenommen worden / ungeaͤchtet der Koͤ—
nig außdrücklich verſprochen gehabt / daß
ihnen auff deß Capitän Holmes Zurück⸗
kunfft Satisfaction wiederfahren / der Ca⸗
pitän geſtrafft und alles wieder abgetretten
werden ſollte dennoch nicht dergleichen er⸗

folget waͤre / wegen Einnehmung der Ve—⸗
ſtung Capo - Verde aber nicht die geringſte
Zuſage koͤnnen erlanget werden / daß man

ſelbige wiederum einraͤumen / oder Satisfa -
ction deßwegen thun wollte / ſondern man

iſt allezeit ingenere bey den Worten verblie —

ben / man wolle nach eingezogener Intotma⸗
tion thun / was recht und billich waͤre. Wo⸗
mit dann Ihre Hoch - Moͤg. nicht zu friede
ſeyn koͤnnen / und das umb ſoviel weniger / in
dem die Thaͤter und Urheber ſolcher Feindſe⸗
ligkeiten ſich vernehmen laſſen / ſie wuͤrden

gar bald mit mehrer Macht verſtaͤrcket wer⸗
den . Darum haben Ihre Hoch⸗Moͤg. ver⸗

moͤge

Antwork

auf dieVI .

Hauptelir ,

ſache/ daß
die Flotte
unter dem
von Cam⸗

pen billich
nach Ca-

po - Verde

geſchickt
worden .

Weil i . die

Engelaͤn,
der die

Feindſelig⸗
keiten da⸗

ſelbſt zu
erſt ange⸗
fangen .

ana .

Weil 4 d0

Staat kei⸗
ne Satisfa⸗

ction da⸗

fuͤr von

Engeland
bekommen

koͤnnen.
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moͤge deß natuͤrlichen Rechtens / welches

lehret / alle Gewalt mit Gewalt zu vertrei⸗

ben / und umb allem fernerem Pluͤnderen /
Rauben / feindlichem an / und uͤberfallen und

einnehmen der Veſtungen und anderer Plaͤ⸗
tze vorzukommen / fuͤr gutt befunden / eine

conſiderable Macht dahin zuſchicken / jedoch
aber auch die inſlruction , ſo ſie ihren Ober⸗

Haͤuptern auff ſelbiger Flotte mitgegeben/
Seiner Majeſtaͤt vorzeigen laſſen / umb ſie
zu verſichern / daß ſolche Flotte keinem ein⸗

zigen der Koͤniglichen Unterthanen oder ih⸗
ren Guͤttern zu Leid und Schaden / ſondern
bloß und allein wider die Urheber und Thaͤ—
ter ſolcher Feindſeligteiten / und zu Abwend⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 1363

oder die wider die Tractaten gehandelt ha⸗
ben / geredet werde / kann man ihm nicht
einbilden / ſintemahln dieſelbige ſich nicht
kann erſtrecken auf andere ſeine Untertha⸗
nen / die keine Mithelffer geweſen ſind / oder

Gemeinſchafft am Verbrechen haben / und
es für eine Unbillichkeit wouürde zu halten
ſeyn / wenn man die Straffe weiter / als
uͤber die Mißthaͤtige / wollte ergehen laſſen /
ſo daß das Wort Strafe ſich auf die Action

und Thaͤtlichkeit der laͤdirenden Partheyen
extendiren und erſtrecken muß / in dem es

durch die Worte niemand anders reſtrin⸗
giret wird / dieweil / wie vorgeſagt / die laͤ⸗
dirte Parthey auch recht hat / bey einet und

und Vorkommung mehrern Schadens andern Gelegenheit / nach dem Gebrauch
( als worzu Ihre Hoch - Moͤg , ohne Ver⸗ und Recht aller Voͤlcker / zu ſtraffen / und
lezung deß gemachten Tractats / befugt ihr Recht wider die jenige zu verfolgen / die

waren ) ſollte gebraucht werden / wie ſol⸗ſan dem Verbrechen und an der Miſſethat
ches in einer von Ihren Hoch - Moͤg. un⸗ Gemeinſchafft haben / welches bey dem laͤ⸗

ter dem zr . Octob . jüngſthin heraußgegebe⸗ direnden Theile in gar keine Occurrenz
nen Juſtifications - Schrifft grund und vorkommen kann / ſo daß in dem beſagten

weitlaͤufftiger deduciret und außgefuͤhret vierzehenden Artickel augenſcheinlich gefun⸗
worden / worauf man ſich dieſes Ortes / umb den wird / daß das naͤtuͤrliche Recht und
der Kürtze willen bezogen haben will . die Macht / Gewalt mit Gewalt zu vertrei⸗

In dieſer Schrifft nun wird ja klaͤr und

deutlich gung erwieſen / daß der vierze⸗
hende Artickel in den letzten Tractaten dem

jenigen Theile / ſo ſchaden erlidten / durch
auß nicht verbiethe noch die Haͤnde binde /
umb alle / die ihn beſchaͤdiget / beraubt / ge⸗
pluͤndert und feindlich angegrieffen haben /
zu verfolgen und zu ſtraffen / und ihnen das

genommene , geraubte und geplunderte
Gut wiederum abzunehmen / aber das wol /
daß erſtangezogener vierzehende Artickel /

auf eine gewiſſe Zeit / naͤmlich auf 12 . oder

1g . Monate reſpective , nach gethaner Kla⸗

ge / Gewalt / Recht und Maͤcht / ſo allen

Nationen / vermoͤge deß allgemeinen Voͤl⸗

cker⸗Rechtens / zukommt / limititt und re —

gulirt , umb ſich ſeines Schaͤdens entwe —

der durch Repreſſalien / uPourgh Kriegs⸗
Mittel / zu erholen / auch an denſelbigen
Unterthanen / von deren Seyte die Belei

digung geſchehen / ob ſie ſchon an denſelbi⸗
gen unſchuldig ſeyn moͤchten. Und ob wol
wol dieſes alles in vorgedachter Deductions -

und Juſtifications -Schrifft vom zt . Octob .

gar eigentlich und mit vielen Rationen und

Gruͤnden angezeiget worden . So iſt jedoch
auch nur auß den bloſſen Worten deß vier⸗

zehenden Artickels ſelbſten zu erſehen / daß
die oben angedeutete Macht und Gewalt dem

beleidigten Theile vorbehalten werden : denn
der Artickel ſagt außdruͤcklich / daß allein ein

jeglicher / ſo darwieder handeln wuͤrde / &

nemo alius , und ſonſt niemand anders /
geſtrafft werden ſolle . Daß nun allhie von

der Straf - ⸗Inſtitz eines Souvefains der jent⸗

gen / von denen die Beleidigung geſchehen /

*

ben / und derſelbigen zu wider ſtehen / nicht
außgelsſchet worden ſey / maſſen der En⸗
gellaͤnder ihre ſelbſt eigene Thaͤtlichkeiten al⸗

lenthalben bezeugen / daß ſie ſolchen vierze⸗
henden Artickel bey ſich ſelbſten niemahls an⸗

derſt verſtanden noch außgeleget haben /

Herr Downing in ſeinem Memorial , wel⸗

ches er den 10 . Febr . verwichenen 1664 .
Jahrs / wegen eines Schiffs / das Wa⸗

pen von Amſterdam genannt / von wel⸗

chem vor dem Schluſſe der Tractaten vor⸗

gegeben worden / daß es ein genommenes

Engellaͤndiſches Schiff waͤre / nach dem

Schluſſe der Tractaten aber in einer ren —

contre von fuͤnf Engellaͤndiſchen Kriegs⸗
Schlffen wieder hinweg genommen wor⸗

den / Ihren Hoch - Moͤg . einreichen laſ⸗
ſen / ſelber mit außgedruckten Worten

geſtehet / daß dieſes nichts neues waͤre/
das man ſuchte mit Gewalt wieder zu

nehmen / was einem zu vorhero mit Ge⸗
walt und Unrecht genommen worden /
ſo daß der Herr Envoys , ohne eine of⸗
fenbare Unverſchaͤmigkeit / der Maxim

und der Partic , was anlangt die Auß⸗
legung und den Verſtand dieſes Arti⸗

ckels nicht wiederſprechen kann / in dem

er bey anderweitiger Gelegenheit keine

ſchwertgkett macht / ſich deſſelbigen auf eben

dieſe Weiſe zu bedienen .

Dieweil dann angenſcheinlich darge —
than worden / daß / vermoͤge der En⸗
gellaͤnder ſelbſt eigener maxime und Gewon⸗

heit / wohl zugelaſſen ſey / und in deß laͤ⸗

Yyyyy in

wovon dieſes ein klarer Beweiß / daß der

1664 .
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dirten theils Macht ſtehe / das jenige / ſo

ihm mit Gewalt und Unrecht abgenom⸗
men worden / hinwiederum mit Gewalt hin⸗

weg zu nehmen ; So kann das / da man

ſich reſolvirt / und entſchloſſen gehabt / eine

gnugſame Kriegsmacht unterm Comman⸗

do deß von Campen / um nicht allein das

jenige / ſo man dorten noch inne haͤtte/ zu

handhaben / und fernern Schaden und Uber⸗

fall abzuwehren / ſondern auch was mit Ge⸗

walt hinweg genommen worden / wiederum

zu erobern / auf dahin abzuſchicken / gar nicht

fuͤr unbillich angeſehen werden / ſintemah⸗
len hierbey die Vorſorge gethan worden / daß

ſonſt niemand anders / ſo an ſolcher veruͤb⸗

ten Gewalthaͤtigkeit nicht ſchuldig waͤre/
dardurch nicht ſolte beſchaͤdiget werden .

Und koͤnnen Ihre Hochmoͤg . nicht begreif⸗

fen / wie man von Sr . Koͤnigl. Majeſtaͤt von

Groß⸗Britannien ſagen koͤnne / ſie habe
ein groſſes Mißfallen an deß Capitaͤn Hol⸗
mes veruͤbten feindſeligen Agggreſſionen /
da ſie ſich gleichwol wil offendirt befinden /
daß man einem ſolchen feindlichen Aggrello .
ri entgegen geht / es waͤre dann Sache / daß

ſie wollte von ſich ſtarck argwohnen laſſen/
ob waren ſolche feindſelige Actiones auf de⸗

rer vorige Ordre / oder mit deroſelben wiſ⸗

ſen und willen / unternommen worden / die⸗

weil niemand / der einiger Ungerechtigkeit

patrocinirt und beyſteht / fuͤr gantz unſchul⸗

dig kann gehalten werden / und zwar umb ſo
viel weniger / wenn man bedencken wil /
daß / nach ſolchem thun / auff deß Koͤnigs
Ordre die andern Feindſeligkeiten in Gui⸗

nea und America ergangen . Halten es al⸗

ſo Ihrer Hoch⸗Moͤg . Deputirte noch wei⸗

ters fuͤr eine fremde und unerhoͤrte Sache /
daß man einen Artickel / als wie der 14 . in

den Tractaten iſt / welcher zu Erhaltung
deß Friedens gemacht worden / um daͤdurch

alle Conttraventiones der Particuliern im

Zaume zu halten / und der auch ſelber eine

gewiſſe Zeit / in welcher ſollte und muͤſſte
Satisfaction gegeben werden / wie auch wei⸗

tere Ordre vorſchreibt / die Verbrecher zu

gebuͤhrender Strafe zu ziehen/ ſolcher geſtalt
außzulegen / und deſſelbigen warem Ver —⸗

ſtande alſo Gewalt anzuthun weiß / als

ſolte derſelbige ſolche Feind ſeligkeit und Ein⸗

nehmung etlicher Orte und Plaͤtze/ in ver⸗

ſchiedenen Orten der Welt / da doch deß
Souverains Flotte / Officierer und Sol⸗

daten ihren Anſchlag darauf gehabt / ver⸗

theidigen / und ſolches denn fuͤr eine That /
ſo von Particular⸗Perſonen begangen wor⸗

den / hingehen laſſen / womit man dem

beleidigten Theile die Haͤnde binden wil /
daß er nicht ſolle macht hahen / auf ſei⸗
nem Grunde und Boden wovon er ver⸗

trieben worden / die jenigen / welche ihn
ſo gewaltſamer weiſe mit Krieg angegrief⸗
fen / zu ſtrafen / als ob dieſer Artickel ſol⸗

Beſchreibung Niderlaͤnd .

che offentliche Gewaltthaͤter ungeſtrafft ha⸗
ben wollte . Warlich weder die Worte

noch der Verſtand dieſes Artickels laſſen
ein ſo greuliches patrocimium fuͤr Raͤuber

und uſorpatores zu / wie dann Ihrer
Hoch⸗Moͤg . Deputirte auch dieſes nicht
begreiffen koͤnnen / warum der Koͤnig von

Groß⸗Britannien ſich offendirt befinden
wolle / daß man einen ſolchen / der einen

andern mit Krieg angreifft / wenn man

ihn auff ſeinem eigenen Platze findet /
auff ſeinem eigenen Grunde und Boden

ſtrafe / wie er es mit ſeinem feindlichen
Verbrechen verdienet hat : Maſſen ſie
auch weiters dieſes nicht in ihren Ver⸗

ſtand bringen koͤnnen / daß der Koͤnig

( wie der Herr Euvoyé allhie ſcheinet vor⸗

zugeben ) deßwegen einigen Unwillen faſ⸗
ſen wolle / weil man mit einer Flotte die⸗

ſes Staats / in einer freyen und offenen
See / vor Sr . Maj . Häͤven vorbey gefah⸗
ren / ſintemalen Ihre Hoch⸗Moͤg . vermei⸗

nen / man werde ihnen / vermoͤge aller Voͤl⸗

cker rechtens / den freyen Gebrauch der See

nicht diſputiren koͤnnen .

Endlich kommt der Herr Envoyé zum

letzten auf Ihrer Hoch⸗ Moͤg. Flotte /
welche unter dem Vice - Admiral de Rey⸗
tet außgeſchickt worden / als wenn ſol⸗
ches dem Verſprechen / daß man ge⸗
ſammter Hand wider die Barbariſche
Seeraͤuber agiren wollte / zu wieder

lieffe : daß derſelbige auß dem Mit⸗
telMeere hinweg gegangen waͤre/ ehe
und bevor man Sr . Majeſt . hiervon
Nachricht gegeben gehabt : Wie auch /
daß gedachter Vice ; Admiral von ſeinem
Vorhaben / oder wohin ſeine Reyſe
angeſehen waͤre / dem Bitter Lauſon ,
welcher damals Sr . Maſeſt . Flotte an

denſelbigen Orten commandirt gehabt /
gar nichts davon geoffenbaret haͤtte⸗
ungeachtet ſio ich in einem Haven zu⸗

gleich beyſammen befunden gehabt /
als eben der de Reyter abfahren wol⸗
len : Und ob wol der Koͤnig hierauf
bey Ihrer Hoch⸗Moͤg . Geſandten deß⸗
wegen ſtarck angehalten / haͤtte er doch

deßhalben keine Verſicherung haben
koͤnnen : Worauß dann Se . Maſeſt .
gemuthmaſſt und geglaubet haͤtte / daß
ſolche Macht wider ſis dorthin geſchickt
worden / da ſie indeſſen die ihrige wi⸗
der den allgemeinen Feind der Chri⸗
ſtenheit haͤtte agiren laſſen . Hierauff
nun dient zur Antwort / daß niemals deß⸗
wegen einige Handlung / oder Tractaten /
zwiſchen hoͤchſtgedachter Sr . Koͤnigl. Maj .
von Groß⸗Britannien und Ihren Hoch⸗
Moͤg. gepflogen und geſchloſſen worden /
als wollten ſie geſammter Hand und mit ge⸗
meiner Macht den Krieg wider die Barbari⸗

— ſche

— —
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ſche Seeraͤuber fuͤhren; Aber dieſes iſt hin⸗
gegen wol war / daßder Koͤn ' g von Groß⸗
Britannien zu zweyen unterſchiedlichen
mahlen abſonderlich allein fuͤr ſich mit den

Barbaren einen Friedens Tractat gemacht
und geſchloſſen / ohne daß er Ihren Hoch —
Moͤg . die geringſte Nachricht davongegeben /
viel weniger ſie in ſelbigen mit eingeſchloſſen /
aber wol / nebenſt anderen Chriſtlichen Po⸗

tentaten / davon gelaſſen gehabt . Uber

fdde das hat er ſeine Anſchlaͤge alſo angeſtellt ge⸗

Staat in⸗ habt/ daß er eben zur ſelbigen Zeit an anderen

deſſen an . Orten der Welt / da er nicht allein hieſige
ders wo Schiffe und Guͤtter wegnehmen / rauben und

Rerefe plündern ſondern auch gar Schantzen /
lafſen. Veſtungen und andere Plaͤtze / als wie

an Capo - Verde , welches der Capitaͤn
Holmes gethan / und dergleichen Orten

mehr zuſehen / feindlich angreiffen und ero⸗

bern laſſen / hieſiges Staats Unterthanen
mehrern Abbruch und Schaden zugefuͤgt/
als die Barbariſche Raͤuber / ſo daß Ihre
Hoch⸗Moͤg. dahero gemuͤſſiget worden /

die jenige Macht / ſo ſie den Feinden der all⸗
gemeinen Chriſtenheit zum Abbruche verord⸗

net gehabt / anderswohin anzuwenden / wo

groͤſſerer Verluſt und Schaden zubefuͤrch⸗
ten / und ihre Unterthanen gnugſam mit ei⸗
nem offenbaren Kriege angegriffen waren .

Dahero dann Ihre Hoch⸗Moͤg nicht / ſon⸗
dern vielmehr der Engellaͤnder Rath und

Anſchlaͤge Urſache ſind / daß das Mittel⸗

Meer den Barbaren zum Raube frey gelaſ⸗
ſen worden .

Weil 2.

Darum Uim dieſer beyden Urſachen willen / naͤm⸗
der Vice - lich / weil man mit vorgedachten Barba⸗

honal, ren einen Friede ſchlieſſen und dieſen
„Srevcer Staat feindlich angreiffen laſſen / als dar⸗

nicht ſchul⸗
ſig gewe⸗ wieder dann die Macht unter dem Vice⸗Ad⸗
den / von miral de Reyter hat muͤſſen gebraucht wer⸗
ſanen den / kan Se . Maj . nichtefuͤr uͤbel aufneh⸗
dage dem fne ihro von deß Vice⸗Admirals
Lauſon Fiiealt

daß ihro 0 als
Nachricht de Reyter Abſchickung und von der ihm
zugeben. mitgegebenen ordre und Inſtruction keine

Naͤchricht mitgetheilet worden ſintemah⸗
len nichts anders darinnen enthalten ge⸗

weſen / als was in deß von Campen ſei⸗
ner / die Sr . Maj . communiciret worden /
zur ſelbigen Zeit geſtanden / und wird in

dieſem Stuͤcke / auf Ihrer HochMoͤg⸗
Seyte / mehrere Aufrichtigkeit und nach⸗
barliche Vertrauligkeit zuſehen ſeyn / dann

auf Sr . Koͤnigl . Maj . Seyte / als welche

ihren Befehlshabern verdeckte ordre geben
wollen / dieſem Staat gantze Landſchaff —
ten und Veſtungen abzunehmen / und das

wieder die von ihn ſelbſten / und in ihrem
Namen / beydes muͤnd - und auch ſchrifft⸗
lich ertheilte Erklaͤr - und Verſicherungen .
So war auch der Vice - Admiral de Reyter

DenckwurdigerGeſchichte.8
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nicht ſchuldig dem Herrn Lauſon von ſeiner
Commiſſion und von ſeinem Vorhaben Nach⸗

richt zugeben / dieweil er weder darzu / noch
um ihm / dem Herren Lauſon / und deſ —
ſen unterhabenden Macht / oder einigem
Sr . Maj . Unterthanen / welcher dieſes
Staats Unterthanen nicht beſchaͤdiget hat⸗
te /einige Hindernuß oder Überlaſt anzu —

thun / nicht beordert war / gleicher maſſen
hat SesMaj , auch von Ihrer Hoch - Moͤg.
in Londen anweſendem Geſandten keine

Nachricht nicht haben koͤnnen / als welcher
von der dem Vice⸗Admiral de Reyter mit⸗

gegebenen ordre und Commiſſion weder

Wiſſenſchafft noch Befehl gehabt / etwas

darvon zu melden .

So hat demnach der Außgang und die Weicher
Zeit es gewieſen / daß / was der Herr Bice - Ad⸗

Envoyè geglaubt und gemuthmaſſet / falſch miral de
und irrig geweſen / in dem er vermeint aurdes
gehabt / als ob die Macht unter dem Riederlan⸗
Vice⸗Admiral de Reyter wieder Seine diſche wie⸗
Majeſtaͤt dorthin abgeſchickt und angewen⸗ dergeſucht

det worden / da doch ſelbiger / als er Oapo - — 1
Verde wieder eingenommen / und ein Koͤ Pern ſonſt
nigl . Kriegs und Convoy⸗Schiff / mit 46 . nichts un⸗

Stuͤcken montirt /in ſeinen Gewalt ge⸗ billiches
bracht gehabt / ſolches wiederum frey und

— . ꝗ

loß gelaſſen / ſintemahlen ſelbiges Schiffkei⸗
nes von denen geweſen / welche hieſigen
Staat beleidiget oder beſchaͤdiget gehabt /
ob es wol von ſolchen Leuten gemiethet und

in ihren Dienſten geweſen. So hat er auch]
nicht die Veſtung S. Andreas und die Inſul
Boaviſta wieder eingenommen / noch wieder

einnehmen wollen / bloß und allein um der

Urſache willen / dieweil das eine und das
andere ſchon vor den Tractaten durch die

Engellaͤnder erobert geweſen / ſo daß ſich
ſeine Verrichtung weiter nicht erſtreckt hat/
als das abgenommene Gutt und die Veſtung
wieder zu erobern / und die Verbrecher / ſon⸗
ſten aber niemanden anders / wie es der

außgedruckte Buchſtabe deß in den Tracta —
ten enthaltenen 14 . Artickels haben wil / zu⸗

ſtrafen Welches denn fuͤt keinen Friedens⸗
Bruch noch Angrieff kan gehalten werden /
aber im Gegentheile wohl das / was Seine
Majeſtaͤt befohlen / und auch darauf werck⸗

ſtellig machen laſſen / in dem Capo - Corſo
und Tocorari auf der Kuͤſte von Guinea ,
und Neu⸗Niederland ſammt ſeiner
Zugehoͤr in Ametica hinweg genommen
worden . Dahin⸗

gegen En⸗

Was aber anlangt das jenige / ſo in Kutopa gelland

vorgegangen / ſo iſt vor aller Welt bekannt / den Krieg
daß der Friede von den Engellaͤndern zu erſt A .
Zebrochen worden / in dem ſte unterſchiedliche zu erſt an⸗
Kaufffahrdey⸗Schiffe / hieſigen Einwohnern gefangen

— haͤtte.
zuſtändig

— — — —
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zuſtaͤndig/ ohne die geringſte vorher ergange⸗
ne Denunciation und Kriegs⸗Ankündigung
arreſtiret und angefallen / und nachgehends
auch dieſes Staats Kriegsſchiffe / unter den

Commandeur Brackel / von der Baye vor

Cadiy / durch deß Capitaͤn Allens Flotte /
oder zu ſeiner Schwadrone gehoͤrige Schiffe/

feindlich angreiffen laſſen / welches der erſte

Angriff geweſen / der durch Kriegsſchiffe auf
deß hieſigen Staats Kriegsſchiffe geſchehen.
Wie nichtig und wenig zur Sache dienlich

das jenige ſey / was man / um dieſes ißzt erzehlte

abzuleihnen / voneinemSchiffe vonGothen⸗

burg / als welches unter einem General⸗Be⸗

ſchlaͤge angehalten worden / vorgiebt / wie auch

was ſonſt noch beygebracht und angezogen

wird / erſcheinet auß dem / ſo oben erwieſen
worden ) deßgleichen iſt auch daraußzuerſe —

hen / mit was fuͤr ungebuͤhrlichen Sachen⸗

außfluͤchten / und offentlicher Unwarheit deß

Herrn Envoyẽ Schrifft angefuͤllet / und gar

nicht alſo eingerichtet befunden werde / wie

gewoͤhnlich die Schrifften der offentlichen

Geſandten und Reſidenten zu ſeyn pflegen/
ſondern / tziger Zeitlaͤufften nach / viel eher fuͤr
eine Scartek / als eine Schrifft / ſo von einem

Miniſtro publico eingegeben worden / auf und
anzunehmen ſey . Ob ſie nun viel mehzver⸗

dient gehabt / daß man ſie unbeantwortet
gelaſſen / und auß Ihrer Hoch⸗Mög . Ver⸗

fammlung wieder zurück gegeben haͤtte ; So
haben dannoch Ihrer Hoch⸗Moͤg. Deputirte ,
um ob angezogener Urſachen willen / es für
dienlich erachtet / daß die ſes alſo von Punet zu

fPuncte ſollte angewieſen und ſchrifftlich ver⸗
faſſet werden . Welches geſchehen im Haa⸗

ge / den 9 . Febr .St . N. 1665 .

( So weit der Herren General⸗Sta⸗

ten Summariſche Deduction auf deß

Roͤniglichen Engellaͤndiſchen Extraor⸗
dinar⸗Envoyens eingereichtes Memo⸗

rial / betreffend die Urſachen der zwiſchen
beyden Nationen angefangenen Heind⸗
ſeligkeiten. )

Dieſes alles nun / was in vorhergehender
Deductions⸗Schrifft enthalten/ ſolte Bewei⸗

ſes gnug ſeyn / daß der Staat waͤre zu erſt an⸗

gegriffen worden / und dannenhero eine ge⸗
rechte Sache haͤtte/ die Engellaͤnder aber den

Wolff beym AKlopo agirten / &in bendnumma⸗

tos fingerent cauſas irarum . Ihrer viel hier

zu Lande waren der Meinung / man haͤtte die

Sache wegen der beyden Schiffe Bon- Eſpe⸗
tance und Bonventura ( als worauf die Wor⸗

te : Litem inceptum proſequi , zielten ) mit et⸗

wann einer Freygebigkeit abkauffen ſollen /
und mit einer Thonne Goldes hatte man

viel außrichten koͤnnen / wiewol alle Verſtaͤn⸗
dige dafuͤr hielten und auch ſagten / daß die

Engellaͤndiſche Aetion keine zweene Stuͤber

werth wäre / und man ſie auch mit keinen

Beſchreibung

fertig machen / ſondern auch und zwar vor⸗

Niderlaͤnd . ——

zweenen Stuͤbern abkauffen ſollte ; Aber

die zweene Stuͤber ſind wol zu einer mon⸗

ſtroſen Summ von Millionen aufgeſtiegen /
wie die Geſchichte der nächſt nach einander

folgenden dreyen Jahren etlicher maſſen zu
erkennen geben werden / zu geſchweigen / daß
hierdurch das Feuer der innerlichen Unei⸗

nigkeit / anlangend die Befoͤrderung deß
Printzens von Uranien / ſehr aufgeblaſelnn⸗
worden .

Hierauf nun weil es der Sachen Noth - ⸗
durfft und der Hiſtorien Ordnung erfordern /
dem Geſchichtliebenden Leſer zur Nachricht
mit einigen Umſtaͤnden zuerzehlen / wie und

warum von dem vereinigten Miederlaͤndi⸗

ſchen Staate in dieſem Jahre beydes ordinar

und extt aordinar zur See geruͤſtet worden /
weil dieſe Schiffsruͤſtung von Engellaͤn⸗
diſcher Seyte fuͤr die vornehmſte Haͤuptur⸗
ſache der darauf erfolgten Feindſeligkeiten
angezogen wird .

Die grauſame Proceduren und unab⸗

laͤſſige Plackereyen der Barbariſchen Raͤn⸗
ber in der Mittellaͤndiſchen See ſchie⸗
nen / als wollten ſie dermahl eins in die

Länge den Himmel ſelbſten erbarmen / und
die Hertzen der Chriſtlichen Potentaten und

Reßubliquen zum Mitleiden bewegen / und

ſie ihrer Pflicht erinnern / fuͤr das Gut
und Blut ihrer lieben Unterthanen und

Lands - Kinder zu ſorgen / als die ſo viele

Thraͤnen und Seuffzer zu Gott ſchickten / und
offters von Hauſe zu Hauſe gehen muſſten /
ihre Freunde / Vaͤter Maͤnner / Kinder /

Bruͤder und wol bekante auß den Ketten und
Banden dieſer Tyranniſchen Barbaren /
als von denen ſie ſo erbaͤrmlich gedruͤckt und

geplagt würden / zuerloͤſen : Maſſen nicht
allein theils Italianiſche Printzen und Sta⸗
ten / inſonderheit der Groß⸗Hertzog zu Flo⸗
rentz / die Republie Genua und der Groß⸗
Meiſter zu Maͤltha / ihres Ortes / zu

Befreyung der Mittellaͤndiſchen See
und Verſicherung der darauf treibenden
Handelſchafft / ihre Galleen zum Streite

nehmlich nebenſt dem hieſigen vereinigten
Niederlaͤndiſchen Staate zugleich die

beyden Kronen Franckreich und Engel⸗
land gantze anſehentliche Flotten zuruͤſten
lieſſen / um glſo die vorgedachte Raubvoͤ⸗

gel / als ein hoͤchſtſchaͤdliches wildes Thier /
oder ſcheußliche Land⸗verderbliche Beſtie /
von allen Seyten anzufallen / und zu zer⸗

reiſſen / damit ſie ſich nicht laͤnger von der

Beute der Chriſtlichen Kauffleute naͤhren
und fett machen / noch trincken und ſatt
werden moͤchten von dem Fleiſche und Blute
der armen und elenden Sclaven . Und
wie der hieſige vereinigte Niederlaͤndiſche
Staat vor dieſem ſchon mehrmals in ſolcher

Be⸗
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Beſchaffenheit Vorgaͤnger geweſen ; Alſo wa⸗

ren die Herren General⸗Staten auch zu die —

ſem male allſchon in dem vorigenJahre ernſt⸗
lich beſorgt / alles / was zu einem koſtbaren

Seezugewolte erfordert werden/ aufs genau —
eſte herbey zuſchaffen . Damit aber dieſes
Vorhaben deſto groͤſſern Nachdruck haben
moͤchte/ wurden auch die Koͤnigein Spanien /
Franckreich und Engelland ſchrifft / und

freund⸗nachbarlich hierzu erſucht und gebet⸗
ten / wie oben beym Anfange dieſer Geſchichte
bereits Meldung geſchehen .

Denn der hieſige Staat hatte ſchon in dem

Jahre 1662, durch den Vice⸗Admiral de Rey⸗
ter mit dieſen Barbariſchen Raͤubern / und

unter denſelbigen auch vornehmlich mit denen

zu Algier / einen Friede auf gewiſſe Maß
und Weiſe machen laſſen / wobey verſprochen
worden / alle Niderlaͤndiſche Sclaven Haupt

Denckwuͤrdiger Geſchichte.
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und ihm zubefehlen / daß er dieſelbige Schif⸗
fer / oder Befrachtere / an Ihre Hoch⸗Moͤg .
auf die abgezogene helffte anweiſen ſollte : Er
haͤtte zwar ſich ſehr beſchweret / ſolches zuthun /
und gaͤntzlich abgeſchlagen / in Anſehung / es
eine gar unbegruͤndete Sache waͤre/ ſtreit —
tend wieder alle Billigkeit und wieder Ihrer

Hoch Moͤg . reputatton / als die ihm anderweit

ſolche recommandirt haͤtte : Dieweil er ſich all⸗
dar in der Barbarey und bey ſolchen Leu⸗
ten / die keine Diſcretion und Hoͤftigkeit in ſich
haͤtten/ befaͤnde/ waͤre er wieder ſeinen Willen
gezwungen worden / ſich ſolcher Importunitaͤt

gegen Ihre Hoch⸗Moͤg . zugebrauchen / und /
auf der Schiffer anhalten zu bitten / daß die

gegebene Anweiſungen von Ihren Hoch⸗
Moͤg ˖bezahlet werden moͤchten.

Die Herren von Seeland kamen / den DerStaat

fuͤr Haupt gegen ein gewiſſes Stuͤcke Geldes 13 / 23. Januarii , nuf das Stůͤcke / anlangend bat eine

außzuloͤſen / und auch der Regirung einige die Schiffsruͤſtung wieder die Tuürckiſche
Geſchencke mit zu bringen . Beyde StuͤckeSeeraͤuber / bey Ihren Hoch⸗Moͤg .mit threm 15
aber / als das Geld fuͤr die Selaven und denn gutachten der geſkalt ein / daß ihre Provintz in die Tuͤrc

in die Geſchencke blieben dieſen raubbegirigen die vorhabende Außruſtung der achtzehen Sceraͤuber
10

Barbaren zu lange auß / darum grieffen ſie Kriegsſchiffe / wie auch in die gemachteVer⸗ — —
f ihr Raub⸗Handwerck wiederum von neuem theilung derſelbigen / verwilligen thaͤte / jedoch aber ſind

ſen Friede /
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an / wo ſie es bey dem gemachten Friedens ver⸗

gleiche gelaſſen hatten / und ſchleppten alle

Niderlaͤndiſche Schiffe / deren ſie nur in See
habhafft werden konnten / nach ihren Raubne⸗

ſten zu / um ſich ſolcher Geſtalt ſelber bezahlt
zumachen .

Von demzu Algier hinterlaſſenen Nieder⸗

laͤndiſchen Conlul , dem von der Burg / lief⸗
fen beym Staat Schreiben ein / daß / auf auß⸗
bleiben der ands⸗Flotte und der vertroͤſteten
Gelder und Praͤſenten / groſſe diloràre und

Unruhe entſtanden / und die Tuͤrcken und

Mohren / welche ihre Selaven auf handſchrif⸗
ten / die nun noch unbezahlt waͤren/ loßgege⸗

benhaͤtten / ihn / wie auch die Dovane , wegen

ihrer Bezahlung / taͤglich uͤberlieffen/ welche
er aber nicht abſtatten koͤnnte/ weil es ihm an

credit und Gelte mangelte; Zu dem ſo haͤtten
die Creditotes beydes der Handſchrifften fuͤr
die loß gelaſſene Sclaven und auch der vor⸗

geſchoſſenen Geldet / ſo er zum verehren
haben muͤſſen / es mit einander angelegt /
und wollten mit Gewalt bezahlt ſeyn / oder

ihn / welches jedoch die Dovane noch nicht

bewilligen wollen / ins Gefaͤngnuß werffen
laſſen / oder einen Aufruhr in der Stadt

anfangen / und einigen auß der Regie⸗

rung die Haͤlſe brechen / weßwegen / zu Ver⸗

huͤttung alles Unheyls / von der gantzen

Dovane reſolviret worden / allen Schiffern /
ſo allda wuͤrden geladen und ihre Fracht
empfangen haben / die Helffte darvon / zu

auch ihre Häven und Bayen zubeſeßzen/

mit dem außdruͤcklichen Bedinge / und an⸗ dermittel

derſt nicht/ als daß die beſagte Flotte durch⸗ . — 12

auß nicht zu einigen Sonvoyen ſollte ze⸗ hicht enng
braucht / ſondern als eine Flotte deßallgemei
nen Staats angewendet werden / die Tuͤrckt ;

ſche Räuber aller Orten zuverfolgen / und

nach dem die Oberhaͤupter / der Sachen
Beſchaffenheit nach / befinden wüͤrden /
daß ihnen am meiſten und fuglichſten Abbruch
geſchehen koͤnnte . Und die zu ſolcher Auß⸗
ruͤſtung benoͤthigte Unkoſten ſollten auß der

gemeinen Lands⸗Calla genommen / und zu
dem Ende / auf ordre der Regierung /die

vorgeſchlagene Summa der ſechsmal⸗
hundert tauſend Guͤlden / oder deren

noch mehr / ſo viel darzu noͤthig ſeyn wollte /

eingefordert werden . Zu einer Extraordi⸗
nar⸗Schiffsrüͤſtung aber wollten fie ſich im

geringſten nicht verſtehen / weil ihre Admi⸗
ralitaͤt zu unvermoͤgend darzu waͤre/ als die
ſich ihrer Mittel /durch die zum Seewe⸗
ſen beygetragene Conſenten / ſehr entbloͤſſt
haͤtte /da andere Provintzien ruͤckſtaͤndig
geblieben waͤren / es wuͤrden denn die darzu
benoͤthigte Gelder ſonſten herbey geſchafft /
und die Reſtanten gutt gethan / zu welchem
Ende den noch ermangelnden Provintzien
ernſtlich zugeſchrtieben und der Ruͤckſtand
von ihnen gefordert worden . Ste ſahen auch
fuͤr gutt an / daß die Koͤnige in Franckreich
und Engelland / wie auch der in Spamen /
durch wolbegruͤndete ſchreiben / ſollten erſucht

6 32 und— — — — —————
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mercklichſte Abbruch koͤnnte gethan werden.

Beſchreibung Iiderlaͤnd .

und invitiret worden / daß ſie / nach dem Exem⸗

pel dieſes Staats / gleicher weiſe eine kraͤfftige
Schiffsruͤſtung wieder die Tuͤrckiſche Raͤu —

ber thun wollten / vor allen Dingen aber wuͤr⸗

de noͤthig ſeyn / daß zwiſchen hoͤchſt gedachten
Koͤnigen und dieſem Staat / oder einigen von
demſelbigen / oder aber auch wol nur zwiſchen

Engelland und dieſem Staat alleine / auf

einige Jaͤhre ein ſicherer Traetat auf gerich⸗
tet wuͤrde / Krafft deſſen ein Theil demandern
bey waren Worten zuſagte und verſpraͤche/
mit geſammter Hand jedoch unter unter —

ſchiedlichen Haͤuptern und mit abgeſonderten

Flotten / gedachte Raͤuber aller Ortenzuver⸗

folgen/ ihre Häven und Bayen zubeſetzen / und
wo muͤglich/ zu ruiniren und auß der See zu

verjagen / ohne daß einige FriedensTra⸗
ctaten / oder einiger Stillſtand mit ihnen
ſollten vorgenommen / oder abgehandelt wer⸗

den / es geſchaͤhe denn ſaͤmmtlich und mit ge⸗

meinem Wiſſen und Willen / ſintemahlen die⸗

ſe Barbaren keinen groͤſſern Vortheil und

Unterhalt zu ihrer Rauberey haͤtten/ als weil

bald der eine bald der andere von den Chriſtli⸗
chen Potentaten ſich ſeparatiren und abſon⸗
derlich mit ihnen vertruͤge / und ſolcher Ge⸗

ſtalt dem anderen in der Schifffahrt und

Haͤndelſchafft uͤberlegen zuſeyn ſuchte .
Deſſen ungeachtet ward dannoch / am to /

20 . Februarii / bey der Generalitaͤt / als in
Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verſamlung / ſelbſten re⸗

ſolviret und fuͤr gutt befunden / daß/ u Unter⸗

druͤck und Außrottung dieſer Raͤuber / eine

gnugſame Anzahl Kriegsſchiffe / und zwar

auf der kelpectiye Admiralitaͤts⸗Collegien
Vorſorge und Unterhaltung auf einige nach
einander folgende Jahre / mit eheſtem / ſo bald

muͤglich/ und zwar gegen das Vorjahr / in See
gebracht werden ſollte / um ſich derſelbigen /
entweder vertheilt in unterſchiedlichen Squa⸗
dronen / oder beyſammen / wie es der Sachen

Gelegenheit erfordern moͤchte/ unter einigen

wolerfahrnen Oberhaͤußtern / Commandoͤren
und Capitaͤnen / welche die reſpective Collegi⸗
en von Zeit zu Zeit darzu ernennen wuͤrden /
vor und in der Straſſe von Gibraltar und in

der Mittellaͤndiſchen See / an Orten und

Enden zuů gebrauchen / wo es fuͤr das Land am

meiſten dienlich ſeyn / und den Raͤubern der

Deßwegen ſollten zu einem Anfange fuͤr
das erſte achtzehen Kriegsſchiffe außgeruͤ⸗
ſtet / und nochvor dem naͤchſtkuͤnfftigen erſten
Martii fortgeſchickt werden / um die andern / zu
Cadix anzutreffen / ſolcheaber ſolten montirt /
bemannt und eingetheilet werden / wie folget :
das Admiralitaͤts⸗Collegium zu Roterdam

ſolte geben r . Schiff / mit 40 . Stuͤcken und 17 ) .

Koͤpffen; 1. mit 36, Stuͤcken und 150 . Koͤpf⸗
fen / und noch 1. mit 34 . Stuͤcken und 140 .

Koͤpffen : Das Admiralitaͤts⸗Collegium zu !

Amſterdam r . mit 66 . Stuͤcken / und 300 .

Koͤpffen ; r . mit J6 . Stuͤcken und 250 . Koͤpf⸗

fen zr. mit 40 . Stuͤcken und 175. Koͤpffen/ und
3. jedes mit zo . Stuͤcken und 130 . Koͤpffen :
Das Admiralitaͤts⸗Collegium in Seeland

auch z . montrit und bemannt wie deß Collegit
zu Roterdam ſeine : Das Admiralitaͤts⸗Col⸗

legium imMorder⸗Quatier r . mit 44 . Stuͤ⸗
cken / und 180. Koͤpffen / und ꝛ. mit 6 . Stů⸗

cken und 150 . Koͤpffen / und eben dergleichen
3. Schiffe auch das Admiralitaͤts - Collegium
in Frießland . Alle dieſe 18 . Schiffe ſollten
mit gnugſamen Lebensmitteln verſehen ſeyn /
damit ſie auf die 15 . Monate lang auſſerhalb
der Duyns dienen / und nach der hand / wenn
andere geſchickt wuͤrden / zuruͤck entbothen
und abgewechſelt werden koͤnnten / ſo wie es
die Collegia etwan mit geſammter Communi⸗
cation / nach Ihrer Hoch⸗Moͤg. Intention /
am bequemſten erachten moͤchten .

Von ſolcher Anzaͤhl ſollten 12 . Schiffe
wuͤrcklich in z; Schwaͤdronen vertheilt in der

Enge der Straſſe / beyGibraltar oder in der

Mittellaͤndiſchen See / in die daͤnge und in die

quaͤre agiren / ohne einzige Beſchraͤnckung /
aber doch auſſerhalb dem Archipelago verblei⸗

ben an ſolchen Orten und Enden / wo die

Oberhaͤupter es nach Gelegenheit und um

Nachricht von deß Feindes Auffenthalt zube —
kommen fuͤr rathſam befinden wuͤrden / wie

auch die in dem kreutzen benoͤthigte und ge—⸗

braͤuchliche ordre deſto beſſer en acht zuneh⸗
men / deßgleichen auf das ſchoͤn machen der

Schiffe / auf das aufheben der Lebens⸗Mittel
und andere Sachen mehr / darzu gehoͤrig/ zu⸗
ſehen / woruͤber die relpective Admiralitaͤts⸗

Colleg ia ein gewiſſes Concept aufſetzen ſolten .
Dieſe Schwadron ſollte ihre Lebens⸗Mitttel

zu Toulon an Land bringen und aufheben /
theils um der gelegenen Coꝛreſpondentz willen/
in dem man alle viersehen Tage hin und her
Poſt haben koͤnnte / theils auch um die Schiffe
zu klelen und ſchoͤne zumachen / als worzu da⸗

ſelbſt / auf deß Koͤnigs in Franckreich Verguͤn⸗
ſtigung / gar gute Gelegenheit waͤre / allwo

man auch auf den Nothfaͤll eine und andere

Nothdurfft haben koͤnnte .

Weiters ward reſolvirt / daß die uͤbrigens.
Schiffe zwiſchen dem Capo Sanct Vincent

und der vorbeſagten Straſſe von Gibraltar

gebraucht / ihre zugehoͤrigeLebens⸗Mittel aber

zu Cadix in Andaluſien aufgelegt / und auch
die Schiffe ſelbſten / wann es noth thaͤte/ da⸗

ſelbſt auf den Grund geſetzt und ſchoͤne ge⸗
macht werden ſollten .

Uber das ſollte von ſolcher vorhabenden
Schiffsruͤſtung durch Ihre Hoch⸗Moͤg . den

Koͤnigen in Franckreich und Spanien
Nachricht gegeben / und ein jeglicher erſucht
werden / daß ſie den Gouverneuren in erwaͤhn⸗
ten Plãätzen / deßgleichen auch andern Com⸗
mendanten in einigen an der See gelegenen
Staͤdten und inſonderheit zugleich den Vice .

Roys , oder Statthaltern auf den Inſulen in

der Mittellaͤndiſchen See ordre gebenwolten /

1664 .
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Staats⸗Geſchaͤffte. 369

ren General⸗Staten Verſammlung ein / wel⸗ 166 . r .
chen Ihre Hoch⸗Moͤgin Berathſchlagung Seeraͤuber
zogen und ihnen ſo weit gefallen lieſſen / daß verordne⸗

ſie ihn fuͤr eine Inſtruction annahmen und
ken Flotte⸗

3
Denckwuͤrdiger Geſchichte.

daß ſie ermeldte Schiffe in ihre Haͤven frey

einlauffen laſſen / undihnendieſes vergoͤnnen

E ſollten / daß ſie ihre Lebensmittel und Noth⸗
durfften / ohne Zoll und einige andere derglei⸗

1 ——rñ. —
— 1664 .
—

Mittel
woher ſie

zu ſolcher

Flott e zu

nehmen .

chen Beſchwerde / frey und ungehindert an

Land bringen / und auch alſo wiederum zu

auch in allem / was ſie noͤthig haben moͤchten /
die behuͤlffliche Hand zu biethen / in Anſehung
ihrer wieder den allgemeinen Feind vorhaben⸗
der Dienſte . Eben alſo ſollte auch an den

Großherzog zu Florentz / an die Republie
Genna und an den Großmeiſter zu Maltha

geſchrieben werden .

Dieweil aber eine ſo koſtbare Außruͤſtung
und Unterhaltung ſo vieler Capital⸗Schiffe /
uͤber und ohne ſo viel andere / deren man zur

Sicherheit anderer Orte / wo dieſe Lande zur
See hin handelten / von noͤthen haͤtte/
auß den ordinar einkommenden Mitteln der

AdmiralttaͤtsjCollegien nicht zufinden /ſo

waͤre beſchloſſen worden / die extraordinar

tiger geit gehaben wuͤrden / fortgehenzulaſſen /

wie auch andie jenigen Provinzien / ſo mit

ihren hiebevor zur Beyhuͤlffe für die Seeſa⸗
chen verwilligte Conſenten noch ruͤckſtandig
waͤren / zuſchreiben / daß ſie ihre Reſtanten

Schiffe abholen moͤchten / nebenſt dem ihnen
Reyter und Jan Cornelis Meppel ; Deß

einkommende Mittel / ſowie ſie zu gegenwaͤr⸗

beſchloſſen / laut welcher dann zu Ober⸗
haͤuptern uͤber dieſe Flotte ernennet wurden

der Vice⸗Admiral Michael Adrians de

erſten Vice⸗Admiral war der Commandoͤr
Gidron de Wud / und Schultz bey Nacht !

der Capttaͤn Wilhelm von der Saen : Deß
andern Vice⸗Admiral aber war der Schulz

bey Nacht Aert von Nes / und Schultz bey

Nacht der Capitaͤn Haxwand / und uber die .

ſe alle ward dem Herrnde Reyter das Ober⸗

Commando zuerkannt . Das Kendevous ,
oder den Sammelplaß / ſollten die Schiffe /
wann ſie von ihrenAdmiralttaͤtenfortgeſchickt
worden / und einander und die Hoofden nicht

antreffen koͤnnten / zu Cadir in Andaluſien
haben / und von darauß dann kreutzen außge⸗

hen / wie oben erwahnet worden . Uber das

war noch einer und anderer Unterricht darbey
wie die Oberhaͤupter ſich bey Verwaltung der

Juſtitz im Kriegsrathe / deßglejchen bey Ero⸗

berung eines und deß andern Tuͤrckiſchen
Raubſchiffes / wie auch / wann ſie ein Chriſtli⸗
ches Kriegs oder KaufffahrdeySchiff in

ehiſtens wuͤrcklich ablegen wollten : Dennnder See antreffen moͤchten/ zuverhalten ha⸗
was anlangte die Außſchreibung einer Peti⸗ ben ſollten . Ohne dieſe Inſtructton ward

ihnen noch abſonderlich anbefohlen / daß/
wenn ſie nun wurden in die Mittellaͤndtſche

tion durch alle Provinzien zu einer Summe
von ſechs mal hundert tauſend Guͤlden /

ten in

Tuͤrck.

Der Staat
haͤtte gern
auch ande⸗

LeEhriſtl .
Potenta⸗

Buͤndnuͤß
wieder die

Seeräuber

um ſolche zu dem ende anzulegen / ſolche waͤre

von allen Provinzien abgeſchlagen worden .
Anlangend die naͤhere Verbindnuß mit

Engelland / Spanien und §ranckreich /
hierauf kamen die von den geſammten Admi⸗
ralitãten im Haage anweſende Committirte /
am6 / 16 . Fe br. mit ihrem Guttachten bey den
Herren General⸗Staten ein / daß ſie ſolche fuͤr
zutraͤglich befuͤnden / und zu dem Ende ein

Anfang koͤnnte gemacht werden / wann ein

jeder Koͤnig oder Staat 12. regulirte Kriegs⸗
ſchiffe / auf z . oder 4 . Jahre lang / hergaͤbe/
ſonder einige Diverſion / oder Interruption /
um ſelbige inne bleiben und conſumiren zulaſ⸗
ſen ; Nach denerſten J . Monaten / wenn dte⸗

ſe Convention gemacht worden / koͤnnte ſolche

Contribution / nach Gelegenheit wiederum

vermindertwrden . Keiner von den Bunds⸗
genoſſen ſollte mit dieſen Barbaren einigen
Frieden eingehen noch ſchlieſſen / es waͤre thm

ſaͤmmtliche Bundsgenoſſen

See gekommen ſeyn / ſie denim verwiechenen

Jahre voran geſchickten Commiſſarium
Mortaigne zu ſich auf die Flotte nehmen / ſo
dann nach Algier ſegeln / und dafelbſt von

der Regierung fuͤr den jenigen Schaden / ſo
deß hieſigen Staats Einwohneren / dem

juͤngſt gemachten Tractate zu wider / zufuͤgt
worden / ſatisfaction und reparation begehren
ſollten . Die Herren General⸗Staten wur⸗

den noch weiter ſchluͤſſig/ daßermeldter Com⸗

miſſarius Mortaigne noch naͤher ſollte befeh⸗
licht wekden / das jenige / was ihm in ſeiner
mitgegebenen Inſtruction auferletzt worden /

præciſe und genan hinaußzufuͤhren / die Zett
der dreyen Wochenaber / ſo man ihm geſetzt
haͤtte / auf deren von Algier reſolution zu

warten / ſollte hiermit auf d. oder 1o . Tage
verkuͤrtzt ſeyn / und falls die Tractaten keinen

Fortgang haben möoͤchten/ der Vice⸗Admital

de Reyter auf Befehl / welchen er vondem
Commiſſatio Mortaigne ; Krafft Ihrer Hoch⸗dann fuͤr die

Moͤg. Inſtruction / empfangen würde / mit

deß Landes Schiffen ſo / wie es in erwaͤhnter
Inſtruction enthaͤlten ſtuͤnde/ agiren / und der

Commiſlatius dennoch nichts deſto weniger
die Tractaten / beyguter Gelegenheit / mit

Hüuͤlffe der Waffen / ſeiner Inſtruction ge —

maͤß/ fortſezn . Unterdeſſen ſollte auch mit ̃

eheſtem dem Commillario nuch Cadix / Mal⸗

laga und Alicanten zugeſchrieben werden /
daß deß Staats Flotte gleich mit dem Anfan ,

i frey Schiff / frey Gutt / und daß ſie alle
ö ſammt darinnen mit begreiffen ſeynſollten /

8 verſprochen worden ; wobey noch einige ande⸗
5 re Puncten und Præcautiones mehr mit be⸗

dungen waren . 3

Den ! 16/26 . Febr . brachten gemeldte Her⸗
ren Committirte auch einen Aufſatz und Ent⸗

wurff der Inſtruction / ſo den Oberhaͤuptern /

Commandenren und Capitaͤnen bey dieſer

Flotte ſollte mit gegeben werden/ in der Her⸗

Juſtructt⸗
on fuͤr die

Oberhaͤup⸗
ter auf der

ſmrieder bie

Tuͤrck ſche

4 FCCC
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ge deß Monats Nartii fertig ſeyn wuͤrde/ mit

dem erſten gutten Winde von hier abzuſtoſſen
und er bey Ankunfft der Flotte / ſich auf deß
Vice⸗Admirals de Reyter Schiff begeben
ſollte / um Ihrer Hoch⸗Moͤg . ordre und Be⸗

fehlen eigentlich und genau nachzuleben und

ſelbige ins Werck zurichten . Hierbeneben
wurden die Herren von Holland zugleich

miterſucht / daß ſie die zu Loͤſung der Chriſten⸗
Schlavenverordnete Gelder auf deß Landes

Schiffe vertheilen laſſen wollten / damit /
wann die Tractaten fortgehen ſollten / ſelbige
dem Commillario zu handengeſtellt / und als⸗
dann / der gebuͤhr nach / angewendet werden

koͤnnten .

Der Koͤnig in Franckreich ſchrieb / we⸗
gen Außruſtung dieſer Flotte / an Ihre Hoch⸗
Moͤg . ein beſonders Lobbrieflein / und ver⸗

ſprach darinnen / ſolchen Schiffen in ſeinem
Gebiethe alle Gunſt und Foͤrderung zu er⸗

weiſen .
So haͤtten auch die Herrn Buͤrgermeiſtere

und Rath der Stadt Hamburg allſchon im

verwiechenen Jahre / dem Herren Auzma /
als der Hanſeſtädte gewoͤhnlichem Reſiden⸗
ten allhie im Haage / Credentz⸗ſchreiben
Uberſchickt / und ihn darinnen bevollmaͤchtiget /

Ihren Hoch⸗Moͤg . beyzubringen / daß die

Stadt Hamburg zu der neuen Schiffsruͤ⸗
ſtung wieder dieBarbaren das ihrige mit

beytragen wollte / mit bitte / ſie wolltenihnen
die alte vertraute Freundſchafft mit der Statt

Hamburg anbefohlen ſeyn und ſich herauß
laſſen / wie hoch ihr Antheilzu ſolcher Schiffs⸗
rüſtung ſeyn ſollte / damit der ihrigen Kauff⸗
fahrdey⸗Schiffe unter Ihrer Hoch⸗Moͤg .

Flag ge und Convoy ſicher auß⸗ und einfah⸗

renduͤrfften . Dieſes war fuͤr Hamburg eine
delicate und angenehme Sache / denn hie zu

Lande war man wegen einiger extraordinar

Außgaben / um die Unkoſten zu tragen / be⸗

ſchwert . Zu Hamburg begehrten die Kauff⸗
leute / daß alles auß der Kaͤmmerey und von

der Stadt ſollte gegeben werden / und mach⸗
ten die zur See handlende Kauffleute den

Haͤndwerckern und anderen Buͤrgern weiß /
wann die Handelſchafft auf der See verſi⸗
chert waͤre/ daßein jeglicher allda ſeine Wah⸗
ren und Arbeit beſſer an den Mann bringen
und ſeine Koſt leichter gewinnen koͤnnte/ da
ſonſt ſie alle mit einander leiden muͤſſten . Aber
die Verſtaͤndigſten ſahen wohl / daß dieſes
nicht allein / ſondern die ſchlechte Zeiten und

der uͤberall eingeriſſene Geld⸗Mangel Urſa⸗
che waͤren/ daß die Handelſchafft ſo abnähme !

Denn ob ſchon / ungeachtet det Gefahr zur

See viel Kauffmannswahren auß Spani⸗
en und anderen Orten / einkamen / ſo fand ſich
doch niemand / der ſie kauffen wollte / und muſſ⸗
ten ſolche endlich um geringeren Preyß da⸗

hin gegeben werden / als ſie waren eingekaufft
worden .

daß ein jegliches Schiff / welches unter der

Convoy fahren wuͤrde / ein gewiſſes LaſtGeld
ſeiner groͤſſe nach bezahlen ſolte : Aber die

Kauffleute / weil ſie deſſen gern uͤberhaben
geweſen waͤren / ſagten / auf ſolcheWeiſe wuͤr⸗
de man im Haage wiſſen / wie viel Schiffe
von Hamburg nach Spanien und der

Straße fuͤhren . Es ſtuͤnde nicht / daß man

die Vielheit der Hamburger Schiffe dem

Neid / oder die Wenigkeit derſelbigen der

Verachtung vorlegen ſollte : Die Schiffe /
welche nach Mallaga fuͤhren / lieffen um

keiner andern Sachen willen / als nur um Zim⸗
mer⸗Holtzoder Faß Tauben / auß / und

dieſe koͤnnten kein ſonderliches Laſt —
Geld geben. Alſo war man geneigter / ein

gewiſſes Stuͤcke Geldes fuͤrdas gantze Jahr
zuerlegen .

Allhie zu Lande ſonne und tichtete man

nicht weniger auf das Stücke der Handel —
ſchafft : Denn man gedachte / was der Stadt

Hamburg ( auß Mangel der Convoy und

Beſchuͤtzung ) an der Handlung abgienge /
das wuͤrde hieſigem Staat dargegen zuwach⸗
ſen . Dieweil man aber gleichwol von ſelb⸗

ſten die Frantzoſen und Engellaͤnder zumBey⸗
ſtand wieder dieſe Seeraͤuber erſuchen laſſen
wollte / ſo ſchiene auch das jenige / was auch
nur von der Stadt Hamburg mit bey getra⸗
gen wuͤrde / ſo gar unbequaͤm nicht zuſeyn /
wann es nur einiger maſſen mit dem Vorthei⸗

le / den Hamburg davon habenwuͤrde / in der

Proportion uͤbereinkaͤme . 88
Der Herr Airzma meldte ſich bey den Her⸗

ren General⸗Staten / imJanuario/ diſer Ge⸗

ſtalt an : Dieweil Ihre Hoch⸗Moͤg ſich zueiner

neuenSchiffsruͤſtund Beſchirmungder Han⸗
del ſchaft / wieder die TuͤrckiſcheRaͤubereyẽent⸗

ſchliſſen / und hierzu nicht allein die benachbar⸗
te mächtige Koͤnige auf muntern und anrei —

zen / ſondern auch den gutten Willen ſpuͤhren
laſſen wollen / mit der Stadt Hamburg deß⸗
wegen in Handlung zu tretten / ſo wie es / der

alten und vertreulichenFreundſchafft gemaͤß /

billig ſeyn wuͤrde ; So haͤtte er Befehl / von

Ihren Hoch⸗Moͤg . zu vernehmen / was von

ſehung ihrer geringen Proportion gegen die

vorgedachte groſſe Monarchen / in aller Bil⸗
lichkeit / abgefordert werden moͤchte/ er ver⸗

ſaͤhe ſich einer gůnſtigen Erklaͤrung / wie und

auf was Weiſe und Beſchaffenheit Ihre
Hoch⸗Moͤg ermeldte Statt zu der Schiffs⸗
ruͤſtung / oder deren Unkoſten / wollten mit

beykommen laſſen / damit man ſich alsdann /
auf angehoͤrte Forderung / gebuͤhrender maſ⸗
ſen erklaͤren koͤnnte .

Die Herren General⸗Staten begehrten /
die Stadt ſollte ſich zu etwas anerbiethen :
Der Herr Aitzma aber gab zur Antwort / die
Art und Eigenſchafft deß Contrahirens braͤch⸗
te die

threntwegen der Stadt Hamburg / in An⸗

— —
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andere aber dann bieten muͤſſte. Hierauf
kam es zu einer Conferentz / worzu der Herr

Huygens und andere Herren Deputirte auß

Ihrer Hoch⸗Moͤg. Verſamlung bevollmaͤch⸗

tiget wurden . Der Herr Aiczma brachte

vor / daß die Herren zu Hamburg verlangten
ihre Schiffe unter den Schutz der Convoyen

hieſiges Staats nach Weſten fahren zulaſſen /
und dannenhero zu wiſſen begehrten / wasnach
Proportion ihrer wenigen Schifffahrt / die

ſich weiter nicht / als biß nach Spanien und

Portugallerſtreckte / von ihrer Stadtgefor⸗
dert werden moͤchte . Denn von Franckreich
und Engeiland wuͤrdenja mehr nicht / als

von jedem 12 . Fregatten / begehret / und von

dem hieſigen Staat ſelbſten wuͤſſte man an⸗

derſt nicht / als daß er wuͤrcklich nur 12

fe auf dahin fort ſchicken wuͤrde : : Franck⸗
reich / Engelland und der hieſige Staat

koͤnnten die Räuber wol bekriegen und däm—⸗

pffen / ohne etwas von Hamburg zu fordern ;
Darum ſollte dieſer Staat in der That wei⸗

ters nichts thun / als nur ſchlechthin zulaſſen /
daß die Hamburger Schiffe / unter deß

Staats Convoyen / oßne einige neue Unko⸗

ſten oder Bemuͤhung deß Staats / mit fahren

moͤchten . Alſo waͤre nun allein die Frage
und Bitte / Ihre Hoch Moͤg. wollten ihnen

beliebenlaſſen zu ſagen / wie hoch ſie dieſes ge⸗

ringe intereſle ſchaͤtzten / und was ſie haben
wollten / daß die Schiffe von Hamburg unter
deß Staats Convoy und Flaͤgge die See be⸗

fahren doͤrfften ?
Dieſer deß Herren Aitzma Vortrag

ward / dens / 18 . Januarit / den Admiralitaͤts⸗

Collegtis zu ihrem Guttachten zugeſchickt .

Die von Seeland ſchrieben / unter dem i1s /

26 . Januarii / wiederum nach dem Haage
zuruͤck/ daß ſo viel ihnen wiſſend waͤr von der
Handelſchafft und Schifffahrt / die zu Ham⸗

burct getrieben wuͤrde / wie auch von dem

intett ſſe , welches beſagte Stadt bey der Si⸗

cherheit der Mittellaͤndiſchen See hãtte /
ſie vermeinten / daß erwaͤhnte Stadt zn der

vorhabenden Schiffsruͤſtung dreytaugliche
Kriegsſchiffe / als welche eines jeden Admi⸗

ralitaͤts⸗Collegii ſein gebuͤhrendes Antheil
waͤren / hergeben / oder da ſie nicht willens waͤ⸗
re / die Außruͤſtung ſelber zuthun / ſo viel Gel⸗

die

der /als die drey Schiffe zu montiren koſten
wuͤrden / mit beyſchieſſen ſollte / wofuͤr dann

Admiralitaͤts Collegia hier zu dandethun

koͤnnten.
Die von Amſterdam ſchrieben zurůͤck/ ſie

koͤnnten ſich hierauf noch zur Zeit nicht erklaͤ⸗

ren / dieweil Ihre Hoch⸗Moͤg. ſelbſten / ſo viel

ihnen wiſſend waͤre / i Hauptwercke noch kei⸗
ne Anſtalt gemacht haͤtten / weßwegen ſiemit
ihrem gutachten ſo lange anſtehen wallten / biß

von wegen deß Staats in dieſer Sache/ an⸗
langend die Schiffsruͤſtung / ſo auf dorthin
ſollte gerichtet werden / ein gewiſſer und ei⸗

gentlicherSchluß gefaſſet worden / damit ſie

ſich darnach richten / und Ihrer Hoch⸗Moͤg .
begehren ein gnuͤgen thun koͤnnten / welches /
ihrem Ermaͤſſen nach / am fuͤglichſten in dem
nächſtkuͤnfftigen Februario wuͤrde geſchehen
koͤnnen/ als zu welcher Zeit die Herren Depu —
tirte der reſpective Admiralitaͤts⸗Collegien
einander in den Haag beſchieden haͤtten/
um ſich / wegen Vollziehung der jenigen Re⸗

ſolution / welche Ihre Hoch⸗Moͤg. in Sachen /
die Mittellaͤndiſche See betreffend / allbe⸗

reits genommen / oder noch nehmen moͤchten/
zuſammen mit einander zubereden .

Als nun nachgehends die Herren Commit⸗

tirte von allen Collegiis im Haage erſchienen

waren / gaben ſie / am 12/22. Februarti / ihr

guttachten bey der Generalitaͤt ein / und auf

Schif⸗ dieſes ward / den 15/ 25 . Februarü hernach /

von Ihren Hoch⸗Moͤg. die Reſolution ge —

faſſt / daß mit dieſer Sache ſo lange ſollte inne

gehaͤlten werden / biß man zuvor mit den be⸗

nachbarten Koͤnigen oder Staten ſich / wegen

Conjunction der See⸗machten / und wie man

ſelbige wollte agiren laſſen / vereinigethtte /

woraͤuf dann mit eintraͤchtiger Bewilligung
zugleich auch mit der Stadt Hamburgkoͤnte
tractiret werden / was ſie zu ihrer Commerci⸗

en Sicherheit an bewuſſten Orten / mit beytra⸗

gen ſollte / oder / da ſchon die erwaͤhnte Con⸗
junction der Kriegs Flotten keinen Fortgang

haben und nachbleiben moͤchte / ſollte dennoch

zwiſchen dieſem Staat und der Stadt Ham⸗
burg abſonderlich tractiret / und / was ſie ne⸗

benſt dem hieſigen Staat / zu Vertreibung
der Tuͤrckiſchen Raͤuber / hergeben ſollte /
dem Herren Aitzma zu wiſſen gethan wer⸗
den / damit die Herren Buͤrgermeiſtere und

Rath der Stadt Hamburg ſich darauf be⸗

dencken / und alsdenn gegen Ihre Hoch⸗Moͤg.
naͤhere Erklaͤrung thun laſſen koͤnnten / was

ſie / auf allen Fall / damit ihnen entweder

Conjunctim und ins geſammt mit den Be⸗

nachbarten Koͤnigen und Staten / oder / bey

Anſtehung deſſen / abſonderlich mit dieſem
Staat allein / tractiret werden moͤchte/ zu der

einen oder anderen Schiffsruſtung zu geben
gedaͤchten / damit man alsdann gebuͤhrende

Anſtalt darnach machen koͤnnte .

Der Herr Autzma that hierbey /
im Namen der Stadt Hamburg / den

Herren General - Staten dieſen Vor —

ſchlag.
1. Sollten Ihre Hoch⸗Moͤg. ver⸗

ſprechen / daß die Hamburgiſche Schif⸗

fe / wenn ſie ſich bey deß Staats Convoyi⸗
rende Kriegsſchiffe finden und einſtellen
wuͤrden / durch dieſelbige eben und gleich⸗
wie die von den vereinigten Niederlanden /
in und duͤrch die See nach Portugall /
nach der Bochte / nach Spanien und

der Mittellaͤndiſchen See / auf der Hin⸗
und Herreyſe /convoyiret und wieder die

Tuͤrckiſche Seeraͤuber beſchuͤtzet werden ſoll⸗
ten .
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2 . Daferne Ihre Hoch⸗Moͤg .wolmit den
Raͤubern zu Algier / Thunis / Tripoli /

ten / einigen Vergleich treffen ſollten ; So
ſollten ſie die von Hamburg mit einſchlieſſen /
und deſſen Nutzen nicht weniger / als die von

den vereinigten Niderlanden / genieſſen
laſſen : Wofern auch die von Hamburg / in⸗

nerhalb den dreyen Jahren / wieder ſolchen
Aecord / Gewalt leiden und beſchaͤdiget wer⸗

den moͤchten / ſollten ſie eben als wie die von

den vereinigten Niederlanden beſchirmet und

vertheydiget werden .

3. Dafern auch einiges Schiff oder Schif —
fe von Hamburg / auf der Hin / oder Herreyſe /
in der See / oder anderer Orten unter weges /

angetroffen wuͤrden/ ſollten ſie / wann ſie es

begehrten / gleicher Weiſe der Convoy ge —

nieſſen / auch alle mahl / ſo wohl von den

Kriegs⸗als anderen Kaufffahrdey⸗Schiffen
beſt⸗moͤglichſt defendiret und beſchuͤtzet wer⸗

den .

4 . Fuͤr ſolche Convoy / Einſchlieſſung und
was dem anhaͤngig / wollten die Herren zu

Hamburg / einmal fuͤr allemal / drey Jahre
lang / und zwar ein jedes Jahr Ihrer
Hoch⸗Möͤg. fuͤnfzig tauſend Guͤlden ge⸗

ben ; Es waͤre dann / daß Ihre Hoch Moͤg.
indeſſen eher einen Vergleich mit den Raͤu⸗

bern treffen / oder etwann auch weniger /
als zwoͤlff Schiffe / deßwegen in See halten
moͤchten / auf welchen Fall die J0000 . Gül⸗

den / nach Proportion / vergeringert werden

ſollten .
Man blieb aber bey der vorher erwaͤhnten

Reſolution . Der Herr Aitzma reiſete hier⸗
auf ſelber nach Amſterdam / undhatte in dem
Ad miralitaͤts⸗Collegio Andientz / worinnen

er ſo wol dieſen ſeinen Vorſchlag nochmals

wiederholte / als auchzugleich anhielt / daß die
Hamburger Schiffe / welche ſich alle weil

in den Duyns / oder unter der Inſul Wicht
befinden moͤchten / und unter Ihrer Hoch⸗
Moͤg . Convoy und Flaͤgge mit in See gehen
wollten / zum vorauß darunter genommen /
und die Convoyer darzu befehlicht werden

moͤchten.

ches alles in Bedencken / und ſchriebenendlich /

unter dem 1y / 25 . Martiian die Herren Gene⸗
ral⸗Statenihr Guttachten zuruͤck / daß ſie die

Sache nicht alſo beſchaffen befaͤnden / um ſich
deßwegen mit denen von Hamburg in Un⸗

terhandlung einzulaſſen / deßwegen ſie bey
dem / was die Herren Committirte der ſaͤmmt⸗
lichen Admikalitaͤten / den 12 / 22 . Februarü
jůngſthin / fuͤr gut befundẽ / verbleiben wollten.
Zu dem haͤtte das von der Stadt Hamburg
gethane Anerbieten gantz keine Proportion
gegen die Unkoſten / welche dieſer Staat zu

Beſchützung der Schifffahrt und Handel⸗
ſchafft nachobgemeldten Orten/ tragen muͤſſ⸗
te / wie auch nicht gegen den Nutzen / den die

Beſchreibung

Biſerta / und wie ſie Namen haben moͤch⸗ Stuͤcke / ein gantz anderes Anbot wuͤrde

Die Admiralitäts⸗Herren nahmen ſol⸗

zu Hamburg hiervon zugenieſſen haͤtten ;
Weßwegen / ihres Erachtens / in ſolchem

geſchehen / und proviſionaliter vor allen

Dingen veſt geſtellt werden muͤſſen / daß
auch ſie ihre Schifffahrt und Handelſchafft
nach den bewuſtten Orten / auf eben ei⸗

ne ſolche Weiſe / als wie hier zu Lande

gebraͤuchlich iſt / beſchweren / und nicht
allein ihre Schiffe / welche die Straße von

Gibraltar befahren wollten / eben alſo wie
die Einwohner hier zu Lande / bemannen
und außruͤſten / ſondern auch ſich verbin⸗

den ſollten / daß ſie eben die jenige Regulen
und Okdnungen / als wie ſie die Admiral⸗

ſchafft derſelbigen Schiffe / unter und neben

welchen ſie begehren wuͤrden zufahren / moͤch⸗
ten gemacht haben / in Obacht halten / und ſich
der Strafe unterwerffen wollten / falls ſie dar⸗

wieder handelenwuͤrden. Wenn dieſes alſo
verwilliget worden / koͤnnte man ſich / der

Summa / und der Zeit haͤlben/ wiegroß ſel⸗
bige ſeyn / und wie lange ſie waͤhren ſollte /
ſchon naͤhervergleichen / in welchem allem der

Nachbaren interelle ſo weit zubedencken waͤre /
damit neben demſelbigen auch ihr eigenes

moͤchte beſtehen bleiben / in welchem Stuͤcke

ſie dann verhofften / daß Ihre Hoch Moͤg.

gleicher Geſtalt mit ihnen uͤberein ſtimmen
wuͤrden .

Als dieſes in Ihrer Hoch⸗Moͤg. Verſamm⸗
lung abgeleſen worden / ward es dem Herrn
Huygens und anderen Ihrer Hoch⸗Moͤg .
Deputirten wiederum uͤbergeben ; Die von

Holland aber nahmen nichts deſto weniger
alles auf ſich / und alſo ward dieſes gantze

Werckauf die lange Banckgeſchoben . Un —

terdeſſen rieß der Wiederwill und Mißver⸗
ſtand mit Engelland ein / ſo daß endlich auß
allem miteinander nichts ward / und deſſen
ungeachtet konnte man doch ſchon alle weile

auß dem Guttachten der Admiralitaͤt zuAm⸗
ſterdam / als welche unter allen Admiralitaͤ
ten die Provincial⸗Direction und das meiſte
zuſagen hat / gar wol ſehen / daß keine Hofnung
da waͤre / als obman die Stadt Hamburg
etwas wollte genieſſen laſſen / welches zube⸗
fuͤrchten/ dz es hier zu dande der Handelſchafft
als der Seele dieſes Staats / einigen ſtoß
und Hindernuͤß geben moͤchte / ſintemalen
man viel redens hoͤrte/ daß die Beſchwerung
auf die Wahren zu Hamburg gar geringe /
hier zu Lande aber groß waͤren / und darum
wird in der Admiralitaͤts⸗Herren zu Amſter⸗
dam ihrem eingeſchickten Guttachten auch
von einer Gleichheit der Beſchwer⸗
den zu Hamburg / wie nicht weniger
von dem Bemannen und Außruͤſten
der Hamburgiſchen Schiffe geredet .
War alſo dieſes aufſchieben / anlangend
ſo wohl die Einſchlieſſung der Hambürgi⸗
ſchen Schiffe in den zukünfftigen Frleden /

— —

Niderlände
1664.

Endlich
wird gar
nichts

drauß⸗

als die



1664 .

daran .

55 Mittler weile lieſſen die Admir alitaͤten / und

öpnerel, zwar eine jede an ihrem Orte fuͤr ſich und an

Mrrer ihrem zuerkannten Antheile / die Kriegs⸗

iftfertig . ſchiffe / ſo nach der Straſſe und dem Mittel⸗

Oer Com - ben⸗ Dahingegen kam der Comandeur

mendeur Tromp / welcher / als Schultz bey Nacht / eine

Tromp Zeit her eine Schwadrone von 6. deß Staats

kommt mit Kriegsſchiffen in dem Mittel⸗Meere wie⸗

11 der die Tuͤrckiſche Seeraͤuber gefuͤhret hatte /
prpſene für ſeine Perſon / und mit noch 2 . andern

vonda' rr Kriegsſchiffen von dorten wieder heim / und

wi der ſin den Cexel ein gelauffen“ mit ſich bringend

hetm. die 2. beym Außgange deß zuruͤckgelegten

Jahrs gemaͤchte Tuͤrckiſche Pryſen / und den

mehtgemeldtenEngellaͤndiſchen Kauffahrer/
die Handmaid genannt / mit Früchten bela⸗

den / den er den Tuͤrckenwieder abgejagt hat —
te / und die Herren General⸗Staten anitzo /
auf deß Engellaͤndiſchen Extraordinar - En⸗
voyens / oder / Reſidentens / Anſuchen / in Frey⸗

heit ſtellten .

Die Flotte!. Wenige Tage nach deß Herren Tromps
nach dem Ankunfft / naͤmlich den 17/27. Aprilis / ward

Mittel⸗das Schiffsvolck auf deß Herren von Mep⸗

Iaft un pel Schwadrone ⸗ durch die Herren Commit⸗

in See .
tirte Raͤthe der Admiralitaͤten von Weſt⸗

Frießland und den Nord⸗Quartier in dem

Texel / zum zweyten mahle gemuſtert / und

darbey befohlen /ſo bald Wetter und Wind .

dienlich / See zu kieſen / welches ſich doch eher
nicht / alß erſt auf den 26 . dieſes ( 6. Majt )

ſchicken wollte / da der Herr Vice⸗Admiral

von Meppel / mit einem Nordlichen Winde /

Staats/Geſchäͤffte .

als die Beſchuͤtzung derſelbigen unter deß
Staats Flaͤgge / anders nichts / als eine

hoͤfliche Entſchuldigung und Verweigerung .
Die Herren zu Hamburg rüſteten endlich

Meere gehenſollten / eyffrigſt zuruͤſten· ſo

daß beyde Schwadronen / als deß Vice⸗Ad —
mirals de Reyter im Flie / und deß von

Meppel im Texel / ſchon zu Eingang deß
Aprilis zum außlauffen fertig lagen / und

nur auf gutt Wetter und ordre darzu warte⸗

hinauß in Seelief / mit nehmend 1r . Kauff⸗

fahrdey⸗ſchiffe / mit welchen und den Kriegs⸗

ſchiffen er den Lauff nach den Hoofden fort —

ſetzte / und zwar mit wenigem Segel / um den

Herren Vice⸗Admiral de Reyter einzuwar⸗

ten / weil ſie vermeinten er wuͤrde dieſen Tag
auch auß ſeinem Haven außgelauffen ſeynz

Derſelbige Wind aber wollte ihn ſo nicht auß
dem Flie laſſen / und konnte er mit ſeiner

Schwadrone und einigen Kaufffahrdey⸗

Schiffen erſt den 28 . Aprilis (8. Mafji) gegen

Abend unter Segel gehen und dem von

Meppel auf Cadix nachlauffen / von deren

Aukunfft und weiterm vornehmenunter den

Spanniſchen Geſchichten ein mehrer Be⸗

richt einzuholen .

RR

DenckwuͤrdigerGeſchichte .

fuͤr ſich ſelbſten ein Convoy - Schiff / und

nach dieſem nocheines / auß / und thaten wol
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Dieſe Flotte war nun in See und mit der⸗

ſelbigen die bißher wegen ihrer Außruͤſtung

gehabte Muͤhe und Sorgfalt den Herrn

General⸗Staten kaum vom Halſe kommen /
da fand ſich ſchon wiederum eine andere und

noch wichtigere herbey : Dann deß Parla⸗
ments in Engelland / und zwar deß Unter⸗

hauſes / Reſolution / welche es einmahl der

Commercien halben genommen und dem Koͤ⸗
nige vorgetragen hatte / erweckte hier zu dan⸗

de nicht geringenverdacht / daß man mit ſelbi⸗

ger Nation wol in Ungelegenheit verfallen

doͤrffte/ ſonderlich / wenn Se . Maji . durch
das Parlament zum Krrege ſollte angetrie⸗
ben werden . Und ob man wohl einer ſeyts

ſich/ deß Koͤnigs und ſeiner Inclinatien hal⸗
ben / verſichert halten wollte / daß Se. Maj.
gantz anders Sinnes waͤre und es darzu nicht

kommen laſſen wuͤrde / ſo war doch anderer

ſeyts auch dieſes zu bedencken / daß es ſich

wol zuweilen zutruge / daß ein groſſer Mo⸗
narch oͤffters reſolviren und den jenigen fol⸗

gen müſſte / welchen er nichts verſagen koͤnn⸗
te noch duͤrffte / ſo daß manchmal der beſte

Rath zurüͤck ſtehen muͤſte. Darum waren

nicht allein die Herren General⸗Staten in

ihrer Verſamlung / und nebenſt dieſen zugleich
die Herren Provincial - ⸗Staten von Hol⸗

land und Weſt⸗Frießland an ihrem Orte

allhie im Haage zu der Zeit in eyfferigſter

Berahtſchlagung begriffen / ſondern es wur⸗

den auch die Admiralitaͤts⸗Collegia daher
beſchrieben / und in deſſen eylends noch t5 .

andere Kriegsſchiffe fertig gemacht / den auß

Oſt⸗Indien erwaͤrtigen RetourSchiffen

entgegen zugehen / und ſie mit ihrer ſehr rei⸗

chen Ladung in Sicherheit zubringen : Die

Haͤringsbuyſen ſollten in gleichem mit gnug⸗

ſamer Convoy verſehen werden / und die auß

der Straſſe und andern Orten auß dem

Weſten kommende Schiffe wurden durch

Jachten und Gallioten unter weges gewar⸗

net / daß ſie ihren Lauff nicht durch den Canal

ſondern hinter Engelland um nach dem Va⸗
terlande nehmen ſollten .

Nichts deſto wentger lieſſen die Herren

General⸗Staten hierbey zuvor auch etliche

Committirte auß ihrem Mittel mit einigen

Herren Beamten von der Gſt⸗und Weſt⸗

Indiſchen Compagnie in Conferenß tret⸗

ten / um von denſebigen zuvernehmen / ob ir⸗

gend ein Vergleich in dieſem Stücke / die

Commercien an einem und andern orten

betreffend / welcher halben die Engellaͤnder
wieder die Einwohner hie zu Lande ſtreit erre⸗

genwollten / zu treffen ſeynmoͤchte; Dieſe
aber brachten dargegen vor / daß ſie mehr
nicht ſuchten / als ihr Recht zubehaupten /
und das an ſolchen Orten / wohin ſie alle⸗

zeit gehandelt haͤtten / welches dann auch
die Engellaͤnder ſelbſten an unterſchiedli⸗

chen Orten wieder die Niederlaͤnder practi⸗
cirten .
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Den 4/14 . Majt / hielten die Herren De⸗
putirten von der Provintz Holland / auf ab⸗

ſonderlichen Befehl ihrer Herren Principalen
in Ihrer Hoch Moͤg. Verſamlung / mit wich⸗

tigen Urſachen / an / daßaufs ſchleinigſte /
duͤrch die reſpoctive Admiralitaͤts Collegia /
nach Porportion ihrer unter ſich habenden
und gewoͤhnlichen Außtheilung / eine Anzahl
von zorgutter Kriegsſchiffe außgeruͤſtet und
in See gebracht werden moͤchte / um da —

mit eins theils den Mangel der Admiralttaͤts⸗
Collegien in Seeland und Frießland bey
dem nach der Mittellaͤndiſchen See / u unter⸗

druckung der Tuͤrckiſchen Raͤuber und zu
Beſchuͤtzung der groſſen Fiſcherey oder Haͤ⸗

ringsbuyſen / dieſer Lande⸗ außgeſchickten
und verordneten Kriegsſchiffen / zu erſetzen /
wie auch andern theils im Canale und auf

ben Portugieſiſchen Kuͤſten zukreutzen /
zu Verwehruͤng der Raubereyen / ſo daſelbſt

durch die Spaniſche Commiß⸗fahrer / dem

See⸗Tractat zu wieder / und den hieſigen

nachPortugall handelnden Einwohnern zu

groſſer Beſchwerde / veruͤbet wuͤrden. Ne⸗

ben dem hielten die Herren Deputirten weiter

an / daß zu Auffbringung der zu ſolcher Extra -

ordinar-Schiffsruͤſtung erforderten lnkoſten

eine Petitibn auf eine Million Guͤlden auß⸗

geſchrieben werden moͤchte.

Dieſer Vortrag ward alſo bald dem Her⸗

ren Huygens und andern / auß Ihrer Hoch⸗

Moͤg. Mittel / zu dem Seeweſen deputtrten

Herrenzu berahtſchlagen übergeben / auch mit

den allhier erſchienenen Herren Committir⸗

ten der Admiralitaͤten zu Roterdam / Am⸗

ſterdam und im Nord⸗Guartier in Con⸗

ferentz getretten / ſo dann / am 6 / 16 . Maj /
deß Herren Huygens und der andern Herren

Deputirten Guttachten hieruͤber angehoͤrt/
und darauf / nach fernerer der Sachen UÜber⸗

legung/ fuͤr gutt befunden / daß/ ohne die or⸗

dinar - Convoyer / oder kreutzende Kriegs ,

ſchiffe / ſo allbereits nach der Mittellaͤndiſchen
See geſchickt worden/ und die den erwaͤrtigen

Gſt⸗Indiſchen RetourSchiffen entgegen

gehen follten / wie auch ohne die / welche das

Admiralitäts⸗Collegium in Seeland noch

darbey ſchicken muͤſſte / von allen Admirali⸗

käts , Collegiis , aufs ſchleinigſte und ſonder

Verzug / eine Anzahl von dreyſſig Haupt⸗

Kriegsſchiffen / montirt mit 40 . biß in 60 . 1

oder 70 . Stuͤcken / und bemannt / nach Be⸗

ſchaffenheit / mit 175 . biß in zoo . Koͤpffen /

oder auch wol ſtaͤrcker / wann esnoͤthig ſeyn

moͤchte / außgeruͤſtet undin See gebracht wer⸗

den follte . Hierbey ward zugleich der Staats⸗

Rath erſucht / den Admiralitaͤts⸗Collegiis

zur Beyhuͤlffe / eine Petition von einer Mil⸗

lion Guͤlden aufzuſetzen / und Ihrer Hoch⸗

Moͤgezukommen zulaſſen / damit ſie ſolche den

geſammten Provintzien zuſchicken und dero⸗

ſelbigen Conſens darzu erſuchen koͤnnten/

alles mit dem Verſtande / daß die beſagte

Beſchreibung Niderlaͤnd .

Million Guͤlden unter alle die Admiralitaͤts⸗1664
Collegia / auf den alten Fuß / naͤmlich unter

5

die vier Collegia fuͤr ein jegliches ein ſechſter
Theil / und fuͤr das Collegium zu Amſter⸗
dam zweene ſechſte Theile / eingetheilet /
und auf ſolchen Fuß auch die Außruͤſtung
der gedachten Kriegsſchiffe reguliret undein⸗
gerichtet / und zu dem Ende an die Admirali⸗

taͤts⸗Collegia geſchrieben werden ſollte / daß
ſie und ein jedes fuͤr ſich ſeinen ihm zukommen⸗

den Antheil / in aller Eyle und ohne einzige

Saumnuͤß / befoͤrdern / auch Ihren Hoch⸗
Moͤg. von Zeit zu Zeit Nachricht geben woll⸗

ten / wie weit ſie in dieſem Stuͤckt kommen

ſeyn moͤchten.

Hiermit verfuͤgten ſich die von denAdmira⸗

litaͤts Collegiis daher geſchickte Herren Com⸗

mittirte wiederum an ihre reſpective Orte zu

ihren Herren Principalen / und bald darnach
gieng es uͤberall in den Seehaͤven / ſonderlich
zu Amſterdam / Roterdam / Enckhuyſen /
Horn / in Seeland und andern Orten /
an ein werben / arbeiten und zuruͤſten / und
das ſo eyfferig und hurtig / als dergleichen bey
Menſchen gedencken noch niemals geſehen
worden . Die Herrn General - Statenſchick⸗
ten auch / auß Vorſorge wegen befuͤrchtender
Ungelegenheit / einige Herren nach dem Briel /

Hellevontſchluyß / Brouwershaven und

andern Orten / um zuſehen / was etwann zu

Beſchuͤtzung deß Landes von noͤthen ſeyn
wollte / zumaͤhlen da man hoͤrte/ daß auch in

Engelland zo . Fregatten mit 50 / 60 . biß
80 . Stüuͤcken außgeruͤſtet wuͤrden ; Weßwe⸗
gen man um die auß der Straſſe erwaͤrtige
reiche Kaufffahrdey⸗Flotte um ſo viel mehr

beſorgt und bekuͤmmert war . .

War die Sorge und der Kummer eine Reiche
Weile her groß geweſen / ſo ward die Freude Rauffflot

noch weit groͤſſer/ als man Gewißheit hatte /
do auß dem

825 8 Mittel⸗
daß die beſagte gantze Flotte von Smirna / Meere

Venedig / Genua und Cadix / zuſammen 6 . laufft in

biß in 57 . Segel / worunter 16 . oder 17 . Schif⸗ Terel
fe von St . Hubes und Liſabon / die auf der ein .

Hoͤhe von Portugall ſich zu gemeldter Flotte

begeben/ gantz unbeſchaͤdigt im Texeleinge⸗
lauffen waͤre / mit ſolcher Flotte dann ( wie
man ſie ſchaͤtzte) wol auf die zwantʒig Mil⸗

lionen ins dand kamen / die fuͤnf Millionen
welche an gemuͤntztemundungemuͤntztem Sil⸗

ber zu Cadix mit eingeladen worden / darzu

gerechnet.
Dieſer herrliche Schatz war nun in genug⸗ Die Ad⸗

ſamer Sicherheit / itzt trachtete man dann mit mitralttä⸗
allem fleiſſe darnach / wie man auch den Oſt⸗ cend

n

8 nach dem
Indiſchen Reichthum unberupfft nach Hau⸗ Haage be

ſe bekommen moͤchte / darum ward mit Auß⸗ ruffen/
ruͤſtungder zu deſſen Einholung verordneten und

Convoy⸗Flotte um ſo viel mehr geeylet / und

von den Herren General⸗Staten abermals

die Admiralitaͤts⸗Collegien auf den /17 .

Juntt / daher nach dem Haage zur Beraht⸗
ſſchlagung / was mit der Extraordinat - Flotte

Die Extta⸗
ordinat -

Flotte

wird zuge,
ruͤſtet.

wann
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Urſache/

Staats/Geſchaffte .

wann ſie gantz fertig ſeyn wuͤrde / vorzuneh⸗
men / und welcher Geſtalt noch eine neue

Kriegoflotte zurichten ſeyn moͤchte / beruf⸗

fen / auch wegen der bevorſtehenden gefaͤhrli⸗
chen Zeiten und Laͤufften/ da die Peſt beretts
im Lande graſſirte und der Krieg demſelbigen
von der Nachbarſchafft her draͤuete / auf den

8 / 19 . Junit / ein Buß⸗ und Bettag außge⸗

ſchrieben .
Mit Außgang deß alten Mayes lieff auch

die beſagte Convoy⸗Flotte / von r5. Kriegs⸗
ſchiffen / unter dem Schout bey Nacht / Her⸗
ren Cornelis Trompen / welchen / wie auch
den neulich heim gekommenen Capitaͤn

Schey / wegenihrer / wieder die Barbariſche
Seeraͤuber / erwieſener gutten Dienſte / die

Herren der Admiralitaͤt zu Amſterdam / we⸗

nige Tage zuvor / und zwar jeden abſonderlich
mit einer guͤldenen Kette beſchencken lieſſen /
gegen dem Norden auß / um zwiſchen Hit⸗
land und Fairſil auf die Oſt⸗Indiſche Re⸗

tour⸗Schiffe zu kreutzen .

Die Extraordinat - Flotte von den 30 .

Kriegsſchiffen war auch bereits meiſtens fer⸗

tig / und nunzu berahtſchlagen / wie und wo⸗

hin ſie vertheilet werden ſollte : Deßwegen
ward / am 11 / 21. Juni / in der Hexren Gene—

ral⸗Staten Verſamlung fuͤr gutt befunden /
daß die Herren von Brackel / und andere

Ihrer Hoch⸗Moͤg, zu den See - Sachen ver⸗

ordnete Committirte erſucht werden ſollten /
ohne Zeit⸗verluſt mit den Committirten der
Admiralitaͤts Collegien ſich zuberahtſchlagen /
und dann ihr Guttachteneinzulifern / an wel⸗

chem Orte / ob auf der Breevertiene / oder

ſonſt anderswo / die bereits fertige Schiffe

ſich aufhalten ſollten / und welcher Geſtaͤlt
man von der Engelländer ihrer Schiffsruͤ⸗

ſtung und Schiffsmacht behoͤrigeKundſchafft
moͤchte haben koͤnnen / naͤmlich wie viel und

was fuͤr Schiffe ſie in See / und wohin ſie
es gemuͤntzt haben/ wie auch was fuͤr Ober⸗

haͤupter über deß Landes Flotte zubeſtellen /
und was fuͤr Inſtruetion denſelbigen mit zu⸗

geben ſeyn moͤchte .
Die Com⸗ Die von den ſämmtlichen Admiralitaͤts⸗

Collegiis anweſende Herren Committirte

kamen hierauf / den ry/ 25 . Junit / mit ihrem
Guttachten ſchrifftlich ein / worinnen ſie die

kuͤm̃erliche Lauffte gegenwaͤrtiger Zeit und de⸗

ren gefaͤhrlicheBeſchaffenheit ſehr eigent und

umſtaͤndlich abmahleten / wovon man / um der

Sachen Wichtigkeit willen / das vornehmſte

daherzuſetzen fuͤr gutt angeſehen : Unter an⸗

deren Rationen und Urſachen aber / warum

die Extraordinar⸗Flotte zu gebrauchen / ſtellten
ſie in dieſem ihrem Guttachten vor / daß der

Staat zu gegenwaͤrtiger Zeit den groͤſſtenund

empfindlichſten Schaden leiden koͤnnte / da⸗

ferne die erwärtige Retour⸗Schiffe unverſe⸗

hens angegriffen und weggenommen werden

ſollten / welches dann / menſchlichem Anſehen
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ſagte Schiffe / die durch ſo weite Reyſe wuͤr⸗

den faul und ſchadhafft werden / auch / weil

ſie eines ſolchen Vorfalls nicht vermuthend ge⸗

weſen / voll geladen / unbeſegelt und mit wenig

geſundem Volck verſehen ſeyn / von einer gut⸗

ten Anzahl zu dem Ende außdruͤcklich außge⸗
růſteter undmitvielemvolckebeſetzterKriegs⸗
ſchiffe / kommend friſch auß ihren Haͤven / und

wol wiſſend / wasfuͤr eine Hoͤhe und Lauffdie
gedachte Retour⸗Schiffe zu halten pflegen /
ſollten angetaſtet werden / worauß dann den

Einwohnern dieſet Lande ein groſſer und un⸗

wiederbringlicher Verluſt zu wachſen / auf der

andern Seyte aber der boßhafftige Getzentheil
Anleitung und Mittel haben wuͤrde/ ſich noch

fernern Uberlaſts zu unterfangen / als wel⸗

cherdurch ſoanſehntlichen Schatz/ der in Ewig⸗
keit nicht wieder zubekommen ſeyn wuͤrde/
darzu angefriſcht und geſteifft worden . Es
koͤnnte zwar die den Retour - Schiffer entge⸗

gengeſchickte Convoy / zuſammt denſelbigen /
wenn ſie bey einander kaͤmen / eine merckliche

Macht außtragen / ſolche aber waͤre keines

weges ſtarck genug / dem Gewalt der jenigen

Schiffe zuwiderſtehen / die alle weil in En⸗

gelland zum außlauffen fertig laͤgen/ oder

dochin ſehr kurtzer Zeit fertig gemacht werden /

und außlauffen koͤnnten / und zwar ſo eylends
und geſchwinde / daß keine Zeit noch einiges

Mittel ſeyn wuͤrde / einige Fuͤrſehung darge⸗

gen zuthun . 8 „„

Ihte Hoch⸗Moͤg haͤtten zur gnuͤge ver⸗ Veil ꝛ.

nommen die ungemeine Zurůſtung zur See

ſo in Engelland auf das eyffrigſte getrteben
und fortgeſetzt wuͤrde / wodurch dann dieſem See ru

Staat rechtmaͤſſige Urſache gegeben worden / ten.
auf ſeiner Hute und in Poſture zuſtehen / da⸗

mit et nicht ploͤtzlich uͤberfallen und mit dem
Schlage gewarnet werden moͤchte/ gleich wie

es die traurige Erfahrung in den juͤngſten mit

ſelbiger Nation gefuͤhrtemKriege/ ſo ſchmer⸗

lich gelehret hätte : Es waͤre auch wolzumer⸗

cken / daß die über auß groſſe Prætenſiones ,

ſo durch die Engellaͤnder von dieſem Staat

inſonderheit aber von der Oſt⸗Indiſchen
Compagnie ohne Schame gefordert wuͤrden /

das rechte und gewoͤhnliche Kennzeichen ei⸗

nes boͤſen vorhabens waͤren / um die Welt

damit zu praͤoceupiren und einzunehmen /
und ihre unbilliche Proceduren / zum wenig⸗

ſten mit einigem Schein deß Rechtens / zübe⸗
maͤntelen .

Zu dem ſo wuͤrde es auch niemand fuͤr kath⸗
ſam befinden / eines weitern ſtreichs zuerwaͤr⸗
ten / nach dem die Engellaͤnder ſich ſchon feind⸗

ſelig erwieſen / und derhieſigen Weſt,⸗Indi⸗
ſchen Compagnie auf und bey Capo - Vetde ,

wo ſelbſt ſie / ſonder jemanden zu moleſtiren /
ihren Handel getrieben / treuloſer Weiſe die

Veſtungen und Schiffe ruiniret und weg⸗

genommen haͤtten / da man eben unterdeſſen

ſich hier zu Lande angeſtellt gehabt / als obman

laͤnder

Weil 2,.

reits fet

haͤtten.

nach / garleichtlich geſchehenkoͤnnte/ falls be⸗ mit dem Staat in der Guͤtte tractiren wollte .
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1664. Hierin käme noch der Engelländer Stoltund

Hochmuth / als welche alle andere Nationen

und inſonderheit dieſen Staat / verachteten /
undmeineten / alle Vortheile auf der See ge⸗
hoͤrten ihnen allein zu / und darum koͤnnten ſie

hieſige Lands⸗Einwohner / daß ſie duͤrch ihren
Fleiß

und Sparſamkeit bey der Handelſchafft
etwas erwuͤrben / vornehmlich aber die alle

Jahre auß denIndien kommende Retouren /
nicht mit gutten Augen anſehen .

Antwort Die Gegenurſachen / ſo man zum Beweiß

Geee einwenden moͤchte ( daß Engelland nichts
ſachen / feindſeliges wieder dieſen Staat / und inſon⸗

warum derheit wieder die Oſt - Indiſche Retour⸗

Engelland Schiffe vornehmen wuͤrde / Weil naͤmlichr.
nichts bö⸗ Der Roͤnig dem Parlament auf ſeinen

men wuͤr

de / un

3 War ˖0

Auf die 1.
Das auf
Worte

nicht zu·

Auf diez

Daß der

Koͤnig in

Eng eand
bald Geld⸗

mittel

finden .
koͤnnte.

hung/ vorgeſchoſſen / und darnach an ihrer

ſes vornen⸗ ungeſktůmen Vortrag eine gar kaltſinnige

Ant wort getheben haͤtte . Weil 2 . keine

Geldinttel angelegt / und 3. das Parla⸗
ment / da es voneinander geſchieden / eher
nicht / als biß auf den zukönfftigen No⸗

vember / beſtellt worden : Dieſe Gegen⸗Ur⸗

ſachen ( ſagten die Herren Committirte in

ihrem Guttachten ) waͤren zwar einiger maſ⸗

ſen ſcheinbar / aber keines weges von ſolchem

Gewichte / daß man darum einige Vorſichtig⸗

keit und Fuͤrſehung/ ſo zur Sicherhett fuͤr die

erwärtige RetourSchiffe gereichen loͤnnte /

unterlaſſen oder aufſchieben ſollte / vornehm⸗

lich da man die darzu dienliche Mittel fertig

und bey der Hand haͤtte/ und worinnen eine

groſſe und unerſetzliche Gefahr ſtecken koͤnnte/

wenn die geringſte Zeit mit rahtſchlagen ver⸗

lohren wuͤrde .

Denn bey dem erſten Einwurffe waͤre zu

bedencken / daß man ſich in ſo wichtigen / ge⸗

faͤhrlichen und nachtheiligen Sachen vor⸗

nehmlich da man vorhabens iſt / ſein Eigen⸗

thum zubeſchirmen / und niemanden zubelei⸗

digen / maſſen das interelle dieſes Staats ein

ſolches auch nicht mit ſich bringt / mit leeren

Worten gar nicht abſpeiſen laſſen ſollte / und

woferne manihm auf Worte Rechnung ma⸗

chen muͤſſte/ ſollte man ſich nur zuruͤck erin⸗

neren der hochmuͤthigen Worte und Reden /
welche der Engellaͤndiſche Evoys Downing

wegen ſeines Koͤnigs / gefuͤhret hatte .

Bey dem Zweyten / daß keine Geldmittel

angelegt / ſondern das Parlament aufgeha⸗

ben worden / waͤre in gleichem ſchlechte Si⸗

cherheit / um ſo viel daraufzu wagen : Dann

die Unkoſten / ſo zum erſten Anfang erfordert

wuͤrden / waͤren die geringſten / und koͤnnten

leichtlich gefunden werden / inſonderheit da

der Koͤnigißt gutten Credit / und / ohne die

Geldmittel / welche das Parlament bereits

wuͤrcklich verſchaffet / die Stadt Londen zur
Ruͤckhalterin haͤtte / als die wol eher gutte

Geld⸗ſummen / gleichſam als eine Darlei —

quota und zuerkannten Anlage abgezogen

haͤtte.

Schiffe zubefreyen / und die Oſt⸗Indiſche

Bey dem Dritten / ſo koͤnnte das Parla⸗

ment / wenn es Noht haͤtte/ ſich in wenig Ta⸗I664 .
gen wieder verſammlen / worauf denn der 15
Koͤnig/ als welcher der Generalezabe ſeiner Aufdiez .

Unterthanen voͤllig verſichert waͤre/ ihm die eideß
Rechnung machen koͤnnte/ daß ſie üͤberfluͤſſig 1
in die Geldmittel verwilligen wuͤrden / ſoſin Engell

genug feyn wůͤrden / dieSchulden und daſten / bald bey⸗

welche ſolche Schiffsruͤſtung / die ſo Plauſt , ſammen
bel und gerne angefangen worden / mit ſich unwüͤr
bringt / zutragen / und zwar / wie die Erfah⸗

5

rung bezeugte / um ſo viel deſto mehr / dieweil

der Koͤnig anfangs fuͤrſichtig und traͤge zum

Kriege geweſen waͤre / und ihm ſolchenhaͤtte
aufdringen laſſen .

Daß die Schiffe / ſo von Smirna / außder
Levante und anders woher auß dem We⸗

ſten durch den Canal kommen / nicht moleſti⸗
ret worden / gaͤbe zwar einige Hoffnung / daß
kein Anſchlag darauf gemacht geweſen ; Aber

wer koͤnnte deſſen ſicher und gewiß ſeyn / daß
es auß deß Koͤnigs aquität und Generoſitaͤt /
und nicht auß andern Hindernuͤſſen und Zu⸗

faͤllen / deren viel und unterſchiedliche koͤnnten
erdacht werden / geſchehen ? Daneskonnte gar

wol ſeyn / daß erwähnteFlotte eher ſo weit

kommen waͤre /als man ſich deren ver —

ſehen gehabt ; So haͤtte man auch nicht

gleich in einem Sprunge eine ſolche
Macht klar und fertig finden koͤnnen / um mit

ſelbiger / inHoffnung eines groſſen Succeſſes /
eine Flotte anzugreiffen / beſtehend in einer
mercklichen Anzahl ſchwerer und wolmontir⸗

ter Schiffe / kommend in gutter Ordnung /
und baſtant / wie auch reſolvirt undentſchloſ —
ſen/ ſich tapffer zu wehren / zumalen der Vice⸗

Admiral de Reyter mit einer gutten Schiffs⸗

macht nicht weit von ſelbigen Küſten geweſen
waͤre / und es das anſehen gehaͤbthaͤtte / als
ob er befehlicht geweſen / auf gedachte Flotte
zu kreutzen / und ſie wieder alle Gewalt zube⸗

ſchuͤtzen/ ſo daß /wann den Engellaͤndern die —

ſer Anſchlag nicht nach wunſche gelücken ſol⸗
len / ihr gantzes Vorhaben wuͤrde verrückt und
unterbrochen / dargegen dieſer Staat / nebenſt
anderen Landen / zum hoͤchſten alarmiret / und

alle auſſerſte Mittel und Gewalt aufgeſetzt und

angewendet worden ſeyn / die Kaufffahrdey⸗

Muthmaß
liche Urſa⸗

chen / wa⸗
rum die

Engelaͤn⸗
der die auß⸗
dem Mit⸗
tel Meere

kommende

KauffFlot ,
te nicht an⸗

gegriffen,

Retour⸗Schiffe fuͤr dergleichen Anſchlägen
zuverſicheren . Und daß dieſes keine unbe⸗
gruͤndete / und allein eingebildete Mithmaſ⸗
ſungen waͤren / koͤnnten die bey CapoVerde
veruͤbte Proceduren klarlich erweiſen / da

auch zwar kein Krieg angekuͤndiget worden /
und duͤrffte man nicht erſt auf ein zweytes

Exempel warten . Die Extra

Um dieſer Urſachen willen vermeinten die 55 Slott,
Herren Committirte koͤnnten die Schiffe / ſoll mirdeß
welche alle weile auf die Retour Schiffe kreu⸗ Trompen ,

ten / mit den Kriegsſchiffen von der Extra , Flettever⸗

ordinar⸗Flotte / ſo viel deren fertig waͤren/ beasi
verſtaͤrckt / und alſo eine Flotte und Groß dar ,

außgemacht werden / welches gnugſam ge .
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und den Oſt - Indiſchen Retour - Schiffen

zum Nachtheil moͤchte vornehmen wollen :

Und hiermit wuͤrde ſo viel zu wege gebracht

werden / daß die Engellaͤnder entweder ab⸗

geſchroͤckt werden und ſich ſtille halten / oder

aber ſelber in ein gefechte wagen wuͤrden /
worauß ſie ſchlechten Vortheil / ja wol groͤſſe⸗
ren Schaden zugewarten haben moͤchte. n

Anlangend den Verdacht / welchen die En⸗

gellaͤnder hierauß ſchoͤpffen / und es fuͤr eine
blavade und fuͤr einen Trotz halten moͤchten/
wann eine ſo anſehntliche Kriegs⸗Flotte ſich
auf ihren eigenen Kuͤſtenſolte ſehen laſſen /
welches denn Urſache geben wuͤrde/ daß der

Koͤnig in Engelland ſich / unter einem

ſcheinbarn Vorwande / ſchuldig achten moͤch⸗
te / gleichs falls / zu Beſchützung ſeiner Lan⸗

de / eine Flotte in See zuſchicken / welche /
wenn ſie etwann zu deß Landes Flotte kom⸗

men moͤchte / leichtlich um einiger Urſachen
willen / Mißverſtand / Confuſion und Gefech⸗
te / und ſolchem nach gar einen gantzen Frie⸗
denbruch / den von dem hieſigen Staat allezeit
praͤcticirten / Intereſſen und Maximen gaͤntz⸗
lich zu wieder / verurſachen duͤrffte /wannen⸗

hero denn die Allürte würden Gelegenheit
nehmenkoͤnnen / dieſen Staat fuͤr den erſten
Anfaͤnger der Feindſeligkeiten zuhalten / und

darum ihmdie / vermoͤge der mit ihnen aufge⸗

richteten Traetaten / wieder die Aggreſlores
ſchuldige Guarantie und Beyhilffe zuentziehen :
Ob es derowegen nicht beſſel waͤre / die Extra⸗
ordinar - Flotte deß Staats aͤuſſerhalb den

Seegatten fertig zu halten / damit man ſie /

ſo bald die verſicherte Nachricht eingekoͤmmen /
daß die Engellaͤndiſche Flotte zu dem befuͤrch⸗
teten Anſchlage in See gelauffen waͤre / zur

ſtund von hinten nachfolgen / auf ihr vorneh⸗
men achtung geben / und im Fall der Noth /
ſelbige angreiffen laſſen koͤnnte / auf welche
Weiſe dann die Engellaͤndiſche Flotte ſich
zwiſchen erſtgedachter Flotte / die ihr auß die⸗

ſen danden nachgelauffen / und zwiſchen der
jenigen / ſo bereits unter dem Schultz bey Nacht

Tromp / gegenwaͤrtig in der Nord⸗See

kreutte / eingeſchloſſen finden wuͤrde . So lieſſe

ſichs klaͤrlich ſehen / wie ſchwach alle dieſe

Speculationes waͤren / wenn mans dargegen

hielte und bedaͤchte.
Daß durch⸗auß nicht die geringſte
Urſache zum Verdaͤcht damit koͤnnte gegeben
werden . daß die Flotte um die Kuͤſten von

Hitland und ſo weiter um den Nord kreutze⸗

te / ſintemahlen alle Welt ſolches anderſt nicht
annehmen koͤnnte / als daß es bloß und allein

Schiffen zu begegnen / als an deren unbeſchaͤ⸗

digten Ankunfft dieſem Staat ſehr viel gele⸗

gen / und waͤre es nichts ſeltſames / daß man

ſich bekümmerte / und alle Mittel dahin an⸗

waͤndte / wie man eine ſo keiche Flotte in

geſchaͤhe / um den erwaͤrtigen Oſt⸗Indiſchen
rige Ruptur entſtehen koͤnnte / ſo waͤre ſolchem

wachſen ſeyn moͤchte und keine Gewalt fůrch / Sicherheit bringen moͤchte . Zu dem ſomuͤſſte

ſten duͤrffte / womit man ettbas dem Staataller Argwohn zumVerdacht von ſich ſelbſten
verſchwinden /wenn man bedaͤchte/ daß man

ihm nicht einmahl einbilden koͤnnte / daß auf

ſo leere und weit abgelegene Kuͤſten/ die von

von keinem einzigen Menſchen befahren wuͤr⸗

den / wo auch ſonſt keine andere Schifft anzu —

treffen / oder zu erwarten / waͤren/ einiger
Anſchlag oder Vortheil ſollte gemacht oder ge⸗

ſucht werden : Wannenhero dann nur ein

Prãtext und ſchein eines Verdachts / ohn eini⸗

gen Grunde uͤbrig bleibe . Bloß und allein

darzu dienlich / um andere Anſchlaͤge damit
zubedecken / an welchen Prãtexten es niemals
jemanden / der ſie ſuchte / fehlen wuͤrde / dieweil

eben dieſe Urſache / dergleichen Praͤtext zu⸗

machen / dennoch bleiben wuͤrde / wann ſchon
eine Flotte ſich auf ihren eigenen Kuͤſten ent⸗

halten thaͤte / und würde dieſes keinen Unter⸗

ſcheid geben / ob die Flotte in mehrerer oder
wenigerer Anzahl Schiffen beſtuͤnde.

Die Urſache anlangend die Guarantie und DerAll iir⸗
Aſſiſtentz / ſo von den nachbaren und Allürten

zugewarten / waͤre keines weges wichtig zu

achten / daß man darum ſo viel nachſehen
ſollte : Dann wann dieſelbige das recht und

die Billichkeit / wie auch die aufrichtige Unter⸗

haltung der geſchloſſenen Tractaten ihnen
wuͤrden zu Hertzen gehen laſſen / wuͤrden ſie
gnugſam unterſcheiden koͤnnen / Wer Aggrel⸗
ſor und Anfaͤnger waͤre / und wer bloß und
allein das ſeinige zubeſchirmen ſuchte / und

alſo haͤtte man auf dieſer Seyte keine Noth /
ſich zufuͤrchten . Jedoch nͤber/ weil ( wie es

gemetniglich geſchicht )das Intetelle und die

Katio Status allein in die Wagſchale kamen /
ſo wůrde man ſich auch allhie vor allen Din⸗

gen mit Verzoͤgerungen behelfen / unterdeſſen
ſehen / wie die Sache ablauffen / und auf wel⸗
cher Seyte der meiſte Vortheil zu thun ſeyn
moͤchte/ ſo gemeiniglich allezeit bey der Obſie⸗
genden Parthey zu ſeyn pflegte / und alſo
wůrden die Alltirte /wann ſie das im Sinne

haͤtten / auch wol gnugſame Praͤteßte zufin⸗
den wiſſen / den bedungenen Succurs dieſem
Staat zu entzihen . Auf der Fremden zuſa⸗

ge und Huͤlffe waͤre ſich durch auß nicht zuver⸗

laſſen / und wuͤrde das einen erbaͤrmlichen Zu⸗
ſtand / und noch mehr fuͤr dieſe dande / geben /
wann man der Nachbaren Huͤlffe erwarten

und ſeine Zuflucht darauf nehmen muͤſſte/
maſſen das Spruͤchwort war : Wehẽ dem /

welcher ſeiner Freunde nicht entbehren
kann !

Betreffend die Vorſorge / daß / wann

die Flotten bey einandet kaͤmen / es

leichtlich / um der geringſten Urſache willen /

ten und

Nachbaren

Huͤlffe gar
mißlich .

Schärffe
ordre fuͤr
die Haupt⸗
Offieirer

ein Gefechte geben / und alſo darauß eine trau⸗

leichtlich abzuhelffen / vermittelſt außd rückli⸗
chen und ſcharfen befehls / den man den Ober⸗

haͤuptern und Capitänen / bey ſchwerer Stra⸗

fe/ einzubinden haͤtte/ daß ſie allen Angriff /
ja anch4

auf der

Flotke
ein mittel
die Rup⸗
tur mit
Engellgnd
zuverhuͤt⸗
te *
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1664 . ja auch die geringſte Urſache zur Offenſion
fuͤrſichtiglich vermeiden ſollten . Hierbey
waͤre zu mercken / daß / nach dem gleich wol

eine Flotte von dieſem Staat ſich bereits um

Hitland befaͤnde / derſelbige Zufall noch mehr
zubefürchten ſtuͤnde / wann die Engelländer
darbey kommen und ſehen ſollten / daß ſie der⸗

ſelbigen koͤnnten Meiſter werden / um ſie zu

ſchlagen und zu verjagen / worzu ihr gewoͤhn⸗
licher Hochmuth leichtlich Urſache und Gele⸗

genheit ſuchen und auch finden wuͤrde/ wofuͤr
ſie ſich ſonſten wol huͤtten ſollten / wann ſie ſe⸗
hen wuͤrden / daß deß Landes Flotte der ihri⸗
gen etlicher maſſen gleich und ſtarck gnug waͤ⸗

re / mit Gottes Huͤlffe den Sieg zweiffelhaff⸗
tig zu machen .

Engel⸗ So wäre auch ſehr wol zumercken der jeni —

85 und ge Vortheil / welchen meiſtens alle Nationes /
Radlonen

Alid
inſonderhett die Engellaͤnder / uͤber dieſen

kationen 8 38
Vortheil Staat haͤtten/ beſtehend darinne / daß ſie alle⸗

üͤber den zeit die Willkuhr haͤtten/ die Offenſion auzu⸗

veremig · fangen / wann es ſie nur gutt daͤuchte / weil ſie

ten Nieder. wol verſichert waͤren/ daßdie Intereſſen / Ma⸗
Staat .

yvimen und Gewohnheiten dieſes Staats ſol⸗

ches gar nicht zulieſſen / und ſie dannenhero /

rungen / Schwerigkeiten und zufaͤllen unter⸗

wenn ſie ſchon weit ſchwaͤcher wären / ſich gar

nicht befuͤrchten doͤrfften / daß ſie jemahls zu
erſt würden angegrieffen werden / da hingegen
die vereinigte Niederlande ſich deſſen ſtäts
zu befahren haͤtten. Derohalben ſollten die

jenigen / welche ſtaͤts auf ihrer Hute ſtehen
muͤſſten/ billich die ſtarckſten / oder doch zum

wenigſten von gleicher Macht ſeyn / um ſol⸗
cher Geſtalt alle Aggrellores abzuſchroͤcken /
und alſo wuͤrde dieſes / und nichts anders /
das einzigſte Mittel ſeyn / daß man ſich keiner

Ruptur würde zubefuͤrchten haben . Denn

wenn die Retour⸗Schiffe heim kommen / und

die Hoffnung zu einer ſo groſſen Beute ent —

flogen waͤre / wuͤrde niemand duſt haben / ohne
mercklichen Vortheil einen Krieg / worzu

]l ſo groſſe Koſten vonnoͤthen / und wovon / al⸗

lem anſehen nach mehr Schade und Schande
als Ehr und Nutz / zugewaͤrten waͤre / an⸗

fangen .
Was dann Endlich / wenn man nun alles rahtſchlagen

mit der und tichten und trachten dahin richtete / wie

Ertraord . man beydes die Ruptur mit Engelland ver⸗

Ahi⸗ meiden / und denn auch die Gſt⸗Indiſche
Compagnie bey dem ihrigen ſchuͤtzen moͤchte ;

So waͤre darbey zubedencken / durch was

fuͤr Mittel und Wege dieſes abſehen amſi⸗

cherſten und bequaͤmſten zuerreichen / ob es

geſchehen koͤnnte / wann man deß Lan⸗

des Flotte ſich auf den hieſigen Kuͤſten / und

zwar bey der Breevertine / wie oben ge⸗

dacht / halten / oder aber mit deßTromps
kreutzenden Schiffen conjungieren lieſſe ?

Die FlotteBey demErſten waͤrezubetrachten / daß/
und Racht. wenn man ſolchen Vorſchlag annehmen
5 5
1*

1
wollte / die Macht deß Landes wuͤrde ver⸗

ſche Flotte fortlauffen / undan Ort und Stelle

len gar ge. theilet und getrennet und dadurch Urſache
faͤhrlich. gegeben werden / daß entweder der eine oder

andere Theil gar leichtlich uͤberfallen / be⸗t664 .
zwungen und ruinirgtwerden koͤnnte/ welches
den Engellaͤndern leicht zu thun ſeyn wuͤrde :
Wann dann dieſes geſchehen / waͤre billich
zuzweiffeln / ob es dann auch rahtſam ſeyn

wuͤrde / daß / weil die eine Flotte / als zu ſchwach /

geſchlagen worden / man die andere / als auch

nicht ſtarck genug / gegen eine ſieghaffte und

ſtaͤrckere wagen / und / auf einen boͤſen Auß⸗
ſchlag / alles zu einem unvermeidentlichen
Ruin bringen ſollte .

Auf den Einwurff : daß die Flotte / weil ſie Die Exns⸗

vor dem Lande laͤge/ ordie haͤtte / durch unter⸗ * lette

ſchiedliche Adyys . Boͤthe auf der Engellaͤnder Landelt
Vorhaben achtung geben zulaſſen / und wenn gen zu laſ⸗
ſie nach dem Norden außlieffen / ihnen als⸗ ſen auch

bald daͤhin nachzufolgen / und / woferne ſie gar hinden,
etwas boͤſes vornehmen ſollten / ſelbige mit 6 0
groſſem Vortheil zwiſchen die beyde Flotten klchl
einzuſchlteſſen : Diente dieſes zu wiſſen / daß
ſolches zwar ab ſolute nicht gar unmuͤglich/
jedoch aber auch gleichwol ſo vielen verhinde —

worffen waͤre / daß / wennaͤlles / was zuvor
gemeldet worden / nach wunſch und gleichſam
als nach einer Richtſchnur glücken ſollte / es
mit recht fuͤr ein Wunderwerck moͤchte gehal⸗
ten werden / zumalen wann man bedaͤchte /
daß die Advys - Barcken und Lots - Boͤthe/
ſo auf die Engellaͤngiſche Flotte achtung
geben ſollten / durch der Engellaͤnder ihren
ſchnellen Fahrzeng deſſen ſie uͤberflüſſig
gnug haͤtten / leichtlich wuͤrden eingeholt /
angehalten und weggenommen werden koͤn⸗
nen / weßwegen dann deßLandes Flotte / als

die keine ſichere Nachricht haben wuͤrde / nicht
wuͤrde in See gehenduͤrffen / ſonderenligen
bleiben / und auf naͤheren Bericht warten

müſſen ; Unterdeſſen wuͤrde dte Engelländi⸗

ihren Anſchlag/ ſonder Furchte werckſtellig
machen koͤnnen . Jedoch geſeßt daß ſolche
Advys-Jachten gaͤntzlich entkamen / würden
dann dieſelbige entweder durch einfallendes
hartes / oder gar ſtilles Wetter / oder durch
widerwaͤrtige Winde / nicht leichtlich aufge —
halten werden koͤnnen ? Oder / wann ſie auch
gleich die Zeitung einbraͤchten / wuͤrde dann

die Flotte / wann ſie darauf außlieffe / nicht
ſelber durch die wiedrige Winde / die im
Sommer / und an verſchiedenen Orten/ gar
unterſchiedlich weheten / ſo lange koͤnnen auf⸗
gehalten werden / biß die Engellaͤndiſche Flot⸗

te / die mit inem andern Winde ihren Laͤuff
fort ſetzen koͤnnte / ihr Vorhaben außge —
richtet haͤtte / da dann deß Landes Flotte
zuſpat / oder ( weil ſie zertrennet und nicht
ſtarck genug waͤre) vileicht wol zu ihrem
Ruin kommen doͤrffte ? zugeſchweigen / daß
in einem ſo weiten und breiten Fahrwaſſer die

Flotten gar leichtlich einanderverſehen/ oder

gantz ungelegen begegnen konnten / da dann
die Engellaͤnder / wenn ſie der einen von bey⸗

denbegeg⸗
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den begegnen / und den augenſcheinlichen
Vortheil ſehen ſollten wiederum muth⸗

faſſen würden / der Lands⸗Flotte zu groſſer
Gefahr etwas feindſeliges vorzunehmen / es
geſchaͤhe nun gleich daß man ſchlagen / oder

weichen muͤſſte. Und wornach wollte ſich
deß Landes Flotte richten koͤnnen / wenn die

Engellandiſche Flotte nicht mit dem Groß
zugleich / nur mit wenig Schiffen / als mit

der einen vor und mit dem anderen nach/
herauß kaͤme/ um ſich etwann auf Linem ge⸗
wiſſen Rendevous / woes ſie gůt düncken wur ,

de/ zu conjungiren / ja auch wol gar bey deß
Tromps Flotte / weil ſie ſich keiner Gefahr /
daß ſie wuͤrde angegrieffen werden / zu be⸗

ſorgen haͤtte / und ſo lang ſie nicht ſtarck ge⸗
nug weren / koͤnnten ſie leichtlich vorwen⸗

den / ſie waͤren allein befelicht zu zuſehen /
daß auf thren Kuͤſten nichts ungebuͤhrliches
vorgenommen werden moͤchte?

Jedoch haͤtte man dieſes alles noch nichts

zu achten / und einen guten Außgaug
zu hoffen / wann nur nicht dieſe Schwerig⸗

keit wäre / daß die vorhabende dreyſſig
Schiffe noch nicht alle ſammt fertig laͤgen/
in Zeiten alſo in Poſtur zu ſtehen / damit

dadurch das oberwaͤhnte Ende moͤchte errei⸗

chet werden . Dieweil aber zu ſolcher Auß⸗
ruͤſtung gar viel erfordert wuͤrde / und die

Schiffe / weil ſie von unterſchiedlichen Ad⸗
miralitaͤten an unterſchiedlichen Orten auß⸗
geruͤſtet wuͤrden / auch auß unterſchiedlichen
See⸗gatten außlauffen muͤſſten ; So koͤnn⸗

te es / wegen deß einen oder andern Erman⸗

gelung / wie auch wegen wiedrigen Windes/
wegen ſeichter Sttoͤhme / und anderer viel⸗

faͤltigen Zufaͤlle und unvermeidentlicher
Verhindetungen / gar leichtlich geſchehen / daß
das voͤllige Contingent und Antheil / wie es

ein jeder geben ſollte / nicht zeitlich genug bey
der Hand waͤre / und in deſſen / weil die Zeit
verlauffen / auch die Gelegenheit / etwas

fruchtbarliches außzurichten / vorbey ſtr ei⸗

chen würde / da dann die anderen Schiffe /
weil ſie nicht ſtarck genug / zu uͤber groſſen
vergeblichen Unkoſten / fruchtloß wuͤrden

ligen bleiben oder ſich in die àuſſerſte Gefahr
verwerffen muͤſſen.

Alle welche Schwerigkeiten man nicht zu⸗

fürchten haͤtte / wann die Schiffe von der

Extraordinar⸗Flotte / ſo viel deren nach und

nach fertig ſeyn koͤnnten / befehlicht wuͤr⸗

den / von Stund an nach dem Norden

( als wo die meiſte Gefahr zu beſorgen und

abzuwehren Jaußzulauffen / ſich daſelbſt
mit deß Schonten bey Nacht / Tromps /

Flotte zuvereinbaren / und ein aͤnſehnliches
Groß / wtieder allen angedroheten uͤberfall

und Gewalt tuͤchtig und ſtarck gnug / zu

formiren / und ſo dann die erwaͤrtige Gſt⸗

Indiſche Retour - Schiffe an Ort und

Ende in Sicherheit zu bringen / wohinſie
gehoͤrten . Wann dieſes geſchehen/ koͤnnte

die zu Flotte deß Staats dienſten angewendet
werden / wie und wo es die Noth erfordern
wuͤrde / und waͤre alsdann nicht zu zwei⸗
feln / daß durch dieſes Mittel nicht alle

Anreitzungen uñd Gelegenheiten zu Ruptur
würden abgeſchnitten und wenigſtens dem

Staat Zeit gegeben werden / die entſtandene
Strittigkeiten und Praͤtenſiones / auf eine
oder andere Weiſe / zu ſchlichten und bey zu
legen .

Nichts deſto wentger ward eben dieſen ty /
2/ . Junit / auf dieſes der von den Admirali⸗

taͤten anweſender Herren Committirten/ wie
der Hekren General - Saten ihrer Hetren
Deputirten eingereichtes und angehoͤrtes
guttachten / in Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verfamm⸗
lung beſchloſſen / t . daß die von den Admita⸗
litaͤts⸗Collegiis verfertigte Schiffe aufs
ſchleinigſte mit dem erſten bequaͤmen Winde
und Wetter ſich auß den Seegatten dieſer
Lande hinauß auf die Breevertine / zwiſchen
Schevelingen und Sandvoort begeben /
und allda der noch ruͤckſtelligen Schiffe / wel⸗
che nach und nach von dem reſpective Colle⸗
giis dahin wuͤrdengeſchickt werden / erwarten

ſollten / um ſich alsdann mit einander zu con⸗

jungiren .
2. Sollte uͤberdieſe Flotte der Herr Jacob

von Waſſenaer Baron von Gpdam
AdmiralLeutenant vonHolland und Weſt⸗
Frießland / als Chef und Oberhaupt ge⸗

ſtellt ſeyn und zu commandiren haben / unter

ihm abet ſollten ſtehen die Vice⸗Admiralen
Johann Everts und Egbert Meeuß
Cortenaer / und als Vire⸗Admiral die Flagge
oben fuͤhren: Schouten bey Nacht ſollten
ſeyn Cornelis Everts und AdrianSchram
wie auch der Capitaͤn Abraham von der

Hulſt / unter das Admiralitaͤts⸗Collegium
zu Amſterdam gehoͤrig: Unter dieſe Haͤu⸗
pter ſollte die gantze Flotte inz . Schadronen
vertheilet und wenn ſie vermehret wuͤrde / daß
eine vierte Schwadrone zu machen waͤrte/
der Schout bey Nacht / Tromp / an ſtatt
deß Vice⸗Admirals de Reyters darzu ge⸗
braucht werden .

3. Sollten alle dieſe Schiffe an obgedach⸗
tem Orte und Sammelplaße ſich bey Tage

unter Segel halten / und deß Nachts auf
Ancker ſetzen / recht vor den Wall / ſo nahe

als es / auf See/manier / ſeyn koͤnnte/ wuͤr⸗
den ſie aber / wegen Untleffe / taͤumen muͤſſen/

ſo ſollten ſie weiter nicht / als es die Noth er⸗
fordern wuͤrde / in See lauffen / auch ſo bald

wiederum zuruͤck kehren / wenn die Untieffe
vergangent

4 . Wenn es ſich über vermnuthen zu kra⸗

gen moͤchte/ daß/ wennſie alſo kreutzen / ihnen
einige außlaͤndiſche Kriegsſchiffe aufſtoͤſſen /
ſollten ſie auf ihtet Hute ſeyn / jedochaber
auch alle Feindſeligkeiten vermeiden / und
allein deß Staats Reſpect / dem oͤrdinart
See⸗gebraͤuch nach / wie zwiſchen Allürten /

oder
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1664 . oder Neutralen uͤblich / erhalten ; Wuͤrde

dann deſſen ungeachtet vond er äfferee
te etwas feindſeliges vorgenommen werden /

ſoſollten ſie nicht allein ſich tapffer wehren /
ſonderen auch die Anfaͤnger ſelbſten befechten /
und / wo muͤglich/ erobern / oder ruiniren .

Schiffs⸗ 5. Der Admiral - Leutenant und ſein

Kriegs⸗ Sck hiffs - Kriegs - Raht ſollte uͤber die unge —

Rath hne horſame / muthwillige und Miſſethaͤter/ ſo
das Halß · Officirer / als gemeine / das Halßgerichte
gerichte.

haben.UAbe

Die Extra - 6 . Damit das Ober - Hauptund die ande —

ren Officirer deſto beſſere Kundſchafft haben

ſeube. moͤchten / von allem / was ihnen etwann von

Jachten auſſen begegnen
koͤnüke“ ſo ſollten die Admi⸗

daben / ralitaͤts - Collegiga zu Roterdam und in

ſauf die En [ Secland / und zwar 15 jedes 2. Advys -
[ geander
achtung

zugeben .

Die Extra⸗
ord· Flotte
ſoll / ſo viel

ſie kann /
dieEngel⸗
laͤndiſche
meiden .

Schiffe / oder Jachten / halten / um der Engel⸗
laͤnder thun und Schiffsruͤſtung vor und bey

dem Di Wed ten : Von dieſen ſolte
das eine alsbald herüͤber kommen / und dem

Herren Admiral - Leutenant / oder / in deſſen
Abweſenheit / dem Commandirten Offieirer

Bericht Iude ſo bald die Engellaͤndiſche
E

Flotte wuͤrde auß Duyns kommen ſeyn in

Sie zu gehen / das andere aber eylends fol⸗

ge 5
und Nachricht bringen ſo bald die En⸗

gellaͤndiſche Flotte einigen K oder Lauff90
ma chenmoͤchte/ in deſſen ſollten die anderen

zwey nachſehen / ob der Lauff um den Nord

gehen moͤchte / und auf ſolchen Fall / einwenig

von einander bleiben / und in aller Gyledem

land und Farhil dergleichen Zeitung /ſo viel
ſie war genommen / uͤberbringen / es waͤre

dann /daß die erwaͤrtige Oſt⸗ Indiſche Re⸗

tour⸗Schiffe ſchon W1 Lande eingelauffen
waͤren / iee Fall ſie ſich gleicher Wei⸗
ſe nach dem Groß der Flotte auf hieſigen Kuͤ⸗

ſten begeben / und von dem Oberhaupte naͤhe⸗
re ordre erwarten ſollten . Ohne dieſe 4 .

Advys- Jachten / ſollten noch 4 . andere Galli⸗

otten / oder doots⸗Boͤthe / naͤmlich à. von dem
Admiralitaͤts⸗Collegio zu Amſterdam / und

2. von dem in Nord⸗Quartier und Frieß⸗
land / verſch

115 R und

Aalach zwiſchen den Hoofden und dieſes
Staats Flotten / auf und abzufahren/ und

von dem Zuſtand der Engellaͤnder in den

Du yns / ſo viel ſie davon wuͤrden in acht neh⸗
men koͤnnen/ Zeitung zubringen / undhiervon/
wie ſie taͤglich einkaͤme/ ſollte das Oberhaupt /
oder der das Commando haben moͤchte/ bey
aller und jeder Gelegenheit / durch die Fiſchers⸗
Pincke / Ihren Hoch⸗Mog . Communication
thun / und derſelbigen zur Nachricht zube⸗
dienen .

J . Wuͤrde das Oberhaupt / oder wer das

Commando haͤtte / Nachricht kriegen / daß
die Engellaͤndiſche Flotte See genommen /
und den dauff Norden· um geſeizt haͤtte / ehe
und bevor die Hſt / Indiſche Retour⸗Schiffe
angelangt waͤren So ſollte er gleichs falls

Schout bey Nacht / Tromp / zwiſchen Hit⸗

hiervon alſobald an Ihre Hoch⸗Moͤg .S
icheen , aber doch/ ohne auf naͤhere 380
und Befehl zu warten/ dennaͤchſten Wegfore
ſegelen / um ſich mit dem Schout bey Nacht⸗

Eromp/ juconjungieren , und ſo viel muͤglich
allen Anſtoß mit der Engellaͤndiſchen Flotte
vermeiden / und dann / nach geſchehener
Conjunction / ſich gegen die außlaͤndiſche
Schiffe verhalten / wie

worden .

8. Wuͤrden aber die

tour - Schiffe v

laͤndiſchen Flotte einkommen ſeyn / ſo ſolte
der Herr Admiral ' sLeutenant ihr nicht gleich

nachfolgen /ſondern es Ihre Hoch⸗Moͤg .
wiſſen laſſen / Abderfeihſgen Antwort und

ordre erxwarten .

Dieſes waren die vornehmſten Puncten
der ſchrifftlichen Inſtruction / wornach die

Extraordinar - Flotte ſich in der See ſollte
zurichten haben / und nebenſt dieſen noch eini⸗

ge andere mit angehenckt / ſo aber nur die

Baupt⸗Offieirer und deren Vorgang an⸗

traffen / welcher naͤmlich in derer Kriegsrath
dem einen vor - oder nachſitzen / und wer deß
Oberhaupts Abweſenheit / oderAbleiben / das

Ober —Commando und die Flaͤgge fuͤhrenſoll⸗
te . Die fertige Schiffe giengen hierauf von

der Maaſẽ und auß dem Nord⸗Gvartier
wie auch auß dem Teyelund Seeland nach

undnach hinauß in See auf threnangewiſenen
Sammelplatz / und der Herr Admiral, - Leute⸗

nant von Waſſenaer / Baron von Opdam
ließ / am 23 . Juni ( 3 . Julit ) ſein Volck für

ſein Schiff muſteren / und ſich fertig halten /

auf empfangene ordre , den vorangegangenen

Schiffen zu folgen .
Die Herren General⸗Staten hatten die

Extraordinar⸗Flotte / zu Verſicherung der

Oſt⸗Indiſchen Retour - Schiffe und ſelbi —
ger Compagnie zumbeſten / kaum ins geſechiecke

gebracht / ſo machte die hieſige Weſt⸗Indi⸗
ſche Compagnie dem Staat ſchon wieder neue

Sorge / als der Steyermann von Schiffe
Neptunus - , welches die Engellaͤnder bey
CapoVerde genommen / und/ zu Abführung
der auf Capo - Verdegelegenen Niederlaͤnder /
wieder frey gegeben hatten / den Herren Di⸗

rectoren und Vorſtehern der erſt erwaͤhnten

Oſt⸗Indiſche de⸗

C

ſtam Vericht that / daß die Engellaͤnder mit

7 . Schiffen allda angelauffen / und ſich alſo

Stücke Leder / ohne was ſie auß dem Schiffe
Neptunns und noch einem anderen genommen

Beuthe gemacht haͤtten / das dritte Schiff /
die Eintracht genannt / waͤre/ durch Hulffe
ſeiner Segel / nach dem Caſtell del Minaent⸗
flohen / wohin die Engellaͤnder gehen wollen .

NVier Wochen hernach lieff auch daß beſagte
Schiff / die Eintrachr/ in Lexelein⸗ deſſen
Schiffer dann vor den Herren Directoren

weiter erzehlte / was die Engellaͤnder nach

Croberung

zuvor angedeutet

IFINN
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DenckwürdigerGeſchichte.
Ekoberung der Veſtung Capo - Verde , fuͤr
Feindfeligkeiten mehr dort auf der Africani⸗
ſchen Kuͤſte und in Guinea außgerichtet haͤt⸗
ten / wovon drunten bey den Außlaͤndiſchen
oder Auſſer Europaͤiſchen Geſchichten eini⸗

ge mehrere Umſtaͤnde zuvernehmen
Hierauf brachte der Herr Pergens / iin

Namen der Herren Directoren der Weſt⸗
Indiſchen Compagnie / an rr / 2r . Julii /
in der Herren General⸗Staten Verſamm —
lung vor / daß vor dreyen Tagen / naͤmlich /
den z / 19 / Julti / ein Schiff / der Compagnie
zuſtändig / die Eintracht genannt / vor der

Stadt Amſterdam ankommen / nach dem

es vor 10 . Wochen von der Kuͤſte Guinea ab⸗

geſegelt / auf demſelbigen waͤreeiner Schiffer
Andreas Cornelis Vertholen / itziger Zeit
im Haage perſoͤnlich gegenwaͤrtig/ auß deſ⸗
ſen beeydigter außſage / wie ſie ſchrifftlich
aufgeſetzt worden / Ihre Hoch⸗Moͤgerſehen
koͤnnten / mit was fuͤr Feindſeligkeiten und

offentlicher Gewalt die Engellaͤnder mit einer

Schiffs⸗Flotte / wormit er 2. Koͤnigl . Kriegs⸗
ſchiffe / commaͤndirt durch den Capitaͤn
Holmes / mit geweſen / die Veſtungen und

Plaͤtze auf der Africaniſchen Kuͤſte / ſo von

den hieſigen Weſt⸗Indiſchen Compagnie /
unter Ihrer Hoch⸗Möoͤg. Namenund Autho —
rttaͤt / nun ſo viel Jahre her / mit Reputation
und groſſem Nutzen beſeſſen worden / ange⸗

grieffen / und einige der ſelbigẽ / vor deß Schiffs
Eintracht abreyſe / erobert / wie auch unter⸗

ſchtedliche koſtbare Schiffe daſelbſt hinweg

genommen haͤtten / mit dieſer veſten Reſolu⸗

8

tion / daß ſie ſich der gantzen Gold⸗Růͤſte /
und der conſiderabelſten Effecten / ſo allda

zu Lande waͤren / und ſich auf viel Thonnen
Goldes erſtrecken ( als eines ſo koͤſtlichen und

und ſe hochſchaͤßbarẽ Rleynots beydes fuͤr den

Staat und auch fuͤr die Compagnie ) bemaͤch⸗

tigen wollten / wie dann auch zu beſorgen ſtün⸗
de / daß ihnen ſolcher Anſchlag in Warhelt ge⸗

lingen moͤchte / es waͤre dann / daß Ibre Hoch⸗

Moͤg . vermittelſt ihrermacht undhohen Weiß⸗
heit / zu deß Staats Reſpect und Erhaltung
deß groſſen interelle und Nutzes ihrer treuen

Unterthanen hier zu Lande / wie auch deß
Guts und Bluts ſo vieler / beydes Poltti⸗
ſcher und auch Militariſcher / Seelen / welche

ſich nochdortbefaͤnden/ und ſelbige Orte / ver⸗

moͤge ihrer ſchuldigen Pflicht / in der Com⸗

pagnie dienſte aufs aͤuſſerſte zu behauptenſu⸗
chen / und eines gebuͤhrenden entſatzes gewaͤr⸗

tig ſeyn wuͤrde/ hierinnen eylends / und ſon⸗
der einige Zeit⸗Verſaͤumnuß / mit ſolchen

Huͤlfs⸗Mitteln / wieſiedieſelbige am beſten und

noͤthigſten erachten wuͤrden / und warum ſie /

Directores / hierbey Anſuchung thun lieſſen /

verfehen wollten .

Die Herren General⸗Staten nahmen die
ſchrifftliche und beeydigte Außſage zu ſich/
und ſchicktenſie dem Herren von Gogh als

deß Staats ordinar Abgeſandten in Engel⸗

land / zu / mit Befehl daßer ſich bey Sr .
Koͤnigl. Maj. uͤber die von ſeinen Untertha⸗
nen dort jener Orten wieder deß hieſigen
Staats Unterthanen veruͤbte Feindſeligkei⸗
ten ernſtlich beklagen und beſchweren ſollte /
mit dem erſuchen / daß deßwegen behoͤritze
Verbeſſerung und Reparation geſchehen /
wie auch ſtrenge ordre gegeben werden moͤch⸗
te / um dergleichen ins kuͤnfftige zuver —

huͤtten .
Dabeneben ward dem Herren Abgeſand —

ten anbefohlen / ſich genau zuerkuͤndigen / wie
auch durch Secretatium Cuneum und andere

eigentlich nachforſchen zulaſſen / wie groß
und wie ſtarck mit Geſchuͤtze und Manſchafft
die jenigen Schiffe beſetzt ſeyn moͤchten / ſo aͤll⸗
bereits in Engelland ſegelfertig laͤgen/ und

die noch außgeruſtet / und auf dorthin geſchickt
werden ſollten / und auf weſſen koſten ſie auß⸗
geruͤſtet und fortgeſchickt würden / wie auch
wie viel und was fuͤr Schiffe vom Staat all⸗

bereits darbey waͤren / oder noch darzu kom⸗

men moͤchten / von welchem allem er Ihren
Hoch⸗Moͤg . aufs eheſte Nachricht geben
ſollte .

Zu der Zeit war der Herr Admiral⸗deute⸗
nant von Waſſenaer noch nicht zu Schiffe
gegaͤngen / theils um der ſtürmenden und wie⸗

drigen Winde willen / theils auch darum /
weil man verhoffte / es wuͤrde noch zu einem

guͤttlichenvergleiche kommen / oder die En⸗

gellaͤndiſcheFlotte in ihren Haͤvenverbleiben .
Abet der Herr von Gogh ſchreib / unter dem

1j / 25. Julitt / auß Londenzurück / das es

zu dem letzten ein ſchlechtes Anſehen haͤtte/
weilen der Grafe von Sandwich zu Lande

nach Duyns verreyſet ware / um alldar zu

Schiffe zu tretten / und darauf in See zu ge⸗

ben und waͤren daſelbſt in Duyns zu⸗

finden 1a . Schiffe / die auf der Themſe
in der Hoope gelegen haͤtten / zu wel —

chen noch einige andere vor Portsmuy⸗
den und anderen Orten ſtoſſen ſoll⸗
ten / ſo daß die Zahl ſich auf etwann

25 . Schiffe erſtrecken wuͤrde .
Dieſes exweckte allhie gleich einen ver⸗

daͤchtigen Argwohn / daß ſolche Schiffs⸗
ruůſtung auf die Africaniſche Kuͤſte geimuͤntzt
ſeyn muͤſſte / zumalen da man ferner hoͤr⸗
te / daß noch taͤglich mehrund mehr Schiffe
zum Kriege außgeruͤſtet würden / und
man willens waͤre / 10 . Kaufffahrdey⸗ſchif⸗
fe / ſo auf der Theimſe ſchon ferkig ſtunden /
montirt mit 24 . biß in zo . Stuͤcken / dort⸗

hin zuſchieken / welche Schiffe zwar nicht
viel Ladung haͤtten / aber mit deſto meh⸗
rerer Mannſchafft / und wol mit doppel⸗
tem Bootsvolcke und auch mit Soldaten

beſetzt waͤren / worzu noch 2 . Koͤnigliche
wol außgerüſtete Kreigs⸗Schiffe kommen

ſollten / darum muͤſſte ein groſſer Anſchlag
auf die Kuͤſte von Guinea obhanden ſeyn ,
maſſen die Rede gieng / wie man dort zu Lan⸗
— ——

—— —— — —— ————
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de einen gantzen Staat und Policey / beydes

zu Waſſer und zu dande / und inſonderheit
eine Admiralitaͤt beſtellen / und dann auch ei⸗

nen groſſen Handel mit Schlaven nach
America anrichten wollte / wovon man

ſagte / daßdie Engellaäͤnder mit den Spa⸗
nieren ſchon eines worden / eine Anzahl
von 4000 . Schlaven nach Jamaica zulie⸗

fern / welche die Spanier ſollten von dar

abholen und nach andern Orten verfuͤhren
duͤrffen.

Außder Urſache ward mitder Extraordinar
Lands⸗Flotte um ſoviel hefftiger geeylet/ daß
man ſie vollends gar zuſammen und in See

bringen moͤchte / ſonſt aber damit noch nichts

vorgenommen /als daß eine Schwaͤdrone
davon / unterm Commando deß Abrahanis

von der Hulſt / ſich auf der Breverrine

befand / undweil deß Commandeurs Schiff /
durch das harte Wetter / beſchãdigt worden /
ſo ſtund er auf dem Wege / in Texel damit ein⸗

zulauffen / und ſelbiges wieder auß beſſeren

zu laſſen ; Als aber die Herren General Sta —

ten ſolches hoͤrten / und daß durch ſeine Ab⸗

weſenheit die verſammlete Flotte gantz kein

Oberhaupt haben / und dieſes dem Staat zur

0

Verkleinerung und Verachtung außſchlagen
wůrde / ſo ward an die Admiralitaͤt zu Ko⸗

terdam geſchrieben / daß ſie angeſichts deeſes

briefes den Herren von Waſſenaer /als

Admiral⸗Leutenant / wie auch den Vice —

Admiral Egbert Meeuſſe Cortenaer )

mit ihren unterhabenden Schiffen / ohne
einigen ferneren Verzug / in See gehen
und ſich bey die Flottte verfuͤgen / laſſen
wollten .

Es wurden auch die Admiralitaͤten ins

geſammt um die Beſchaffenheit der unter

handen habendenFlotte erſucht / und darauf
den 27 . Julii (6. Auguſti ) einige Puncten

beſchloſſen / und zwar unter anderen 1. daß die

Admiralitäͤten ihre zu der Flotte gehoͤrige
Schiffe / ſo ſie bißher auf dem Anfangs be⸗

ſtimmten Sammel⸗Platze Brevertine /
gehabt / und forthin vor Goeree / als dem

neuen kendevous , haben moͤchten / wie auch
die noch darzu erwaͤrtet wuͤrden / auf drey
Monate lang mit Lebens⸗Mitteln verſehen /
und daran nicht das geringſte mangelnlaſſen
ſollten . 2 . Wenn es ihren Hoch⸗Moͤg . belieben

moͤchte / daß die Schiffe auf eine laͤngere Zeit
mit Lebensmitteln verſorgt werden ſollten / ſo
müſſten ſie auf guugſame Mittel bedacht

ſeyn / wovon die Flotte ſolche Zeit zu unterhal⸗
ten /worzu bey zeiten eine zweyte Extra —

ordinar⸗Petition uͤber die relſpective Pro⸗
vintziten außgeſchrieben werden koͤnnte

nach Proportion der Zeit / welche die Flot —
te laͤnger/ als die z. Monate in Dienſten ſollte
behalten werden .

Es kam auch hierbey in Berahtſchlagung /
daß man den Staat auf alle Gelegenheit mit

einer mercklichen Anzahl Mariniers , oder

1382 Beſchreibung
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—See⸗Soldaten und Bootsvolcke / wie auch 1664.
mit behoͤrigen Canonen undegutten tuͤchtt ,

gen Kriegſch iff en verſehen ſollte / und hier⸗
auf dieſer Schluß herauß / daß auß den
bereits in Dienſten ſtehenden Compagnien
zu Fuß drey tauſend Mann darzu genom —
men / undzu dieſen noch drey taufendund
neun hundert Mann geworben / und in die

nächſt der See gelegene Provintzien und
Veſtungen gelegt werden / ſolche Voͤlcker aber

gehalten ſeyn ſollten / Dienſte zu thun / zu

Waſſer und zu Lande / in Beſatzungen und im

Felde/ und zur See bald fuͤr Matroſen / bald
fuͤr Soldaten / ohne Unterſcheid / wie man

threr beduͤrfftig ſeyn moͤchte. Wegen der

uͤbrigen zwey Stücke / die Canonen
und

0
betreffend wardKriegsſchiffe

fuüͤr dieſes mal noch nichts gewiſſes be⸗
ſchloſſen . 3

Die Conſenten zu den petitionirten und W
begehrten ſechs Thonnen Goldes fuͤr die Gelder

Weſt⸗Indiſche Compagnie kamen noch kommen

zur Zeit gar langſamein / weßwegen den Pro⸗- noch lang

vintzten / amj / 15 . Anguſti / nochmals ernſt⸗
ſam ein

lich zugeſchrieben waͤrd / wie a uch der beyden

Provintzten Gelderland und Sradt und
Lande noch abſonderlich / daß jede threnzu der

Million / die zur Ordinar-Scheffsruſtung
verwilliget worden / ſchuldigen Antheil dem
General - Einnehmer Doublet einliefern
wollte .

Die Mittel zum Anbau der vorgeſchlage⸗ 5

nen neuen Kriegsſchiffe deſto leichter und ge⸗ ff
wiſſer zu haben kam in Ihrer Hoch⸗Moͤg . (vonWel
Verſammlung vor / das Groſſier⸗oder Ungeld ſnen und

von allerhand Weinen und Wein - EſfſigenEſſig wud
durch alle vereimgte Provintzien / zut heben lurSchſ

und zuverpachten . Die Herrn Deputirte „
der Provintz Holland brachten hierauf /
den 9/19 . Auguſti / ihr guttachten ein / daß
ihre Herren Principalen in ſolche Verpach⸗
tung gewilliget haͤtten mit dem Verſtande /
daß die einkunffte davon zumAnbau ſo vieler

Schiffe / als jahrlich davon würden koͤnnen
gemacht angewendet werden und bleiben
ſollten . Hieruͤber nun ward wetters ge —
rahtſchlaget und fuͤr gutt befunden / daß
die Ordonanz hierzu in Abſchrifft den
6 . übrigen Provinzlen ſollte zugeſchickt
werden mit dem ernſtlichen erſuchen / daß
auch ſie nach dem gutten und loͤblichen
Exempel der Provintz Holland / nicht
allein in die beſagte Aufheb - und Ver —

pachtung deß Groſfier - Geldes / ſondern
auch in die Nutzung deſſelbigen einwil —

ligen / und ihr guttachten hieruͤber mit

eheſtem bey der Verſammlung einbringen
laſſen wollten .

Flotte
Hernach wurden auch die von den Admi⸗ nach Gui⸗

ralitäten un Haage anweſende Herren zanSlan⸗
Committirte um ihr guttachte wegender nach de gebracht
Guinea vor habenden Flotte erſuchet / welche

R

—

1

—

———
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Staats⸗Geſchaͤffte .

Collegia / in Erwartung und veſter Zuver⸗
ſicht / daß die reſpectivel Provintzien nicht
allein in die extraordinarte darzu begehrte
ſechsmalhundert tauſend Guͤlden ver willi⸗

gen / ſondern auch ſolche Gelder ſchleinig und

würcklich in Baarſchafft aufbringen und dar⸗

ſchieſſen wuͤrden/ einander veſtiglichverſprochẽ
haͤttẽ / ſolche ordre zuſtellẽ / daß die Schiffe / nach

eines jeden Contingent und Antheil / unfehlbar
gegen den r5 / ( 5) Septemb . naͤchſtkuͤnfftig
auf den Rendevous im Texel ſeyn ſollten /
es waͤre denn Sach / daß die beſagte ſechs⸗
malhundert tauſend Guͤlden / ſozudieſer
Schiffsruͤſtung zur Beyhuͤlffe verordnet

worden / nicht bey Zeiten eingebracht wuͤr⸗

den / aufwelchen Fall / ſie / Committirte /
ſagen muͤſſten / daß / wie noͤthig der Fortgang
ſolcher Schiffsruͤſtung auch immer ſeyn
moͤchte / ſelbige dennoch hierdurch nicht allein
ſehr verzoͤgert werden / ſondern anch gaͤntzlich
zurück bleiben wuͤrde .

Dieſe Flotte nun ſollte beſtehen in 10 .

Schiffen / und wurden die Admiralitaͤten

nach ihrer Vermoͤglichkeit darzu angelegt / ſo
daß auf die zu Roterdam 2. auf die zu Am⸗

ſterdam 4 . auf die in Seeland 2 und auf
die in Weſt⸗Frießland und in dem Nord⸗

Quartier auch 2 . Schiffe außzuruſten ka⸗

men : Hierzu wurden / ohne die beretis auf
ſolchen Schiffen dienende See⸗Soldaten

noch auß deß Landes Compagnien 425 .
Maͤnn genommen und auf die Schiffe ver⸗

theilet / auch auß den Schiffs⸗Capitaͤnen 4.
als Johann von Campen / Marinus de

Clercłk , Peter Bronſer und Gelyn Picque /

zu Haupt⸗Offteireren erklaͤret / dem von Cam⸗
hen aber blieb das General⸗Commando uͤber

ſie alle .

Unterdeſſen kamen von ſelbiger Kuͤſte auß
Guinea zweySchiffe / das eine Amſterdam /
und das anderedas Weſt Indiſche Hauß ge⸗

nannt / gluͤcklich im Flie ein / welche / in Anſe⸗
hung ihrer reichen Ladung /weil ſie / ohne die

gewoͤhnlicheLand⸗ - wahren auch 2700 . Marck

Goldes auf hatten / der Weſt⸗Indiſchen
Compagnie zu Amſterdam groſſe Freude
mitbrachten ; Beyde Schiffe hatten ihren
Lauff hinter Engelland / Norden /um / und

auf ſolcher Reyſe keinen Engellaͤnder / auch
nicht einmal deß Tromps Schwadrone war
genommen .

Dahingegen beſtuͤrtzte und bekümmerte

wentge Tagehernach einſeltzſames Wunder⸗

geſichte und See⸗gefechte anderswo an dem

Seeſtrande und im gantzen Lande viel Hertzen
und Gemuͤther/ maſſen um den 25 . Julit ( 4.
Auguſti ) bey 30 . oder 40 . Menſchen / am

Ufer zu Goeree deß Adends / einer groſſen

Mengeſchiffe mit allerhand Flaggen / durch
einander / als wie in einem harten Scharmuͤ⸗
tzel / gewar wurden

— — — — —

Denekwuͤrdiger Geſchichte .
ſich/ ig / 28 . Anguſti / hierauf dahin erklaͤren /

daß die geſammte reſpectiye Admiralitäts⸗

Nach einer zihmlichen

Weile verlohre ſich der Streit / dargegenaber

erſchienen 2. Loͤwen/ welche hefftig mit einan⸗

der fochten / und ſolchen ihren Scharmuͤtzel
auch zu dreyen Malen widerholten / ſo daß
ſie letzlich gantz abgemattet zu ſeyn ſchienen .
Darnach kam in ſehr groſſer Loͤwe hervor
dieſer verſchlang die anderen zween Loͤwen/
und darauf erzeigte ſich ein Koͤnig / mit einer

Krone auf dem Haupte / welcher ſo genau und

eigen zu ſehen war / daß die zu ſchauer auch die

Knoͤpffe am Rocke erkennen konnten . Wie

nun dieſes alles verſchwunden / ſahe daß Waſ⸗
ſer im Meere / ſoweit das Geſichte reichen
konnte / nicht anderſt / als wie Blut / auß /
und die Leute / welche dieſes deß Abends geſe⸗
henhatten / nahmen ſolches auf den folgenden
Morgen / da ſie wieder an die Arbeit giengen /
noch einmalin acht / und dieſe lieſſen die Her⸗
ren Regenten zu Goeree eydlich abhoͤren/
damit an der Warheit dieſes Geſichtes umſo
viel weniger zu zweiffeln ſeyn moͤchte / worů⸗

ber dann wegen deſſen Bedeutung / kummer⸗

hafftige Gedancken entſtunden / weilen es eben

zu der Zeit geſchahe / da man am eyfferigſten
mit der Schiffsruͤſtung beſchaͤfftiget war / und

der Extraordinar - Flotte den neuen Sam⸗

melplatz allhie vor Goeree eben dieſer Tagen
angeſetzt hatte . Ob nun der dreyfache

Kampff der beyden Loͤwen den hierauf erfolg⸗
ten z. jahrigen Waſſer⸗Krieg der beyden Na⸗

tionen in Engelland und den vereinigten
Niederlanden / und der dritte Loͤwe die

Kron Schweden / welche durch ihre Ver⸗
mittelung die ꝛ. ſtreitende Loͤwen/ das iſt / die

zwiſchen den beyden Nationen entſtandene
Stritt⸗ und Feindſeligkeiten / gleichſam ver⸗
ſchlungen / der Koͤnig mit der Krone aber

den auf ſolche Vermittelung erfolgten und

und mit allerley Geiſt und Leiblichen Segen
gekroͤntenFrieden / oder den ewigen himinli⸗
ſchen Friedens⸗Fuͤrſten ſelbſten / als von
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welchem allein der himmliſche und irdi⸗

ſche Friede herruͤhret / bedeutet haben
moͤge / wird eines jeden ſeinem ſelbſt ei⸗

genen und beliebigem guttduncken frey uͤber⸗

laſſen .
Zu der Zeitlag der Herr Admiral⸗Leutenant

von Waſſenaer mit der Extraordinar⸗Flot⸗
te / beſtehend in etlichen und 20. Kriegs ſchif⸗

fen/ vor Schoͤnfeld / und durffte damit auch
noch zur Zeit weiter nicht gehen: Denn die

Herren General - Staten befanden ſol⸗
ches nicht fuͤr gut / damit ſie kein Gele⸗

genheit zur Feindſeligkeit geben moͤch⸗
ten / weil ſie ſich beduncken lieſſen / daß die

Engelländer eine folche nur ſuchten und be⸗

gehrten.
Den 5 / 19 . Septembris waren die 10.

Schiffe / ſo nach Attica gehenſollten / bereits

fertig und mangelte es allein an der

Inſtruction fuͤr die Oberhaupter auf
ſolcher Flotte / u welchem Ende die Admi⸗

Die Extra
ord . Flotte
muß ill
ligen .

Die Flotte
nach Atrica
und Gui⸗

nea iſtauch

fertig .

ralitãten dahero nach dem Haage beſchriben
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wurden : Deroſelbigen erſchienene Commit⸗

tirte aber wollten / ehe ſie darzu ſchickten /
zuvor wiſſen / ob Ihre Hoch⸗Moͤg. dieſe Flotte
achteten als eine Flotte deß Staats / um auf

deß Staats Namen zu agtren / oder als eine
Succurs⸗Flotte fuͤr die Weſt⸗ Indiſche
Compaͤgnie / wofuͤr die aufgewandte Unko —

ſten mit der Zeit / wenn es wol abgienge / von

ihr wieder gefordert werden koͤnnten / um ſich
alſo damit bey Aufſetzung der ' uſteaction / wo⸗
ruͤber mit den anweſenden Committirten Di⸗

rectoren der Weſt - Indiſchen Compagnie
moͤchte Communication gepflogen werden /

oder nicht / nach Ihrer Hoch⸗Moͤg. Gutduͤn⸗
cken zurichten .

Hierbey kam den Herren Committirten

von den Admiralitaͤten gar unvermuthet vor /
daß unterſchiedliche Provintzlen ihre Conſen⸗

ten auf die vom Staats - Raͤth außgeſchrtie —
bene Petiiion wegen der ſechs mal hundert⸗

und der Reputation deß Staats daran gele⸗
genſeyn moͤchte .

Die Herren Committirte fanden weiter

hoch⸗noͤthig vorzubringen / daß mit dem

zu Ende lauffenden September die meiſten
Schiffe von der / unter dem Herrn von

Waſſenaer / vor Schoͤnfeld / ligenden
Flotte / auch mit ihren Lebens Mitteln zum
Ende gereichen wuͤrden ; Woferne man

nun es fuͤr Rathſam und dem Lande zuträg⸗
lich erachten ſollte / daß ermeldte Flotte laͤn⸗

ger in Dienſten behalten wuͤrde / ſo muͤſſte
gleich von ietzund an und mit eheſtem zu

derſelbigen nochmaligen Piꝛovianttrung
ordre gegeben werden / ſonſt wuͤrden die

Schiffe zu Ende dieſes Monats / vnd zwar

f

das eine vor / und das andere nach / wieder

heimkommen. Auf ſolchen Fall daß die
Flotte von neuem mit Lebens - Mitteln ver ——

ſehen werden ſollte / wollten ſie / Committirte /

Wir auch
zur Ver⸗

provtanti⸗

rung der

Extraordi ,

nari Flotte

—
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tauſend Guͤlden / ſo zur Außruſtung dieſer
nach Africa / und Guinea vorhaͤbenden

Flotte begehrt worden / noch nicht eingebracht /

viel weniger die baren Gelder / deren man ſich
zu einer ſo koſtbaͤren und ſo lang wihrigen
Schiffs⸗Ruͤſtung / bald und willig verſehen ſollten /noͤthig ſeyn wuͤrden / einkauffen koͤnn

gehabt / dargeſchoſſen hatten / welches ihre ten / ohne abſehen zu machen auf die jenige

gebetten haben / daß den Admiraͤlitaäts Colle⸗

gltis ſchleinigſt Geld⸗Mittel eingehaͤndt
get werden moͤchten / damit ſie dafuͤr ſo
viel Lebens⸗Mittel / als nach Proportion„ Mittel 2—

ben mrüſfen wie hoch auch dem Dienſte Rath begehrt „ die nach Sumeg

8 — verordhete

haͤtte :

Herren Principalen / die Admiraͤlitäts - Col⸗

legia / nicht wenig befremdete : Weil ſie dann

nun auf einer

mercklich dem Staat hieſiger Landen und

der Weſt⸗Indianiſchen Compagnie / umjhre
weit abgelegene Plaͤtze zu erhalten / an dem

Fortgang dieſer ſo hochnoͤthigen Schiffs⸗
Ruͤſtung gelegen waͤre / und auf der andern

Seite / wie die Admiralitaͤtes Collegia ihre
Sachen und Einkuͤnffte in Abgang und Un⸗

ordnuns bringen wuͤrden / wenn ihnen nicht

eylends mit Geld⸗Mitteln ſollte unter die

Arme gegrieffen und geholffen werden / ſon⸗
derlich bey gegenwaͤrtigen Zeiten und Läuff⸗
ten / da / wegen der im Land graſſirender Peſt /
Haͤndel und Kummerſchafft mit anderen

Reichen und Landen ſchier gar ſtill ſtünde / und

werden woͤchten/ und zwar gantz voͤllig / ohne
den geringſten Abzug / weder für den Unko⸗
ſten / um die dand⸗Soldaten nach den Schif⸗

naueſte waͤren genommen worden / und man
ihm gewiſſe Rechnung darauf gemacht

Würden aber ſolche Geeder nicht
ſchleinig erfolgen / ſo muſſten ſie / Com⸗
mittirte ſagen daß die benamte 10 .

Schiffe wuͤrdden an dem Wall ligen blei⸗

1

fen zů überfuhren / noch ſonſt fuͤrandere Auß⸗ itziger Zeit vor Goereede läge /
gaben / wiedie Namen haben moͤchten/ weil ſzu verfuͤgen : Und die hier im
die begehrte Subſidten - Gelder aufs ge⸗ Haage anweſende Herren Commit⸗

Million Gulden / ſo zur Außruͤſtung ſolcher
Flotte begehret worden / w

Seite conſiderirten / wie

ovon man

empfangene Gelder allſchon außgegeben /

und noch darzu Schulden gemacht haͤtte /

welche auß den Reſtanten einiger Provin —
giẽ / welche noch nicht einẽ Stuͤber zu der Millið

bezahlt haͤtten / kaum wuͤrden gutt gethan
werden koͤnnen; Darum wollten ſie Ihre
Hoch⸗Moͤg . erſucht haben / gedachte Pro⸗
vintzien / und inſonderheit die Provintz
Ober⸗Iſſel / ernſtlich zu ermahnen / daß ſie
ein mal ihren Conſens zu der bewuſſten
Million / als wovon man mit Befremdung
vernommen / daß ſie ſolchen unter ſich noch
nicht beliebt haͤtten / ohne längeren Ver⸗

ſchub bey der Verſammlung einbringen
wollten .

dannenhero die Collegia wenig oder garkein . Die Herren General - Staten leſſen Die Gul.
Einkommen haͤtten : Deßwegen wurden ihnen dieſen Vorſchlag gefallen / und geiſche
Ihre Hoch⸗Moͤg .dienſtlich gebetten/ die ſchleiſchrieben uͤber das / den 14 / 24. Septemb . 11290 8
nige ordre zuſtellen und Fuͤrſehung zu thun / auch an alle Admiralitaͤts⸗Collegia / daß 0
daß den Adiniralitaͤts⸗Collegus die ſechs mal ſie alſobald allen ihren Schiffen ſo Flotte ver⸗
hundert⸗tauſend Gülden vorauß gegebenfnach Guinea gehen ſollten / anbefeh⸗ fügen

len wollten / ſich in aller Eyle zu deß
Landes⸗Flotte unter dem Herrn Admi⸗
ral - Leutenant von Waſſenaer / welche U

tirte Directores der Weſt⸗ Indiſchen
Compagnie wurden ingleichem erſucht / daß

auchder Compagnie Schiffe / die nach Gui⸗
nea außgeruͤſtet worden / ſich mit eheſtem
bey der beſagten Lands⸗Flotte einfinden
moͤchten : Mehr ward an den Staats⸗

— ů — * — — EÜ — — —

der Zeit / welche die Schiffe in See bleiben
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1664 crordnete Land⸗Soldaten ie eher ie lieberſ noch nicht fertige Schiffe ein ſo guttes

an Bort zu ſchaffen . Werck nicht behindert werden moͤchte / in

Es mun. Die von den Admiralitaͤten erklaͤrten ſich Betrachtung / daß hierauf der Fortgang der

855 hier auf / daß ſie zu der vorhero begehrten Guineiſchen eupedition veſtiglich beſtünde.
Mitteln nochmaligen Verprovtantirung der Lands⸗ Die Herren Staten von Seeland wurden

Flotte unter dem Herrn von Waſſenaer
nicht ſchreiten koͤnnten / ehe und bevor den

Collegis darzu mit dem benoͤthigſten Geld —

Mitteln an hand gegangen wuͤrde . Deß —

wegen lieſſen die Herren General⸗Staten

dieſe Klage an alle Provintzien / auſſer Hol⸗
land und Seeland / als welche ( ſonderlich
Holland )ohne das zu aller und ieder Schiffs⸗
und Kriegs - Ruͤſtung reſolut und eyfferig

gnug waren / gelangen / mit dem ernſtlichen

erſuchen / daß ſie / auf Ihrer Hoch⸗Moͤg .
deutliches Zuſchreiben / vom 9/19 . dieſes /

mit eheſtem nicht allein ihre Conſenten

wegen der außgeſchriebenen extraordinar⸗
betition in Ihrer Hoch - Moͤg. Verſamm —

lung einbringen / ſondern auch ihren An —

theil ſelbſten an barem Gelde dem Gene⸗

ral⸗Einnehmer zu Handen ſtellen laſſen wolltẽ .

die Flotte
zu verpro⸗
viantieren .

Es ſollen Ulngeachtet dieſe alte Reſtanten noch nicht

noch 24. alle abgefuͤhret worden / ſo ward iedoch ſchon
neue Krigs [ 3

Schiſfe ve. wieder zu neuen Anlagen Rechnung ge⸗

bauct wer⸗macht / und weiles ſich / den auß Engelland
den. einlauffenden Zeitungen nach / ie laͤnger ie

mehr zum Kriege anſehen ließ / von den

Herren General⸗Staten / am17 / Septemb .
für gutt befunden / den Staats⸗Rath

zu erſuchen / daß er abermals eine extra⸗

ordinar⸗Petytion von 2. Millionen Guͤlden

aufſetzen und Ihren Hoch⸗Moͤg. zu kom⸗

men laſſen wollte / welche Gelder zu 24 .

Haupt⸗Kriegs⸗Schiffen / um ſelbige gantz

neu zu bauen / wie auch zum Einkauffe ei⸗

ner mercklichen Anzahl Canonen / Maſten /

Segel / Ancker und dergleichen Schiffs⸗

Die Inſttu Nothdürfften angewendet werden ſollten .

Won für Den 20/zo. Septemb. hernach ward auch

den Adun an die Herren Staten und gleiches Inn⸗
ral,keut . halts mit an die Admiralitaͤt von Seeland

wird beymgeſchrieben / daß/ weil man beſorgte / der nach

W1 Guincea verordnete ſuccurs moͤchte / wenn
er laͤnger verzoͤgert und aufgehalten wuͤrde /

durch die Engellaͤnder gehindert werden /

die Hoofden zu paſſiren / man / um ſolchem
vorzukommen / für gutt befunden haͤtte /

Leutenant von Waſſenager aufzuſetzen und

ihm unter anderen Sachen anbefehlen / daß

er mit den Schiffen ſeiner unter ſich habenden

Schiffe ein Stuͤck weges convoyiren ſollte /
ſo bald erwaͤhnte Schiffe ſich unter die Flaͤg⸗

geeingefunden / und die unter die Admirali⸗

taͤtsCollegia u Roterdam Amſterdam

. im Nord⸗Guartier gehörige Kriegs ,

Schiffe ihre verordnete Lebens⸗Mittel ein⸗

genommen haben wuͤrden / ohue die gering⸗

ſte Zeit. Verſaͤumuuß durch die Hoofden in

den Canal ſegeln ſollte / damit durch andere

die isſtruction für den Herren Admiral⸗

Flotte / welche die nach Guinea verordnete

— ů —1—
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hierbey in dem Schreiben abſonderlich er⸗

ſucht / daß ſie ihres Theils bey ihrem Admi⸗

ralitaͤts⸗Collegio , und wo es ſonſt von nö⸗

then ſeyn moͤchte / ſo viel Muͤhe anwenden !

wollten / damit ihre zugehoͤrige Kriegs⸗
Schiffe mit eheſtem wieder verproviantiert
werden / und / noch vor dem abſegeln der

Lands⸗Flotte / ſich unter deß Herren Admiral⸗
Leutenants Flagge begeben / oder zum we⸗

nigſten derſelbigen alsbald nachfolgen moͤch⸗
ten / auf daß beſagte Flotte wieder allen feind⸗
lichen Anfall / im auß⸗und ein ſegeln durch die

Hoofden / deſto ſtaͤrcker vnd behertzter ſeyn
moͤchte .

Die Herren Deputirten von Gelder⸗Die Pro⸗
land und Seeland verwilligten ſo weit vintz Frieß
in die Ialtruction , wenn ihre Herren Prin⸗
cipalen damit zu friede ſeyn wuͤrden ; die

5

von Frießland aber blieben / wie ſonſt alle
mal / ſo offt etwas wegen der Guineiſchen
Sachen in Berathſchlagung kam / alſo auch
noch bey ihrer vormaligen Proteſtation

und Reſervation / daß ſie und ihre Pro⸗
vintz / als die weder bey der Oſt⸗noch Weſt⸗
Indiſchen Compagnie intereſſiret waͤre /

auch mit derſelbigen Streit⸗Sache nichts
zu thun haben wollten .

Den 29. Septemb , ( Octob . ) empfiengen Die 5lot⸗
die Herren General⸗Statten ein Schreiben / te kann fuͤr

unter dem vorigen Tage / von der Admi⸗ denSturm
ralitaͤt zu Roterdam deß Inhalts / daß noch nächt
deß Landes⸗Flotte eine weile her vor Goeree 15 Stee
in See gelegen / und gar ſchwere Sturm⸗lauffen .
Winde außgeſtanden haͤtte / weßwegen
nicht allein die Schiffe in groſſer Gefahr
ſtuͤnden / ſondern es auch unmuͤglich ſeyn
wollte / daß die Waſſer - und Proviant⸗
Schiffe den Kriegs Schiffen an Boort

kommen koͤnnten , und weil es noch unge⸗

wiß waͤre / wenn der Wind gut werden / und

die Sturm⸗Winde aufhoͤren wuͤrden / ſo
haͤtten ſie fuͤr gutt befunden / Ihren Hoch⸗
Moͤg. in bedencken zu geben / ob nicht der

Herr Admiral⸗Leutenant von Waſſenaer
mit allen / beydes Kriegs⸗ und auch Kauff⸗
fahrdey - Schiffen / ſo unter ſeiner Flagge
ſtuͤnden/ aufs ſchleinigſte in die Gatten / zwi⸗

ſchen Goeree und Hellevontſchluyß
einlauffen / iedoch mit dem Beſcheide / daß
kein Volck an Land gelaſſen werden ſollte .

Die Herren General⸗Staten zogen dieſes
Schreiben in Berathſchlagung / und weilen

einige in der Verſammlung der Meinung den deßwe⸗
waren / daß die Jahrs⸗Zeit ſo weit noch nicht gen die Ad⸗

verlauffen waͤre / oder / da die ietzige Weſt⸗ miralitatẽ
Winde / als welche die nach Gumeg ver⸗

nach dem

ordnete Lands⸗Flotte / durch die Hoof den
559
was mit

in den Canal zu lauffen / verhinderten /der Flotte

FEFEFEEEE.....·

Die Herrn
Gen Sta⸗

ten beſchrt⸗

Aa aaaa iij noch langer zuthun.
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noch länger anhaͤlten ſollten / ſelbige Schiffe
wol hinter Engeland um auf dahin ſegeln
koͤnnten ; So ward fuͤr gut befunden / von

dieſem Schreiben eine Abſchrifft an alle Ad⸗
miralitaͤten zů ſchicken und ſie darbey zu erſu⸗

chen / daß ſie auf der Stunde / bey Nacht und

Tag widerum einige Deputirte auß jhrem

ten / welche gnug ſam inſtruiret waͤren / ſo wol

was anlangt den erſten Punet / daß man

naͤmlich die unter deß Admiral⸗Leutenants

Flagge ſtehende Schiffe in vorgedachte Gar⸗

ten kommen laſſen ſollte / als auch betreffend

denzweyten Punet / daß man die nach Gui⸗

nea verordnete Lands,Flotte / hinten um

lauffenlaſſen ſollte : Um wegen dieſes zwey⸗
ten Punctens ſollten ſie ſich durch erfahrne

Die Flotte
ſoll eylends
in See

lauffen .

Seedeute / die ſich auf das Waſſer wol ver⸗

ſtůnden / eigentlich vnd genan informiren
laſſen / unterdeſſen aber / wenn Wind und

Wetter ſolches einiger maſſen zulaſſen wuͤr⸗

den / in aller Eyl und ohne einzigen Verzug /
die Lebens⸗Mittel / welche für eines ieden

Collegii , zugehoͤrige und unter deß Admi⸗

ral⸗Leutenants Flagge ſtehende Schiffe / biß
auf den halben November hinauß geſchafft
worden / nach der Flagge uͤberſchicken / wie

auch / ohne dieſe Lebens Mittel / noch mehr
andere fuͤr einen gantzen Monat / auf allen

und ieden unvermutheten Vorfall / in bereit⸗

ſchafft halten / die Flotte aber ſolle auf die⸗

ſe zweyte Verproviantirung nicht warten /
woferne in deſſen der Wind gutt werden

moͤchte.
Um den: z / 23 . Octobris legten ſich die biß⸗

herige ſtuͤrmende Wuͤnde und das Wetter

fieng an ſich außzuklaͤren / darum ſchrieben
die Herren General⸗Staten / an beſagtem Ta⸗

ge / dem Herrn Admiral⸗Lieutenant eylends
zu / daß er Angeſichts dieſes Briefes mit deß
Landes Flotte Seekieſen / und um ganz kei⸗

nerley Urſache willen dieſen gutten Wind

verſaͤumen ſollte / und woferne das eine oder

andere Schiff an debens⸗Mitteln oder andern

Sachen einigen Maͤngel haben moͤchte/ ſoll⸗
ten die jenige / welche noch am meiſten haͤtten /

den andern damit außhelffen / biß das uͤbri⸗

ge naͤchgeſchickt werden koͤnnte : uͤber das

ſollte man auf die in Hellevont⸗Schluß li⸗

gende Schiffe nicht warten / ſondern er / Ad⸗
miral/Leutenant / den Capitaͤnen auf ſelbi⸗
gen Schiffen Befehl geben / daß ſie / bey
Verluſt jhres Amts und bey Vermeidung
Ihrer Hoch⸗Moͤg . hoͤchſten Ungnade / ſich
auf das aller geſchwindeſte und muͤglichſte
mit jhren Schiffen zu der Flotte verfuͤgen
ſollten . Es ward auch an die Admiralltaͤt
zu Roterdam geſchrieben / daß ſie / An⸗
blicks dieſes Briefes / einige Deputirte
auß ihrem Mittel nach deß Landes Flotte /
abfertigen wollten / um das / was ietz erzeh⸗
let worden / werckſtellig machen zu helffen /

zu preſſen / ohne den guten Wind zu vek⸗ 1664 .

Mittel daher nach dem Haage ſchicken wol⸗

landia , montirt mit 60 . Stuͤcken / und be⸗

und die Flotte mit allem Fleiſſe hinauß

— — .

ſaͤumen ; Wuͤrde dann bey ſolcher Flotte
einiger Mangel ſeyn / ſo ſollten ſie denſel,
bigen / ſo viel muͤglich/ erſetzen / und zu dem

Ende die darzu benoͤthigte Lebens⸗Mittel /
oder andere Nothdurfften / mit ſich dahin
nehmen . Die Herꝛen GeneralStaten
ſchreiben bey ferner auch an die uͤbrige
ſämmtliche Admiralitaͤten / daß ſie alleCon⸗
voyer / ſo alle weile in den See⸗Gatten zum

außlauffen Segelfertig laͤgen/ deßgleichen
auch die / welche bereits eingekommen / oder

noch in See anzutreffen ſeyn moͤchten / durch
abſonderliche Gallioten odenandere Adyys -
Barken / beordernwolten / daß ſie ſich alſo⸗
bald zu deß Landes Flotte unter deß Admiral⸗
Leutenants Flagge begeben ſollten .

Auf die Klagen der Weſt⸗Indiſchen Die Adm⸗
Compagnie , daß die Engelaͤnder den jhri⸗ ralitaͤten

gen in America , Neu⸗Niderland mit

allen Zugehoͤrigen Plätzen abgenommen / Kllege⸗
ward / den rß / 5 . Octob . abermals an die außrüſten .
Admiralitaͤten geſchrieben / daß ſie / nach jh⸗
rer gewoͤnlichen Proportion und Ein⸗
theilung / aufs ſchleinigſte Achtzehn von

den conſiderabelſten Kriegs Schiffen auß⸗
ruͤſten und in See bringen / und erſten
Tages jhre Committirte daher nach dem

Haage ſchicken / und abſonderlich zu dem /
was zu Befoͤrderung ſolcher vorhabenden
neuen Schiffs⸗Rüuſtung am meiſten dien

lich ſeyn moͤchte / inſttuieren und bevollmaͤch⸗
tigen wollten . Zu Außruͤſt und Unterhal⸗
tung ſolcher Achtzehn Kriegs⸗Schiffe /
wie auch Beſold und Verkoͤſtigung der

Matroſen und allen ferneren Außgaben ⸗ſo
auf des Landes Flotte unter dem Herꝛen
von Waſſenaer / wenn ſie nach dem Ver⸗
lauff der anfangs beſtimmten dreyen Mo⸗
naten laͤnger in Dienſten bleiben ſollte / ver⸗
wendet werden moͤchten / ward der Staats⸗

Rath erſucht / abermals eine Petition von

fůnfzehen hundert tauſent Guͤlden durch
die Provintzien außzuſchreiben .

Die erſchienene Herꝛen Committirte faſſ⸗ Namen

tenhierauf / den 27 . Octobr . ( 6 . Novemb . ) ſund Mor⸗

dieſen Schluß / daßzuder neuen Außruͤſtuugz erzs ſel.
der Achtzehn Kriegs Schiffe / welche in kur⸗ Schiffe ,
tzer Zeit fertig ſeyn koͤnnten / um das eine vor
und das andere noch bey deß Landes⸗Flotte /
oder nach derſelbigen abreyſe / auf den je⸗
nigen SammelPlatz / ſo hierzu moͤchte be⸗
nahmet werden / abzuſchicken / dieſe nachbe⸗
namte Schiffe gebraucht werden koͤnnten /
und zwar .

Bey der Admiralitãt zu Roterdam fuͤr
ihren Antheil , 1. Das Schiff Groß⸗Hol -

ſett mit 250 . Koͤpffen; 2 . Das Schiff Ro⸗
terdam mit 44 . Stuͤcken / und 175 . Mann

3. Das Schiff Delft mit 36 . Stücken / und
140 . Mann .

Bey der Admiralttaͤt zu Amſterdam

—
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gelt noch
an einem

Schiffe .

Die Admi⸗
ralitaͤten

klagen uͤber
den Geld⸗

Mangel .

Staaͤts⸗Geſchaͤffte.

4 . Das Schiff Amſterdam montirt mit

60 . Stuͤcken / und beſetzt mit 290 . Mann ;

5. Das Schiff Coeverden / mit 56 . Stuͤ⸗

cken / und 225 . Mann ; 6 . Das Schiff
Tromp / mit 46 . Stücken / und 775 . Mann ;

7. Das Schiff Doesburg / montirt undbe⸗
mannt wie das vortze ; 8. Das Schiff
Haerlem / mit 40 . Stuͤcken / und 175 . Mann ;

dDas Schiff Sonne montirt und bemannt

wie das vorige .

Bey der Admiralitaͤt in SeeLand /
10 . Das Schiff Mittelburtz / montirt mit

44 . Stuͤctz / und beſetzt mit 175 . Mann ;

11. Das Schiff der See - Ritter / mit 32 .

Stuck / und 130 . Mann ; 12 . Das Schiff
Zur Goes / mit 30 . Stuͤcken / und 30 . Mann /

oder ein anderes und groͤſſeres an deſſen
Stelle .

Bey der Admiralitäͤt im NMord⸗Guar⸗
tier / 13 . Das Schiff Gelderland montirt

mit 60 . Stuͤcken / und beſetzt mit 250 . Mann ;

24 . Das Schiff die alte Eintracht / mit yo.
Stuͤcken / und 200 . Mann . 15 . Das Schiff
das Wapen von Horn / mit zo . Stuͤcken /
und rz0 . Mann .

Bey der Admiralitaͤt in Frieß Land /

16 . Das Schiff Oſtergow / montirt mit 56.
Stuͤcken / und beſetzt mit 225 . Mann ; 17 .

Das Schiff die Staͤdte / mit 46 . Stuͤcken /
und 155 . Mann .

Damit nun auch dieſes Collegium von

Frieß⸗Land / ſeines Antheil von z. Schiffen

voͤllig liefern / und alſo die Zahlder 18. Schif⸗
fe gantz werden moͤchte / ſo ſollte es noch ein

Schiff darzu geben / wenn es von der Provintz
Stadt und Lande mit den noͤthigen Geld⸗

Mitteln darzu wurde verſehen werden / und

zwar auf Rechnung der von den Herzen der

Admiralitaͤt bereits beygetragenen / oder noch

bey zutragenden Conſenten / maſſen beſagte

Provintz noch alle weile keine Gelder dem

erſtgedachten Admiralttaͤts - Collegio zu der

vortgen Schiffs⸗Ruͤſtung beygeſchoſſen haͤt,
te / welches denn auch Urſache geweſen / daß
daſſelbige ſeinen Antheil niemals voͤllig liefern

koͤnnen .

Hierbey hielten die Herten Committitte

abermals an / daßdie an den Conlenten noch

mangelhafftige Provintzien / zu Abtragung

jhrer reltanten / von neuem gantz ernſtlich er⸗

ſucht und ermahnet / wieauchdie vorgeſchlage⸗
ne extraordinar petition der fůnfzehn mal

hundert tauſend Guͤlden von den ſaͤmmtli⸗
chen Provintzien verwilliget werden moͤchte/
um alſo die Admiralitäts Collegia in ihrem

gutten Eifer / den ſie um Ihrer Hoch⸗moͤg.
ſo noͤthige Ordern zu vollziehen / von ſelbſten

haͤtten/ nicht ſtecken zu laſſen ; Sonſten waͤre

zu beſorgen / und muͤſſten ſie / Committirte / im

Nammen jhrer Herten Committenten Ih⸗
ren Hoch⸗moͤg auch ſagen/ daß dieſe Schiffs⸗

Ruͤſtung / inermanglung ſchleiniger und ba⸗

SenckwurdigerGeſchichte. 1587
wuͤndſchten Zweck gar nicht erreichen wuͤrde /

maſſen die Admiralttaͤts Collegia , durch die

bißherige Schiffs⸗Ruͤſtungen und die we⸗

nige einkuͤnffte / deren ſie eine geraume
Weile her / bey itziger Beſchaffenhett der

Zeit / genoſſen / in groſſe Schulden gerathen
waren / und wenn ihnen noch mehrere Be⸗

ſchwerden aufgedrungen / und ſie dargegen
nicht mit behoͤrigen Geldmitteln verſehen
werden ſollten / ihre Finantzen und Ein⸗

künffte in ſolches Abnehmen verfallen
duͤrfften / daß hernach dieſelbigen ſchwer⸗
lich wiederum zn verbaͤſſeren ſeyn moͤch⸗
ten .

Die Herren Committirte von der Ad , Die Admi⸗
miralitaͤt in Frieß⸗Land / als die wol
wuſſten / wie ihr Collegium zeſinnet waͤre /

daß ohne der Herren Staten von Frieß⸗
land Conſens zu der obgedachten vorha⸗
bendenlneuen petition der fuͤnfzehn mal

hundert tauſend Guͤlden und der vorher⸗
gehenden / es ihrem Collegio unmuͤglich
ſeyn wuͤrde/ obbenamte Zwey Schiffe / Gſter⸗
gow und die Staͤdte / in See zu brin⸗

gen ; Weßwegen ermeldte Herren Staten /
nebenſt den anderen Provintzien / in ſolche
Summe zu verwilltgen / noch weiter ermah⸗
net werden moͤchten.

Der Herr Admiral⸗Seutenant von Waſ⸗
ſenaer lag zu der Zeit mit der Flotte noch
immer vor Goeree / that aber weiter nichts /
als Galltoten aͤußſchicken / und dadurch die

Anzahl und Beſchaffenheit det Engelaͤn⸗
diſchen Schiffe außkundſchafften ; und im

Haage machte der Statt auch noch alle

weile die Mine , als ob man den laccurs fuͤr
Guinea entmeder durch den Canal , oder hin⸗
ten um / doch noch auf dahin fortſchicken
wollte ; Solches aber / wie auch alle an⸗

dere Anſtalt und Anordnung / ſo bißher zu

Fortbringung dieſes ſuccurſes erzehlet wör⸗
den / war nut ein Fund / die Engelaͤnber
dadurchzu verleiten / und ſo lange inne zu

behalten / biß die Jahrs Zeit zum Schiffen
hier zu Lande vergangen ſeyn / und man

das Abſehen auf Gultea etlicher maſſen
vernicht haben moͤchte / Geſtalt dem Viee⸗

Admiral de Reyter allſchon bey gutter
Zeit gar geheime ordte nach dem Mittel⸗
Meere zugeſchickt worden / daß et mit ſeiner
unterhabenden Flotte eylends nach Guines

fortſegeln ſollte . 8
Weil dann die beſte Jahrs⸗Zeit ver⸗

lauffen / auch der Herr Admiral⸗Leute⸗
nant von Waſſenaer gat unpaͤßlich / und

uͤber das noch ſehr zu beſorgen war „

daß die Flotte einer groſſen Gefahr wuͤr⸗

de untetworffen ſeyn muͤſſen / wann man

ſie zu falſcher Zeit in See gehen lieſſe ;
So ivard von den Herren General⸗Staten

beſchloſſen / daß ſie nun zu Hauſe bleiben

ſollte , wenn auch gleich der Wind nochrer Geld⸗Mittel ihren Fortgang oder er⸗

Aaaaga tiij -

Frießland

entſchuldigten ſich bey Ihren HochMoͤg , ſülen
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dienlich werden moͤchte / und das vor⸗

nehmlich um dieſer Urſache willen / weil

die Winde ietz gar veraͤnderlich weheten /

und oͤffters groſſe Ungewitter vorzubrin⸗

gen pflegten / wodurch dann ein koſtbares
Pfand in die groͤſte Gefahr geſetzt werden

koͤnnte : Solle aber das Wetter ſich zube⸗

ſtaͤndigem Froſte anlaſſen / welches nach ſo

langwuͤrigem Regen und Weſt⸗Winde leicht⸗
lich zu befoͤrchten ſtuͤnde / ſo wuͤrde man die

Flotte nicht ohne Gefahr / wegen deß Eis⸗

gangs / wieder in die Haͤven kriegen koͤnnen .

Darum ergieng von Ihren Hoch Moͤg dieſe
ordre , daß iede Schiffe widerum dahin /

wo ſie heimhoͤrig waͤren / gehen ſollten : Ehe
aber ſelbige in die Haͤven einlauffen / wiles /

zu deſto mehrer Vollkommenheit der Hi⸗

ſtorie / die Gelegenheit hieſiges Ortes erfor⸗
dern / zu vorhero mit wenigem zu melden /

was ſich bey der Extraordinar - Flotte ſelb⸗
ſten / die Zeit über / da um ihrentwillen
im Haage ſo unterſchiedliche Berath —

ſchlagungen vorgegangen / begeben und

zugetragen .
Mit dem Auguſt⸗Monate fand ſich der

Herr Admiral⸗Leutenant von Waſſenaer /
Baron von Opdam / bey der Extra —
ordinar - Lands - Flotte / auf dem neuen

Sammel⸗Platze / vor Goeree ein / nahm
alſobald das Ober - Commando uͤber die

ſelbige / welches bißher der Vice⸗Admiral

Cortenaer gefuͤhret hatte / auf ſich / mach⸗
te auch auf alles gute Ordnung / und

legte ſich mit dem zu Ende gehenden Au⸗

guſt - Monate mit der gantzen Flotte vor

Schoͤnfeld / als woſelbſt die Schiffe für
den zu der Zeit wehenden und ſtuͤrmen⸗
den Winden etwas ſicherer ſeyn konnten .

Wenige Tage hernach erſchien der Vice⸗

Admiral von Seeland Johann Everts
bey der Flotte / und machte ſelbige 23 .

Schiffe ſtarck.
Der Herr Admiral - Leutenant ſchickte

nun ſeine Advys⸗Gallioten taͤglich von

hier nach der Engelländiſchen Kuͤſte auf
Kundſchafft auß / und erfuhr von dieſen
ſo viel / daß ohne die erſte Flotte / womit
der Admiral Montaguͤ in den Canal ge⸗

gangen / noch eine andere Weſten : um

außgelauffen waͤre / deſſen ungeachtet
blieb er doch noch an ſeinem Ort ſtille li⸗

gen . Wind und Wetter aber wollten

allhie auch in die laͤnge nicht gutt thun /
darum lagen die Officirer von der Flotte /
und unter denſelbigen abſonderlich der vor⸗

erwehnte Vice⸗Admiral von Seeland dem

Herren Admiral⸗Leutenant an / daß er mit

der gantzen Flotte ſich ein paar Meilen

weiter vom Lande abwarts ſetzen wollte /

um ſie um ſo viel beſſer wieder allen Unfall
und harte Sturm⸗Winde zu verſicheren :
Veil aber der Herr Admtral⸗Leutenant ſchon
vorhero die unbequemlichkeit ſeines Ancker⸗

Platzes dem Staat berichtet hatte ; Als

durffte er / ohne nähere ordre / die Flotte
fuͤr dieſes mal nicht anderſtwohin verle⸗

gen . Aber noch denſelbigen Abend kamen

Briefe vom Staat / und den naͤchſtfolgen⸗
den Tag / als am 1z / 23 . Septemb . drauf /
hub die Flotte mit anbrechendem Morgen
die Ancker wieder auf / und langte noch
dieſen Tag / bey unbeſtaͤndigem Winde /

wiederum vor Goeree auf Ancker / wo⸗

ſelbſt noch 2 . Capitaͤne von Weſt⸗Frieß⸗
land und auß dem Nord⸗Guartier darzu

ſtieſſen / mit welchen die Flotte nußh5 . Segel
ſtarck ward .

Alle weil wollten die Lebens⸗ Mittel auf al⸗

len Schiffen knapp fallen / darum ſchickte
der Herr Admiral⸗Leutenant einen von ſei⸗—
nen Schiffs⸗Lentenanten nach Roterdam /

um bey ſelbiger Admiralitaͤt zuvernehmen /
was auf die Verpflegung ſeiner Schiffe
beſchloſſen worden ſeyn moͤchte; Weil ſo wol

fuͤr dieſe / als auch fuͤr die von den anderen

Admiraͤlitaͤten / der Proviant kaum biß auf
den October zu langen wollte . Gleichwol
hielten die kluͤgſte und erfahrenſte Seeleute

auf der Flotte dafuͤr / daß man / ohne ſelbige
in groſſe Gefahr zu ſetzen / dannoch biß halben
Novemb . vor Goeree nicht wuͤrde bleiben

koͤnnen .

Den 23 . Septemb . (3. Octob . ) kriegte die

Flotte einen groſſen Sturm / welcher biß auf
den 26 . waͤhrte/ ehe er etwas abnahm ; Der

that aber an den Schiffen doch keinen Scha⸗
den / als daß theils derſelbigen / wegen Abgang
der Lebens⸗Mittel und deß Waſſers in harte
Noth gerathen wollten / und waͤre dem Ad⸗

miral⸗Leutenant faſt dergleichen begegnet /

und zwar auß Mangel deß Brennholtzes /

welche Noth ihn noch härter wuͤrde gedruͤckt
haben / wenn nicht ſeine Leute eben den Tag
zuvor einen Balcken von einem anderwärts

gebliebenem Schiffe / ſo mit z. Todten Men⸗

ſchen an ſein Schiff getrieben ward / aufge⸗
fiſcht haͤtten / und was das aͤrgſte war / ſo konn⸗

ten die beladene Proviant - Schiffe auch

etliche Tage nach dem Sturme / theils
wegen wiedrigen Windes / den Kriegs⸗
Schiffen nicht an Boort / noch dieſe an

den Wall kommen / ob ſchon etliche da⸗

runter waren / die weder zu beiſſen noch
zu trincken hatten / und konnte der Admi⸗

ral⸗Leutenant ſelber nur noch 8. Tage auß⸗
halten .

Denꝛ / 12 . Octobris ſchrieb der Herr Ad⸗

miral⸗Leutenant uͤber Hellevontſchluyß
nach dem Haage an den Staat / wie es um

die Flotte ſtünde : Dargegen kam die Nacht
drauf / ungefaͤhr um 2 . oder z. Uhren / von

1664 .

Hat ſchon
Proviant⸗
Mangel .

Leidet hartj
Sturm .

Muß /we⸗
gen Provi⸗

gels / wi

der ein⸗

lauffen .

dorten ein Botte mit Briefen und or⸗

dres , daß die Schiffe nach dem Walle
lauffen / daſelbſt die fuͤr einem Monat fertig
ligende Lebens⸗Mittel / wie auch Waſſer und

Brennholtz einnehmen / und ſtracks wider in

See gehen

ant⸗Man⸗⸗
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4664 . Ste gehen ſollten / welche Poſt die gantze

Flotte ſehr erfreuete / denn der Mangel war

ſchon gar groß / und der Hunger haͤtte ſie gar

bald von ſelbſten datzu gezwungen . Der
Wind aber wehete etliche folgende Tage

noch immer ſo hart / daß ſie dem andern

Stuüͤcke der zugeſchickten ordre / naͤmlich gleich
wieder außzulauffen / ſo bald nicht nach le⸗

ben konnten .

Amg /18 . Octob . erhielt der Herr Admi⸗
ral - Leutenant abermals vom Staat ein

Schreiben / und Ihrer Hoch - Moͤg. Reſolu —
tion / vom /17 . dieſes / daß er mit der Flotte

Die Extra⸗
ord . Flotte
ſoll wieder

gußlauffen.

116 dem ſtuͤrmmenden Wetterverlohren 1664 .

atte .

Den 1424 . Octob. kam von den Herren Per Wind
General/Staten die erwiederte ordte⸗ daß die wul ſoiches

Flotte außlauffen ſollte; Der Herr Admiral⸗ noch nicht

Leutenant ließ gleich den darauf folgenden zulaſſen.
Morgen fruͤhe umher andeuten / daß alle

Kliegs Schiffe ihre Ancker⸗Taue heben / und

ſich fertig halten follten / mit der Flotte in See !
zů gehen : und dieſer Befehl haͤtte auch ſo fort⸗
gang gehabt / wenn nur der Wind anhalten
wollen : Allein die Piloten fagten noͤchmals / 1
daß es unmuͤglich waͤre . AmtE / 26 . wutden

Seekieſen ſollte . Se. Excell . ſchickte ſich

ſolches auch den in den Wielingen ligen⸗
den Guineefahrern / durch ein Advys -
Galliot / zu wiſſen thun ; Aber Wind und

Wetter wollten ſich nicht eben auch ſo gleich
und bald ſchicken . Zu dem ſo kamen erſt den

folgenden Tag die Commiſfarien Parten⸗
burg und von Felßen noch mit etlichen

Offietrern und Soldaten fuͤr die Amiſter⸗
dammiſche Guineefahrer unter die Flot —
te / welche Maͤnſchafft der Herr Admtral⸗
Leutenant ungeſaumet / durch den Schouten
bey Nacht / Tromp / der ſeint der Oſt⸗In⸗
diſchen Retour⸗Schiffe gluͤcklichen Heim —

verordnete Schiffe veurrtheilen ließ .
Jetzund nun waren alle Schiffe gnugſam

fertig / See zu nehmen / und hatten ſie auch
alleſammt Proviant / biß auf den halben
Novemb . N . Cal . außgenommen 2. Frieß⸗
laͤndiſche / ſo erſt unter die Flotte kamen /
und dem Herrn Admiral - Leutenante anſag⸗
ten / daß ſie nur biß zum Ende ( das iſt /

hieſiges Landes gewohnheit nach / 21 / 31 . )
deß Octobris verſehen waͤren ; Aber der Wind

war noch nicht ſtarck genug / um außzulauf⸗
fen / worzu die Piloten noch nicht rathen
wollten / weil der Wind mit untergemengter

Sitllle
ſtaͤts ab wechſelte .

Die Ertra . Den 12/22 . Octobr . gegen Abend / um6.
ord Flotte oder 7 . Uhr /empfieng der Herr Admiral⸗
wird noch 8 140 SReihe 8
—35

Leutenant abermals Schreiben von Ihren
zum

außlauffen Hoch⸗Moͤgauß dem Haage ; Darauf ſchrieb
gantz fertig er den folgenden Tag dahin zuruͤcke / daß er

gemacht . alles / in Gebühr / beobachten wollte / ließ auch/
dem zu folge / alle Capitaͤnen an Boort kom̃en /

Der Wind

wil ihr
noch nicht

tuͤgen.

den halben (das iſt den z / 15. ) December , mit

Lebeus⸗Nettteln verſehen ſollten / inſonderheit
aber den Frteßlaͤndiſchen Capitaͤnen / ihre

Nothdurfften ſchleinigſt beyzuſchaffen /

und war es ietz Sr Excell . laid daß
vdie Flotte mit dem vorhandenen gutten

Winde nicht ſollte in See gehen koͤnnen/

worden / und eines ſeine Ruder eingebuͤſſt
hatte / ſo mangelte tes auch dem Admtral⸗

hierauf alſobald zum außlauffen / und ließ

kunfft / ſich nun auch bey der Flotte eingefun⸗
den hatte / auf die gemeldte nach Guineg doch noch wol Tag und Nacht auf ſie

und befahl ihnen / daß ſie ihre Schiffe / biß auf

auß Urſache / weil 2 . Schiffe ſchadhafft !

alle Loots⸗deute/ oderPiloten/ abermals durch
Deputirte befragt / dieſelbigen aber ſagten /

rund herauß / daß es auch noch zur Zeit nicht
ſeyn koͤnnte / die Flotte in See zu bringen .
Mittlerweile ward alles mehr und mehr ver⸗
provtantirt und das Geſchuͤtze zugerichtet .

Am 2r/zT. Octob . ſchickte der Herr Admi , Ote Gut⸗
ral⸗Leutenant der Herren General⸗Staten neiſche ſuc⸗
Boten wieder zurück / dargegen kamen von tursSchif⸗
der Gui neiſchen Convoy⸗Flotte / 7 . Ca⸗ fe tommen

pitaͤne mit thren Schiffen ins Gatt zu der dey die Er⸗
755 tra⸗ordina⸗
Flotte : Die nach Sunea verordnete 1 Florte
Kauffſchiffe aber / ſo auß den Wielingen
kommen ſollten / lagen noch hinter Ram⸗
mekens / ſo daß / wenn ſchon Wind und
Wetter gutt worden wären / die Flotte

wuͤrde haben warten müſſen / biß ſie hat⸗
ten herbey kommen koͤnnen : Zu dem / ſo

kan bey der Nacht auf den Wielingen
ein Schiff deß andern gar leichtlich ver —

fehlen / und muͤſſen die Stuͤcke das beſte
War⸗ und Warnungs Zeichen ſeyn . Den

vorigen folgten noch vor Abends 2 . an⸗

dere Schiffe auf daher / das dritte aberkonnte wegen der Stille ſo weit nicht

kommen / ſondern muſſte biß auf andere

Zeit und beſſern Wind / vor Gatts liger
bleiben .

Am 29. Odob. 0
8. Novemb . ) ungefaͤhr Die Extra⸗

um Mittag ſchickte ſich der Wind auß Gſt⸗ rbigart
Suͤd⸗Oſten / und der Herr Admiral⸗Leu - Flotte kan

tenant gedachte / auf den folgenden Tag /boſe Wel⸗

mit der Flotte in See zu ſtechen / weßwe⸗ [ Preb lben

gen er die Loots⸗Leute zu ſich in die Eajuͤ⸗
—

te forderte / und ſie befragte / ob ſie mit ſol⸗
chem Winde und der Morgen - ⸗Flut die

Schiffe hinauß zu bringen vermeinten 2

Dieſe aber gaben zur antwort ; Es wäre

zu fruͤh / mit der Achter⸗Flut / aber / wollten

ſie die Ancker heben / und da der Wind

ſo blibe / ſich bemuͤhen / mit dem Abend⸗

Getey in volle See zu gerathen . Aber es
fiel bald ein ſtarcker Regen mit hartem
Wetter ein / wo durch dem Schout bey

Nacht von der Guineiſchen Schwadron
ſein Ancker durchgieng / und er gantz nahe
bey dem Admiral⸗Leutenante hinweg trieb /
iedoch gleich hinter demſelbigen wider veſt

Schiffe ſelbſten noch an der groſſen Ree / hielte .

* 3 3 8 5 8
Nach dieſem
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Nach dieſem kamen auch die Seelaͤndi⸗

ſche Kriegsſchiffe vollends daher nach Goe⸗

ree zu deß Landes Flotte / und zugleich von

ſelbiger Admiralitaͤt ein ſchreiben an den

Herrn Admiral,⸗Leutenant / deß Innhalts /
ſo bald die Guineiſche Flotte würde durch

den Canal convoyirer worden ſeyn / er alle

Seelaͤndiſche Capitäne wiederum in die

Wielingen ſchicken wollte : Er kriegte auch

abermals vom Staat ein Schreiben und ordre

keinen Wind und Wetter zuverſaͤumen / ſon⸗
dern aufs erſte und bequaͤmſte in Seezu ge —

hen / und waren zu der Zeit ohnedie Floͤthen
und Kaufffahrer / auf die 46 . Haupt⸗Kriegs⸗
ſchiffe beyſammen . W̃

der Schifffahrt und Handelſchafft auf
den Kuͤſten vor Spanien / Portugall
und in dem Mitteeere gebraucht wer⸗ —

den .

Dieſe Schiffe / wenn ſie alſo / wie

gemeldet / ſollten in Dienſten gehal —
ten werden / wuͤrden ein Jahre lang
uͤber / nach einem hierzu gemachten und

hiernach ſpecificirten neuen überſchla —
ge / auf ſechs Millionen / und vier

mal hundert und achtzig tauſend
Gülden zu ſtehen kommen / wenn naͤm⸗

lich ein jedes Schiff durch die Banck

durch mit zwey hundert Mann be⸗

ſetzt / und jeder Mann / durch einander

gerechnet / an Sold und Koſtgeld monat⸗

lich mit fuͤnf und zwanzig Guͤlden

unterhalten werden ſollte / welches alle

Monate fuͤnf tauſend Guͤlden zu⸗

ſammen maͤchen wuͤrde : Mehr fuͤr Abnuͤtz⸗
und Außbeſſerung der Schiffe und Schiffs⸗
Nothdurfften / wie auch für rampen /
ſtoſſen und anderes Ungemach / ſo im

Kriege zu gewaͤrten ſtuͤnde / gerechnet
die helffte gegen die Beſoldung und

Koſtgelder / als monatlich zwey tauſend

1664 .
Muß end⸗

lich gar zu
Hauſe blei⸗

ben .

1664 .

Uberſchlag
der Unko⸗

ſten auf ein

Jahr fuͤr
ſolche

Schiffs .
Flotte .

Jeil aber Mitlerweile

die beſte Jahrszeit dahin gieng / Wind und

Wetter ſich auch durchauß nicht ſchicken
wollten / und der Staat ſein abſehen auf

Guinca anderwaͤrts erreicht hatte / kam end⸗

lich andere ordre , daß die Flotte gar zuruͤck
bleiben / und einem ieden Admiralitaͤts - Col⸗

legto ſein Antheil Schiff wieder nach Hauſe
geſchickt werden ſollte : Welches dann / am

21. Novemb .( I . Decemb . ) auch alſo geſcha⸗

he / und giengen die Schiffe von Amſterdam
auß dem Nord⸗uartier und Frießland

—

nach dem Texel / die von Seeland nach den

Wielingen / und die von Roterdam nach

Maaß⸗Landsſchluys / wobey ſie mit vielen

Ehrenſchuͤſſen von einander Abſchied nah⸗
men . Der Herr Admiral - Leutenant von

Opdam begab ſich fuͤr ſeine Perſon nach dem

Haage / und der Herr Tromp nach Am⸗

und fuͤnfhundert Guͤlden : So daß jedes
Schiff deß Monats ſieben tauſend und

fuͤnf hundert Gülden koſten / alle 72 .

Schiffe aber fuͤnf malhundert und vier⸗

zig tauſend Gülden / und alſo innerhalb
12. Monaten die obige Summe von ſechs⸗
Millionen / viermal hundert und ach⸗

ſterdam / die anderen Haupt⸗Officirer
aber nach ihren Orten zu ihren Admirali⸗

kaͤten .

Hiermit nun war der Zug zur See fuͤr
dieſes Jahr gethan und zum Ende /aber

darum wurden nicht auch die Kriegs⸗Gedan⸗
nen zu gleich mit eingezogen und bey Seyte
gelegt / ſondern die Herren General⸗Staten

ratſchlagten ſchon indeſſen / da die Flotte noch
im Stande war / von neuemmit einander we⸗

tzig tauſend Guͤlden betragen wuͤr⸗

den .

Damit nun alle dieſe Schiffe zu rech⸗
ter Zeit und zu deß Landes naͤchſten Dien⸗

ſten und Reputation außgeruͤſtet und

in See gebracht werden moͤchten / ſo er⸗

ſuchten die Herren Committirte in ih—
rem obigen guttachten die Herren Gene⸗

ral⸗Staten / daß ſie / zu Aufbringung

Vorſchlaß
woher die

Mittel zů
ſolchen
Unkoſten

zunehmen,

DerStaat
hat eine ge⸗
waltige
Schiffsrů⸗
ſtung fuͤr
den kuͤnffti⸗

gen Fruͤh⸗
ling vor .

gen einer gewaltigen Schiffsruͤſtung fuͤr
das zukũnfftige Vorjahr / und die von Admi⸗

ralitaͤten im Haage anweſende Herren
Committirte kamen / den ro / 20 . Novemb .

hierauf mit ihrem gutachten ein / daß / in

Erwegung der groſſen Schiffs ruͤſtuns /
welche fort und fort in Engelland getrieben
wuͤrde / wann ſolche weiter alſo waͤhren ſollte /
es auf das zukuͤnfftige Vorjahrnoͤthig ſeyn
wuͤrde / daß man eine Anzahl / und zum

wenigſtenzwey und ſiebentzig guter Haupt ,
Kriegs⸗Schiffe bey einander haͤtte / ohne
die ordinar⸗Convoyer / als die von den

Admiralitaͤten auß ihren reſpectiye ordinar⸗

ſolcher Summe / durch den Staats⸗Nath
eine Petition ergehen laſſen wollten /
mit dem ernſtlichen erſuchen und recom⸗

mendiren bey den reſpective Provin⸗
tzien / daß ſie nicht allein in gemeldte Peti⸗
tion verwilligen / ſondern auch eine jede
an ihrem Orte ſolche gutte und ſchlei⸗
nige Anordnung machen wollte / damit

die Baaren Gelder wuͤrcklich und in der

That aufs baͤldeſte erfolgen moͤchten;
Sonſten / wenn es daran mangeln ſollte /
muͤſſten ſie ſagen / daß die Admiralitats⸗

Collegia unmaͤchtig ſeyn wuͤrden / zu

einer ſo groſſen und achtbaren Schiffs⸗
ruͤſtung / oder auch nur zu einem Theile

55h

und extraordinar einkommenden Mitteln

unkerhalten werden muͤſſten: Von obiger
Anzahl ſollten allezeit ſechszig Segel
unter deß Herren Admiral - ⸗ Leutenants
von Waſſenaer Flagge verbleiben / die

uͤbrigen zwoͤlffe aber zur Verſicherung
———

davon / wie noͤthig es auch ſeyn moͤchte/ zu⸗
ſchreiten / viel weniger damit zu continuiren

und anzuhalten .

—* Nochꝛz.
Kriegs

ſchi ff eſol
engantz
neu gebal⸗

et werden ,

Neben dem vermeineten die Herren Com⸗
mittirten es auch zu deß Landes Dienſten

und
23
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Vorſchlag /
woher

die Mittel
zu ſolchem
Schuffs /
banzuho⸗
len.

Der Vor⸗

ſchlag wird

beym
Staa an .

genommen

Staats⸗Geſchaͤffte . DenckwuͤrdigerGeſchechte .
und reputatioa hoͤchſt nothwendig zu ſeyn /
wenn Ihre Hochmoͤg. noch weiter an die re⸗

ſpective Admitalitaͤts Collegia ſchreiben / daß
ſte aufs ſchleinigſte / als immer müglich / mit

dem Anban der bewuſſten vier und zwantzig
Capital⸗Kriegsſchiffe / nach der gewoͤhnli⸗
chen Repartttion und Eintheilung / und auf
die hiernach folgende Maſſe / anfangen und

fortfuͤhren laſſen wollten / als : Acht Schiffe /
zu 55 . Schuhen lang / und 40 . Schuhen
weit / nach Schiffs⸗ -Art / und jedes mit 60.

Stuͤcken beſetzt : Noch acht Schiffe / zu 145 .

Schuhen lang / und 38⸗Schuhen weit / auch

nach Schiffs⸗Art / undjedes mit 56 . Stuͤcken

beſetzt : die übrigen acht Schiffe / 135 . Schuhe
lang / und 34 . Schuhe weit / nach Fregaten —

beſetzt .

Zum Anban dieſer 24 . Kriegsſchiffe ſoll⸗
ten die darzu außgeſchriebene zwo Millio⸗

nen / und weil dieſe bey weitem nicht zu lan⸗

gen wollten / noch eine Petition von einer

dritten Million durch den Staats⸗RathKaufffahrdeyſchiffen zur Sicherhett dtenen

außgeſchrieben werden / und wurden hierbey ſollte .

Ihre Hoch⸗Moͤg. inſtaͤndig erſucht / daran Collegia geſchrieben / daß ein jedes ſeinen ihm
zu ſeyn und ſolche Fuͤrſehung zu thun / damit bey den 18 . Schiffen zukommenden Autheil

die bereits außgeſchriebene zwo Millionen / alſo bald nach dem beſtimmten Rendevous

wie auch die noch außzuſchreibende dritte fortſchaffen / wie auch an den Commandeur

Million Guͤlden / als bald baar / oder zum von Campen / daß er / auf Anſicht dieſes
wenigſten eine anſehentliche Summe auf Schreibens / mit ſeinen unterhabenden 8.

Abſchlag derſelbigen / den Admiralitaͤts Colle⸗

giis / und zwar einem jeden nach ſeinem An⸗

theil / zu handengeſtellt werden moͤchte / damit

ſie in Ermangelung ſolcher Geldmittel /
ein ſo nothwendiges und heylſames Werck

nicht unterlaſſen muͤſſten .
Die Herren General⸗Staten trugen die⸗

ſes alles denm Staats⸗Rathe auf / welcher den

3. Januarit 1665 . Lands - Caͤlender nach
( oder den 24 . Decemb . dieſes vorhabenden
1664 . Jahrs ) ohne die bereits zuvorhe ro zu

den 24 . Kriegsſchiffen außgeſchriebene zwo

Millionen / auch die zu den ꝛ. Kriegsſchiffen
vorgeſchlagene Extraordinar - Petttton auf —
ſatzte / und ſelbige / wegen der zu den a⸗Milli⸗
onen begehrten dritten Million auf ſieben
Millionen erhoͤhete / und dieſes ſein ſchrifft⸗
liches guttachten Ihren Hoch⸗Moͤg . darge⸗

gen zuruͤck lieferte mit dem angehenckten in⸗

ſtändigen erſuchen / die Sache bey den reſpecti⸗
ve Provintzien dahin zurichten und zubefoͤr⸗
deren / daßſelbige nicht allein in die außge⸗
ſchriebene Petition ſchleinigſt verwilligen /
ſondern auch die alſo verwilligte Gelder in

baarſchafft beitragen moͤchten / um da⸗

durch die Admiralitäten zu dem vorha —
benden wichtigen Wercke deſto mehr anzu⸗

friſchen . 8

( Wie nun dieſe Schiffsruͤſtung mit der

Zeit zum Stande geͤbracht worden / iſt unter

den ander waͤrtigen Niederlaͤndiſchen Ge⸗
ſchichten deß nächſt folgenden 1665 . Jahrs
ferner zu erſehen .

deur Cornelis Everrs das Commando fuͤh⸗
Art / und jedes mit 44 . biß in 46 . Stuͤcken

kommen / angehalten und aufgebracht wuͤr⸗

Die Herren General⸗Staten waren auch

bedacht auf einen beguaͤmen Rendevons / oder

Sammelplaßtz / bey dieſer Winter⸗Zeit / fuͤr
die 18 . Kriegsſchiffe jünaſf hinzyverferti

f
3. Kriegsſchiffe /ſo jungſt hinzuverferti⸗

ene
gen befohlen werden / wie auch fuͤr die / unter lier.

dem Commandeur von Campen / nach

Guinea verordnete und zu Hellevontſchluyt
ligende 5. Schiffe / undbefanden es endlich

fuͤr gutt / daß die erwaͤhnte r8 . und denn die

8. zuſammen 26. Schiffe / in die Wielingen
auf das Flack / geſchickt werden ſollten / um

allda Rendevous zu halten / und Ihrer Hoch⸗
Moͤg . naͤher: oraͤre zu erwarten ; Uber dieſe
Schiffe aber ſollte indeſſen / biß aufihr Hoch⸗
Moͤg. weitere Verordnung / der Comman⸗

ren . Und zu dieſer Schiffsruͤſtung gab Ur⸗

ſache die Nachricht auß Engelland / daß
daſelbſt alle Niederländiſche
le deren in

Schiffe / ſo vie⸗

den Häven und in der See zube⸗

den / wieder welche dieſe Flotte den hieſigen

Darum ward analle Admiralitaͤts⸗

Schiffen ſich gleicher Geſtalt dahin begeben /
und der ordre deß Commandoͤrs Cornelis
Everts nachgeleben ſollte . Und neben

dem ward demAdmiralitaͤts⸗Collegio in See⸗
land nochweiters zugeſchriebẽ / daß alles an⸗

dere ihm zugehoͤrige Schiffe in ſolcher Poſtur
halten wollte / damitſie / im Falle der Noth /
dieſes Groß entſetzen koͤnnten .

Die Herten⸗General⸗Staten zogen hierauf
noch einige andere die Schiffsruͤſtung betref⸗
fende Sachen in Berahtſchlaͤgung / und faſſ⸗
ten / am 7 / 27 . Decemb . den Schluß / an

die Admiralitaͤten zuſchreiben / daß ſie mit

eheſtem Ihre Hoch⸗Moͤg berichten wollten /
ob ſie / den zu dem Ende ergangenen Reſolu⸗
tionen zu folge / das Boots volck zu deß Landes

Dienſten / und gegen was fuͤr Beſoldung /
behalten ? 2 . Obund was fuͤr neues Boots⸗
volck ſie gegen den zukuͤnfftigen Fruͤling ange⸗
nommen ? 3. Wie weit ſie Ihre Hoch⸗Moͤg.
ander weitigen Reſolutionen nachkommen /
und ob ſie ihren Antheil zu den bewuſſten18.
Kriegsſchiff en fertig gemacht / und was für
Schiffe ſie bereits nach den Wielingen fort
geſchickt haͤtten / die / welche entweder gar

nichts / oder nuretwas außgerüͤſtet haͤtten
ſollten das ihrige noch mit eheſtem beybrin⸗

gen . 4 . Wie weit ſie mit dem Anban der gaͤntz

neuen Schiffs⸗Hollen kommen waͤrene F. Ob
und wie viel leichte Fregatten ſie in Seege⸗9 9
bracht hätten 2 Letzlich ward auch beſchloſ —
ſen / an die beſagte Collegia noch weiter

zuſchreiben / daß ſie ſich aͤuſſerſtens angreif⸗

— — —

„ .
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angreiffen und bemuͤhen wollten / die Außruͤ⸗
ſtung der 27 . Capital⸗Kriegsſchiffe mit allem

fleiſſe fortzuſetzen / und gegen den 1. Marti ,

naͤchſtkuͤnfftig / ohne eintzigen Mangel / fertig
zu maͤchen.

Die Admiralitaͤt zu Amſterdam hatte
ihre 6. Schiffe / als ihren Antheil zu den 18.
Kriegsſchiffen ſchon fertig / und auch all⸗

bereits nach dem Sammelplatze fortge —
ſchickt / und an Außruͤſtung der leichten

Fregatten ließ ſie an ihr auch nichts erman⸗

geln .
Die in Seeland antwortete den Herren

General⸗Staten auf ihr bbiges zuſchreiben /
daß ſie noch alles Schiffsvolck / welches bißher
in deß Landes Dienſten geweſen / beyſammen
behielte gegen 12 . Guͤlden monatlichen Solds

fuͤr einen gemeinen Matroſen und ordinar —

Koſtgeld / und uͤber das noch mehr Volck

werben lieſſe / biß daß alle dands - ⸗Kriegsſchif⸗
fe / ſoſich unter ihrer Direction befaͤnden/
voͤllig bemannet ſeyn wuͤrden/ welchezuſamen
ungefaͤhr 2000 . beydes Officirer und Matro⸗

ſen außtragen moͤchten: Sie haͤtten auch ordre

gegeben / daß alle ihre Landsſchiffe verſehen

Beſchreibung Niderlaͤnd .

gegeben werden moͤchten / daß die Gelder zu

der bewuſſten Außruͤſtung der 72 . Kriegs⸗
ſchiffe baar erfolgen ſollten / und zwar nicht

weniger / als wie die Herren Committirte

ſie bemannt haͤtten / weil dieſelbige ohnedas
ſo leicht und gering / als immer muͤglich ange —

ſetzet worden / und zu Abſtattung der Monat⸗

Gelder fuͤr die Matroſen / auf die

Hand zum Einkauff der Mundkoſt /
wie auch fuͤr die Capitaͤne und ſonſt
zu allerhand Nothdurfften baar Geld er —

fordert wuͤrde .

Die Provintz Holland / weil ſie ſahe / daß
es ernſt werden wollte / griff ſich auf alle Wei⸗

ſe und Wege an / um in gutter Poſtur zu ſte⸗
hen/ und gleich wie ſie ſeint dem Spaniſchen /
vorigem Engellaͤndiſchen und neulichem

Nordiſchen Kriege / biß hieher / allezeit
unter den ſäͤmmtlichen Provintzien die eyffe⸗

rigſte geweſen / zu ſparen / und ſich der Schul⸗
den zu entledigen ; Alſo war ſie auch izt alle⸗

mal die willigſte / um keinen Fleiß noch koſten

zu ſparen / wenn es die Noth erforderte :
Kurngriff eine Provintz ſich an / und that den

Beutelauf / ſo gieng Holland daͤrinne noch

Kla gt aber
ůber den
Geld⸗

Mangel .

und fertig gehalten werden ſollten / damit ſie
auf die erſte ordre Dienſte thun koͤnnten / wie

ſie dann bereits 4 . Schiffe in See gehen laſ⸗
ſen / um / wo muͤglich / Ihrer Hoch⸗Moͤg .

abſehen zuerreichen / und dem Lande einige

gutte Dienſte zu erweiſen : Ihre vor dieſem
im Haage geweſene Committirte haͤtten ne⸗

benſt den von den uͤbrigen Admiralttäten

dahingeſchickten Committirten / zu zweyen

malen / Ihren Hoch⸗Mög , eine Verzeichnuͤß
aller Landsſchiffe / ſo vorhanden waͤren/ einge⸗
haͤndiget / worauß ſie zur Gnuͤge würden

haben erſehen koͤnnen / was von hierauß zuer⸗

warten waͤre / und wie ſie ( Admiralitaͤt ) ſich
afus auſſerſte angegrieffenund bemuͤhethaͤtte/
muͤſſte aber nochmals in allem ernſte ſagen
und anzeigen / das ſie uͤber den Geld⸗Man⸗

gel ſehr beſtuͤrtztwaͤre / wannenhero ſienicht
allein demLande / wie hoch noͤthig es auch izi⸗

ger Zeit ſeyn ſollte / gaͤntzlich keine Dienſte
wuͤrden thun koͤnnen / ſondern auchin die

aͤuſſerſte Extremitaͤt und Confuſion gera —

then muͤſſen / wie Ihre Hoch⸗Moͤg .wol bey
ihnen ſelbſten abnehmen koͤnnten / in Erwe⸗

gung der ſo unertraͤglichen Laſten / theils we⸗

gen der ſo ſchweren Schiffsruͤſtung / theils
auch wegen Unterhaltung einer ſo groſſen
Anzahl Volcks und was darzu gehoͤrig/ inſon⸗
derheit bey dieſen gefaͤhrlichen Laͤufften und

Zeiten / da / weil der Kauffhandel gehaͤmmet
waͤre / die Gewoͤlber und Packhaͤuſer ſtillſtuͤn⸗
den / und alſo auch die Mittel ermangeln muͤſſ⸗

weit druͤber / maſſen ihre Herren Staaten /

zu Aufbring⸗ und Abtragung der zu den unter⸗

ſchiedlich angeſtellten Schiffsruͤſtungen auß⸗
geſchriebenen Petitionen von ſo vielen Mil⸗

lionen / als r . von einer Million im Majo ,

zu den 30 . Kriegsſchiffen / a. von ſechs Thon⸗
nen Golds / im Auguſto, zu der Schiffsrů⸗
ſtung nach Guinea , z. von zwoen Millionen /
im September , zum Anbau der 24 . Kriegs⸗
ſchiffe: 4 . von fuͤnfzehen Thonnen Golds /
im October , zur Außruͤſtung der 13 . Kriegs⸗
ſchiffe und denn von ſieben Millionen zur

Schiffsrüſtung fuͤr das kuͤnfftige Jahr / ver⸗

willigten 1l . eine Auflage auf das Saltzzꝛ .
den zwey hunderſten Pfennig,z . die Redu⸗
etion der Renten und Intereſſen vony. bißauf
4 . von hundert ;4. die Steigerung und Erhoͤ—
hung deß kleinen Siegels ; J . ein Extraor⸗
dinar Herdgeld / naͤmlich à. Guͤlden von

von jedem Feuer⸗Herde / und 6 . andere Auf⸗
lagen / die ſeint dem Spaniſchen Kriege ge⸗
mildert / ja ſolche / die / bey waͤhrendem Spa⸗
niſchen Kriege / zwarvorgeſchlagen / aber

noch niemals eingefuͤhret worden / als ein

Weg⸗Geld / da von dem Fracht⸗oder Fahr⸗
lohn / zu Waſſer und zu Lande / fuͤr rey⸗

ſende Perſonen / der vierte Theil muͤſſ⸗
te gegeben werden / der kleinen Aufla⸗
gen auf Häringe / geſaltzene Fiſche /
Oele / Thran und Kauff⸗Butter zuge⸗

ſchweigen .

ten / worauß denn nichts guts zuerwarten

ſeyn wuͤrde / es waͤre denn Sach / daß Ihre
Hoch - Moͤg, bey dieſer hochdringenden
Noth / die ſchleinige Anordnung verfügen

Die Herten Deputirte der Provintz
Holland trugen dieſes alles in der Her⸗
ren General⸗Staten Verſamlung vor /

mit dem erſuchen / daß auch die ande —

wollten / daß dienoch rückſtaͤndige Conſenten
vollends abgefuͤhret / und Verſicherungen

ren Provintzien ſich alſo angreiffen /
und dergleichen kraͤfftige Conſenſe in thren

1664 .
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Cometſtern
wird auch
hie zuxande
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Regen zer⸗/
bricht die

Bäume ,

Der Staat
bekombt

auch zu
Lande et⸗
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thun.

der abge⸗

arzu

Oyler⸗
Schantze

ſoll den
Muͤnſteri⸗
ſchen wie⸗

nommen
werden .

Stads⸗Geſchaͤffte

Orten einfuͤhren wollen / um ihre reſpectiyẽ
Quoten ſchleinig einzubringen . Die Herren
General⸗Staten zogen ſolches in Berathſchla⸗
gung / und lieſſen es darnach in einem wol ver⸗

faſten Schreiben an die uͤbrigen Provintzen ge⸗

langen / daß ſie ſolchem loͤblichen Exempel der

Provintz Holland / mit deraleichen / oder an⸗

dern Mitteln / Geld zu machen / nach Propor⸗
tion ihret Provintten / beydieſenkuͤmmerlichen
und gefaͤhrlichenZeiten/ nachfolgen wolten .

Alſohatte der hieſige vereintgte Niederlaͤndi⸗
ſche Staat zu Waſſer Krieg gewiß gnug vor

ihm/ und zu Lande auch noch mehrere Anfein ⸗
dungen zu foͤrchten/ wovon gleich naͤchſt hieun⸗
ten ein mehrers :So verurſachte auch allhie zu
Lande in gantz Europa ſcheinende Comet⸗

Stern nicht geringen Schroͤcken / als er den

gantzen December durch biß in den Januarium
deß naͤchſtfolgenden Jahrs geſehen ward . Zu
Amſterdam / Harlem und andern Orten

mehr ward auch dieſes / da umb den 12 / 22 .

Decembris bey dem anhaltenden unſtaͤten
Wetter / die Linden und andere Baͤumedurch
den Regen / der gleich auff denſelbigen gefroh⸗
ren / dergeſtalt ſchwer wurdẽn / daß ſie das

Eyß nicht tragen konten / und viele Aeſte und

Zacken davon abbrachen und herab fielen / et⸗

liche auch gar biß auff dieWurtzel von einan

der ſpalteten / fuͤr etwas ſonderbares und ſelt⸗
ſames angenommen / weil dergleichen bey Men⸗

ſchen / Gedencken auff dieſe Art noch nie erfah⸗
ren worden .

Nebenſt dem mit Engelland bevorſtehen⸗
dem Waſſer⸗Kriege hatte man auch wegen

eines Land⸗Krieges greſſe Sorge / welche

vornehmlich auß dem Roͤmiſchen Reiche /
inſonderheit aber von Schweden und einem

Theile der benachbarten und mit dem hieſiegen
Staat ůbel vergnuͤgten Chur⸗ und Fuͤrſten/
herruͤhrte / diewetl einer und der andere nochal⸗

te Schuldzu fordern hatte / und ſtarcke Kriegs⸗
Verfaſſungen anfteng ; So war auch das je⸗

nige / was dieſen Fruͤhling uͤber wegen und vor

der alſo genanten Eyder⸗ oder Dyler⸗
Schantze / auff der Oſt⸗Frießlaͤndiſchen
Graͤntze / an dem Stifft Muͤnſter gelegen /
vorgegangen / noch nicht vergeſſen / wovon der

eigentliche Verlauff auß nachfolgender Erzeh⸗
lung zu vernehmen .

Gleich auff die erſte Zeitung / daß die Bi⸗

ſchoffl. Muͤnſteriſche Voͤlcker ( wie hiervon
droben in dem naͤchſt vorhergehendẽ Jahre / un⸗

ter den Teutſchen und Niederlaͤndiſchen

Geſchichten Bericht geſchehen ( ſich der beſag⸗
ten Schantze ( bald die Eyder⸗ bald die Ey⸗
ler⸗ bald die Deyler⸗ bald die Dyler⸗Schaͤn⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichten .

tze genant ) bemaͤchtiget hatten / lieſſen die Herren
General⸗Staten alſobald durch den Staats⸗
Rath eine Liſte von 99 . Comp. zugftoß uñ Fuß /
beſtehend in 497l. Koͤpffen / unter dreyen Regt⸗
mentern zu Pferde / und 7 . zu Fuß / auſſetzen / ñ
verordneten hierauf Printz Wilhelm Fried⸗
richen / von Naſſau / Gubernatorn / oder
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Stadthaltern / inFrießland und Groͤnnigẽ /
zum General uͤber das Fuß volck / uñn zum Ober⸗

haupte uͤber das gantze Lager / den Printzen von

Tarante aber zum General uͤber die Reuterey /
deß Vorſatzes / ſelbige und ihre unter ſich haben⸗
de Macht mit aller Zugehoͤr und Nothdurfft
gnugſam zu ver ſehen / um da mit ſonder Gefahr
eines Schimpffs die Biſchoffliche Münſte⸗
riſche Trouppen wiedernm auß Oſt⸗Frieß⸗
land auf heben zulaſſen : Jedoch wur den zu⸗

vorhero / den gantzen Winter durch / alleguͤtlt⸗
che Mittel verſucht / ob die Schantze ohne

Kriegs Gewalt und Glutvergieſſen geraͤumet
werden koͤnnte.

Inn Januario dieſes Jahrs / ſchickten die

Staͤnde in Oſt⸗Frießland den Secrerarium

Weſtendorp an den Biſchofflichen Muͤn⸗

ſteriſchen Com̃endanten inteſagter Schan⸗

ße / Herꝛn Obriſten Elverfeld / und lleſſen
ihm vorhalten : 1.daß ſie / Staͤnde / nickt ver⸗

meynt gehabt / daß der Herꝛ Giſchoff zuMuͤn⸗

ſter / zu Friedẽs Zeiten das Fuͤrſtenthum Gſt⸗
Frießland feindlicher Weiſe haͤtte angreiffen /
und die Dyler⸗Schantze mit bewehrter
Hand einnehmen ſollen . 2. Daß man ſich
nicht verſehen haͤtte / daß er / Commendante / die
Einwohner mit Geld⸗Abpreſſen und anderen

Sachen placken wuůrde . 3. Daß er ſolte vor⸗
habens ſeyn/ noch weiter zu gehen / und Jemb⸗
gum auch anzugreiffen : Dieweil dann ſolches

ſe außdruͤcklich dem Oßnabruͤggiſchen
Frieden zuwider waͤre/ auch die Lichtenſtei⸗
niſche Schuld / als um deren willen dieſe Exe⸗
cution angeſtellet worden / die Staͤnde gantz

nichts angienge / ſo wollen ſie veſtiglich hoffen/
er / Commendante / wuͤrde ſeine unterhabende
Soldaten von allen Plackereyen abhalten .
Uber das haͤtten die Staͤnde deßwegen auch

nochfuͤr noͤthig erachtet / ihme anzuzeigen / daß
ſie in Wener einen Serſanten mit 5. Muß⸗
quetirern / und in Jembgum z. Muß quetirer
zur Salva- guardie gelaͤgt haͤtten .

Der Herꝛ Commendant Elverfeld ant⸗

wortete auff das 1. daß er ſich in keinen Diſpu⸗
tat einlaſſen moͤchte/ ſintemahlen er / als einer /

der Profeſſion vom Kriege machte / Sr. Fuͤrſtl.
Gn . Ordre pariren muͤſte/ und das Diſputi⸗
ren den Fuͤrſtl. Raͤthen uͤberlieſſe. Das 2 . belan⸗

gend / ſo haͤtteer noch zur Zeit gantz keine Or⸗

dre , jemanden von den Einwohnern in Oſt⸗
Frießland etwas abzufordern ; Er haͤtte war

anfangs / als er in die Schantze kommen / und
noch nicht verſehen geweſen / zu ſeinem Unter⸗

halt einigen Proviant begehret / man haͤtte ihm
aber nichts gebracht / und weil er nunmehr mit

allem verſehen waͤre/ wolte er / woferne man ihm

etwas gegeben haͤtte/ ſolches anjetzo doppel wie⸗
der zuſtellen . So waͤre ihm auch z. noch nie⸗

mals von ſeinem Mund kommen / daß er nach

Jembgum / oder anderſtwohin / gehen wolte /
maſſen er noch alleweile keine Ordre darzu

hätte : Und daß die Staͤnde eine Salve⸗

guardie in Wener und Jembgum eingelegt
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haͤtten/ waͤre gut ; er wuͤrde ſich füͤr allen Pla
ckereyen / als worzu er keine Ordre haͤtte/ zu

huͤtten wiſſen / und woferne von ſeinen Sol⸗

daten dergleichen etwas / wider Ordre , veruͤ⸗

bet werden moͤchte / ſo waͤre ſein Begehren /
daß manes ihm zu wiſſen thun wolte / die Uber⸗

tretter ſolten ernſtlich abgeſtrafft werden :

Wann aber einer oder andere freywillig ihm et⸗

was in die Kuͤche verehrte / meyneteer nicht /
daß er unrecht thaͤte/ wann er es annaͤhme
Hierauff fieng der Herꝛ: Commendante an/

mit dem Secretario aquß dem Wein⸗Glaſe zu
diſputiren / in ſeinen Reden aber hielte er ſehr
hinder dem Berze / um ſich in keinen Streit

einzulaſſen / ſondern ſagte allein dieſes / daß
er auff den Hummeling mit darbey geweſen/
als der Fuͤrſt von Oſt⸗Frießland in Bey⸗
ſeyn der Herren Wyarda / Freyt ags und

Bombachs / den letzten Vergleich geſchloſ⸗
ſen / welcher nachgehends zu Aurich ratili⸗

cirt worden / worinnen dann das Fuͤrßen⸗

thum Oſt ⸗Frießland mit verbunden

waͤre .

Nun dieſe Sache im Hauptwercke und

aluß dem Grundezu heben/ ſchrieben die Her⸗
ren General⸗Staten / am 12/ 22. JIanuarii , an

die Herren Staͤnde / daß ſie / auß ſonderbarer

Zuneigung y/ ſo ſie zu Erhaltung und Wol⸗

fahrt der Grafſchaft Oſt⸗Frießland truͤ⸗

gen / nicht umhin koͤnten / die Herren gantz

ernſtiich und freund / nachbarlich zu erſuchen /

daran zu ſeyn und die Anordnung zu machen /
damit die bewuſte Summa der dreymal hun⸗
dert tauſend Guͤlden / ſo bey den juͤngſten
Tractaten zu Embden verſprochen worden /
dem Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland / gegen zu⸗

kuͤnfftige Oſtern vorauß darzuſchieſſen / bezahlt
werden moͤchte/ um damtt dem Fuͤrſien von

Lichtenſtein den zweyten Termin abzulegen⸗
und alſo alle Gelegenheiten / Prætexte und Ur⸗
ſachen hinweg zu nehmen / auff daßdie beſagte
Grafſchaft weiters nicht mit Execution ver⸗

heeret und außgezehret werden moͤchte/ ſie lebten

der Hoffnung / die Staͤnde wuͤrden/ auß Lie⸗
be zu threm eiaenen Vatterlande / und um al⸗

len ferneren Schwuͤrigkeiten vorzukommen /
ſelbſten in dieſem Stuͤcke ihr beſtes betrachten /
gleichwie von auffrichtlgen Patrioten verlan⸗

get wuͤrde / und zu Erhaltung ihres Vatter⸗
lands / ſich nicht wentger eyfferitz bezeigen/ als
Ihre Hoch Moͤng jederzeit / und auch abſonder⸗
lich bey dieſer jetzigen Beſchaffenheit ſich / er⸗

melter Grafſchaft zum beſten / erwieſen haͤt⸗
ten / vermittelſt eines Vorſck uſſes von hun⸗

Reichsthalern .
Der Herren Staͤnde Ordinar⸗Deputirte

Ihrer Hoch⸗Moͤg. anſehentlichenHerrenCom⸗
mittirten abgehandeltem Vertrage / gantznicht
nachgekomen / ſondern vielmehr zu wider gelebt
wuͤrde / ſo waͤren auch die hierzu außdruͤcklich
auffgeſetzte Conditiones ,als vermoͤge deren die

Staͤnde zu einer ſo hohẽ freywilligen Beyſteuer
gekommen / noch gar nicht erfuͤllet worden / wel⸗

ches gleichwol reciprocẽ geſchehen muͤſte/ maſ⸗
ſen/ ohne dieſes / die Staͤnde nichtbefinden koͤn⸗

ten / daß ſie gefallen waͤren/ oder Urſache haͤtten/
ihrem Verſprechen ein Genuͤgen zu thun / viel

weniger daſſelbige zu anticipiren und vorauß zn

gebenzUber das waͤre es den Staͤnden ſchlechter

dings unmuͤglich / die Gelder vorauß zu ſchieſ⸗

ſen / als die bey dem itzigen veroͤdetenZuſtande
nicht wuͤſten / wie der fuͤr Ihre Hoch⸗Moͤg . ge⸗
gehoͤrige Termin auffzubringen ſeyn wuͤrde/
maſſen die Einwohner durch die theure Zeit /
ſchlechten Eintrag ihrer Laͤndereyen / und nun

durch den Mangel der Thaͤmme ſo weit zuruͤcke

geworffen worden / daßſie ihnen nicht zu helf,
ſen wuͤſten / dann es ſtuͤnde mehr als ein drit⸗

theil deß Landes noch unterm Saltz Waſſer ,
und weil die Thaͤmme noch nicht gemacht
worden / wuͤſte man nicht / wie man das

Werck angrelffen und wieder zu rechte bringen

ſolte : Dannenhero wolten ſie in keinen Zweif⸗
fel ſetzen / Ihre Hoch⸗Moͤg. wuͤrden dirſe der

Staͤnde wichtige Entſchuldigungen / der An⸗

ticipation halben / fuͤr guͤltig erachten / und

darumb weiter nicht in ſie dringen / maſſen
die Staͤnde / als denen ihre Schwachheit be⸗
wuſt waͤre / můſten die Onera und Beſchwer⸗

alſo abwegen / daß ſie dieſelbige moͤchten er⸗

tragen koͤnnen; Dann einmal waͤrees ihnen
unmüglich / ſich zu der Anticipation zu re⸗

ſolviren .

Die Herren General⸗Staten ſchrieben auch

zuvorhero an den Herꝛn Biſchoff zu Mün⸗

ſter / in Kegensburg / und an den Fuͤrſten
zu Lichtenſtein / in Veſterreich ſich auff⸗
haltend / daß ſie auß ihrem Mittel und auß ih⸗
rer Verſamlung einige Herren deputiret haͤt⸗
ten / um ſich erſtes Tages nach Oſt⸗Frieß
land zu verfuͤgen/ und allda befoͤrdern znhelf .
fen / daß die obſchwebende Strittigkeiten zwi⸗

ſchen den Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland und

Nichtenſtein nieder gelegt und auß dem We⸗

ge geraͤumet / hingegen die alte Freundſchafft
zwiſchen ſo nahen Verwandtẽ wlederum einge⸗
fuͤhrt werden moͤchte; zu welchem Ende ihre
Deputirte Vorſchlaͤge thun und anhoͤren / wie

auch auff Mittel bedacht ſeyn / und alles mit

dert und fünff und dreyſſig tauſend beytragen ſolten / was einiger maſſen red und
billicher Weiſe von ihnen verlangt werden koͤn⸗

te . Und weilen ihre Herren Deputtrte ihnen

antworteten hierauff : Daß / was anlangte die die Rechnung machten / auff den 20 . Februarü ,
Anticipation und Voraußzahlung der drey⸗neuen Calenders /in Lieroort zu ſeyn/ haͤtten
mal hundert tauſend Guͤlden / von Seiner ſie Ihren FuͤrſtlichenGnaden Gnaden hiervon
Fuͤrſtlichen Gnaden und dero Miniſtris nicht Nachricht geben / ſie auch darbeneben gantz
allein den vorhergehenden Vertraͤgen / ſondern freundlich und inſtaͤndig erſuchen wollen / daß
auch dem juͤngſthin / zu allem Uberfluſſe / von ſie ingleichem auch Committirte mit gnugſa⸗

mer
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merVollmacht / auff die gemelte Zelt / nach

Lieroort abſchicken wolten / umb mitihren
Herren Deputirten / zu obgedachtem Ende / in

Unterredung / Berathſchlag⸗ und Handlung
zu tretten / und alles zu einem erwuͤnſchten
Schluſſe zu bringen . Und von dieſen beyden

Schreiben wurden dem Füt ſten zu Oſt⸗
Frießland / zu ſelner Nachricht / Copeyen
oder Abſchriffte zu eſchickt / nebenſt dem

Schreiben ſelbſten / daß er ſolche an den Herꝛn
Biſchoff zu Muͤnſter und den Fuͤrſten zu

Lichtenſtein beſtellen laſſen wolte.
Hierauff nun wurden am 19/29 . Janua -

rii , in der Herren General⸗Staten Verſam⸗

lung die Herren von Haren und Gerlach

( Gerlacius ) committirt / daß ſie nebenſt
dem General⸗Schatzmeiſter Herꝛn von

Beverning / ſich nach Oſt⸗Frießland er⸗

heben / und daſelbſt alles das jenige ſchlichten
und einrichten helffen ſolten / was zu Errei⸗

chung deß jentgen Abſehens / ſo Ihre Hoch⸗
Moͤg. wegen Darſchieſſung der hundert und

fuͤnffund dreyſſig tauſend Reichsthalern
an den Fuͤrſten von Oſt⸗Frießland zu Ab⸗

zahlung deß erſten Termins der Liechten⸗

ſteiniſchen Schuld / gefaſt haͤtten / wie

auch die Staͤnde von Oſt⸗Frießland zu

ſchleuniger Auffbringung der dem Fuͤrſlen in

Oſt⸗Frießland verſprochenen dreymahl
hundert tauſend Guͤlden zu vermoͤgen.
Die Herren Gen. Staten gaben auch dem Ge⸗

neral⸗Einnehmer Doublet Vollmacht / dem

Ober⸗Rentmeiſter deß Fuͤrſten zuOſt⸗Frieß⸗
land die gedachten Gelder zahlen zu laſſen /

welche dem Fuͤrſtenzu Ablegung deß erſten Ter⸗
mins vorgeſtreckt wuͤrden.

Die vorgemelte Herren Deputirte em⸗

pfiengen ſolchem nach auch ihre Inſtruction ,

und begaben ſich damit auff die Reiſe . Den

9 / 19 . Februarii wurden ſie in Groͤningen
durch den Herꝛn Freſe und Lendering / re⸗

ſpectivè Droſt und Amtmannzu Embden /
angenommen / ſo dann auch mit gewoͤhnli⸗
cher Hoͤflißkeit zu Embden und Aurich

ſelbſten empfangen . Von hier ſchickten ſie

Denckwuͤrdiger Geſchichten .

nach Lieroort / und lieſſen vernehmen / ob

von der beyden Fuͤrſten von Muͤnſter und

Lichtenſtein niemand da waͤre ? Unterdeſ⸗
ſen kamen ſie mit dem Fuͤrſten von Oſt⸗
Frießland allhie zu Aurich abſonderlich zu

reden / wo bey mit zugegen waren die Herren

Wiarda / Croneck und Amersbeck / wel⸗

che erzehlten / daß der Obriſte Elverfeld /
Commendant der Veſtung Meppen und

und Dyler⸗Schantze / und Johan Diet⸗

rich Martels / Rentmeiſter in den Aemtern

Emsland und Neuenhauſen / als ſab - ⸗

delegirte Commiſſarii , in einem Patente / al .
len Oſt⸗Frteß aͤndiſchen Rentmeiſtern /Voͤg⸗
ten und Einnehmern der Fuͤrſtlichen Oſt⸗

Frteßlaͤndiſchen Tafel Guͤter und Einkuͤnffte

befohlen haͤtten / innerhalb Monats⸗Friſt /
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vor ihnen in der Dyler⸗Schantze zu erſchet
nen / ihre Regtſter und alle Fuͤrſtliche Oſt⸗

Frießlaͤndifche Eintommen und Gefaͤlle/ wie

die Namen haben moͤchten / mitzubringen /
und nichts davon ſonſt wohin / oder in andere

Haͤndezu bezahlen / als an den / vom D . Fran⸗

ciſco Ignatio de Haas / Fuͤrſtlichem Lich⸗

tenſteiniſchem Abgeſandten / hierzu verord /
neten Rentmeiſter / Bernhard Spren⸗
gelmeyern / bey Vermeydung Kaͤyſerlicher

Ungnade und der bald darauff folgenden Exe -

cution , wie auch Bezahlung der deßwegen
verurſachten Unkoſten . Zweytenserzehlten
die Fuͤrſtliche Herren Raͤthe / daß Seine

Fuͤrſtllche Gnaden zu Oſt⸗Frießland in ei⸗

nem Schreiben den beyden ſubdelegirten Com⸗

miſſarien zu wiſſen thun laſſen / daß die be⸗

wuften hundert und fuͤnffund zwantzig
tauſend Reichsthaler ſuͤr jezo auff dem

Hauſe Lieroort bey der Hand ſeyn wuͤrden /

ſie ſolten ſich nur erklaͤren / ob ſie die Gelder /
gegen gnugſamer Quittung vom Fuͤrſten von

Lichtenſtein / annehmen / ſo dann die Dy⸗
ler⸗Schantze raͤumen / und in ſolchem
Stande / wie ſie zuvor geweſen / wieder zü⸗

ruͤck liefern wolten . Drittens / daß Seine

Fuͤrftliche Gnaden eben dieſes / acht Tageher⸗
nach / auch an die Fuͤrſtliche Muͤnſteriſche
Stadthalter und Regierungs Raͤtheberichtet /

und das Schreiben durch einen eigenen Trom⸗

petere uͤberſchickt haͤtte. Vierdtens / daß
der Her : Biſchoff in einem Schreiben auß

Regenſpurg bey dem Fuͤrſtendiemilitariſche
Execution und Einnahme der Schantze un⸗

ter andern damit haͤtte entſchuldigen wollen /
daß nach dem zu End gelauffenem füͤnffwochi⸗

gen Auffſchube ein bloſſes Entſchuldigungs⸗
Schreiben ihm zukommen / nicht aber einiger
neuer Termin geſucht worden waͤre / worauff
der Fuͤrſte thm wieder zugeſchrieben / daß der

erſte Lermin bereit laͤge/ ſolcher auch ſeinen

Regierungs⸗Raͤthen und ſubdelegirten Com -

miflarien angebotten worden / mit dem Erſu⸗
chen / daß ſie die Schantze wlederumb in vo⸗

rigen freyen Stand ſetzen und einraͤumen laſ⸗

ſen wolten . Und funfftens / daß der Obri⸗
ſte Elverfeld geantwortet / daß ihm zu ſol⸗
cher Annehmung deß erſten Termins von dem

Herꝛn Biſchoffe keine Commiſſion hinderlaſ⸗
ſen noch communicirt worden waͤre/ und wol⸗
te er dieſes Anbott a ſobald ſeinem Herꝛn zu

wiſſen thun : Aber auff die andern beyde / ſo

wohl an die Regierungs⸗Raͤthezu Muͤnſter/
als auch an den Herꝛn Biſchoff ſelbſten / ab⸗

gelaſſene Schreiben waͤre noch auff dieſe
Stunde keine Antwort zuruͤck kommen / wo⸗

bey die FuͤrſtlicheHerren Raͤthe anzogen wie

unnachbarlich und unrechtmaͤſſig von Seiten

deß Herꝛn Biſchoffs wider ihren Fuͤrſten ver⸗

fahren wuͤrde. Nach geendigter Conferentz
ward auff Fuͤrſtlicher Seiten fuͤr gut beſun⸗
den / eine Schrifftliche Ininuation , daß die

Gelder fůr den erſten Termin vorhandẽ / durch

Gbb bbb ij Notarium
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1396 Beſchreibung
Notarium und Zeugen nach der Dyler⸗
Schantze und nach Meppen zu ſchicken/
wie auch die Staͤnde deß FuͤrſtenthumsOſt⸗
Frießland / gegen den 22. · Februarii alten Ca⸗

lenders / nach Embden / welchen Ort die

Statiſche Herren Deputirte fuͤr den Fuͤrſten
und deſſen Intereſle am beſten zu ſeyn vermeyn⸗
ten / zu beſchreiben .

Nachgehends lieſſen die Herren Deputirte
die Rentmeiſter der Fuͤrſtlichen Guͤter und an⸗

dere Einkuͤnffte zu Eſens / Stedesdorp
und Witmunt vor ſich kommen / und ver⸗

nahmen von denſelbigen ſo viel / daß die Ein⸗

kuͤnfftein den zweyen erſten Herꝛſchafften jaͤhr⸗
lich biß in ſiebenzehen oder achtzehent au⸗
ſend Reichsthaler / und die in der dritten biß
auff vierzehen oder fůnffzehen tauſend

Reichsthaler außtruͤgen / und uͤber dieſe / ohne
die an Ihre Hoch⸗Möoͤg . allignirte vier und

zwantzig tauſend Reichsthaler / jaͤhrlich
noch eine gute Summe von unterſchiedlichen
andern Herꝛſchafften / zu deßFuͤrſten Unter⸗

halt einkaͤme : Darumb ward fuͤr gut befun⸗
den / die Verwaltung ſolcher Einkuͤnffte den

jAigen / welche ſie anjetzo in Haͤnden haͤtten / zu

laſſen / und dieſe an Ihre Hoch⸗Moͤg .eydlichzu
verpflichten / daß ſie die vier und zwantzig
tauſend Reichsthaler in ihren Haͤnden alſo
re guliren wolten / daß der Ober - Rentmeiſter
uͤber ſolche Gelderſie alle Jahr præcisè auff den
19. Januarii alten Calenders dem General⸗

Einnehmer Philipps Doublet einhaͤndigen
ſolte / damit die auf den erſten Februarii neuen

Calenders ſaͤllige Intreſſen davon bezahlet wer⸗

den koͤnten .
Die Herren Deputirte befanden noch weiter

fuͤr gut / die Gelegenheit zu nehmen / und ſich mit

dem Fuͤrſten / wegen Beſchaffenheit ſeiner Hof⸗
haltung zu unterreden / und trugen demſelbigen /

in einer foͤrmlichen Propoſition , vor / wie noth⸗
wendig es waͤre / daß eine gute Verbeſſerung in
ſeinen Außgaben gemacht wuͤrde / und hielten
dabey an / daß ſie deß wegen in eine naͤhere Con⸗

ferentz kommen moͤchten/ um eigentlicher zu

uͤberlegen / wie und auff was Weiſe ſelbig ein⸗

zurichten / damit Se. Fuͤrſtl .Gn. einer Seits
ein wenig auß dero ſchweren Schulden⸗Laſt
herauß geriſſen werden / und anderer Seits

gleichwol ein ſolcher Hof⸗Staat bleiben moͤch⸗
te / als zum Fuͤrſtlichen Reſpect und Dienſte
gnugſam/ und nach Beſchaffenheit derEin⸗
kuͤnffte/ ltichter zuertragen ſeyn wolte . Der

Fürſte nahm ſolches alles gar wohl auff /

und nach einigen Conferentzien machten ſieel⸗
nen ſolchen Entwurff : daß Seine Fuͤrſtliche
Gnaden durch Abſchaffung deß unnoͤthigen
Sof⸗Geſindes Verminderung deß
Stalls und der Jagten / und Abkuͤrtzung
der Beſoldungen / vorauß weil auff die eilff
oder zwoͤlffcauſend Reichsthaler jaͤhrlich Nu⸗
zen ſchaffen koͤnte / ohne die Erſpahrung deß
Eſſen und Trinckens / in Erwegung / daß ſo
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Niederlaͤndiſche

weniger waͤren / wie auch ohne die Keduction

und Einziehung der Fuͤrſtlichen Tafel ſelbſten /
welche der Fuͤrſte ihm vornahm auff eine gewiſ⸗
ſe Zahl und Ordnung einzurichten .

Der Fuͤrſte ſagte den Herren Deputirten fuͤr
die hierinnen gehabte Muͤhe groſſen Danck /
und erſuchte ſey darbey gar ernſtlich / daß Ihre
Hoͤch⸗Moͤg. ihnen belteben laſſen moͤchten / auff
zwey oder drey Jahre Gedult zu haben mit

den jaͤhrlichen Terminen / welche er ihnen zů be⸗

zahlen ſchuldig waͤre/ damit er ſich auß dieſer
Ungelegenheit ein wenig herauß reiſſen koͤnnte/
er wolte ihnenjaͤhrlich die Intreſſen richtig able⸗

gen / ſo daß Ihre Hoch⸗Moͤg. keinen Schaden

darbey leiden ſolten . Die Herren Deputir⸗
ten / als die keine Ordre noch Vollmacht hier⸗

zu hatten / nahmen ſolches ſoweit an/ daß ſie es

ihren Prineipalen wolmeynend uͤberſchreiben
wolten .

Mit dieſen und dergleichen Conferentzien
kam die Zeit / daß die Staͤnde deß Fuͤrſten⸗
thums Gſt⸗Frießlands ſich verſamlen ſoltẽ /
herbey / und der Fuͤrſt begab ſich mit den Sta⸗

tiſchen Herren Deputirten nach Embden /

woſelbſt ſie zu dem Fuͤrſtenauff die Burg auff
dem Hofe einquartirt wurden . Nachgehends
geſchahe / im Namen und von wegen deß Fuͤr⸗
ſten (wiegebraͤuchlich ) die Propofition , wor⸗

bey aber nur die von Embden / Norden /
Aurich und Oortmerland zugegen waren :

Dann die von der Ritterſchafft und andere

von dem dritten Stande beſchwerten ſich/ ſol⸗
che anzuhoͤren / dieweil dem Fuͤrſten noch nicht

gehuldiget worden . Die Statiſche Herren
Deputirte eroͤffneten / nach vorher gegangener

Induction, nichts deſto weniger ihnen allen ihre
habende Ordre , wogegen die Herren Staͤnde

ſich in Antwort vernehmen lieſſen / daßſie in ei⸗

nem Schreiben / unter dem 4 Feb. alt . Calend .

auff Ihre Hoch⸗Moͤg. Zuſchreiben / vom 22 . Ja -
nuarii , geantwortet haͤtten/ und ſich anjetzo dar⸗

auff bezogen haben wolten . Die Herren De⸗

putlirten aber wandtenwieder ein / Ihre Hoch⸗
Moͤng. haͤtten auff ſolches Antwort⸗Schreiben

gantz keine Reflexion genommen / und demſel⸗
bigen auch gar nichts deferiret / dieweil ſie ihnen
belieben laſſen / ihnen / deputirten / die Befoͤrde⸗
rung und Anticipation der bewuſten Summe
auß druͤcklich anzubefehlen / und nichts darinnen

zu aͤndern : Zu dem/ ſo wuͤrde / wann in Confe⸗
rentz kaͤme / allem Anſehen nach/ gar leicht zuer⸗
weifen ſeyn / daß ermelte Summe purs und ohn
eintzigeKeſtriction , ja als ob den darbey vorge⸗

gangenen Conditionen ein Genüͤgen geſche⸗
hen waͤre,

Die Herren Staͤnde nahmen dieſes auff
weitern Beſchelde an / undals ſie wieder kamen /
machten ſie / durch den Herren HofRichter ⸗

welcher das Wort fuͤhrete / nochmals / wegen der
Anticipation , Schwerigkeit / dieweil von deß
Fuͤrſten Selte noch nicht geſchehen / was

geſchehen ſollen . Die Herren Deputirte
erwieſen wiederum das Gegentheil / undviel Perſonen / die unterhalten ſeyn wolten /

daß

— — —
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Die Fuͤrſtl
Raͤtht mei⸗

ſen dagegen
die Unfůg /
lichfeit ſol⸗

chen Be/
gehrens an .

lich wollen

Sdaats Geſbaͤffe Denckwuͤrdiger Geſchichten .
daß deß Fuͤrſten groſſe Prætenſiones , auffſolche
Condition , und vermittelſt deß ſo genannten
Real Compliments der dreymal hundert
tauſend Guͤlden / mortiliciret und abgethan

worden/ ſo daß die dargegen angezogene Condi⸗

tiones nichtig und unguͤltig waͤren . Die Her⸗

ren Staͤnde aber konten ſich darzu nicht bewe⸗
gen laſſen / ſondern blieben auff demPuncten

vom Indigenat veß beſtehen / und berieffen ſich

auff die im Jahr 159/ . ergangene Kaͤyſerl. Ke—
ſolution .

Hiemit ſchied man von einander⸗Darnach

ſchickten die Herren Staͤnde den Herren De⸗

putirten einen Auff ſatz eines Reverſes zu / wor⸗

innen die Worte / welche dieſe Streit Sache
ent ſcheiden ſolten / dergeſtalt extendiret und

außgedehnet waren / daß vermoͤg derſeibigen
nicht allein der Fuͤrſte ſich erklaͤren ſolte / dem 20 .

Artickel in vorberuͤhrter Kaͤyſerl. Keſolution

wůrcklich und in der That nachzukommen / daß
naͤmlid zu deß Landes Regierungs Sa
chen Eingebohrne und keine Außlaͤndi
ſche gebraucht und beſtellt werden ſol⸗

ten ; Sondern dieſes Verſprechen ſolte auch

ſeine Erben und Nackkommende / als regieren⸗

de Fuͤrſten und Herren zu Oſt⸗Frießland
ins kuͤnffelge darzu verbinden . Die Herren De⸗

putirten uͤberlegten dieſes wol / und weil ſie eine

andere Conſequentz darinnen fanden / ſahen ſie
fůr gut an / auff den folaenden Tag ſich mit den

Juͤrſtl . Herren Raͤthen hier ! ber zu beſprechen .
Die Herren Raͤthe lieſſen ſich dann hlerauff

diſcurſive vernehmen / daß der Fuͤrſt ein ſol⸗
ches abſolutes Verſprechen / umb vieler Urſa⸗
chen willen / nicht thun koͤnte: Dann er haͤtte
viel zu thun im Reiche / an dem Kaͤyſerlichen
Cammer⸗Gericht zn Speyer / und andern Hoͤ⸗
ſen mehr / hierzu muͤſte er ſolche Leute brauchen⸗

die in denſelbigen Sachen und Rechten deß

Reichs erfahren waͤren / ſolche aber koͤnte man

unter den Landſaſſen nicht ſo eben finden / wann
man deren von noͤthen haͤtte ; So koͤnten auch /

was anlangte die Lands Regierung / als

deren Bedingungen und Aempter nicht eben al⸗

le important und wichtig waͤren/ viele Mittel

gefunden / deßgleichen eine Limitation und

Unterſcheid gehalten werdẽ / beydes in der Zahl
und dann auch in den Qualitaͤten / als zum

Exempel / wann einige Perſonen im Lande ge⸗

heyrathet und aliürt waͤren / oder da einige durch

Erkauffung ltgenderGuͤter und Haͤuſer / oder

wann ſie eine gewiſſe Zeit von Jahren im Lande
wohnhafftig gewelen / ſich tuͤchtig gemacht ha⸗
ben moͤchten / daß ſie zu deß Landes Reglerung

gezogen wuͤrden; welche Mittel dann unter der

Ritterſchafft ſelbſten zulaͤſſig und gebraͤuch⸗
lich waͤren : Darumb koͤnten ſie keine Urſache
ſehen / daß man dem Fuͤrſten einen ſo abſoluten

Revers ſolte zumuthen koͤnnen / und zwar umb

ſo viel wentger / dieweil S . Fuͤrſtl. Gn . ſolches

gratis und umbſonſt / ohne einzige dis gering⸗

ſte recognition , ſoltethun muͤſſen: Da in den

vorigen Zelten / biy Stiſſtung der Concor —

daten und Vertraͤge / dem Fuͤrſten anſebentli⸗
che Summen / wohl zu hundert tauſend
Reichsthalern / auff einmalwaͤren verwilliget

worden / dieſes ſo genaute Keal - Compliment
von den dreymahl hundert tauſend Guͤl⸗

den aber waͤre durchauß gar kein Donum gra⸗

tuitum , ſondern bloß und allein eine Kencon⸗

tre , oder Gegengifft / fuͤr unterſchiedliche ver⸗
lihene Beneficien , und eine Gleich machung
wohlgegründeter Prætenſionen , die ſich auff
die zweymal hundert tauſend Reichstha⸗
ler Capital belauffen haͤtten / worunter zween

Pfoſten geweſen / worzu Ihre Hoch⸗Moͤng krafft
ergangenen Reſolutionen allbereits die Staͤn⸗

de condemnirt gehabt / wovon gleichwohl Se .

Fuͤrſtl .Gn. haͤtte abſtthen muͤſſen :Unduͤber das

alles koͤnte ſothanes Verbinden und Verſpre⸗
chen gar nicht auff Sr. Fuͤrſtl. Gn . Erben und

Nachfahrer in der Regierung erſtreckt werden /
dieweil es in dero Macht nicht ſtuͤnde / ſelbige
darzu zu verbinden ; Was aber dero eigene

Perſon und die Zeit dero Regierung anlangte /
wůrden ſeine Fuͤrſtl.Gnaden ſich darauff ſchon

zur Gnuͤge erk aͤren / maſſen ſie dann auch all⸗

bereits gethan haͤtte. Die Herren Deputir⸗
te fůhrtzn hierauff den Fuͤrſteichen Raͤtden dar⸗

gegen zu Gemůthe / daß gleichwohl in der Kaͤy⸗
ſerlichen Reſolution der klare Buchſtabe da⸗

ſtuͤnd/ und es auch in allen Landen die Privi -

egia und Gewohnheiten alſo mit ſich braͤchten /
daß die Eingebohrne vor den Frembden zu der

Lands Regierung gezogen würden ; Welches

die Herren Raͤthe ſo weit annahmen / daßſie es

Sr . Fuͤrſtl .Gnvortragen / unddann / ſo bald es
wuͤrde ſeyn koͤnnen / ihre Gedancken / und was

Se. Fuͤrſtl. Gn. in dieſem Stuͤck moͤchte nach⸗

geben koͤnnen / den Herren Depulirten wieder

eroͤffnen wolten .

Deß andern Tages kamen die FuͤrfklHer⸗
ren Raͤthe abermahls zu den Statiſchen Her⸗
ren Deputirten / und wiederholten anfangs eben

die vorige Argumenta, warumb Se . Fuͤrſtliche
Gnaden nicht koͤnte enoͤthiget werden / einen ſo

præciſen und genauen Keyers , als wie die

Staͤnde auffgeſetzt haͤtten / zu unterſchreiben :
Darnach brachten ſie auch dieſes ben / daß / wañ
man die Lands⸗Regtterung / wie ſie jetziger Zeit
beſtellt waͤre / betrachten wuͤrde / man befinden
wůrde / daß Se Fuͤrſtl, Gn. allzeit ( ſo viel muͤg⸗
ich ſeyn wollen ) darauff geſehen haͤtte/ daß die

Eingebohrne befoͤrdert werden moͤchten/ maſſen
alleweile unter den jetzigen ſieben Raͤthen
wuͤrcklich vier Eingebohrne und einer im Lan⸗

de geheyrathet / ñ alſo auch der Ober⸗Rent⸗

meiſter und die drey Rentmeiſter alleſampt

Eingebohrne waͤren/ ſo daß ſie vei meynten / ſel⸗

bige waͤren mit ſolcher Von ſichtigkeit erkieſen

worden / daß man nicht einmal ein Wort dar⸗

wider ſagen ſolte / hingegen haͤtten ſie die vom

Hef Gerlchte als welche zu Beſtellung der

Aembter eines Hof⸗Richters Vice - Hof⸗
Richters und der ſieben Beyſitzer ei⸗

nen Ortttheil benennen moͤchten / wann ſolche
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daß der Streit / wegen deß Reverſes / auff ei⸗

Ergaͤntzung der Zahl der Gelehrten / keine

andere / als Frembde und auſſer Lande Ge⸗

bohrne vorgeſchlagen / ſodaß der Fürſt in
Oſt⸗Frießland auch keine andere haͤtte er⸗

wehlen koͤnnen/ und ſie in dieſem Stuͤcke / an⸗

langend das Recht zu einer unlimitirten De⸗ —

nomination , ſich niemahls reſtringiren oder

bindenlaſſen wollen / und uͤber das / ſo ſtuͤnden
dieſe Aemter / deren Beſtellung anjetzo in

Streit gezogenwuͤrde / zu Sr. Fuͤrſtl Gnab⸗
ſoluten Diſpoſition , umb ſelbige zu vergeben /
oder nicht / und muͤſten ihre Beſoldungen von
dem Fuͤrſten allein / ohne einigen den gering⸗
ſten Betrang der Staͤnde / auß gezahlet wer⸗

etztlich ſchlugen ſie als ein Mittel vor /

n ſerienſe ( das iſt / ernſtliche ) und abſon⸗
derliche Recommendation kommen moͤchte /
da der Fuͤrſt verſprechen wolte / die Lands - Ein⸗

gebohrne ihm empfohlen zu ſeyn laſſen .
Die Herren Depnutirte aber wolten dieſen

Vorſchlag / als zu wenig und noch geringer /
als die Kaͤyſerliche Reſolution in ſich hielte /
nicht gelten laſſen / auß Furcht die Staͤnde

moͤchten durch ſolche Art zu reden ngch hitziger

gemacht werden / und begehrten an diͤ Raͤthe/
daß das Wort Kecommèéndation auß ihrem
Concept bleiben / und ſie ſich etwas meh⸗
rers herauß laſſen muͤſten : Bey dieſer Un⸗

gelegenheit waͤre kein anders und beſſers
Mittel / dem Fuͤrſten zu helffen / als die

dreymahl hundert tauſend Guͤlden ;

Wann nun der Staͤnde Schwirtgkeiten
auß dem Wege geraumet worden / waͤre an ei⸗

nem guten Außſchlage und Anticipation ſo
ſehr nicht zu zwelffeln .

Nach einem und andern deßwegen gefuͤhr⸗
ten Diſcurſen erklaͤrten ſich die Fuͤrſtliche Her⸗
ren Raͤthe endlich dahin / daß / wann nur die

letzte Clauſul / nemlich / daß dieſes Ver⸗

ſprechen und Verbinden ſich auch auff
alle Sr . Fůrſtl . Gn . Erben und Nach⸗

koͤmmlinge erſtrecken ſolte / auß dem Re⸗

verſe hinweg gethan werden moͤchte/ Se. Fuͤrſtl .
Gn ſich wohl wuͤrde vermoͤgen laſſen / die von

den Staͤnden alſo auffgeſetzte Clauſul / fuͤrdie
Zeit / ſo lange ſie leben und regieren moͤchte/
anzunehmen / welches dann vermoͤnge einer ab⸗

ſonderlichen Schrifft wuͤrde geſchehen muͤſſen/
oder / wann je die Staͤnde nichtmoͤchtenwen⸗

dig zu machen ſeyn / dieſes Verbinden und Ver⸗

ſprechen alſo perſonaliter anzunehmen / ſo wuͤr⸗

de man bedacht ſeyn muͤſſen/ die Clauſul mit
ſolchen Temperamenten , anlangend das

Wort Frembdlinge / zu erweitern / daß nem⸗

lich Sr . Fuͤrſtl. Gnaden und dero Erben und

Nachkommen dadurch nicht alle Freyheit abſo⸗
lutè benommen ſeyn moͤchte .

Auff den Nachmittag waren / nebenſt den

Fürſtlichen Herren Raͤthen / auch der Staͤnde

Committirte / bey den Statiſchen Deputirten
in Conferentz / worinnen die Fuͤrſtliche Herren

Miederlaͤndiſche
Raͤthe ihre vorige Argumenta den Commit -

tirten Staͤnden eroͤffneten / dieſe aber dargegen
auch ihre alte Exceptiones vorbrachten / daß

ehe auff Fuͤrſtl. Sette die bewuften Conditio -

nes vollzogen worden / ſie zu nichts nicht verbun⸗

den waͤren. Indem nun eine jede Parthey ih⸗
re Meynung behaupten wolie / ſtellten die Sta⸗

tiſche
Herren Deputirte ihnen vor / daß folche

Sachen noch wohl durck ein Temperament 3
oder Mittel / geſchlichtet weiden koͤnten/ wann
beyde Theil geſinnet waͤren / etwas nach⸗

zugeben / nemlich : man koͤnnte das Wort /
Frembdlinge / gleich wie den benachbarten

Landen / ja auch in dem Fuͤrſtenthum ſelbſten/
gebraͤuchlich waͤre / alſo außlegen / daß einer

und der andere / vermittelſt der Alltautz / oder an
ſich erkaufſter Guͤter und ſo fortan / als ein Na -

turaliſitter wol palſiret werden koͤnte / und uͤber

das lolte dem Fuͤrſten zwar nicht die gantz voͤl⸗

lig Freyheit der Wahl gelaſſen / er aber auch
nicht o garptæcisèreſtringiret werden .

Die Anweſende Herren von der Ritter⸗

ſchafft / wie auch die Committirte von Emb
den und andern Staͤdten und von dem ortt⸗

ten Skande lieſfen ſich hierauff in genere und
diſcurſivè vernehmen / daß ſie ſolches eben auch

alſo verſtůnden / und ſebiges redlich und billich
waͤre . Hierbey wurden noch eine und andere
Reden gefuͤhret / und die Statiſche Herren

Deputirten ſchlugen ihnen vor / daß maͤn wol

alſobald ein kleines Con cept hiervon zu Pa⸗
pier bringen koͤnte/ welches beyde Partheyen
ihnen alſo gefallen lieſſen / daß ſie die Herren
Deputirten erſuchten / daßſie etwas auffſetzen
wolten .

Die Herren Depnutirte berathſchlagten ſich
hieruͤber mit einander / und ſahen endlich fuͤr
gut an / den Partheyen vorzutragen / daß das

Formular , die ſtrittige Clauſul betreffend / al⸗

ſo gelaſſen werden ſolte / wie es von den Staͤn⸗
den auffgeſett worden / damit ſie ihr Vergnu⸗
gen daran haben koͤnten; Zn Vergnuͤgung der

Fuͤrſtl. Raͤthe aber ſolte man dieſe Worte dar⸗
zu ſetzen : Wol zu verſtehen / daß alle die

jenige / welche in dieſen Landen gehey⸗
rathet / oder auf veſte ligende Gruͤnde
200 . Rthlr . werth beguͤttert waͤren / o⸗

der die 8 Jahr lang darinnen gewohnet
haͤtten / fuͤr keine Frembdlinge / ſundern
Eingeborne gehaltẽ werden /uñ dañen⸗
hero zu deß Landes Regierungs ſachen
qualificirt und zulaͤſſig ſeyn / uñ ůnter ſol⸗
chen Lands⸗Regierungs⸗Aembtern
Cantzlar uñ Raͤthe / Droſten / Amtleute
Landrichter / ſonder einige andere mehr

eölt

verſtanden werden ſolten . Die Statiſche
HH . Deputirten befanden noch weiter fuͤr gut /
den beyden Partheyen vorzuhalten / wie Ihre
Hoch⸗Moͤg. in allen vorgefallenẽ Gelegenheitẽ /
um den Staat deß Fuͤrſtenthums Oſt Frieß⸗
Iand noch wol ſo viel verdient habẽ wuͤrde / daß
mã ihre Einwohner nit unter die Hꝛemdlinge/
welche in dem Reverſe ſollen außgeſchloſſen wer⸗

den / rechnen

anders
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rechnen wuͤrde/ und das umb ſo viel weniger / dte⸗
weil die eingebohrne Oſt Frleßlaͤnder in unter⸗

ſchiedlichen nechſt gelegenen Provintzten zur

Reglerung gelaſſen wuͤrden / und auch hier und

dar wuͤrcklich in dienſten ſtuͤnden. Beyde Par⸗
theyen / ais ihnen das Coneept voꝛgeleſen ward /
begehrten eine Abſchrifft davon / umb ſolches ih⸗
ren Herꝛen Prineipalen zu hinterbringen / wo⸗

mit die Herꝛen Deputirten ihnen willfahrten /
und die Conferentz ſich endigte .

Deß folgenden Taͤges begehrte der Fuͤrſt mit

den Herꝛen Deputirten ſelbſten zu reden / und

erklaͤrte ſich daranff gegen dieſelbige / in beyſeyn

ſeiner Raͤthe / dahin / daß er Ihrer Hoch- Moͤg.
Einwohner / als Fremddlinge / durchauß nicht
auß ſchlieſſen laſſen wolte / ſintemaln di ſes el⸗

ne von ſeinen vornehmſten Excepttonen wlder

den eoneipirten Revers waͤre/ und man wohl
wüůſte/ auff was Weiſe und Conditien di : Ve⸗
ſtung Lieroort in Ihrer Hoch - Moͤg. Haͤn⸗
den ſtůnde / und es thm groſſe Ungelegenheit
verurſachen wuͤrde / wann er wegen deß Droſt⸗
Ampts an ſelbigem Orthe / nicht die Freyheit
haben ſolte / jemanden von Ihrer Hoch Moͤg.
Einwohnern damit verbindlich zu machen / als
mit denen er allein in guter Vertranlichkeit le⸗

ben und bleiben muͤſte. Zum andern / haͤtte
er viele wichtige Urſachen im Reiche und beym
Kayſerlichen Hoff außzumachen / und darumb

mũůſte er nothwendig die Freyheit haben/ einen

zu ſeinem Rath anzunehmen / der in deß Reichs
Conſtitutionen und Rechten erfahren waͤre:

Alſo wolle er ſie Herꝛen Deputirte erſucht ha⸗
ben / daß ſie in den kuͤnfftigen Conferentzien
ein billiches Abſehen darauff haben / und weil

er ja alles / was ihm muͤglich/ und fuͤr den Nach⸗
kommenden verantwortlich waͤre / nachlteſſe /
doch ſo weit beyſtehen wolten / daß er wider die

alten Aecorde und Vertraͤge ferner nicht be —

ſchweret werden moͤchte/ welches die Herꝛen De⸗

putirten alſo annahmen .

Aber die Herꝛen Committirte von den Staͤn⸗

den / nach dem ſie vier Tage lang nach ihren
Herꝛen Prineipalen verꝛeyſet geweſen / und am

3.I3. Martit wiederumb bey die Statiſche Her⸗
ren Deputirte zur Conferenz kamen / lleſſen
durch den Herꝛn Hofrichter muͤndlich vorbrin⸗

gen/ daß ihre Principalen vermeinten derPunet
von den Frembdlingen waͤte / Vermoͤge
Sr . Fuͤrſtl. Gn . Reverſes / ſonder eintge Mo⸗

dfieation / gantz abgethan / maſſen dieſelbtge
ſich bereits erklaͤrt haͤtte/ nebenſt der Huldigung
auch die Kayſerliche Reſolution wuͤrcklich zu

beobachten / deß wegen es nicht noͤthig waͤre/ ei⸗

niges Temperament / oder Mittel / darzu zu ſu⸗
chen . Was nun Ihrer Hoch Moͤg. Einwoh⸗
ner anlangte / geſtůnden ſie gargerne / daß Ihre

Hoch⸗Moͤng ſich umb die Staͤnde wohl verdient

gemacht haͤtten/ und ſie lhnen auch dafuͤr danck⸗

bar ſeyn wolten / waͤren jedoch aber auch dabey
bekuͤmmert / und muͤſten den Herzen Deputir⸗
ten zu bedencken geben / ob ſie / in Anſehung deß

gantzen Teutſchen Reichs / dieſelbige wohl in

eine weitere Conſideration / als andere Einwoh⸗
ner deß gantzen Teutſchlandes / ziehen / und
alſo auch naͤher zulaſſen koͤnten ? und was ſie ſon⸗

ſten welter mehr einzuwenden hatten .
Dieſe der Herꝛen Staͤnde Erklaͤrung verur⸗

ſachte wiederumb ein neues diſputiren und ſtret⸗

ten / ſo daß auch auß dieſer Conferentz nichts

ward / und man unvertichteter Sache abermals
von einander gieng / wobey die Statiſche Her⸗
ren Deputirte denen von den Staͤnden erſchie⸗
nenen Herꝛen Committirten / ſonderlich denen

von der Ritterſchafft / als welche am haͤtteſten
wider denFuͤrſten waren / gar bewegilch zurede⸗

ten / daß nemlich Sie / Herꝛen von der Ritter⸗

ſchafft / den Streit⸗Punct gantzanderſtannaͤh⸗
men / als er an ihm ſelbſten waͤre / und deß we⸗

gen auch eine Reſolutton einbraͤchten / welche

ſich gar nicht drauff ſchickte : Ihre Hoch⸗Moͤg.
haͤttenaußdruͤcklich geſchloſſen / daß der Fuͤrſt
weiter nicht ſolte reſtringiret werden / als er /

Vermoͤge der vorhergehenden Tractaten / Re⸗

ſolutionen und Accorden gehalten waͤre/ worin⸗

nen aber ein ſo abfolutes Verſprechen nicht /
ſondern viel mehr das Widerſpiel gefunden
wuͤrde. Erſtlich beklagten die Herꝛen Depu —
tirten / daß ſie nun ſo viele Tage auffgehalten
worden / umb allein uͤber einen eintzigen Punet
zu deltberiren / und man ſich anjetzo erſt auff
die Abweſenheit eintger Staͤnde beruffen wol⸗

te / die doch in der Zeit wohl ſechsmahl haͤt⸗
ten koͤnnen beſchrieben werden : Im üͤbrigen
ſagten ſie den andern Herꝛen Committirten /
ſo vlel ſie ſich zum beſten haͤtten erklaͤren wol⸗

len / freundlichen Danck / bey denen von der

Ritterſchafft aber / als welche ihnen gar ſingu⸗
lar und eigenſinniſch vorkamen / hielten ſie mit
Ernſt an / daß ſie ſich ſchrifftlich erklaͤren / und

ſolche ihre endliche Reſolution / ohne fernern
Verꝛzug/ ihnen zukommen laſſen wolten .

Daruͤber
entſtehet ein

neues dis,⸗

putiren .

Nach getrennter Conferenz kamen der Stadt

Embden Committirte beſonders fuͤr ſich al⸗

lein mit den Statlſchen Herꝛen Deputirten
von der Sach zureden / und erklaͤrten ſich mit

gar hoͤflichen Worten gegen dieſelbige dahin /
daß ſie geneigt waͤren / die Einwohner der Her⸗
ren General⸗Staten allerdings in ihren Orten

zuzulaſſen / wolten aber gebeten haben / daß Ihre
Hoch⸗Moͤgauch die ihrige ihnen guͤnftig recom⸗

mendirt ſeyn laſſen wolten / und alſo haͤtten ſie
auch die von Aurig und Norden auff eben

dieſen Weg gebracht .
Den 4 . 14 . Martli / erſchienen die Herꝛen

Committirte von den Staͤnden auff den Vor⸗

mittag abermahls bey den Statiſchen Herꝛen
Deputirten / und bedauckten ſich durch den
Herꝛn Hofrichter gegen dieſelbige fuͤr alle in die⸗

ſer Sache angewandte Muͤhe/ mit Bitte / ihnen
fernerweit wohl zugethan zu verbleiben / und der

Staͤnde intereſſe zu einem friedlichen Stand

befoͤrdern zu helffen / und uͤberꝛeichten dabey
zugleich ihre ſchrifftliche Erklaͤrung oder Reſoln⸗
tion / welche denTagzuvor von ihnen begehrt
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gen Reſolu⸗
tion .



worden . Wie aber die Herren Deputirte ſol⸗

cheuͤberlaſen / ſahen ſie darauß ſo viel / daß in
der That anders nichts darinnen enthalten / als

daß das jenige wiederholet waͤre / womit ſie

( Committirte ) bißhero muͤndlich ſo ſteiff und

veſte beſtanden ; Darumb wolten die Herren

Deputirte ſich der Sache weiter nicht anneh⸗

men / ſondern zuvor hoͤren / ob von wegen der

moͤchte / umb zu ſehen / ob noch etwas naͤhers

zu thun oder zu holen waͤre. Die Committirte

von Embden uͤberreichten hierauff auch eine

Relolution , worinnen ſie meldeten : daß ſie
und ihre Stadt in die dreymal hundert

tauſend Guͤlden / auff gewiſſe Conditio -

nes und Termine ver williget haͤtten / und weil

ſie hoͤrten / daß Seine Fuͤrſtliche Gnaden auff

im Reiche und auſſerhalb Landes gebraucken

andern Glieder etwas ferner geſagt werden .

waͤren/ daß nicht einer unter ihnen zu finden /

welcher ein Lands Eingebohrner und zugleich

mit behoͤrigen Guͤtern verſehen waͤre/ und

man gleichwohl Seiner Fuͤrſtl. Gnaden ſo ge⸗

naue Geſetz fuͤrſchreiben wolte / daß dieſelbige

einen einzigen Rath / nach dero freyem Will⸗

len / ſolte erwehlen moͤgen/ daß ſie ſich deſſen
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koͤnte ; die dreymahl hundert tauſend
Guͤlden zu anticipiren , wolte Seine Fuͤrſtli⸗

che Gnaͤden ſolche lieber ſelber verrenten / als

ſich in ein ſo ſchweres Verſprechen elnlaſſen /

wann nur der Credit zu der Haupt⸗Summe /
entweder durch der Staͤnde Interpolirion , oder

durch andere Mittel gefunden werden koͤnte/

wobey ſie vermeynten Ihre Hoch⸗Moͤg. wol das

beſte thun koͤnten .
iti ereit waͤre⸗dle angehaͤngte Conditionesbereit w den Die Herren Deputirte lleſſen es hierbey Wie

Staͤnden Satisfactionzu geben / und die Auti- alſo verbleiden / und die Herren Commlitirte 9157
cipation demLande zum beſtem / und zn Vor⸗ — 8 eee
kornmung allerhand beſorglicher Schwerickei⸗

von den Staͤnden auff den Nachmittag aber- Standen
Sallerhand zeiergi werigkeie mahls zueiner Conferentz zu ſich kommen / in duſghlei⸗

——

—
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ten gereichen ſolte / ſo waͤren ſie thres theils zu chen .

friede / daß zweene Termine / zu achtzig
tauſend Keichsthalern von dem Land⸗

Rentmeiſter / auff der Staͤnde Credit, gegen

fuͤnffe vom Hundert / auff inſtehende Oſtern /
auffgenommen werden moͤchten/ auff dieſe
Condition und Verſicherung / daß die Dy⸗

ler⸗Schantze davon wieder eingeloͤſet wer —

den ſolte . Sie erbothen ſich noch ferner auch

die vormahls fuͤr ſich verſprochene ſechs und
zwantzig tauſend ſechshundert und ſie⸗

benzig Keichsthaler dem Fuͤrſten zu erle⸗

Lichtenſteiniſche Schuld bedienen koͤnte.

Die von der Ritterſchafft und uͤbrige Commit⸗

tirte hielten umb eine Abſchrifft von ſolcher Ke⸗

welcher aber eben ſo wenig / als wie in den biß⸗
hoͤrigen / außgemacht ward / dann die von

der Ritterſchafft waren noch auff keine Weiſe

von ihrem Concept zu bringen : Und obſchon

endlich unter ſolchem Diſcuriren in Bedencken

und Vorſchlag kam ob man das Lempera —
ment nicht vertheilen / und die Aembter auff
eine gewiſſe Zahl richten koͤnten / ſo daß einige
derſelbigen præcisè und eben nach den bewuſten
Conditionen , und nach dem darzu auffgeſetz —

ten Kevers beſtellet / die andern aber zu Sel —

gen / damtt er ſich derſelbigen zu Abzahlung der
ner Fürſtl . Gn . abſoluten Diſpoſition gelaſſen
werden ſolten ? So muſte doch dieſer Vor⸗

ſchlag erſt wiederumb den Prineipalen zu Hau⸗

ſe vorgetragen werden.

ſolution an / die ihnen auch gegeben ward ; Hiermit verweilete es ſich/ biß auff den 19 / DieSti
Die Herren Deputirte aber bedanckten ſich ge . 29 . Martit : da die verſammlete Staͤnde den⸗ debleiben

gen die von Embden fuͤr ſoguͤnſtige Erklaͤ⸗ ſelbigen Vormittag ihre vortge Commit⸗ noch imme

rung / und erſuchten die andern Glieder gar tirte zu den Statiſchen Herren Deputir⸗

ernſtlich / daß ſie auch alſo thun oder we⸗ ten abſchickten / aber auch eben mit der vori⸗ ſolutlon

Punct / das Temperament betreffend : Die

Herren Committirte aber wolten dieſe Reſolu —

tion zuvor ihren Herren Principalen zuſchi⸗

cken / und damit ward dieſe Conferentz abge⸗

nigſtens etwas antworten wolten auff den gen præciſen Ordre , anlangend die Kaͤyſerl.
Reſolution , worbey ſie durchauß kein Tempe⸗
rament zulaſſen wolten / diewell ſie auff ſolches
Fundament / und ſonſt anderſt nit / die dreymal
hundert tauſend Guͤlden verwilliget haͤtten /

brochen . zu welchem Ende der Herꝛ Hof⸗Richter auß

Oie Stat . denen vergangenen Zeiten einfuͤhrete / daß es

—. Oeß folgenden Tages trugen die Statiſche nur zweyhundert Jahre waͤren/ daß die Gra

Fürſtl . ſeite Herren Deputirten / was in der Conferentz fen zu regieren angefangen haͤtten/ da ſie

vorgegangen / Seiner Fuͤrſtlichen Gnaden dann in den erſten hundert Jahren allzeit
noch eine

näbere Er⸗ und dero Herren Raͤthen vor / mit dem Erſu⸗ von thren eigenen Unterthanen ( ſonder einige

klärung . chen / daß ſie den uͤbeln Außgang / der zu ge⸗ Einmiſchung der Frembden ) bedienet wor⸗

warten ſtuͤnde / wann ſie unverrichter Sache

von dannen ziehen ſolten / erwegen / und ſich

rund auß und auff das aͤuſſerſte / was von Sei⸗

ner Fuͤrſtiichen Gnaden nachgegeben werden

koͤnte/ erklaͤren wolten ; Worauff ſie zur Ant⸗
wort gaben : Daß ſich deſſen ſehr zu verwun⸗

dern waͤre / daß die Ritterſchafft unter ſich zu⸗

lieſſen wen ſie wolten / auch ohne Anſehung

derReligton / und ſie jetziger Zeit ſo beſchaffen

den / und ſolcher geſtalt mit ihren Staͤnden in
guter Correſpondentz geblieben waͤren/ ſich auch

dardurch anſehentlich und conſiderabel gema⸗

chet haͤtten; Aber in den lezten hundere Jah⸗
ren haͤtten die Buͤndnuͤſſe / ſomit Schweden
und andern außlaͤndiſchen Haͤuſern gemacht
worden / auch allerhand fremde Leute ins Lande

gebracht / welche ſich allgemach in deß Landes

Regierung eingeſchlichẽdie Staͤnde deß kands

aber üͤbel
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uͤbel darbey befunden haͤtten/ und darum wollen

ſie einmahl ſchlechter dings darvon erlediget

ſeyn / und die Herren Deputirten erſucht ha⸗
ben / Seine Fuͤrſtl. Gnaden dahin zu vermoͤ —

gen / daß ſie deu Huldigungs⸗Revers / wie

es ju Papter gebracht worden / fuͤr ſich und de⸗

ro Erben und Nachkommende / annehmen wol⸗

te . Neben denm erſuchte der Herꝛ Hof Richter
die Herren Deputirte noch weiter / bey Seiner

Fuͤrſtl. Gnaden daran zu ſeyn / daß die Herꝛ⸗
ſchafften In⸗ und Kniphauſen / ſo vor die⸗

ſem von Oſt Frießland abgeriſſen worden /
bey dem jetzigen Reichstage zu Regenſpurg
wiederum geſucht und zu dem Fuͤrſtenthum ge⸗

bracht werden moͤchten .
Die Statiſche Herren Deputirte leihneten

dieſes letztere damit von ſich ab / weil ſie in ih⸗
rer Inſtruction keinen Befehl darzu haͤtten;
bey dem erſten aber hielten ſie den Herren Com⸗

mittirten ernſtlich vor / wie ungleich und un⸗

billich anfangs mit dem Fuͤrſten / und nun

auch mit ihnen umgegangen wuͤrde/ in dem ſie /
anweſende Committirte / ſich neulich ſo favo⸗

rabel und genelgt zu einem Temperament er⸗
klaͤret gehabt / daß man daran nicht haͤtte zweif⸗
feln koͤnnen / wovon ſie den Verlauff auch

ſchon zu Papier gebracht / umb ſolchen Ihren
Hoch⸗Moͤßgz zu überſchicken / und haͤtten da⸗

mit nur biß auff den leten Außgang gewartet :
Dieweil dann wegen dieſer Sache weiters

nicht mehr zu conferiren waͤre/ ſo muͤſte man

hiermit abbrechen / darumb begehrten ſie bey
den Staͤnden ſelbſten eine Audientz / umb ih⸗
nen Ihrer Hoch⸗Moͤg. Meynung und Anfin⸗
nen vorzutragen . Die Herren Committirte

berathſchlagten ſich hierauff wiederumb ein we⸗

nig fuͤr ſichabgeſondert mit einander / und ant⸗
worteten dann / daß ſie nur Committirte waͤ⸗

ren / und die Sache / ſonderlich was die An -

ticipation der einmahl verwilligten Gelder an⸗

langte / ihten Principalen annehmlich hinder⸗
bringen / und folgenden Tages dererſelben naͤ⸗
here Reſolution eroͤffnen wolten / worbey es

fuͤr dieſes mal ſein Verbleiben haͤtte.
Deß andern Tages kamen die Herren

Staͤnde abermahl zuſammen / und die Her⸗
ren Deputirte auch zu ihnen / gegen welche ſie
ſich nunmehr ſo weit erklaͤrten / daß ſie in An⸗

ſehung Ihrer Hoch⸗Moͤg . theils umb ver ,

ſchiedener von ihnen vormahls empfangener
Gut⸗ und Wohlthaten willen / theils auch

darumb / weil es ihr Intereſſe anſetzo auch zu

betreffen ſchiene / ſich ſo ferne herauß laſſen wol ,

ten / als die unbequaͤmeZeiten / und ihreSa⸗

chen es lelden koͤnnten / gemlich die von der

Ritterſchafft / wie auch die yon den Staͤd⸗
ten Norden und Aurich / und die von dem

dritten Stande haͤtten in die Anticipation

weil ſie unvermoͤgend waͤren / ſo vtel Gelder

baar auffzubringen / ſo ſollen ſolche ben Ihrer
Hoch⸗Moͤg . gegen gewiſſe Intreſlen auffgenom⸗

men / und zur Außraͤumung der Dyler⸗
Schantʒe angewendet werden / Seine Züͤrſtl.

Gn. aber den Revers / wie ſie ihn auffgeſezt haͤt⸗
ten / annehmen und beſchwoͤren.

Hierauß erwuchs wiederum neue Materi
zum diſputiren / eines Theils wegen der Stadt
Embbden und der ihr zugemutheten
worzu ihre Committirte ſich nicht verſtehen
wolten ; Andern Theils wegen der Außgabe
der verwilligten Gelder / daß naͤmlich die

Staͤndemuͤſten verſichert ſeyn / daß ſolche Gel⸗

der eher nicht / als biß die Dyler⸗Schantze
geraͤumet worden / außgezahlet / noch ſonſt zu
etwas anders angewendet / noch jemanden an⸗
ders eingehaͤndiget werden ſolten . Uber dieſe
beyde Puncten ward den gantzen 10 / 20. Mar-
tii . und den folgenden Tagdiſputtret / und end⸗

lich doch nur der zweyte außgemacht / als die

Statiſche Herren Deputirte / nach vielem

Wort⸗wechſeln / zu letzt den Committirten von

den Staͤnden ( dann dieſen 1r . und 12 . Martii

ward die Conferentz wleder bey den Statiſchen
Herren Deputirten gehalten ) vorhtelten / wie

ungereimt ſolche ihre weitlaͤufftigeAußlegung /
und in der That anders nichts waͤre/ als daß
die Mittel zu der Evacuation dem Effect da⸗

von nachgehen ſolten / das iſt : die Schantze ſol⸗
te geraͤumet werden / ehe und bevor das Geld

darzu außgezahlet worden / da doch die Staͤnde
die dreymal hundert tauſend Guͤlden zu

bezahlen ſchuldig waͤren / wann ſchon Se. Fuͤrſt⸗
liche Gnad . ſich mit der Helffte von der Lich⸗
tenſteiniſchen Prætenſion loß zu machen

wuͤſte. Alſo ward der gantze Punet geaͤndert/
und darein geſetzt / daß die Staͤnde das ve⸗

ſte Vertrauen haͤtten / ſolche Gelder

wüürden ſonſt nirgend anderswohin

verwendet werden / als zu Abtragung
der Lichtenſteiniſchen Schuld / und zů

wuͤrcklicher Außraͤumung der gegen ;
waͤrtigen Beſatzung in der Dylerſchan⸗
tze . Der ander Punct aber / derStadt Emb⸗

den Quotam betreffend / blieb noch in der

Wagſchale deß Diſputtrens / ohne Auß ſchlag /
ſtehen / ſo daß die Herren Statiſche Deputirte
endlich gar unwellig wurden / und den Staͤn⸗

den vorhalten lieſſen / wie undbeſcheiden und

unhoͤfflich ſte mit ihnen umbglengen / in dem

ſie ditſelbige nun ſchon drey Wochen lang her⸗
umbgezogen / und immerdar bald zu /einem

Temperament , bald zu einem leidentlichen Ex⸗

pedient Hoffnung gegeben / doch allemal nur
den Spott damit getrtebenhaͤtten / dieſe Wo⸗

che waͤre nun auchwieder dahin / und die mei⸗
der hundert tauſend Reichsthaler / und über ſten Committirte wieder nach Hauſe gegan⸗

das auff fünff Sehstheile der dreymahl gen / darumb ſolten ſie ſich nochmahls erklaͤ⸗
hundert tauſend Guͤlden verwilliget / wo⸗

bey dle von Embden den uͤbrigen Sechs⸗

theil fuͤr ihr Contingent tragen ſolten / und

ren / oder ſie wuͤrden / wider ihren Willen / un⸗

verrichter Sache davon reiſen / und J Hoch⸗
Moͤg. hinderbringen muͤſſen / wie ungebuͤhr⸗

lich

klaͤrung

uota ,

3664
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lich ihren Deputirten allhie waͤre begegnet wor⸗

den .

Dieweil dann denſelbigen Nachmittag keine

naͤhere Antwort hierauff einkame / und auch
den erfolgenden Sonntag noch nichts erfolg⸗
te / maſſen die Committirte von den Staͤn⸗

den alle von einander geſchieden waren / ſo
machten die Stattiſche Herren Deputirte ſich
fertig / auff den Montag / als den 14 / 24 .

Martii , gegen 11 . Uhr / von dannen auffzu⸗
brechen / lieſſen aber noch dieſen Abend zuvor zu

allem Uberfluß bey dem Secretario We⸗

ſtendorp vernehmen / obſie etwas naͤhers zu

gewarten haͤtten ? und erfuhren ſo viele /

daß noch keine Antwort hierauff eingelauffen
waͤre.

Eben denſelbigen Morgen / da die Herren
Deputirte allewelle reiſefertig waren / kam der

Secretarius Weſtendorp zu ihnen / und

zeigte im Namen der Committirten von den

Staͤnden an / wie es denſelben frembd vorkaͤ⸗

me / daß ſie / Herren Deputirte / die Conferentz
ſolcher geſtalt abbrechen wolten / da die Staͤn⸗

de noch dieſen Abend wiederum zuſammen kom⸗
men und ſehen wuͤrden / wie das Werckſich ſchi⸗
cken koͤnte. Die Herren Deputirte gaben ihm

zur Antwort / ſie koͤnten ſich mit ſolchen Ver⸗

zoͤgerungen nicht auffhalten laſſen / und wol⸗

ten ſie auch noch dieſen Morgen wuͤrcklich hin⸗
weg reiſen . Weil dann die Herren Deputir⸗
ten hoͤrten / daß man ihnen noch zur Ungebuͤhr
auffbuͤrden wolte / als haͤtten ſie die Sonferen⸗
gien abgebrochen / und einfolgendlich das gan⸗

tze Werck zerriſſen ; So wurden ſie ſchluͤſſig/
alles das jenige / was bißher in dteſer Sach

vorgegangen / zu Papiere zu bringen / damit ſie
den Staͤnden weiſen koͤnten/ wie gar wentg
und ſchlecht ſie die Deputirten reſpectiret haͤt,
ten / in dem ſie ihnen und ihrem angewand⸗
tem Fleiſſe nicht das allergeringſte zu gefallen
ſeyn wollen .

Unterdeſſen trug der Secretarius Weſten⸗
dorp den Committirten von den Staͤnden der

Herren Deputirten Antwort und dero vorha⸗
bende Abreiſe muͤndlich vor / und kam darauff
mit einer andern Reſolution wieder zuruͤck /

worinnen zwar der Stadt Embden Quota
elniger maſſen remitttret und gemildert / aber

dochauch ſo geſtellet war / daß es ſchiene / als

ſolte ſie eine Condition ſeyn ſine qua non . Die

Herren Deputirte waren auch damit nicht zu

friede / ſondern begehrten / daß das Wort

Condition geaͤndert/ und dafuͤr das Wort
Vertrauen geſetzt / und dann ihnen wieder⸗

umb Antwort geſagt werden ſolte / was ſie
hiervon zu gewarten haͤtten . Der Secreta -
rius kam gar bald mit derſelbigen zuruͤck / daß
die Committirten es ihnen alſo gefallen lieſſen /
und nicht zweiffelten / die Staͤnde / welche
noch dieſen Abend wiederumb zuſammen kom⸗

men ſolten / wuͤrden auch damit zn felede ſeyn;
Sie muͤſten aber auch wegen der von Seiner
Fuͤrſtlichen Gnaden gethanen Zuſage / an⸗

langend die Unterſchreibung deß Reverſes /
wie auch die Quittung uͤber einige bey den

juͤngſten Vortraͤgen ertoͤdtete Prætenſiones ,

vergnuͤgt werden / deßwegen ſie die Herren
Deputirte erſuchen lieſſen / daß auff den fol⸗
genden Tag noch eine Conferentz gehalten wer⸗

den moͤchte .

Die Herren Deputirte ſtellten ihre Abreiſe
noch fuͤr dieſen Tag ein / und auff den folgen⸗
den 15/25 . Mertzen erſchienen die Herren Com⸗

mittirte abermahls ſelbſten bey ihnen / mit⸗

bringend zwo Reſolutiones , in deren einer

enthalten eine neue Verwilligung zu den be⸗

wuſten dreymahl hundert tauſend Guͤl⸗
den und deren Anticipation , in der andern

aber eine Erklaͤrung / betreffend den Streit we⸗

gen der Stadt Embden threr Quota , ſonun
dergeſtalt geaͤndert war / gleich wie den Tag zu⸗

vor abgeredet worden.
Alſo nun hatte dieſes gantze Werck / nach

der Herren Deputirten Begehren / auff der

Herren Staͤnde Seite / ſeine voͤllige Richtig⸗
keit . Die Herren Commtttirte erſuchten dann

hierauff die Herren Deputirten von deß Fuͤr⸗
ſten Seite / mit Außhaͤndigung deß Huldi⸗
gunas⸗Reverſes und der verlangten Qutttung
ein Vergnuͤgen gegeben werden moͤchte / wel⸗

ches die Herren Deputtrte gleicher Weiſe

zum richtigen Ende brachten : Worauff ſie
dann gleich alſobald einen Botten mit einem

Schreiben und den beyden Reſolutionen an

Ihre Hoch⸗Moͤg. nach dem Haage fortſchick⸗
ten / und auch ſelber noch dieſen Morgen ſich
uͤber Delfziel nach Groͤningen auff die

Reiſe begaben : Seine Fuͤrſtliche Gnaden ließ
ſie mit vielen hoͤfclichen Bezeig ⸗ und Danckſa⸗

gungen von ſich / und wurden ſie darnach von

den ſelbigen wie auch von den Committirten
der Staͤnde und der Stadt Embden / mit

aller Ehrerwelſung und Freundlichkeit / biß an
das Schiff begleitet . Damit fuhren ſie von

hinnen / und langten den 22 . Martii (1. Apri-
lis ) wiederumb im Haage an / woſelbſt ſie in

der Herren General⸗Staten Verſamlung
von ihrer Verrichtung gewoͤhnlichen Bericht
ablegten .

Denen Herren Deputirten folgten gar
bald drey Herren von dem Fuͤrſtlichen Oſt⸗
Frießlaͤndiſchen Hofe / namentlich Ger⸗

hard von Bloſter / Rebkum und Bucho
Wyarda / daher nach / welche von Ihrer

Hoch⸗Moͤg . General⸗Einnehmer die vier und

ſechszig tauſend Reichsthaler auff Intreſſe

gegen Quittung empfingen .
Es karn auch eben zu der Zeit der Her :

Printz Wilhelm / als ernenntes Oberhaupt zu
dem bevorſtehendẽ Feldzuge wider die Biſchoff⸗
liche Muͤnſteriſche Beſaßung in der Dy⸗
ler⸗Schantze / daher / worauff die Herren
Raeßfeld und andere Ihrer Hoch⸗Moͤg . zu
den Patenten verordnete Committirte / ne⸗

benſt noch eintgen auß dem Staats⸗Ra⸗
the erſucht wurden / mit ihm in Conferentz zu

treten /

ſtalt die dy⸗

f
ö
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tretten / und ſich zu bereden / wie alles zum

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Feldzuge anzuſtellen / wann die Außraumung
nicht in Guͤte erfolgen ſolte .

Solcher Gewalt und feindſeliger Thaͤt⸗
lichkeit vorzubauen / gab der Kaͤyſerliche Re⸗

ſident / Herꝛ Friquet / am /17 . Aptilis , bey
den Herren General - ⸗Staten ein Memorial

ein ; Sie aber fuhren mit der Krtegsruͤſtung
dannoch fort / und ſchrieben / unter dem 19 /

29. April / an den Herꝛn Btſchoff von Muͤn⸗
ſter die Urſachen / warumb ſie darzu greiffen
muͤſſen/ daß ſie zwar verhofft / die Lichten⸗

ſteiniſche Schuld⸗Sache wuͤrde vermittelſt
aller angewandter erdencklicher und guͤtlicher
Bemuͤhungen und der mehr als bittlichen An⸗

erbietungen / ſo beydes von ihnen und auch

im Namen und von wegen deß Fuͤrſtens zu

Oſt⸗Frießland geſchehen / allſchon vor

langs beygelegt / und darauff die Dyler⸗
Schantze geraumet worden ſeyn / muͤßten
aber mit Schmertzen erfahren / daß ſolches
wider alles Vermuthen und ihrer guten Mei⸗

nung entgegen außgeſchlagen / dannenhero ſie
genoͤthiget wuͤrden / dahin zu trachten / wie

die Beſatzung auß der beſagten Schantze zu

treiben / weil ſie ſich ſchuldig befaͤnden / den

Fuͤrſten und das Fuͤrſtenthum Oſt ⸗Frieß⸗
land wider allen Überlaſt und Gewalt

nach ihrem Vermoͤgen zu ſchuͤtzen / ſie
auch / umb unterſchiedlicher Urſachen willen /
bey deß Landes Wohlfahrt mercklich intereſ⸗
ſirt waͤren : Schließlichen bothen ſie dem

Heren Biſchoffe nochmahls gute Vergnuͤ —
gung an wegen der Schuldforderung / mit

angehengter Ermahnung / die Schantze und

das Land vor dem zehenden Majt (30, April )
zu raͤumen / widrigen Falls wuͤrden ſie ge⸗

wungen ſeyn/ ſich der jenigen Mittel / die ih⸗
nen Gott an die Hand gegeben haͤtte/ zu bedie⸗

nen / wolten aber alsdann an allem Ubel / ſo
darauß entſtehen moͤchte/ unſchuldig ſeyn/
und der Hoffnung leben / er wuͤrdeſich beden⸗
cken / und nicht Urſach geben / die vorgeſeßte
Extremitaͤtundaͤuſſerſte Mittel zu gebrauchen /
als welche andere Ungelegenheiten mehr nach
ſich ziehen koͤnten.

Die Herren General⸗Staten ſckickten
einen eigenen Trompeter mit dieſem Schrei⸗

ben nach Muͤnſter fort / und empfiengen
durch eben denſelbigen gleich wiederum elne
ſchrifftliche Antwort / unter dem vierdten Maji
(vier und zwantzigſten April ) von dannen zuruͤ⸗
cke / dahin gehend / daß er / Her : Biſchoff /

ſich jederzeit befliſſen / mit Ihren Hoch⸗Moͤgd.
und den geſampten vereinigten Provintzten al⸗

te nachbarliche Freundſchafft und gute Ver⸗

ſtaͤndnuͤß zu unterhalten / und waͤre der Fuͤrſt
zu Oſt⸗Frießland gar auff keinerley Welſe

wider Recht beſchweret / ſondern vielmehr im

Gegentheil von der Kiyſerlichen Commiſſion
und deren Schaͤrffe etwas abgetretten / und

dem auffgetragenem Kaͤyſerlichen Befehl ein

— —
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guͤtlicher Vergleich vorgezogen / ſo dann der

eiſte Termin verlaͤngert / und dem Fuͤrſten
auch ſonſt alle Kavor und nachbarliche Freund⸗
ſchafft erwieſen worden / haͤtten alſo Ihre
Hoch⸗Moͤgd. gantz keine Urſache / ſolche an⸗

gedrohete und weit außſehende Thaͤtligkeit/ zu⸗

vorauß wider die Roͤmiſche Kaͤy erliche Maje⸗

ſtaͤt/ das Reich und mit ihm / Herin Biſchof⸗
fe / in Buͤndnuß ſtehende Herren und Fuͤr⸗
ſten / und dann auch wider ihn / als der nicht

das geringſte lntereſle darbty haͤtte / vorzuneh⸗
men : Nichts deſto weniger haͤtte er ſeinen ge⸗

heimen Rath und Thum⸗Dechant / den von

Brabeck / gnugſam bevollmaͤchtiget / wel⸗
cher dann eheſtes Tages im Haageerſcheinen
wuͤrde / um alle Mißverſtaͤndniß / zu Ihrer
Hoch⸗Maͤgd. ſattſamen Vergnuͤgen / voͤllig
auß dem Wegzu raͤumen .

Dieſes Schreiben war noch unter We⸗

ges / da zogen die zum Feld⸗Laͤger verordnete

Compagnien ſchon auß den Beſatzungen nach
dem Muſterplatz bey Campen . Printz
Wilhelm von Naſſau begab ſich auß dem

Haage nach Deventer / und ließ den Herꝛn

Kirck patrick / aͤlteſten Obriſten / der als

General Major das Fußvolck commandiren

ſolte / die daſelbſt erſchtenene Mannſchafft
nach Hardenberg abfuͤhren . Der Printz
von Tarante gieng ingleichemvon Deventer

auß / die Reuterty zuſammenzu ziehen / und an

ſolche Orte zu verlegen / wo ſie am naͤchſten bey
der Hand ſeyn / und die Fuͤtterung am beqnaͤm⸗

ſten haben koͤnten.
Mittlerweil fand ſich der Herꝛ Brabeck /

Thum⸗Dechant von Münſter / im Haage
ein / und hielt alſobald mit dem noch auwe ſen⸗

den Fuͤrſtlichen Oſt Frießlaͤndiſchen wie

auch Ibrer Hoch⸗Moͤgd. Herren Deputirten
unterſchledliche Conferentzien / um alle wuͤrck⸗
liche Feindſeligkeit abzukehren / welches ſo gar

ſchwer zu ſeyn nicht ſchiene : Dann der Fuͤrſt
zu Oſt⸗Frießland war ſchuldig / und wolte

bezahlen / der Biſchoff von Muͤnſter / oder

Fuͤrſte von Lichtenſtein aber das Geld em⸗
pfangen / nur allein dieſes war der Streit / daß
der Her : Biſchoffe die Schantze dem Fuͤrſten
zu Oſt Frießland wiederum zu Handen
ſtellen wolte / der dann nach ſeinem Gefallen
damit ſchalten und walten moͤchte : Der

Fuͤrſt aber befahrte ſich / den Kaͤyſer und das

Reich zu offendiren / woferne er die Schantze
alsdann dem hieſigen Staat uͤbergeben wuͤr⸗

de / wiewol dieſe Furcht andern ſo gar wichtig nit

vorkam / alldieweil er die Schantze bereits /
laut ſeiner Handſchrtfft verpfaͤndet / und ſich
fuͤr dem Herꝛn Biſchoffe / als einem maͤch⸗

tigen und activen Nachbaren mehr zu foͤrchten

hatte .
Gleichwohl ward unter der Hand noch

immer weiter tractirt / und endlich auff einge⸗
langte naͤhereCommiſſion deß Hꝛn. Biſchoffs /
am 15/27. Maji / deß Abends / ein Vergleich

getroffen/
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getroffen / daßder Fuͤrſt u Oſt⸗Frießland /

vermoͤge deß im verwichenen Jahre auffgeſel⸗
ten Traetats / auff oder noch vor dem 4 . Junii

dieſes 1664 . Jahrs / neuen Calenders / zwey⸗
mal hundert und fůnff und achtzig tau⸗
ſend Reichsthaler zu Abſtattung beydes deß

erſten und zweyten Termins / und dann auch

der fuͤnffzehen tauſend Reichsthaler auff⸗

gelauffener Intereſſen / in die Stadt Meppen
bringen laſſen / und dargegen von deß Hꝛn. Bi⸗

ſchoffs Gevollmaͤchtigſten eine gute und guͤltige
Quittung bekommen ſolte . 2. Solte der Hꝛ. Bi⸗
ſchoff / nach eingelieffertem Gelde / gleich al⸗

ſobald eine abſonderliche Poft an den Com⸗

mandanten in der Dyler - Schantze abord⸗

nen / daß derſelbige den naͤchſtfolgenden Tag
darauf / naͤmlich den 5. Jun . 1664 . N. Cal . mit

Außraͤumung der Schantze einen Anfang ma —

chen/ und die Artollerie / wieauchallen Vorrath
von Lebens⸗Mitteln / Ketegs⸗Nothdurfften und

andern Sachen / ſo der Hꝛ. Biſchoff hinein ge⸗

ſchaffthaͤtte / wiederum abfuͤhren ſolte . 3. Soll⸗

te dem Herꝛn Biſchoffe frey ſtehen / alle Auſſen⸗
werck/ ſo er vor der Schantze machen laſſen / wie⸗

derum niederzureiſſen und zu ſchlichten / und die⸗

ſes alles ſolte innerhalb fuͤnff/ oder zum laͤng⸗

ſten / ſechs Tagen vollendet werden . 4 . Nach

Verrichtung deſſen ſolte der Coimmendant die
Schantze raͤumen / und demFuͤrſten zuOſt⸗
Frießland / oder ſeinen Deputirten uͤberlief⸗
fern/ uñ zwar zu deß Fuͤrſten freyer Diſpoſition ,

um damit zu thun / wie er befinden wuͤrde/
daß es ſich gebuͤhren wolte . 5. Wegen der

übrigen Strittigkeiten / anlangend die Inter⸗

eſlen vom erſten Fermin à tempore moraæ , die

bey der Execution auffgewandte und von dem

Heren Biſchoffe geforderte Unkoſten / wie

auch die Abſtattung der verglichenenalten In -

treſſen von dem erſten Termin /ſolte zwiſchen
den allerſeits tractirenden Theilen in der Stadt

Meppen aine naͤhere Handlung gepflogen /
und ett guͤtlichern Vergleich getroffen / darum

aber / wann derſelbige ſchon nicht folgen ſolte/
die bedungene Außraͤumung der Schantze
keines Weges gehindert noch auffgehalten
werden 8

Dieſer Vergleich ward ungeſaumt in Ab⸗

ſchrifft dem Herꝛn Biſchoffe zu Muͤnſter / wie
auch dem Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland / zuge⸗

ſchickt / und ein jeglicher erſucht / daß ſie mit al⸗

lereheſtem/ und laͤngſten auff den 31 /21 . Maji, ih⸗

re / der Gebuͤhr nach / gevollmaͤchtigte Deputir⸗
te nach der Dyler⸗Schantze / in deß Printz
Wilhelms von Naſſau Quartier / allwo
ſich aueh Ihrer Hoch⸗Moͤg. Deputirteeinfin⸗
den wuͤrden/ abſchicken wolten / um allda den be⸗

deuteten Vergleich / wie er zu Papiere gebracht
worden / zu ſchlieſſen und zu umerſchreiben / zu

welehem Ende die reſpectiys Herren Deputir⸗
te mit einer abſonderlichen und außdruͤcklichen
Vollmacht / naͤmlich den Vergleich ſo / wie er

auf dem Papiere ſtuͤnde / zu ſchlieſſen und

Beſchreibung
ſelbige / nach geſehehener Unterſehreibung / an

ſtatt der Katification , gegen einander außge⸗
wechſelt werden koͤnten/ und man keiner weitern

Ratification beduͤrffte . Neben dem ward auch
dem Printzẽ Wilhelm von Naſſau / als Ge⸗

neralen und Oberhaupte uͤber deß Staats auß⸗
commaͤndirteTrouppen / dieſes alles ſchrifftlich
zu wiſſen gethan und Ordre gegeben/ daßer / auf
empfangenes Schreiben / fich aller wuͤrcklichen
Feindſeligkeiten wider die Sehantze / entaͤuſ⸗
ſern / und darmit biß auf den letzten dieſes Mo⸗

nats / N. Calenders / innhalten/ auch dem Com⸗

mendanten in der Schantze ſolehes / auf die be⸗

quaͤmſte Weiſe / andeuten / indeſſen aber doch
nichts unterlaſſen ſolte / was zu ſeiner Sicher⸗
heit und zu fernerer Außfuͤhrung ſeiner anbefoh⸗
lenen Inſtruction dlenlich ſeyn moͤchte/ auch
wann ſehon einer oder der andere von dem

Herꝛn Biſchoff mit Vollmacht vor / oder auff
den letzten dleſes noch lauffenden Monats / bey
ihm erſcheinen ſolte . Dañ hochgedachter Printz
hatte die Schantz ſchon mit einer foͤrmlichen
Belagerung umſchloſſen und von den Herren
General Staten waren auch bereits bey guter

Zeit / den 10 / 20 . Maji , auß ihrer Verſam⸗
lung die Hꝛn. von Harren / vou Almalo und

Gockirga deputiret worden / dem Hꝛn. Prin⸗
tzen / auf dieſem Feldzuge / mit Rath und That
beyzuſtehẽ . Die HH . General⸗Statẽ commit,⸗
tirten dazumahls auß ihrem Mittel noch drey
andere Herren / Ripperda zur Buirſe /

Crommon und Amerongen / daß ſie /

wann es die Nothdurfft erfordern moͤchte / ne⸗

benſt den vorerwehnten dreyen Herren Depu —
tirten / dem Printzen mit gutem Rath beywoh⸗
nen ſolten .

Unter ſolchem Tractiren und Rathſchlagen
ruckte Prinz Wilhelm von Naſſau mit den

verſamleten Trouppen weiter fort / und kam / dẽ

1/11 . Maji , nach Ulſen / deß andern Tages nach
Nordleon / denz / z . nach Delmen / den 4 /
14. nach Weſtmarſen / im Adelichẽ Stifft / wo⸗

ſelbſt er von der Fr. Aebbtiſſen beſchencket ward /
und den folgenden Tag nach Rerckheſepe / ei⸗

nem Muͤnſteriſchẽ Dorff / und alſo ſerner die

Rinſe hinab / und gerades Weges auf die Dy⸗
lerſchantze loß ; hielt ſcharffe Ordre , und ließ
zuvorhero bey Leibs⸗Straffe verbiethẽ / nieman⸗
den auf dem platten Lande zu pluͤndern/ noch ei⸗

nigen Schaden zu ihun / gleichwohl waren die

Landſeute allenthalbeis davon geflohen undhat⸗
ten die Haͤuſer leer ſtehͤn laſſen . Aber auß
Warendorffkamen noch 60 . Mann in die

Schantze / die Beſatzung dariñen zu verſtaͤrckẽ .
Dẽ 7/17 . Maji lage der Prinz zu Weſuwe /

und weil dle Artillerie gar langſam nachkam /
lleß er auß den naͤchſten Schantzen ſo viel / als

ihn noͤthig dauchte / herbeyholen; deß andern

Tages langten noch 20 . Compag . außtragend
bey 1200. Mann / alleſampt ſehr gute Leute/ auß
Frießland und der Provintz Groͤningen/

im Lager an / und den 9/19 . Maji war der Printz
zu Reinen / etwan eine Meile von der Dyler⸗zu unterſchrelben / verſehen werden ſolten / damit

Schantze
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Schantze : Allhier fanden ſich nun auch der

General⸗Wagenmeiſter von Honart / der

Commiſſarius uͤber die Lebens⸗Mittel Rien /
und der GeneralLeutenant üͤber die Artillerte

von der Myle / bey ihm ein / Schuͤppen /Spa⸗
den / und andere Werckzenge und Materialten

kriegte er auß der Stadt Groͤningen / und

hiermit langte er am 10 . 20 . May / vor der offt

gedachten Schantze wůr cklich an .

Gleich nach ſolcher Ankunfft ließ der Prlntz
die Schantze durch den Oberſten Itteerſum
aufffordern / dem aber der Commendant darin⸗

nen / Obriſter Elverfeld / zur Antwort gal /
daß er keinen efehl darzu haͤtte / aber wohl /
daß er den Platz auffs aͤuſſerſte behaupten ſol⸗

te . Hierauff faſſete der Print die Schantze

mit einer ordentlichen Belagerung / ließ die

Obriſten Itt erſum und Claut ſich auff die

Woſtphaͤliſche Seite legen / er ſelber aber nahm

mit fuͤnff Regimentern auff der andern Seite

zu Stapelmoer das Haupt⸗Quartter / und

dritthalbe Stunden von hier ſtund die Reiterey /

unter dem Printzenvon Tarante /die Dyler⸗
Schantze aber ( als die anjetzo die Braut

war / umb welche man tantzen ſollſe ) ligt unge⸗

faͤhr eine halbe Stunde von Stapelmoer /
man kommt erſt an die Deyl / oder ( Nieder⸗
laͤndiſch )Dyl/ und von dannen ſihet man die

Schantze in einem moraſtigen Grunde ligen .

Printz Wilhelm ließ eilends den Thamm auff

ſeiner Seite durchſtechen / umb der Schantze

das Waſſer zu benehmen . Es wurden auch die
Approchen und Batteryen außgetheilet und

verdingt / als die eine fuͤr 1y70o . und die andere

fur 130 0 . Guͤlden / wie auch ein Corps de

Guarde zu 30 . Guͤlden die Ruthe : Der Ge⸗

neral⸗Major Rirckpatrick und die Obriſten
Moriack / Sidny / Ailva / Velin / und an⸗

dere aber hatten mit ihren Regtmentern die Ap⸗

prochen zu machen . Die Sappe ward auch

Ruthen⸗Weiſeverdinget / und fuͤr jedeRuthe /
z. Schuhe weit / und 3.Schuhe tteff / gegeben

22. Guͤlden und 10. Stuͤber ; hieran arbeiteten

zꝛ. Mann / und bekam ein jeglicher für eine

Nacht 12. Guͤlden / esblteben aber doch nicht

mehr als zween gemeine Soldaten / und ein

Keutenant daruͤber todt / dann dle in der Schan⸗

ge donnerten wacker herauß / und zwar bey

Nacht am meiſten .

Den12 . 22 May / deß Abends / ungefaͤhr umb

10 . Uhren / nach dem die beyden Batteryen fertig
worden / ließ Printz Wilhelm denen in der

Schantze den erſten Gruß auß Canonen zu⸗

entbiethen / und damit faſt die ganze Nacht an⸗

halten .
Den 1z 23 . May kam der Leutenant Cloot

guß der Schantze in das Haupi⸗Qnartter her⸗

auß / und hielt au umd einen Paß port füͤr deß

Commendanten Frau / und nochumbeinen an⸗
dern an / daß jemand auß der Schautze zu dem

. .

herab offentlich ſehen lieſſen .

Herꝛn Biſchoffgeſchickt werden moͤchte. Das

erſte ward zugegeben / und die Ftau Commen⸗
dantin mit ; . Kindern und einer Magd herauß

gelaſſen / auch von dem Peinten hoͤflich ange⸗

nommen / und nach MNeppen begleitet / dasan⸗

dere aber ſchlug der Priutz rund ab .

Nach der Commendautin Abzug⸗

Freytag gehaltenen Predigt⸗und
( dann ſo lang war im Lager Seillf

das Canoniren gegen Abend und di

durch wiederumb mit groſſer Hefftigkeitan / wo⸗

bey die in der Schantz auch kein Pulber ſparten /
ſondern unauffhoͤrlichherauß blitzten / lo daß es

ſchtene / als ob die Schantze in lauter Feuer
ſtuͤnde.

Unterdeſſen kamen der Herꝛen General⸗Sta⸗

ten Deputlrte / die Herꝛen von Haeren und liß
Gockinga / im Lager an / mitbringend der Prr⸗feiſch che

vintzten Frießland und Groͤningen ihre
Quoten / bey 7500ο . Gůlden an Geid / ohnewas
dieſe beyde Provintzten ſonſt fuͤr groſſe Außga⸗
ben bey dieſem Feldzug gethan hatten / maſſen
auch von Printz Wilhelmen ſelbſten bereits

eine gute Summe vortzeſchoſſen worden .

Den 16 . 26 . und 17 . 27 . ward wiederumb zu

beyden Seiten kein einziger Schuß gethan / un⸗

terdeſſen aber doch immer fort gearbeitet / und

zwar auff Angeben der Oberſten Moriacks
und Itterſums / wie auch deß Major Vo⸗

landers / auff der rechten und lincken Seite der

Approchen / zwo Linien gefuͤhret/ und damit wol

40 Ruthen weit fortgegangen / am Ende derſel⸗

bigen aber auff der einen Seite ein Sorps de

Cuarde , und auff der andern ein freyes loge⸗
ment fuͤr die Mußquetirer auffgeworffen .

Den 18 . 28 . May donnerten die Belaͤgerer

auß 6. halben Carthaunen und zekleinen Stuͤ⸗

cken die Schantze zum Morgen⸗Gruß wieder

an / und thaten mehr als 100 . Schuͤſſe auff den

Erd Hauffen loß / wogegendie Belaͤrerte anjetzo
gar wenig antworteten . Es kamen noch 6 halbe

Carthannen undz Moͤrſel / wie auch 58 Waͤ⸗

gen/ umb Reiß holtz zu neuen Batteryen herbey
zu fuͤhren/ insLager. Als man nun das Werck

am eifferigſten angreiffen wolte / empfieng der

Peintz die oberwaͤhnte vonden HerꝛenGeneral⸗
Staten im Haage / deniß 25 May gefaſte Re⸗
ſolution / und den wegen Liechtenſteiniſcher
Schuldforderung auffgeſetzten Vergleich/ wor⸗

auff er durch den General⸗Major Kirckpa⸗
trick dem Commendanten in der Schantze den

Stillſtand zu wiſſen thun ließ / welcher ſich mit

ſeiner gantzen Beſatzung hoͤchlich daruͤber er⸗

ſreuete / weil es mit ihnen ſchon faſt auffs aͤuſſer⸗
ſte kommen war / und ſie von den Statlſchen
Stücken / welche den belaͤgerten beretts zwey

ſchweigend gemacht hatten / ſehr beunruhiget
wurden / deß wegen ſie anjetzo ihre Frende durch
Glück wuͤnſchendes Zuruffen von den Waͤllen

Nichts deſto we⸗

niger wurden noch die Schildwachten gegen

einander außgeſetzt : Dann Printz Wilhelm
ließ noch fort und fort an ſeinen Wercken ar⸗

beiten . Der Commendante beſchwerte ſich

daruͤber / und dreuete zu ſchieſſen / wann die

Arbeit nicht unterlaſſen wuͤrde; der Printz

Cctece
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aber gab zur Antwort : Der Commendant

haͤtte in der Schantze / und er vonauſſen zu ge⸗

blethen .
Alſo hatte das Schantzen und Graben ſei⸗

nen ungehinderten Fortgang / und unter ſol⸗
chem Thun kam der Herꝛ Baron von Rnip⸗
hauſen / Hofrichter von Oſt⸗Frießland /
nebenſt dem General⸗Major Belſitz / daher
ins Lager / von wegen deß Fuͤrſten von Qſt⸗
Frießland / und deß Grafen von Olden⸗

burg / bey Prinz Wilhelmen von Naſſau
ein Compliment abzulegen . Der Herꝛ Hof —
richter meldete ſich auch bey der Herten Gene⸗

ral⸗Staten ihren Deputirten an / daß er von

dem Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland Ordre und

Befehl haͤtte/ den Conferentzien beyzuwohnen /
welche / Laut der von Ihren Hoch⸗Moͤg den iß .

25 May / genommenen Reſolution / mit deß

Herꝛn Biſchoffs Deputirten allhie vorgehen
würden / worzu er ſich an derſelbigen Ankunfft

gefaſt halten wolte .

Aber der 31 . 21 . May / als der letzte Tag deß
beliebten Stillſtands kam eher / als die Bi⸗

ſcheffliche Herꝛen Deputirten / herben / welche

auch in der That nicht wohl geſchwinder er⸗

heinen konten ; dann die im Haage / den 15.
25. Man / gefaſte Reſolution / muſte zuvor nach

Muͤnſter / und dann von dar erſt nach der

Schantze gebracht werden . Gegen Abend umb

ſiebenUhr / und alſo nur noch fuͤnff Stunden

vor dem Außgang deß Stillſtands / ritten vler

oder fuͤnff Perſonen / in Begleitung eines Rei⸗

ters / auß deß Printzen von Tarante Quar⸗

tier / durch Stapelmoer / als deß Printzen
Wilhelms Haupt Quartier / nach Wen⸗
deren / worunter ihrer zweeneBiſchoffliche
Geſandten waren . Ungefehr begegneten ihnen

uff ſoſchem Wege / zwiſchen Stapelmoer
und Wener / die Statiſche Herꝛen Deputir⸗
ten / welche der Reiter bald erkannte / und den

Biſchofflichen Abgeſandten anzeigte / hernach
ſagte er auch zu den Herꝛen Deputirten / in Ge⸗

genwart der andern Perſonen/ daß die / welche er

begleitete / ſich fuͤr Deputirte deßBiſchoffs zu

Muͤnſter außgaͤben / worauff der vorderſte
unter ihnen / ohne ſich bey den Statiſchen
Herꝛen Deputirten weiter anzumelden / noch

auch das geringſte Compliment / wie gebraͤuch⸗
lich / abzulegen / erzehlte / daßſie von dem Herꝛn
Biſchoff / ihrem Gnaͤdigſten Herꝛn / daher
geſandt worden / mit deß Fuͤrſten von Oſt⸗
Frießland Herꝛen Deputirten zu handlen /
zu dem Ende ſie ſuchen wolten . Die Sta⸗

tiſche Herꝛen Deputirten antworteten hier⸗
auff / ſie wolten verhoffen / die Herꝛen Geſand⸗
ten wuͤrden auch Befehl haben / mit denen von

Ihren Hoch Moͤg im Lager anweſenden Her⸗
ren Deputirten eines und das andere zu re⸗

den / worauff die vorige Perſon nochmahls
wiederholte / ihre Ordre waͤre/ mit deß Fuͤrſten
von Oſt⸗Frießland zu tractiren / und ſagte
noch dieſes darbey / daß / wann Ihrer Hoch⸗
Moͤg. Deputirten ihnen etwas vorzutragen
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haͤtten/ ſie ſolches anhoͤren wolten . Die Herꝛen
Deputirten antworteten wieder drauff / daß zu
dem / was ſie einander zu ſagen haͤtten/ ſchon be⸗

quaͤmereGelegenheit koͤnte in acht genommen
werden / als auff einer offentlichen Straſſe . Hie⸗
mit ſchieden ſie von einander . Unter Wegs ſtieß
auch Printz Wilhelm ſelber auff die Biſchoff⸗
liche Herꝛen Geſandten / und fragte ſie / obſie
auff dem Wege keine Caroſſe geſehen haͤtten/
worinnen der Herꝛ Brabeck / oder jemand an⸗

ders von wegen deß Heren Biſchoffs geweſen
ſeyn moͤchte ? Dieweil nun der Herꝛ von Gin⸗
ckel ihnen zu verſtehen gab / daß dieſts eben

Printz Wilhelm waͤre / welcher Ihrer Hoch⸗
Moͤg. Trouppen vor der Schantze commandir⸗

te / gaben ſieſich auch zu erkennen / und als ſie
weiters gefragt wurden / ob ſie keine Ordre haͤt
ten mit Ihrer Hoch⸗Moͤg Herꝛen Committir⸗
ten zu conferiren ? ſagten ſie darauff : Sie mů⸗

ſten ſich mit den Herꝛen Committirten von

Oſt⸗Frießland beſprechen .
Die Statiſche Herꝛen Deputirten beredeten

ſich dann mit einander / daß ſie noch biß gegen
10 Uhr warten wolten / obdieBiſchoffliche Her⸗
ren Geſandten indeſſen ihr Creditiv einlieffern
laſſen moͤchten. Aber es kam weder an Printz
Wilhelmen / noch an die Herꝛen Deputirten
etwas / darumb erachteten ſie es der Nothdurfft
zu ſeyn / daß / weil die von Ihren Hoch⸗Moͤg.
zum Stillſtand beſtimpte Zeit zur Mitternacht

auß ſeyn wuͤrde / ſie deß wegen ſich mit dem Prin⸗
gzen bereden und berathſchlagen ſolten / was bey
dieſem Stillſtand wetters zu thun nud zu laſſen

lig dahin / daß die Erlaͤngerung deß Stillſtands
wider den außdruͤcklichen Inhalt der Reſolu⸗
tlon / und der Printz nicht befugt waͤre mit den

Feindſeligkeiten laͤnger einzuhalten / ſondern
viel mehr im Gegentheil / Vermoͤgeerſt gedach⸗
ter Reſolution / außdruͤcklichen Befehl haͤtee/
wider die Schantze fortzufahren / und zwar umb

zwoer Urſachenwillen .

Erſtlich / weil weder dem Printzen / noch
den Deputirten / vorm Außgang deß Still⸗
ſtands / der Muͤnſteriſchen Herten Deputir⸗
ten Ankunfft / ordent/ und gewoͤhnlicher Weiſe /
angemeldet worden / und alſo dannenhero ihnen
gantz unwiſſend waͤre / ob von dem Herꝛn Bi⸗
ſchoff einige Deputirte mit Vollmacht ( als
welche in Ihrer Hoch⸗Moͤg. Reſolutton auß⸗
druͤcklich begehrt wuͤrde) ankommen waͤren .

Zweytens / weil Vermoͤge ſolcher Reſolu⸗
tion / ohne die Anmeldung / auch zuvorhero den

Herzen Deputirten die Biſchoffliche Voll⸗
macht můſte communieiret werden / damit ſie
nebenſt dem Herꝛen Printzen ſelbige examini⸗
ren und beſehen koͤnten / ob ſie auch nach Ihrer
Hoch⸗Moͤg. Meinung / zur Gnuͤge extendiret
ſeyn moͤchte/ oder nicht .

Diewetl dann die Biſchofflichen Herꝛen
Deputirte ſahen / daß ſie / auß Mangel ihres
Creditivs / nicht tuͤchtig waͤren in einige Unter⸗

handlung der Lichtenſtein . Schuld halben /

und

ſeyn moͤchte . Der Schluß hiervon gieng einhel⸗
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1664 . und wegen Außraumung der Schantze / zu
tret⸗pier ſtuͤnde/ nicht annehmen koͤnnte/ worauß 1664 .

ten ; ſo reyſeten ſie unverꝛichteter Sache wieder⸗ die Herꝛen Deputirten ſchloſſen / daß der Herꝛ
umb von dannen : Der Printz und die Herꝛen Biſchoff nicht fuͤr gut befunden haͤtte / ſich

Deputirten ſchickten noch dieſe Nacht umb 2. nach Ihrer Hoch⸗Moͤg. Reſolulion / und de⸗

Uhr / gegen dem Morgen / den General⸗Major ren Meinung zu bequaͤmen/ darumb ward den

Kirchpatrick / der eben die Wache in den Ap⸗ Belaͤgerten umb ſo viel ernſtlicher und ſchaͤrfer
prochen hatte / nach der Schantze an den Com⸗ zugeſprochen / und alles zu einem Sturm fertig

mendanten / und lieſſen ihm ſagen / dieweil ſich gemacht .
niemand anmelden thaͤte / ſolle das Schieſſen Die Belaͤgerten aber wolten deß Sturms Die Muͤn⸗
und die Feindſeligkeit wieder angehen . Der nicht erwarten / ſondern lieſſen am 27 . May / ſteriſche

Commendant hielt hierauffan / daß er entweder ( 4. Junit ) deß Morgens zwiſchen ſieben und 8561509
an den HerꝛnBiſchoff / oder an deſſen Deputir⸗acht llhren die Drommel ruͤhren/ und begehren / Schantze

te nach Wenderen / ſchicken oder ſchrelben daß man mit ihnen parlementiren wolte . Bald accordiret.
moͤchte/ aber beydes ward ihm abgeſchlagen . darauff kamen Capitaͤn Kalcker und Leu⸗

Die Stati / Auff den . Junü ( 22 . May) bothen die Sta⸗ tenant Cloot / welche nach dem Commen⸗

ſchebe⸗tiſche auß ihren Canonen den Belaͤgerten von danten die eintzigſten Ober⸗Offtcire drinnen

ſchieſſen dieſ neuem einen feurigen Morgen / und trieben das waxen/ herauß / und zu Printz Wilhelm ins

Fchante eiferig fort / und zwar von 6Batteryen / auß Haupt⸗Quartler elbſt ihnen ein Ac

Iön neuem . 9 6 . uß Haupt⸗Qua wwoſelbſt ihnen ein Accord

16. halben Carthaunen : Es wurden auchviele von fuͤnff Puneten gegeben ward / alſo lau⸗

Granaten eingeworffen / und unter ſolchen eine tend :

von 180 . Pfunden / die gute Wuͤrckung that . 1. Soll die drinnen befindliche Guarniſon / Inbalt deß
Die in der Schantze aber ſchoſſen bey Tage we⸗ beydes Offiairer und Soidaten / wie auch getroffenen
nig herauß / und zwar nur mit 4. Stůcken / weil ( Stabs und Artlllerte⸗Bediente / und ſo wei⸗ Accorbs.
ihre Batteryen meiſlentheils dargegen ruintretter alle die jenige / welche Sr . Hochfuͤrſtl .

waren . Gn . zu Muͤnſter verpflichtet ſind / mit flie⸗

Die Gi⸗ Mitlerweile kam der Herꝛ Hoftichter / Ba⸗ genden Fahnen / Oberund Unter⸗Gewehren /
ſchofliche ron von Rniphauſen / iu denHerꝛen Depu, brennenden Lunten Basage/ und mit Sack

Müͤnſteri , tirten / und communteirte ihneneineAbſchrifftund Pack frey und ſicher abziehen / und den

A5drdin von der Biſchofflichen Herꝛen Abgeſandten ih⸗geraden Weg nach Coesfeld / ohne eintzi⸗

ürſten zu rer Vollmacht wie aucheinen Auffſatz zu der ] [ ge Hindernuß und Auffenthalt / fortmar⸗

10 frieb Frreßie 0 b 5 150 Paunte
zu Oſt⸗chiren .

and it . Frießland / gegen Außzahlung der zweyf 2. Mag auß beſagter Schantze mit abge⸗

hundert und fůnff und achtzig tauſend fuͤhret 83800 1 84 Se. HochfürllGn
Reichsthaler / ſagte aberrund herauß daß zu Muͤnſter / nach und nach jn die Dyler⸗
ſein Fuͤrſt eine ſolche Quittung gar nicht fuͤr gut [ Schantʒe haben fuͤyren laſſen/ als : Artillerie /
und guͤltig wuͤrde annehmen koͤnnen/ zumahln [Kriegs Munition Bau- ⸗Materialten Pro⸗

ſie in unterſchiedlichen Puͤneten / beydes in for- viant und Lebens⸗Mittel / Zimmerholt / Pal⸗
ma und materia , nicht richtig / ja noch darzu liſaden und Plancken / und ſo fort alles /
nur ein bloſſer Auffſatz / und keine rechte Copey was Sr . Hochfuͤrſtl . Gn . zu Muͤnſter zu⸗

einer Quittung waͤre / und würde alſo noch] gehoͤret / allein das jenige außgenommen /
viel Zeit drauff gehen muͤſſen/ ehe man ſolchen was an und in der Schantze Erd⸗und Nagel⸗

Auffſatz zur Richtigkeit bringen / und zum un⸗ veſt iſt .

1
und beſiegeln hin und her ſchicken

; Auß derSchanzeſoll nicht abgefuͤhrelwer⸗
Wieauch Etliche Stunden hernach lieſſen die Bi⸗ ſn ede 2
nichtdie 5 fure Wapen bezeichnet iſt / nochauchdie jenige Stuͤ⸗

Vollmacht ſchoffliche Hereen Deputkrteihre
Bolmachtin cke / welche die Muͤnſteriſche TrouppenAnfangs

der Bi , originali den Herꝛen Deputtrten zu ſehen und diinnen gefunden
8

ſchofflichen zu leſen geben / welchedann mit der vorerwaͤhn⸗⸗
9 : 53

Heputlr ' ten Abſchrifftgantz überein kam / darinnen die⸗ 4 . Auff oberzehlteWeiſe ſoll die Guarniſon

ken. ſes / als ein weſentlicher Fehler/ anꝛemercket außztehen / Freytags den 6Junu r664 . undzu

ward / daß / Vermoͤge Ihrer Hoch⸗Moͤg . Re⸗
ſolution vom 25 . y . May / der zwiſchen den

beyden Fuͤrſten auffgeſetzte Vergleich in dte⸗

ſer Vollmacht haͤtte von Wort zu Wort mit

einverleibet ſeyn ſollen / damit / wann der

Vergleich unterſchrieben / und die Vollmach⸗

ten in originali gegen einander außgewechſelt

worden / man zu beyden Seiten keiner naͤ⸗

hern Natifteatton haͤtte von noͤthen gehabt .

Uber das erklaͤrten ſich die Biſchofflichen Her⸗

ren Deputirten auch rund herauß / daß ihr

Gnaͤdigſter Fuͤrſt und Herꝛ den auffgeſetzten

Vergleich / ſo / wle er alleweil auff dem Pa⸗

nothwendiger Abfuͤhrung der ArtilletieMunt⸗

tion / Proviants / Bagaſche / und anderer Ma⸗

terialien / mit noͤthigen Bruͤcken / Waͤgen und

Pferden ver ſehen werden / umbſolches alles frey

ſicher und ungehindert nachMeppen uͤberzu⸗

bringen .

5. Dafern wegen Kuͤrtze der Zeit / alle dieſe
Mobilten ſo bald nicht ſolten auß der Sckan⸗

ſje verfuͤhret werden koͤnnen / und der Com⸗

mendant wollte deßhalben drinnen verblei⸗

ben / biß das kleinſte mit dem groͤſten abge⸗

fuͤhret worden / ſo ſoll der Commendant auff

ſolchen Fallzinen guten ſichern Poſten in der

Ceecec ij Schantze
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Schantze anwelſen/ auff daß derſelbige von Sr .

Fuͤrſtl. Gn. mit Ihrer Hoch⸗Moͤg. Voͤlckern be⸗

ſent werden koͤnne.

Dieſem Vergleiche gemaͤß wurden 15 ö0.

Waͤgen/ zu Abfuͤhrung der Bagaſche / herbey

geſchafft / und damit zog die Beſatzung auff den

beſtimmten Tag / umb Mittag / herauß / nach⸗

dem ſie 1982.Canon⸗Schuͤſſe außgehalten / und
nur vier Mann darbey eingebuͤſſet hatte: Die

uͤbrigen waren noch uͤber 30 O. Mann ſtarck/
und unter ſolchen 160 . geſunde / in Reyhen und

Gliedern / und 8o krancke und verwundete / von

denen die meiſten durch die Splitter von den zer⸗

ſchoſſenen Palliſaden beſchaͤdiget worden / die

andern hatten bey den Waͤgen zu thun / umb ſie
zu verwachen .

Die außgezogene Beſatzung ward ſo dann

durch vier Compagnten zu Pferde / unter dem

Major Ginckel / biß nach Meppen ſicher
begleitet / von Printz Wilhelmen aber die

gemachte Approchen und andere auffgeworf⸗
fene Wercke wieder geſchlichtet / und dargegen
die an der Schantze zer ſchoſſene Waͤlle und

Gebaͤue wiederumb außgebeſſert / und eine

Statiſche Beſagung / unter dem Capttaͤn
Koch / hinein gelegt . In der Schantze

drinnen war alles uͤber die maſſen verheeret
und darnteder geſchoſſen / und hatten die Muͤn⸗

ſteriſche Voͤlcker ſonſt keinen Auffenthalt mehr
gehabt / als hier und dar einige Loͤcher in den

Waͤllen / weil fuͤr den Canonen und Granaten

niemand bleiben koͤnnen .

Printz Wilhelm verſahe nun die Schantze
auch von neuem mit allerhand nothduͤrfftigem

Vorꝛath / undſchaffte hinein neun Laſten Korn /
zween Laſten Malt / zehen Malter Hopffen / acht

tauſend Pfund Kaͤſe / fuͤnff tauſend Pfund
Speck / zwoͤfffThonnen Saltz / zwen tauſend

Pfund Liechter fuͤr die Corps des Gardes , fuͤr
hundert Gůlden Artzneyen fuͤr die krancken und

verwundte Soldaten / mehrfuͤr vierzigGuͤlden

alte Leinwand fuͤrdieſelbige / eine Roß⸗Muͤhle
ſammt ihrer Zugehoͤr / Brauer⸗Geraͤthe / und

was darzu erfordert wird / ein Backofen mit ſei⸗
ner Zugehoͤr/ und noch ſechs und dreiſſig Saͤcke

mit Korn und Maltz . An Kriegs⸗Munttlon /
zwo halbe Carthaunen auff ihren Raͤdern oder

Affuyten /4 . Pfund Eiſen ſchieſſend / vierlange
Feld⸗Stuͤcke / auch auff ihren Affuyten / zwoͤfff
Pfund Eiſen ſchieſſend / eine leere Affuyte zu

halben Carthannen / in Vorꝛath / wiederumb 2.

Affuyten zu zwoͤlffpfuͤndigen Feld⸗Stuͤcken / in
Vorꝛath / 2 Fuhrwaͤgen/ 1.Bock / r Erd⸗Win⸗

de / 20 , Stell - Hoͤltzer / 16 . Hand⸗oder Hebe⸗
Baͤume/ ein eiſerner Heb⸗Baum / ein Trag⸗
Baum / drey Loͤffel / Wiſcher und Anſetzer zu 24 .

pfuͤndigen/ ſechs Loͤffel/ Wiſcher und Anſetzer zu

zwoͤlffpfuͤndigen Canonen / ſechs hundert vier

und zwan tzig pfuͤndig Kugeln / 130 o0.zwoͤlff⸗
pfuͤndige Kugeln / dreyhundert zugerichtete
Hand⸗Granaten / ſechs tauſend Pfund Pul⸗
ver / vier tauſend Pfund Bley / fuͤnff tauſend
Pfund Lunten / viertzig Muſqueten / viertig

Beſchreibung Niederlaͤndiſche

Bandelier / viertzig Gabeln / fuͤnfftzig gantze

Picquem / ſechnig halbe Piequen / fuͤnffhundert
Spaden / drey hundert Schuͤppen/ hundert
und fuͤntzig Haken / zwey hundert groſſe Beyle /
hundert und fuͤnfftzigHand⸗Beyle / fuͤnffzehen
hundert und neuntzig Dielen / hundert Balcken /
einer zu ſechtzehen Ehlen / mehr zwey hundert / ei⸗

ner zu zehen Ehlen lang / hundert und fuͤnfftzig
Schubkarꝛen / vier tauſend Pennen zu Palliſa⸗
den / drey hundert kleine Schanz⸗Koͤrbe / vier

hundert Erd⸗Saͤcke / allerhand groſſe und kleine

Naͤgel/ und viel anders Geraͤthe mehr .
Es ward auch das Uberbleibſal einer andern

Schantze ( das Hagelwerck genannt ) ſo vor

dleſem durch die Heſſen erbauet worden / nd un⸗

ter den Stuͤcken der Dyler⸗Schantze noch
in voͤlligerPoſtur ſeiner Bollwercke und Graͤ⸗

ben lag / aber dermahleins die Dyler⸗Schan⸗
tze nicht wenig beunruhigen koͤnnen / mederge⸗

riſſen und geſchleifft . Wie nun dieles alles ver⸗

richtet war / brach Printz Wilhelm am 11 . 21 .

Jun / mit dem Lager von Stapelmoer auff/
und fuͤhrtedieVoͤlcker wieder nach Hauſe .

Soͤ bald aber die Herꝛen General⸗Staten
die Zeitung kriegten / daß die Schantze uͤber

waͤre/ befanden ſie fuͤr gut / ein auß führliches
Schrelbenhiervon an die Koͤm. Kayſ . Maj .
abzufertigen / welches ſchon den 10 . Junit /(31.

May ) auff dem Papier ſtund / worinnen ſie
weitlaͤufftig anführten / wasfuͤr rechtmaͤſſige
Urſachen ſie gehabt / ſolchen Feldzug vorzuneh⸗
men / und daß ſiemit groſſer Gedult angeſehen
die Proceduren deß Biſchoffs zu Můnſter /
welchem/ weil alles Anerbiethen zur Bezahlung
nicht gehoͤrt werden wollen/ ſie ſich in Zeiten / und
mit behoͤrigem Nachtruck/ weil es ihren Gren⸗

tzen zu nahe geweſen / eutgegen ſetzen muͤſſen, der

vereinigte Niederlaͤndiſche Staat ſuchte anders

nichts / als gute Verſtaͤndnuß und Freund ſchaft
mit der Roͤm. Kayſ . Maj und dem Roͤmi⸗
ſchen Reiche / baͤthen darumb / dero Maj wol⸗
te ſelber beobachten / wie weit ſich der Staat dem

Fuͤrſten von Liechtenſtein zum beſten/ wider

den Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland eingelaſſen / ja
ſo gar / daß / da der Biſchoff zu Muͤnſter / es

durch Hinwegnehmung der Schantze / nicht
ſelber gehindert haͤtte / dem Fuͤrſten zu Liech⸗
tenſtein / ſonder allen Verzug / ſchon eine

Summ von zweymal hundert und fůnff
und achtz ig tauſend Reichsthalern waͤre

außgezahlet worden / worauff das uͤbrige ebener

maſſen / ohne alle Muͤhe und Ungelegenheit haͤt⸗
te erſolgen koͤnnen: Die KoͤmiſcheKayſerli⸗
che Majeſtaͤt moͤchte ſich verſichert halten /
daß bey ihnen die Juſtitz in ſolcher Achtung
waͤre / daß ſie in keinen Dingen die geringſte
Hindernuß nicht thun wuͤrden / darauß in or⸗

dentlicher Exequtrung der von dem Kayſer⸗
lichen und deß Reichs Competenten Richter

außgeſprochener Urthelle / ſondern viel mehr/
daß ſie ſolche nach Vermoͤgen befoͤrdern helffen

wolten: Hierauffhaͤtte die Koͤm . Rayſ. Maj.
ſich voͤllig zu verlaſſen / und ihnen waͤre nichts

angeneh⸗
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Roͤmiſchen Reich gute Freund⸗und Nach⸗

barſchafft zu halten .
Auff ſolche Weiſe hatte dieſer Krieg ein En⸗

de / und mit dem ſelbigen wurden auch zugleich
die innerliche Mißhelligkeiten zwiſchen dem
Fuͤrſten und den Staͤnden in Oſt⸗Frieß⸗
land auffgehaben und hinweg geraͤumet / wo⸗

ö

beyes die Hiſtortſche Feder nunmehr auch laͤſſet
beruhen . )

Der Herꝛ Biſchoff zu Muͤnſterhatte uͤber

das auch noch fuͤr ſich ſelbſten und fuͤr das

Stifft Muͤnſterabſonderlich mit dem vereinig⸗

ten Niederlaͤndiſchen Staat eine alte Strett —

Sache / betreffend die Wiedereinraͤumung der

Herꝛſchafft Borckelo / abzuthun / zu welchem
Ende der mehr gedachte Thum⸗Dechant zu

Muůnſter / der Herꝛ Brabeck / ſich / als deß

Herꝛn Biſchoffs Gevollmachttgter Abgeſand⸗
ter / bey den Herꝛen General⸗Staten allſchon

im Februario anmeldete / und Vermoͤg eines

Memortals /unter dem 19 . 9. Februarit / ſich
erboth / mit Ihrer Hoch⸗Mog Herꝛen Depu⸗

tirten in Conferentz zu treiten / jedoch mit die⸗

ſer Proteſtation / daß hierunter nicht verſtan⸗
den werden ſollte /als ob ſein Herꝛ Princi⸗

pal dadurch ſein habendes Recht und korum

competens fallen laſſen / und ſich Ihrer Hoch⸗
MoͤgAußſpruch unterwerffen woſte / keines

Weges / dann ernicht gemeinet waͤre/ ſeinem
Fuͤrſten/ oder dem Slifft Muͤnſter / noch dem

Roͤmiſchen Reiche / ewas zu hræjudißund
Nachthell zu thun .

Der Fran⸗
tzöſiſche
Geſandte

bilfft ihm
darinnen .

Die Staten
von Gelder⸗
land neh⸗
men ſich der
Gache fuͤr
ſich an .

Daß der HerꝛBiſchoff zu der Zeit mit dem

Koͤnig in Franckreich wohl und in gutem

Vernehmen flehen muͤſte / gab dem Staat nicht

geringe Muchmaſſung / weil deſſelbigenExtra⸗

ordinar⸗Abgeſandter / der Grafe d Elttades ,
dem Herꝛn Brabeck mit einem kleinen Fran⸗
tzoͤſiſchen Memorlat / unter eben demſelbigen 19 .

9. Februarii / an ſtatt einer Interceſſion und

Vorbitte / die Handboth .
Dte Herꝛen Deputirte der Provintz Gel⸗

derland nahmen deß Herꝛn Brabecks Su⸗

chen und Begehren ſimpliciter und allein auff

ſich / weil die Herꝛſchafft Borckelo ein Zuge⸗
hoͤr zu ihrer Provintz waͤre : Deſſen ungeachtet /
ward die Sache dannoch gewiſſen Commtttir⸗

ten auß der Herꝛen General Staten Verſam⸗

lung zu examiniren uͤbergeben ; aber der Herꝛ
von Ommeren / als Deputirter der Provintz
Gelderland / welcher der erſte unter ihnen
war / wolte ſich durchauß zu keiner Conferentz
verſtehen / und ſagte / ſolches waͤre thm von ſei⸗
nen Herꝛen Principalen außdrücklich verbot⸗

ten worden / maſſen es eine abgethane Sach /

und nur eine Provintz allein angienge / nicht

aber vor die Generalitaͤt gehoͤtete . Gietchwol

dern Provintzien mit ihm zu conferiren ;

ſen / daß jetzt von threr Provinn ein Land⸗Tag

ward einmahl reſolvirt / durch die von den an⸗
weil zuſammen miteinander uͤberlegen ſollten / was

aber die von Gelderland ſich darauff bertef⸗ Ihren Hoͤch⸗Moͤg fuͤr ein Gutachten hier⸗

angenehmer /als mit Dero und dem gantzen ſolution wieder geaͤndert / und verſprochen / daß
an ſich gleich nach dem Land⸗Tage erklaͤren

wollte .

Der Herꝛ Brabeck hielt letlich an / daß
Ihre Hoch⸗Moͤg. die Sache bey den Herꝛen
von Gelderland dahin richten wolten / daß
ſelbige nach geendigtem Land⸗Tag / nicht al⸗

lein ihr Provincial⸗Gutachten daruͤber / ſon⸗
dern auch die in ihrer vor dieſem außgegebenen
Deduction / den Borckeloiſchen Streit be⸗

treffend (welche in deß Diari Europæi ſechs⸗
zehenden Theile / ig dem Anbange / in La⸗

teiniſcher Sprache / zn finden ) erwaͤhnte Sa⸗
chen / in originalibus , einbringen moͤchten /
damit man alsdann daruͤber in behoͤrige Con⸗

fereutz tretten koͤnnte / worinnen dann kaͤrlich

zu ſehen ſeyn wůrde / wie irꝛig ermeldte Sachen

angezogen wor den / und wie unbillich beſagte
Herꝛlichkeit Horckelo / ſammt ihrer Zuge⸗
hoͤr / Sr . Hochfuͤrſtl . Gn . zu Muͤnſter vor⸗

enthalten wuͤrde. Bald hernach bekam der

Herꝛ Thum Dechant Brabeck die Nach⸗
richt / daß der Herꝛ Biſchoff eheſtens von

Regenſpurg wieder nach Muͤnſter kom⸗

men würde / darumb reiſete er im Martio
wiederumb von hinnen auff dahin nach Hau⸗
ſe / mit dem Verlaß / daß er gleich nach

Oſtern wieder daher kommen wollte . Aber
die bißher umbſtaͤndlich erzehlte Oſt⸗Frieß⸗
laͤndiſche und Liechtenſteiniſche Schul⸗
den und Streit⸗Sache / ließ dieſe weiters nicht
vorkommen / biß ſie in dem naͤchſtfolgenden
Jahr ſelber zu einem offentlichen Kriege auß⸗
ſchlug / wovon die drunten in dem beruͤhrten
1665. Jahrauffgezeichnete Niederlaͤndiſche
Geſchichte zu beſehen .

Die Streit⸗Sache /welche ſich im Jahr
1662 . zwiſchen dem Roͤmiſchen Reiche
und dem hieſigen vereinigten Staat / wegen

deß Hauſes und der Herꝛſchafft Leuth / an⸗

geſponnen hatte / ward jetzt auch wieder rege /
well der Herꝛ Graf Adrian von Flodorff /

als Herꝛ zu Leuth / bey dem Rath von

Braband / in einer Kequeſte und Bitt⸗

Schrifft umb Schutz und Schirm wider den

General⸗Procurator und Fiſcal deß Kayſerli⸗
chen Cammer⸗Gerichts zu Speyer anhlelt /
von welchem er / als ein Land⸗Friedens⸗Stoͤrer
eingetagt / und zur Buſſe / daß er ſich damahls
mit der Leuthiſchen Sache in der General⸗

Staten Schutz begeben / ihm eineSumm von

2000 . Marck oͤthiges Goldes aufferleget
worden . Der Rath von Braband trug

dieſe Sach den Herꝛen General⸗Staten vor /
und dieſe commtttirten eintge auß dem

Staats⸗Rath / daß ſie mit einizen andern

Committirten auß erſt gedachtem Rath von

Braband in Conferentz tretten / und ſie alſo

von zu geben ſeyn wuͤrde . Nach dem nun der

Rath von Braband beyderſeits Meinung

12
Niemegen gehalten wuͤrde / ward die Re⸗

Ccecec in angehoͤrt

Sache

24664 .
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angehoͤrt hatte / ſtellte er ſein Gutachten dahin/
daß es am beſten ſeyn wuͤrde / daß / obſchon deß
Grafen von Flodorff Anhalten / umb ein

Mandatum pœnale , wider die General⸗Pro⸗
curatoren und Fiſcalen zu Speyer / nicht

ſchiene unbegruͤndet zu ſeyn / der Rath von

Braband auch wohl befugt waͤre / ihm ein

ſolches zu verleihen / es je dannoch fuͤr Ihrer
Hoch⸗Moͤg . Reputation / und zu deß Re⸗

monſtranten Sicherheit beſſer und bequemer
ſeyn wuͤrde / hierinnen polttiſch zu verfahren /
maſſen die gantze Beſchaffenheit deß Streits /
ſo zwiſchen dem Remonſtranten / und dem

Herꝛn von der Nerßen entſtanden / wie auch

die bey dem Caſtell und Herꝛſchafft Leuth /
vorgegangene Execution / Ihren HochMoͤg.
von dero Deputirten / und deß Staats⸗Raths

gantz umbſtaͤndlich erzehlet / und in ſolcher
Erzehlung / nicht allein die unbefugte Pro⸗
eeduren deß Herꝛn von Nerßen augenſchein⸗
lich gewieſen / ſondern auch klaͤrlich dargethan
worden / daß der Baron von Lerad / als

welcher vonwegen deß Hertzogs zu Neuburg
in dieſer Sache an Ihre Hoch⸗Moͤg . deputtrt
geweſen / im geringſten nicht haͤtte erweiſen
koͤnnen / daß das Hauß und die Herꝛſchafft
Leuth auff deß Reichs Boden gelegen waͤ⸗

re / ſondern viel mehr im Gegentheil auff
dieſer Seite von dem Grafen von Flodorff
erwieſen worden / daß dem Koͤnig in Spa⸗
nien allſchon in dem Jahr 1581 . und dar⸗

nach wieder in den Jahren 1624 . und 32 .

dieſe Guͤter eonftſeiren laſſen / weil Herꝛ Wil⸗
helm von Flodorff dieſes Staats Parthey
gehalten haͤtte; zu dem waͤre auch bekannt
und unwiderſprechlich / daß beſagtes Hauß /
Schloß und Herꝛſchafft Leuth ein Affter⸗
Lehen von dem Caſtell Falckenburg waͤre/
und von demſelbigen herꝛuͤhrete / und Ihre
Hoch⸗Moͤg . auff ſolche unwiedertreibliche ra⸗

tiones , ſo damahls weitlaͤufftig außzefuͤhret
worden / fuͤr gut befunden und beſchloſſen haͤt⸗
ten / daß man den Graſen von Flodorff⸗
als einen getreuen Vaſallen / wider alle Ge⸗

walt und Überlaſt beſchuͤtzen ſollte : Und dar⸗

umb nun waͤre der Strelt anjetzo uͤber das

Territorium , und der Grafe von Flodorff
durch den General⸗Proeurator und Fiſcal /
als ein Lands⸗Friedensſtoͤren eingetagt wor⸗

den / umb deßwegen eine Buſſe von 2000 .

Marek loͤthiges Goldes zu erlegen / Laut der

Lands⸗Friedens⸗Conſtitutton / dieweil er we⸗

gen und wider die von dem Hertzog zu Neu⸗
burg gegen ermeldtes Schloß vorgenomme⸗
ne wuͤrckliche Executton / ſeine Zuflucht zu

Ihren Hoch⸗Moͤg genommen / und ſie umb

Schutz angeruffen haͤtte. Hieruͤber nun ward

in der Herꝛen General⸗Staten Verſamlung
weiters gerathſchlagt / und dieſem Gutach⸗
ten gemaͤß fuͤr gut befunden / und beſchloſſen /
dem Grafen von Flodorff einzubinden / daß
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cher zu Folge auff keinerley Weiſe bey dem

Cammer - Gericht zu Speyer antnelden /
noch auch zu einiger Defenſion einlaſſen ſol⸗
te / weil Ihre HochMoͤg. gewiß waͤren/ daß
demſelbigen gantz keine Indieatur weder uͤber

ſeine Perſon / noch uͤber die beſagte Guͤter /
zukommen koͤnte / und damit die Herꝛen bey
dem Kayſerlichen Cammer - Gericht / wie auch
der General⸗Procurator und Fiſeal hiervon
rechten Bericht haben moͤchten / ſo ward zu —

gleich reſolvirt / daß thnen Ihrer Hoch⸗Moͤg.
Reſolution vom 3. 13. Septembr . 16 6 2 . als

worinnen der gantze Verlauff und Zuſtand
dieſer Sache / ſo wohl im Haupt - Wercke /
als ſonſten die Jurisdietion betreffend / auß —
führlich enthalten / zugeſchickt / und dann

die Sache zuvorderſt darbey gelaſſen werden

ſolte .

Hochgedachter Hertzog von Neuburg hat⸗
te auch ſelber ſuͤr ſich noch etwas allhier im

Haage bey der Generalltaͤt zu tracttren / und

durch ſeinen Geſandten / den Herꝛen Baron
von Lerad / nun ſchon von einem oder zweyen

Jahren her / den Herꝛn General⸗Staten die

Außtauſchung deß Landes Kavenſtein ge⸗

gen ein gleiches Stuͤck in den Obermaaſi⸗
ſchen Landen antragen laſſen / worinnen auch

der Koͤnigliche Frantzoͤſiſche Geſandte den

Herꝛn Baron von Zeit zu Zeit ſecundirte : Weil
aber der Her : Baron / nach ſeiner neulichen

Wie derkunfft / nurfuͤrſich mit einem oder zween
Miniſtris hieſigen Staats Conferentzhielte / in

Meinung / ſolcher Geſtalt alles zu præpariren
und ins Geſchicke zu bringen / ſogab dieſes bey
der Generalitaͤt Auffſehens und Eiferſucht /
deßwegen er Raths ward/ ſich mit einem kleinen

Memortal / unter dem 3.Martit / bey Ihren
Hoch⸗Moͤg. anzumelden / daßdie bißheroſte⸗

cken gebltebene Handlung / vermittelſt einer

und andern Conferentz / wiedervorgenommen
werden moͤchte / wofern Ihre Hoch⸗Moͤg .je⸗
manden auß ihrem Mutel darzu deputiren
wolten .

Dieſe geſuchte Deputation gieng zwar vor

ſich/ weil aber die meiſten Provintzien nicht ge⸗
neigt waren / die Stadt Maſtricht der naͤchſt
dran gelegenen Ooͤrffer und Laͤndereyen zu ent⸗

bloͤſen / ſo hatte das Werck keinen Fortgang/
und ver weilete ſich biß ins Jahr 1666 . da der

Her : Biſchoff zu Muͤnſter / wegen der Herꝛ⸗
ſchafft Borckelo / mit dem hieſigen Staat
einen offentlichen Krieg fuͤhrte / und viele in
Gedancken ſtunden / der Hertzog zu Neuburg
wuͤrde wegen Ravenſteins / und der Chui⸗

Fuͤrſt zu Coͤlln/ wegen der Stadt Rheinber⸗
gen / ihn ſecundiren ; dieſe aber hielten ſich ftill /
und der Hertzog zu Neuburg ließ Raven⸗

ſtein dem Chur⸗Fuͤrſten zu Brandenburg
wieder zukommen .

Hoͤch ſtgemeldte Chur - Fuͤrſtl . Durchl . zu

Brandenburg ließ ihr auch dieſes Jahr aber⸗

maſs hoͤdhich angelegen ſeyn/ die alſo genannte
Hufeiſeriſche Schuld dermaleins gar abzu⸗

er auff ſolche Citatlon nichts geben/ noch ſol⸗

thun.

vertau⸗
ſchen .

Es wird
auß ſolchẽ

Tauſch
auch

nichts .

Chur⸗
Branden⸗

burg ſucht
die Hufeiſe/

einmahl ab⸗

zutpun .

1664 .

DerHertzog
zu Neuburg
ſucht die

Rayvenſtei/
niſche Lan,
den mit dem

Staat zu
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1664

will ſich

Stats / Geſchaͤffte DenckwuͤrdigerGeſchichte .
thun . Nun hatten fuͤnff Provintzien ſchon ſich weitlaͤufftige Widerwaͤrtigkeit mit dem hieſi⸗

allſchon lange vor dieſem fuͤr Chur⸗Bran⸗ gen vereinigten Staat eingewickelt ward/ und

denburgerklaͤrt / und die Provinz Seeland zwar auff folgende Weiſe : Am 7/27 . Martii ,

war bißher noch einiger maſſen auff der Pro⸗ deß Abends umb halb zehen Uhr/ erſchien eine
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Die Pro⸗
vintzHol⸗
land aber

darzu nicht
verſtehen .

erklaͤrte ſie ſich/ den 29 / 19. Januarii , dahin / daß
die Liquidirung ſolcher Schuld in einer oder

andern Stadt / oder Platze / vorgenommen
werden moͤchte / und zwar ſub arbitrio und auff
Außſpruch ihrer ſechs Perſonen / deren drey
von Ihrer Hoch⸗Moͤg. entweder auß dem Ju⸗
ſtit⸗Hofe / oder auß der Reglerung der relpe —
ctivè Provintzten / oder auch wohl auß bey⸗
den / und drey andere von dem Herꝛn Chur⸗
fuͤrſten zu Brandenburg gleichfalls entwe⸗

der auß ſeinem Juſtttz Hofe / oder auß ſeiner
Regierung / oder aber auch auß beyden / ge⸗

nommen und mit abſonderlicher Vollmacht

verſehen werden ſolten / das ſie / als neutrale

und unpartheyiſche Kute / ohne auff was an⸗

ders / als auff der Sachen Recht und Billich⸗

keit zu ſehen / die Mißhelligkeiten und Strittig⸗
keiten / ſo ſich zwiſchen den Partheyen eretg⸗

nen moͤchten / durch thren Fleiß und Zureden /
ſchlichten moͤchten: Und da es wider Vermu⸗

then geſchehen ſolte / daß ſolcher geſtalt nicht al⸗

les geſchlichtet werden koͤnte / ſondern nachal⸗

lem angewandtem Fleiſſe / dannoch etwas un⸗

gleiches uͤbrig bleiben moͤchte/ ſoſolte hiervon
der Regierung Bericht gethan werden / damit

man darauß hoͤren und alsdannurtheilen koͤn⸗

te / ob die noch uͤbrige Diſcrepantz und Miß⸗
helligkeit alſo beſchaffen / daßſie unter dem ar⸗

bitrio der obgedachten ſechs Perſonen / worzu

im fall der Noth noch ein Super - Arbiter zu

nehmen/ abſolutẽ verbletben ſolte .
Die einzige Provintz Holland ( als wel⸗

che die Gelder vorgeſchoſſen hatte ) bleibt al⸗

lein auff ihrer Meynung unbewꝰglich ſftehen / ja
ob auch ſchon Seine Churfuͤrſtliche Durch⸗

leuchtigkeit ſelber in einem zimlich weitlaͤuffti⸗

gen Schreiben den Herren General - Staten

die Sache gar umdſtaͤndia vortrug / und dero

im Haage anweſende Miniſtri , die Herren

Blaſpiel und Copes / in unterſchiedlichen
Memorialten von Zeit zu Zeit biß in den Ja—
nium anhielten / auch ſo gar von den beyden

KoͤniglichenReſidenten auß Engelland und

Dennemarck/Herren Downing und Cha -

riſio , mit ihren Memorialien ſecundiret

wurden / ſo blieb die Provintz Holland dan⸗

noch ſteiff und veſte bey ihrer vorigen Erklaͤ⸗

rung / daß es / vermoͤge deß im Jahr 1637ab⸗

vintz Holland Seite geweſen ; Jetzund aber Perſon / gekleidet wie ein Schiffer / vor der

Jungfrau Behaufung / welche auff dem

Kneuterdyck bey ihrer Baſe wohnte / und

gab vor / er haͤtte der Jungfrau in ihre elgene
Haͤnde einen Brieff zu uͤbergeben / war aber ein

Diener von einem Koͤniglichen Schwediſchen
Cammer⸗Herꝛn / Johannes Theodorus de

Mortaigne benamt / welcher ſchon eher vor

dieſem mit der Jungfrau vertraute Kund⸗

ſchafftgepflogen . Dieſer Diener drang ſie al⸗

ſobald zu threr Ankunfft auß dem Hauſe / und

hielt die Thuͤrzu / ſeine Mitgeſellen aber / ſo ſich
auch alle verkleldet hatten / brachten die Jung⸗
fran ( obmit Gewalt / oder ihrem guten Wil⸗

len ? kan ſicherlich nicht gemeldet werden / wie⸗

wol auß den nachfolgenden Umbſtaͤnden das

letztere glaublicher zu ſeyn ſcheinet ) uͤber die

Gaſſe zu einem Wagen / und auff demſelbigen
von Stund an nach Vorburg / und ſo weiter

nach Alphen / woſelbſt ſchon ein anderer Wa⸗

gen beſtellet war / auff dem ſie den Rheindyck
( oder RKheinthamm ) auffwaͤrts und nach

Werden fuhren
5 Daruͤber

Hierauff waren nicht allein der Jung⸗ eutſtehet
frauen Freunde und Blutsverwandte / ſondern
auch alle und jede / ſo es hoͤrten/ zum hoͤchſten
beſtuͤrtzt und verwundert / daß jemand ſich ei⸗Verwun⸗

derung .ner ſolchen abſcheultchen That in einem ſo be⸗

ruͤhmten Ort / da der Staat und deſſenhoͤch⸗
ſtes Gericht und Gerechtigkelt ſelbſten ihren
Sitz haͤtten/ ja auch gar zu der Zelt / da die

Herren Provincial⸗Staten von Holland uñ

Weſt⸗Frießland auch daſelbſt collegialiter
verſamlet geweſen / und noch darzu an einer

ſolchen Perſon / die/ in Anſehung ihrer Mittein

und ihres Geſchlechts / von groſſer Qualttaͤt /
und an einen nicht wentger vornehmen Herꝛn
naͤchſtens vertrauet werden ſollen / haͤtte unter⸗

winden doͤrffen . Die Urſache deſſen ward da⸗

mahis alſo erzehlet / daß beſagter Mortaigne
offtmahls umb die Jungfrau gefreyet / und dar⸗

über offtmahls ſeine Fortun und Mittel zuge⸗

ſetzt haͤtte / und darnach nichts fruchtbarliches
außrichten koͤnnen .

Dem ſey nun wie ihm wolle / einmahl hiel⸗
ten die Herren General⸗Staten der vereinigten

Provintzien / wie auch die HH . Provintzial⸗
Staten von Holland und Weſt Frieß⸗
land dieſe That / als ſie ihnen von den Freun⸗

Holland

Geld au

rer .

1664

roſſe Be⸗

urtz / und

Die Herren
Staten võ

biethen

dte Entfůh⸗

—

N
FAe

———

gehandelten Tractats / eine klare und abgetha⸗ den geklaget ward / fuͤr ein Werck von ſchroͤck⸗

ne Sache waͤre. licher Conſequentz / und darumb lieſſen die Lezz⸗

Eine Jung Mitten unter all⸗ſolchem witzigem Traeti⸗ tern durch idren Juſtitz⸗Hof / auff Anhalten
frau ird ren und Rathſchlagen trug ſich in dem Haage der entführten Jungfrau threr Vermünder

N auß dem ſelbſten etwas ungewoͤhnliches mit Entfüh⸗ und Verwandten / am 9/19 . Martii darauff /
ftore⸗

ent , rung einer / wegenihrer Mittel und Geſchlechts offentlich anſvlagen / daß ermeite Inngfran /

zupret . vornehmen
Waßt genle

Anna Cathari⸗ zu der und der Zett / auß Anſtifften deß von

na von Orleans genant / zu , wodurch auch Mortaigne , durch vermumte Perfonen / mit

b . der Her : Grafe Heinrich Wolrath zu Gewalt und wider thr Wiſſen / entſuͤhret / und
4 Waldeck / Piermont und Culenburg in auff einem Wagen weg gebracht worden: Wer

ö
— —

Cce ccc ilij nun
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Der Fubr⸗
mann wird

erdappet .

Die Jung⸗

werden zu

Culenburg
außgefor⸗
ſchel .

Beyde hal /
ten bey dem

Hn. Grafen
um Schutz
an .

nun denſelbigen Mortaigne der Juſtitz zu lie⸗

fern wiſſen wuͤrde / der ſolte / unter Verſchwei⸗
gung ſeines Namens / 1000 . Reichsthaͤler/
und wer einen von ſeinen Helffers Helffern an⸗

geben koͤnte / 200 . Reichsthaler / der aber / ſo die

Jungfrau zu recht bringen wuͤrde / 4000 .

Reichsthlr .zur Verehrung bekommen ſolte .
Niemand konte ſo bald wiſſen / wo die Jung⸗

frau hingerathen ſeyn moͤchte; Aber der Fuhr ,
mann / welcher ſie nach Alphen gefuͤhret / kam

durch ſeine drey weiſſe Pferde in Verdacht / und

ward auff ſeine Zuruͤckkunfft nach Vorburg /
am 8/18 . Martii , gefaͤnglich nach dem Haage
geholet / auff die Pferde geſetzt / und gleich deß
andern Tags in aller Fluͤhe examiniret / welcher

dann die Sache / ſo viel ihm davon wiſſend / er⸗

zehlte / und daß ſie ferner nacß Woerden ge⸗

bracht worden / auß weiche Auß age das vorer⸗

frau und ihꝛ
Entfuͤhrer /
Mortaigne ,

wehnte Patent erfolgte .
Der Jungfrauen Freunde forſchten immer

weiter nach / und erfuhren endlich fuͤr gewiß /
daß der von Mortaigne mit der Jungfran nach

tes Ahylum fuͤr allerhand fluͤchtige Perſonen
geweſen ) kommen waͤre. Hierauff ſchickten
die Herren Provinßial⸗Staten von Holland
und Weſt⸗Frießland unverzuͤglich einen

Currier mit obigem Patente / und bald hetnach
auch den Herꝛn Fiſcal Strye / mit einer Cor⸗

Culenburg (ſo bißhero allezeit ein priyilegir⸗

teter Urſache daher kommenwaͤre ? welches die

Jungfrau mit einem deutlichen Ja bekraͤfftig⸗
le . Deß wegen erlaubte der Herꝛ Grafe ihnen
in die Stadt zu kommen / und biß auff fernern
Beſcheid darinnen zu verbleiben : Alſo legten ſie
ſich am Marckte in dem guͤldenen Loͤwen ein/
und auff den folgenden Morgen kamen beyde
entflohene Perſonen bey dem Herꝛn Grafen
mit einer kurtzen Supplication ein / alſo lau⸗

tend :

( Tit . ) Mit gebührender Reverentz /
remonſtriret Johann Theodor Mortai -

gue , der Koͤnigl . Majeſt . zu Schweden

Cammerherꝛ / und Jungfrau Catharina
von Orleans daß ſie / Supplicanten , bey⸗

de
/ nach langer Conyerlation , zwiſchen

welcher die Aflection mehr und mehr zu⸗

genommen einander geliebet / und end⸗

lich mit ihrem freyen Willen auß dem

Haage gegangen / und weil ſie / Jung⸗
frau von Orleans / weder Varter noch

Mutter hat als continuirten ſie die at⸗

fection zu einer ehrlichen Heyrath / und

haben fuͤr gut geachtet / ſich hieher in

Sicherheit zu begeben / in gebůhrender3 demüchig um ein ſie Geleit
bittend / in zuverſichtlichem Ver⸗

trauen ꝛc.

Dieſe Supplication war mit beyder Perſo⸗

——

poralſchafft von ihrer Guarde , und Schreiben nen Namen / und zwar von der Jung frau oben

beydes von ihnen und auch von den Hetren Ge⸗ an / unterſchrleben . Deſſen ungeachtetbefahl/
neral· Staten an den Herꝛn Grafen / welchen der Her : Grafe dannoch dem Stadt⸗Schul⸗
am 9/19. Martii auch det Herꝛ Rickſon / ein zen und Stadtſchretber / das Bitt⸗Schrifft⸗
Mitglied deß hohen Raths und der Jung frau gen der Jungfrau nochmaln vortzuleſen / und
Vormund / ſe ber mit einer andern Corvoral⸗ ſte zn befragen / ob ſie es auß eigenem freyen

ſcdafft von der Guarde auchdahin folgte. Alhte Willen unterſchrieben ? Worauff ſie dann
wendet ſich die hiſtoriſche Feder ein wenig von abermahls mit Ja antwortete / undnoch ande⸗
ihnen ab / und nach Culenburg vorauß / umb re Reden fuͤhrte/ auff das / was in der Suppli -
zu berichten / was vor und bey ihrer Ankuufft / cation enthalten / zielende . Gleichwol hatte
der fluͤchtigen Perſonen / daſelbſten vorge⸗ der Herꝛ Graf noch ſein Bedencken daruͤber /
gangen. und wolte vor Mittage weiter nichts darauff

Am 8 / 18. Martii , nach Mittage / unge , anordnen . Aber nach Mittage / etwan umb

faͤhr umb zwey Uhr / erſchien ein Diener von zwey Uhr / erſchien der Herꝛ von Vlaerdingen
dem Mortaigne in der Behauſung deß Herimauß dem Haage / der berichtete /daß die Jung⸗
Droſtens zu Culenburg / und hielt umb ein flau / wider ihren Willen und mit Gewalddurch

ſicheres Geleite und Schutzan fuͤr ſeinen Heren den Mortaigne , auß dem Haage entfuͤhret
und Jungfrau / mit Namen Catharina von worden / bittend / manwolte ſiẽ verwahren / und
Orleans / als welche miteinander auß dem nicht weiter verfuͤhren laſſen / warzu dann auch
Haage gewichen / und zu threr heſſerer Sicher⸗

heit daher kommen waͤren . Der Herꝛ Droſt
fragte alſobald / ob ſi beyde mit gutem Willen /
und auß was fuͤr Urſache ſie quß dem Haage
gegangen waͤre ? Der Diener antworte ; Ja⸗
und daß es darumb geſchehen / weil der Jung⸗
frau Vormuͤndere ſie an einen ihrer Schwaͤger
haͤtten verheyrathen wollen , Hierauff trug
der Herꝛ Droſt dieſe Sache dem Herꝛn Gra⸗

fen vor / welcher dann Befehl gab/ beyde Per ſo⸗
nen ſelbſten in dem Faͤhrhauſe / allwo ſie inzwi⸗
ſchen ankommen waren / zu vernehmen / und die

Jungfrau zu befragen / ob ſie auß ihrem freyen
Willen mie dem Monſieur Mortaigne auß
dem Haage weggegangen / und auß angedeu⸗

alſobald Anſtalt gemacht ward .
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Grafe er⸗

faͤhret die

Entfůh⸗
rung ,

Inzwiſchen ließ der von Vlaerdingen die

Jungfrau durch den Droſten umb ein muͤndli⸗
ches Geſpraͤche erſuchen / welches dieſer auch

in ſtaͤndigſt ſuchte / aber nicht erhalten kunte /
ungeachtet der von Mortaigne ſelber ſich bemuͤ⸗
hete / ſie dar zu zu bereden / und ſagte / daßer in⸗
deſſen in ſeine Kammer entweichen wolte , Aber
da war kein Gehoͤr/ ſondern dis Jungfrau ant⸗
wortete : daß ſie mit ihm nichts zu reden haͤtte/
auch / auß beſondern Urſachen / mit ihm nichts
reden wolte ; Doch / damit er ſehen moͤchte/
daß ihr Vornehmen nicht auff Anſtifften deß

—————
Herzn Mortaigne geſchehen waͤre, ſo wolte

ſie es ihm in ein Briefflein ſchrifftlichgeben ;

daffelbt ge
4

Die Jung⸗
frau ent⸗

ſchuldiget
den Mortal⸗

gꝑne der

Entfuͤh⸗
rung .

—

ſot
del
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Beyde Per /
ſonen wer⸗
den von ein⸗/
ander abge⸗
ſondert .

Her von

Mortaigne
macht ſich
von Culen /

burg deim⸗
lich hin⸗
weg .

HDie Jung⸗
frau wird⸗
gerichtlich
befraget .

Staats⸗Geſchaͤffte

daſſelbige nun lautete alſo : Monſieur : Laſ⸗
ſet es euch nicht befrembden / daß ich
euch nicht ſehen mag / gebet dem Herꝛn
Mortaigne die Schuͤld nicht / ſondern
es gefaͤllt mir auß gewiſſen Urſachen
alſo . Hierunter ſtund unter chrieben : Ca⸗
tharina von Grleans / und die Auß⸗
ſchrifft hieß : An Juncker Johann von

Vlaerdingen . Sie ſagte ferner : Wann
jemandvon ihren Freunden / oder ſonſt irgends
ein andere Perſon ihrentwegen / zu ihr begehr⸗
te / wolte ſie es gerne geſchehen laſſen ; Aber
der von Vlaerdingen giengſie nichts an / ſie
haͤtte auch mit demſelbigen nichts zu thun noch

zu reden . Alſo reiſete der Herꝛ von Vlaer⸗
dingen mit dieſem kurtzen Beſcheidewieder⸗
umb von hinnen .

Nichts deflo weniger lleſſe der Herꝛ Grafe /
auff dieſe Zettung / noch denſelbigen Abend
dem von Mortaigne und der Jung frau anſa⸗
gen / daßſie ſich von einander abſondern / und
er die Jungfrau in voͤlligerFreyhett laſſen ſolte/
welches am 10 / 20 . Martii , gar zeillich / deß
Vormittags / alſo geſchahe / und ward die

Jungfrau in ein anders Hauß / und in gute

Sicherheit geſchafft / mit Befehl / daß weder
der Mortaigne , noch jemand der ſeinigen / zu

thr gelaſſen werden ſolte / und mochte deß von

Mortaigne Bitten / wie inſtaͤndigſt er auch bey
dem Herꝛ Grafen anhielt / daßſie doch in ei⸗

nem Hauſe beyſammen verbleiben duͤrfften/
gar nichts helffen.

Bald hierauff / umb acht Uhr / erſchien ein

Dtener von der Jungfrauihren Befreundten /
auß dem Haage / beym Droſten / mit Bitte /
daß er mit der Jung frau alleine reden moͤchte/
welches er dann auch denſelbigen Vor⸗ und

Nachmittag gar lange und in geheimb voll ,

brachte . Ungefaͤhr umb zehen Uhr kam auch

ein Currirer mit dem Patente auß dem Haage
daher zu dem Herꝛn Grafen / welcher ſolches
alſobald in ſeinem Rath ableſen / und nachge⸗
hends den Stadt⸗Schultzen vor ſich fordern
ließ / umb von ihm zu vernehmen / was er auß⸗

gertchtethaͤtte? Dieſer erzehlte dann / daßer /
dem empfangenen Befehl zur Folge / die Jung⸗
frau in ein anders Hauß und in Sicherheitge⸗
bracht / ſeithero aber vernommen haͤtte / daß
der Mortaigne und ſeine Diener foregegangen
waͤren : Und dieſes ward auff deß Heren Gra⸗

fens Befehl / dem Currtrer / bey welchem ſich
auch deß von Vlaerdingen Bruder mit be⸗

fand / alſo hinwiederumb müundlich vorgetra⸗
gen / die ſich darfuͤr bedanckten / und ihres

Denckwuͤrdiger Geſchichten .

Weges wiederfort reiſeten .

Auff den Abend ward die Jungfrau ge⸗
richtlich befraget : Weil das Geſchrey gienge /
auch in den Patenten der Herren Staten von

Holland und Weſt⸗Frießland enthalten / 1.

daß Monſieur Mortaigne , am vergange⸗
nen Montage / deß Abends umb halb
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ihr Wiſſen entfuͤhren / und 2. durch 664 .

vermumee Perſonen auff einen Wagen
bringen laſſen / ob ſie dannz . nicht laut

damit das Volck haͤtte auff
die Beine kommen koͤnnen / ehe ſie

75
ihren Willen entfůhret wor⸗

en .

Auff das 1. gab die Jungfrau zur Antwort :

daß ſie gewuſt gehabt / daß Monſieur

Mortaigne ſie wegfuͤhren wuͤrde / die

Zeit aber waͤre ihr unbewuſt geweſen /
und haͤtte ſich anfangs gefoͤrchtet /
es moͤchte jemand anders ſeyn⸗
darumb haͤtte ſie geſchrhen . Auff
das 2. Sie wuͤßte eigentlich nicht / ob
vermumte Perſonen darbey geweſen /
weilen es Nacht geweſen . Auff das 3.
Sie waͤre mit gutem Willen ab geholet
worden und mitgegangen .

Den 12/21. Martit , umb Mittag / lang⸗
te auch der obgedachte Rath Kickſon und der

5Fiſcal Strye in der Stadt Culenburg an —
mit Schreiben an denHerꝛn Grafen / worbey den.
der Fiſcal abſonderlich anhielt / daß / weil der

Mortaigne ſich unſichtbar gemacht haͤtte/ und

wol irgendswo verborgen ſtecken / und wieder

hervor kommen moͤchte/ er alsdann in Ver⸗

ſicherung genommen / und ſolches den Her⸗
ren Staten von Holland und Weſt Frieß⸗
land zu wiſſen gethan werden moͤchte : Wor⸗

auf der Herꝛ Grafe antwortet / daß auf ſolchen

Fall / zu der Herren Staten Vergnügen /

verfahren werden ſolte . Nach dieſem bath der

Her : Kickſon / daßer mit der Jungfrau re⸗

den / und ſie ihm gefolgt werdenmoͤchte / wel⸗

ches der Her : Grafe gerne verwilligte / doch

daß es mit ihrem Belieben und ohne Gewalt

geſchehen moͤchte . Uber eine Weile kam der

Hert Rickſon wleder / und erzehlte dem

Herꝛn Grafen / daß er zweymal bey der Jung⸗
frau geweſen / ſie aber mit ihm abzureyſen

doch nicht haͤtte vermoͤgen koͤnnen/ wolte dan⸗
nenhero gebeten haben / man moͤchte ſie in ih⸗
rer Behauſung bey dem Schoͤffen Hoeve⸗
naer wohl verwahren / und niemanden zu ihr
laſſen / biß ihr Bruder und Schweſter erſchie⸗
nen / die ſie vielleicht wol würden bereden

kaͤnnen . Der Her : Grafe ließ dieſes auch

gerne geſchehen / und dem Officirer / wie

auch dem Schoͤffen Hoevenar ſolches alles

zu beobachten ernſtlich anbefehlen .
Eben dieſen Tag lieferte der Stadtſchrei⸗

ber ein Briefflein bey Hofe ein / welches die

Jungfrau dem von Mortaigne vor ſeiner Ab⸗

reiſe gegeben / alſo lautend : Ich Unter⸗

ſchriebene bekenne hiemit / daß ich dem

Herꝛn Johann Thedoor de Maortaigne
eheliche Zuſage gegeben / keinen an⸗

dern fuͤr meinen Mann zu nehmen .
Hierunter ſtund : Catharina von Or⸗
leans .

Der Stadtſchreiber wieſe noch ein anders

Briefflein auff / welches die Jungfrau vor

Herſelbigen
Außſag .

Sie will
nicht wiedeꝛ

Verfichert
den Mor -
taigne ihrer
Treue.

Williget
auch zu der
Entfuͤhrüg
mit ein .5 Uhr / ſie mit Gewalt und wider

ihrer
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ihrer Entfuͤhrung dem von Mortaigne nach

Amſterdam zugeſchrieben / alſo lautend :

Monſieur .
Dieſes dienet ihm zu verſicheren / daß

ſeine Schreiben auß Amſterdam mir

zu recht worden / und ich mit mir ſelb⸗
ſten ſehr geſtritten / ehe ich mich reſol⸗

viren koͤnnen / ihm in ſein Verlangen
zu willigen ; Wie ich mich aber durch
einiges Verſprechen ihm ergeben / alſo
dencke ich mich auch zu wagen / auff die

erſchroͤckliche Schwüre / die er mir
treu zu verbleiben gethan . Hierauff
nun vertraue ich ſeiner Conduite meine

Ehre und meine Perſon / und haͤlte
mich verſichert / daß er mir nichts wi⸗

derfahrẽ laſſen werde / was meiner Eh⸗
re ſchaͤdlich . Wann ihm dieſes uͤber⸗
liefert worden / und er es geleſen / ſo
bitte ich / verbrenne er es : Dann ich
wolte nicht gerne / daß man wiſſen ſol⸗

te / daß ich euch auff ſolche Weiſe ge⸗

ſchrieben . Ward unterſchrieben Catha⸗
rina von Orleans / und die Außſchrifft

hieß : An Hn . Herꝛn Mortaigne , zu Am⸗

ſterdam .
Alſo zogen die beyden Herren / der Rath

Rickſon und der Fiſcal Strye / ohne Jung⸗

frau / wieder nach dem Haage ; Dahinge⸗

gen ſchickten die Herren Staten von Hol⸗
land und Weſt⸗Frießland am r4 / 24 .

Martii , zu Abend / zween Rathsherren auß
dem Provintzial⸗Hofe / den Herzn von der

Goes und den Herin Vannium , als deputir⸗

te Colgmiſſarten auff dahin / mit Schreiben

an den Herꝛn Grafen / worinnen ſie ihm an /
deuteten / daß er ſonder Verzoͤgerung den

Mortaigne uñ die Jungfrau folgen laſſen / oder

abererwaͤrtig ſeyn ſolte / daß / imfall er es ab⸗

ſchluͤge/ oder die zwo Perſonen von Culen⸗

burg entkaͤmen / ſie das Unheil / ſo darauß ent⸗
ſtehen moͤchte/ an ihm und ſeinen Nachkom⸗

men zu raͤchennicht unterlaſſen wuͤrden . Die⸗

ſen beyden Herren wurden noch acht Soldaten

von der Guarde zugegeben / und der Jung⸗

frauen Schweſter Mann und Baſe kamen

auch auß Seeland daber / und reiſeten mit

nach Culenburg / umb der Herren Staten

Meynung befoͤrdern zu helffen / und die Jung⸗
frau zu threm Beſten zu bereden .

Dieſe brachten ſelbige auch mitſich daher

zuruͤck / der von Mortaigne aber war eniflo⸗

gen / und hatte ſeinen Nachſtellern den leeren

Keſig hinderlaſſen . Die Jungfrau wardnoch
denſelbigen Abend in deß Herꝛn Præſidenten

Hauſevor dem gantzen Juſtitzien⸗Rathe abge⸗
hoͤret/ und darauff noch ſelbige Nacht eine

Poſt an die zu Culenburg befindlicheHerren
Commiſſarien abgefertiget . Eben den Mor⸗

gen zuvor brachte man auch zween Diener deß

Mortaigne , welche bey der Entfuͤhrung gewe⸗

ſen / und erſt einen oder wenige Tage vorher von

Beſchreibun g Miederläͤndiſche

Culenburg in den Haag geſaͤnglich ein /und 1664

gleich alſobald zum Examen / und darnach in

ſichere Verwahrung . Eben darumb kriegte

auch der Herꝛ von Langerack / Rittn eiſter
unter den Herren Staten von Holland und

Weſt Frießland / welcher am 16/26 . Mar -

tii von Culenburg nach dem Haage ge⸗

bracht ward / die Caſtellney zur Herberge /
urid dem Advocaten Jaquer , der auff Zuſchrei,
hen deß erſtgedachten Herꝛns von Langerack
ſich mit Rath in dieſe Sache mii eingemiſcht
haben ſolte / ward ſein eigenes Hauß zu einer

gefaͤnglichen Verwahrung / und er darmnen

arreſtiret .
Hier mit war der entruͤſteten Herren Sta ,

ten von Holland und Weſt⸗Frießland
ihr erweckter Eyffernoch nicht erſaͤttiget / ſon⸗

dern ſchnappte auch nach dem Herꝛn Grafen
ſelbſten : Dann weil dieſelbige nicht gleich / auff
ihr Zuſchreiben und ernſtliches Etmahnen / ja

gar Bedrohen / ihnen alſobald ein Genuͤgen
gethan / und den Mortaigne fambt ſeinen Ge⸗

huͤlffen gefaͤnglich uͤberltefert hatte / ſo lieſſen
ſie / auff vorher erganzene Kelolution , ey⸗
lends etliche Compagnten zu Roß und Fuß
nach Culenburg anziehen / und brachten es

bey den Herren General⸗ Staten dahin / daß
nicht weniger auß andern Provintzten einige
Compagnien zur Beyhuͤlffe dahin beordert

wurden / umb ſich deſſelbigen Platzes zu verſi⸗
chern: Dann man meynte noch immer / der

Moörtaigne hielte ſich mit ſeinen noch uͤbrigen
Gehuͤlffen noch heimlich in der Stadt auff .
Man ſchwaͤtzte auch ſchon von ſcharffer EKxecu⸗
tion , welcher geſtalt wider den Droſten / mit

Abrechnung ſeines Ambts / und wider den

Herꝛn Grafen ſelbſten / mit Einreiſſung der

Mauren und Pforten / verfahren werden ſolte /
damit ins kuͤnfftige Banckerotirer und derglei⸗
chen Verbrecher keinAſylum und Zuflucht da⸗
hin habenkoͤnten .

Wenige Tage hernach lleſſen ſich die Stat .

Trouppen ſchon vor Culenburg ſehen / wo⸗

von ein Theil ſich nicht weit von der Faͤhre nie⸗

derſatzte / und damit ſtracks allen Zugang
an der Waſſer⸗Seite ſperretez Die andern

Compagnien lagerten ſich in unterſchiedliche
Quartiere gegen der Stadt / und faßten alſo

dieſelbige mit einer voͤlligen Blocquade . Der

Herꝛ Grafe war eben nicht zu Hauſe / ſondern
auff dem Gelderiſchen Landtage zu Nie⸗

megen / gleichwohl blieben die Stadt⸗Thore
offen ſtehen / und war die geringſte Gegen⸗
wehr nicht zu ſehen / Schroͤcken und Beſtuͤr⸗
tzung aber bey den Einwohnern gnug vorhan⸗
den / und viele / die zuvor bey Veſtnehmung
der Diener deß Mortaigne , die Juſtitz einiger
Maſſen hindern wollen / wurden anjetzo gar

kleinmuͤthig . Den dritten Tag hernach be⸗

ſatzten die Fuß voͤlcker die Stadt⸗Thore / und

zwo Compagnien Reuter ſtellten ſich auff den

Marck vor dem Rathauſe : Hierauff ſperrete
man die Thore / und durffte / wie die vorige

Der Herz
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Culenburg
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Staten vö
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Stats⸗Geſchaͤffte

Tage / und alſo auch noch ntemand hinauß
ohne Zettel / den die Herren Commiſſarten
mußten unterſchrieben haben / mit dieſen
Worten : Laßt paſſiren N . N . und dieſe
Paͤſſe mußten wohl noch drey oder viermahlbe⸗
ſehen werden / theils an den Pforten / und theils
drauſſen von den Kriegs⸗Offteirern .

In dem ſchlugen ſich die Herren Staten

von Gelderland auff ihrem Land⸗Tage zu

Niemegen ins Mittel / und well ſie mit der

vorgegangenen Entfuͤhrung auch uͤbel zu friede

waren / ſo ſchrieben ſie gar zeitlich an den

Herꝛn Grafen zu Culenburg /ehe er auff den

Land⸗Tag kommen war / gar ernſtlich / daß

ſo wohl die Jungfrau wuͤrcklich wieder zu⸗

ruͤck geſendet / als auch der Mortaigne an⸗

gehalten werden moͤchte / widrtgen falls wuͤr⸗

den die Herren General⸗Staten folche Mit⸗

tel zu erfinden wiſſen / wordurch deß Landes

Juſtitz erhalten werden koͤnte / mit augehaͤff⸗
ter Vermahnung / daß er ( der Herꝛ Gra ,

fe ) gebuͤhrenden Gehorſam keiſten wolte / umb
allem Ubel vorzukommen .

Vier oder fuͤnffTage hernach ſchrieben ſie
auch an die Herren General Staten / daß ſie
die Compagnie zu Roß auß Arnheim nach

Culenburg zu deß Landes Dienſten und den

Mortaigne und ſeine Gehuͤlffen zu ergreiffen /
geſchickthaͤtten; weil aber ſelbige nunmehr ent .

wiſche waͤren / wuͤrden Ihre Hoch⸗Moͤg. be⸗

ſagte Compagnie unverzuͤglich wiederumb

nach Arnheim ſenden/ erſuchten ſie dabene⸗

benſt / daß inzwiſchen wider die Stadt Cu⸗

lenburg noch die Grafſchafft nichts vorge⸗
nommen werden moͤchte / weilen die Herren
Staten von Gelderland das Dominium

directum über ſolche Grafſchafft / als die
unter ihre Provintz gehoͤrte/ haͤtten / und

wůnſchten / daß alles nach den Rechten ge⸗

ſchlichtet werden moͤchte/ falls der Grafe ſei⸗

ne Schuldigkeit nicht genugſam beobachtet

haͤtte/ der aber ſie verſicherte und eydlich be⸗

theuren wolte / daß er alles gethan / was ihm
muͤglich geweſen . Kurtz ! die Herren Sta⸗

ten von Gelderland waren mit denen von

Holland und Weſt⸗Frießland nicht wohl
zu friede / und erklaͤrten ſich dahin / daß es ih⸗
nen nicht lieb ſeyn wuͤrde / wann dte groſſen
Bedrohungen / ſo juͤngſthin in Schrifften
außgegoſſen worden / den Herꝛn Grafen und

ſeine Stadt betreffen ſolten .

DenckwuͤrdigerGeſchichte

Die von Holland und Weſt⸗Frieß
land wolten durchauß haben / was auch die
von Gelderland darwider vorbrachten / daß
die Thore und Beſte zu Culenburtz niederge⸗

riſſen / wie auch der Grafe / als ein Valall

von Holland / citiret , und dann wider ſel⸗
nle Perſon und Herꝛſchafften/ ſo er von ihnen
zu Lehen haͤtte/ verfahren / und inzwiſchen alle

andere Geſchaͤffte unterlaſſen werden ſol⸗
ten .
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Die von Gelderland zogen dieſẽ ſcharſ⸗
ſe Reſolution auff ihrem Land / Tage in naͤhe⸗
re Berathſchlagung / und ſchrieben darauf
den 24 . Martii ( 3. April ) abermahls an die

Herren General⸗ Staten / und gaben ißnen
damit zu bedencken / ob es nicht dienlich ſeyn
ſolte / wann etliche auß ihrem Mittel ſchlei⸗
nigſt nach Culenburg committirt wuͤrden/
umb nebenſt den Committirten von Gelder⸗
land / die ſie mit dahin zu gehen allbereits er⸗

nennet haͤtten / die Sache / wie ſie ſich zu

Culenburg begeben / zu examiniren und ſich

zu vergleichen / welcher Geſtalt am fuͤglichſten
Mittel zu erfinden / wordurch die entſtandene
Unruhe beygelegt / oder / auff unverbofften wi⸗

drigen Fall / durch den Weg deß Rechtens /
der Gebühr nach / abgethan werden moͤchte.
Sie lebten der Hoffnung / Ihre Hoch⸗Moͤg.
wuͤrben nicht geſtatten / daß ihrer Provintz

zum Nachtheil / entweder wider den Heten
Grafen von Culenburg / oder deſſen Stadt

und Grafſchafft / unverhoͤrter Sache / etwas

tleorliches vorgenommen werden ſolte / und von

nͤn an die Militz / ſo den Mortaigne und ſeine
Helffers Helffer zu ergreiffen / dahin geſchi⸗
worden / ſchleintgſt wieder nach ihren Guar⸗

niſons⸗Plaͤtzen kehren laſſen weilen doch die

Sage gienge / daß Mortaigne und ſeine Ge⸗

hůlffen ſich in und umb Culenburg nicht mehꝛ
auffhielen .

Dieſes Gutachten ward alſobald den

noch im Haage verſamleten Herren Staͤten

von Holland und Weſt⸗Frießland om -

municiret , welche aber damit noch nichs zu

friede ſeyn wolten / ſondern / nach reiffer Be⸗

rathſchlagung deſſelbigen / fuͤr gut befanden /

daß in ihrem Namen bey der Generalttaͤt die
Unbillichkeit deß erwehnten Vorſchlags ernſt⸗
lich repræſentiret , und durchauß in keine De⸗

putation gewilliget / ſondern eifferlg auff ſchlei⸗

nige und wuͤrckliche Vollziehung ihrer vorher

ergangenen Keſolution beharret werden ſolte .
Und woferne Ihre Hoch⸗Moͤg. laͤnger ſaͤumen
wuͤrden / ſich auff das / was ſie in beſagter vo⸗
rigen Reſolution begehren laſſen / zu erklaͤren /
ſo ſolte alsdann uͤber das / was allbereits de⸗

clariret worden / der Fiſcal und General -Pro -
curator deß Lehen⸗Gerichts beordert und be⸗

felcht ſeyn / wider den Herren Grafen / als

Ihrer Ed . Groß⸗Moͤg . Vaſallen umb eine

Criminal- Citation beym Lehn⸗Gerichte anzu⸗

halten / und allda wider deſſen Perſon / in

Anſehung der Guͤter / Juriſdiction und Herꝛ⸗
ſchafften / die er von Ihren Ed . Groß⸗Moͤg .

zů Lehen haͤtte/ zu agiren / wie es die Sache /

der Gebühr nach / erforderte . Und hierbey
wurde das Lehen⸗Gerickte mit Ernſt ermahnet /

daß es alle andere Sachen hindan ſetzen / und

allein hierinnen/ ſo viel als noͤthig/ eifferigſt fort⸗
fahren ſolte .

Die Herren Staten von Gelderland

lieſſen hierauff durch ihre bey der Genetalttaͤt

im
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General⸗Staten dargegen wiederumb in gar

ernſtlichen Terminis vorhalten / daß ihnen
zwar die vorgegangene Entfuͤhrung ſehr zu wi⸗

der waͤre/ und nichts liebers ſaͤhen/ als daß

die Thaͤter nach Verdienſt und mit der Schaͤrf⸗
fe abgeſtrafft werden moͤchten / noch zur Zeit

aber auff keinerley Weilegeſtatten koͤnten / daß
der Her : Grafe zu Culenburg und deſſen
Droſt von Holland gerechtſertiget und con⸗

demnirt werden / viel weniger daß man die

Stadt ihrer Pforten entbloͤſſen und zwar Bre⸗

chen in die Mauren machen laſſen ſolte/ inmaſ⸗
ſen ſie ( Staten ) gar deutlich remonſtriret

haͤtten/ daß Culenburg / der Grafe und

deſſen Droſt unter ihre Juriſdiction gehoͤreten/
welches mit alten Hiſtorien und Lehn⸗Brleffen
zu beſtaͤrcken waͤre. Dieſes waͤre nichts unbil⸗

liches / daß die Gerechtigkeit gehandhalt wuͤr⸗

He/ aber ſolches muͤßte auch vor dem Compe⸗
tenten· Richter geſchehen / und die Partheyen

gehoͤret werden / nemlich vor dem Provincial⸗
Hofe von Gelderland / als weſcher lange

Jahre Richter uͤber die Herren Grafen zu Ch⸗
lenburg geweſen waͤre/ man ſolte ſich verße⸗

chert halten / daß derſelbige / ohne Anſehen
der Perſon / gut Recht thun wuͤrde . Über

das / waͤre thnen nicht weniger entgegen / daß

andere Advocaten und Rechtsgelehrte auß den

benachbarten Errichten zugelaſſen wuͤrden :

Graf und Droſt gehoͤtet/ und die Soldaten

nach ihren Beſatzungen abgefuͤhret werden

milen
well dardurch der unſchuldige Land⸗

nahhhlin in Grund verheeret und verderbet wuͤr⸗

de; Aber geſchehen koͤnten ſie gar wohl laſſen /
daß muthwillige Ubelthaͤter/ Todtſchlaͤger/
Banckrotirer und andere Capital⸗Verbrecher /
auff der Gerichte ernſtes Betzehren / abgefolget
wůrden ·

Es legte ſich auch deß Heren Graſen Vet⸗

ter / Herꝛ Grafe Georg Friedrich zu

Waldeck / Pyrmont und Culenburg / ꝛc.
mit der Feder in dieſe Sache / und ſchrieb auß

Kegenſpurg ( woſelbſt er jetziger Zeit/ als

deß Roͤmiſchen Reichs uͤber die nach Ungarn
wider den Tuͤrcken verordnete Auxiliar -

Reichs Kreyß⸗Armee hochbeſtellter General⸗

Kutenant / auffhielt ) fuͤr den Herꝛn Grafen

an die Herren General⸗Staten / daß er ihrer

Hoch⸗Moͤg. Unwillen wegen der Entfuͤhrung/
uͤnd was darauff in der Grafſchafft Culen⸗

burg vorgezangen / verſtanden / und koͤnteer
Ihrẽn Hoch⸗Moͤg . nicht verhalten / daß ſol⸗
ches ihm ſehr zu hertzen gienge / und darumb

baͤthe/ ſie wolten bedencken / ob nicht die Dien⸗

ſte / oder zum wenigſten die Zuneigung / ſo die

ſeines Naͤmens neben ihm / ihrem Staat zum

beſten / auch mit Gefahr ihres Lebens / Gutes

und Blutes haͤtten ſpuͤren laſſen / verdienete /
das jenige / was ſein Vetter verſehen / ſo üͤbel

nicht außzulegen : Dann erwaͤreverſichert / daß

Beſchreibung
im Haage anweſende Deputirte den Herren

Miederhohlten auch nockmahls / daß der

Niederlaͤndiſche

deſſen Neigung niemahls anderſt geweſen / als

ſich in Ihrer Hoch⸗Moͤg. guten Gunſten zu er⸗

halten ; Waͤre nun durch ein Wolwollen zu

zu dem Mortaigne geirret / und ſchuldige Ke⸗

ſolution ſo genau nicht beobachtet worden / ſo

hoffte er doch umb unterſchtedlicher Urfachen
willen / Ihre Hoch⸗Moͤz, wuͤrden ſo gutig
ſeyn / und was vorgegangen / ſo uͤbel nicht

nehmen / er ſeiner theils wuͤnſchte / daß man

in einer Sache / die ſeine Blutsverwandte an⸗
gienge / ihn nicht etwas verdrleßliches mit

anſehen laſſen wolte , maſſen er bey der

Grafſchafft Culenburg mit intereſſiret

waͤre .

Endlich ward dieſe Sache in Guͤte hinge⸗
legt : Dann der Herꝛ Grafe von Culenburg
ſchickte Schrifft / welche die Herren General⸗

Staten zu vorher entworffen hatten / unter

ſeiner Hand und Siegel / von dem Land⸗Tage
zu Nimmegen / nach dem Haage / wor⸗

innen er kund that / daß / nachdem in ſeiner
Stadt und Grafſchafft bißhero in Obacht ge⸗
nommen worden / daß eintge Verbrecher
m hrmahlen ihre Zuflucht dahin genommen /
er aber nunmehro gewahr wuͤrde / daß unter

ſolchem Vorwande offters Capital - Verbre⸗
cher / die ernſtliche Strafe verdienet haͤtten /

verborgen waͤren / wie ſolches unlaͤngſt in der

Perſon deß Johan Dietrichs von Mortai -

gne , befunden / woruͤber einiger Unwill bey
den EdelGroß Moͤgenden Herren Staten
von Holland und Weſt Frießland wider

ihn enſtanden / er danneuhero / weil er anders

nichts meynte / als die wahre Juſtitz und gute

Pollcey zu beobachten / ſich relolviret und da⸗
m

tzugleich von ſich gegeben haͤtte / hinfuͤro kein

freyes Geleite zu verwilligen oder zu verſtatten
den Capital·Verbreckhern / boßhafften Banck⸗
rottirern und dergleichen / die auß den verei⸗

nigten Provintzten / oder Ihrer Hoch⸗Moͤg.
Gebiethe / ſich in ſeine Stadt und Grafchafft
begeben wuͤrden/ ſondern vielmehr ſolche Leute
auff ihrer Hoch. Moͤg. oder einiger der Herren
Stalen erſte Erinnerung / zur gebuͤhrender
Straffe abfolgen zu laſſen . Hierauff nun

wurden die Statiſche Soldaten von der Stadt

Culenburg wleder abgefuͤhret .
Aber der Leutenant Geesdorp / welcher

indeſſen mit einem Thuͤrwaͤrter und eintgen
Soldaten und Dienern von den Herren Pro⸗
vintztal⸗Staten von Holland und Weſt⸗
Frießland nach Braͤmen war verſchickt
worden / den daſelbſt verarreſtirten Mortai -

gne abzuholen / ward bey ſeiner Zuruͤckkunfft
gar uͤbel angeſehen / daß er den Fluͤchtigen
nicht mit ſich brachte / ſondern denſelbigen / als

er ihn ſchon gehabt / wiederumb entſpringen
laſſen.

gefangenen Mortaigne dem Holaaͤndiſchen
Leutenante und ſeinen Soldaten uͤberlte⸗
fert hatte / kamen ſie mit demſelbigen zwar

ungehindert biß zu den Waͤgen/ deren der
—ůů —

Leutenant

Dann als der Braͤmiſche Major den

— — —

—
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786 Leutenant drey beſtellet hatte / weil er zu Waſ⸗ Gerichts⸗Koſten bezahlen ſolte . Der mitge1664 .
ſer ſieh fuͤr den Schweden / als welche ihm weſene Thuͤrwaͤrter wußte ſich beſſer herauß zu

am Vegeſack und zu Wilshauſen auff⸗ ſchwaͤtzen/ und blieb bey ſeinen Dienſt . Eune on

Der Leute /
nant / ſo ihn
entſpringen
laſſen/ wird

ſeines Dien⸗
ſtes entſe⸗
het.

paſſeten / foͤrehten mußte ; Wie aber der Herꝛ
Mortaigne die ehrliche Geſellſehafft / ſo auff
den Waͤgen ſehon auff ihn wartete ( dann
auff dem erſten und letzten ſaß ein Stadt⸗

knecht ) ſahe / gedachte er ſelber ſein beſtes/
fragte doch erſtlleh mit lachendem Munde /

auff welehen Wagen er ſitzen ſolte ? Ste wie⸗

ſen ihm den mittelſten / als noch leeren / an /
damit machte er ſieh zum Auffſteigen fertig .
Einer von den Dienern grieff ihm unter den

Arm ; Er aber bedanckte ſich ſolcher ſeiner
Dienſtfertigkeit / und ſagte : Ey / Monſicur ,

laſſet michunangetaſtet ; Dann ich ſehe wohl /

daß es ſeyn muß / und ich euer Gefangener
bin . Alſo ſtleg er den Wagen hinauff / wie

er aber umb ſich ſahe / und gewahr ward / daß
nur ein eintztger Soldat ihn beym Mantel

hielte / machte er die Mantelſchnur geſchwind
loß / ließ den Mantel dem Soldaten / und

that einen hefftigen Sprung von der andern

Seite deß Wagens unter das Volck / wel⸗

ches nicht mit Hunderten / ſondern mit Tau⸗

ſenden zuſammen gelauffen war / den Mor -

taigne zu ſehen . So bald nun dieſer auff
dem Boden war / rieff er : Wun mit Cou -

rage ! ſprach darauff ſeinen Fuͤſſen zu / und

lieff was er lauffen konte / hingegen hielte der

Poͤbel ſo wohl den Major / als den Leutenant

mit Gewalt ab / daß ſie ihn verfolgen kon⸗

ten : Alſo kam der fluͤchtige Mortaigne bey
der Bruͤcke / an der kleinen Weſer in eines

Schuſters Hauß / und durch deſſen Garten

wohl über drey Zaͤune oder Plancken weg /

daß ihn niemand ſahe . Der Rath zu Braͤ⸗
men ließ zwar die Stad⸗Thore drey Tage lang

zuhalten / und niemanden weder auß⸗noch
eingehen / auch alle Haͤuſer fleiſſig durchſu⸗
chen / nicht weniger bey offentlichem Trom⸗

melſchlage außruffen / daß niemand den

Mortaigne weder hauſen noch herbergen ſolte /
bey Leibes Straffe ; Aber er war einmal fort/
und zu der Schwediſchen Beſatzung in der

Burg / anderthalbMeilweges von Braͤmen

gelegen / kommen .

Auff ſolche Welſe muſte der Leutenant

Geesdorp / ohne Mortaigne , wieder heim
ziehen / und in dem Haage vor den Herren
Committirten Raͤthen Bericht thun / was

er zu Braͤmen außgerichtet haͤtte; Solche

Verrichtung aber geftel den Herren Zuhoͤrern
dermaſſen ſchlecht / daß ſie ihn nicht allein ſei⸗

Amptes fuͤr jetzund / biß auff weitere Verord⸗

nung der Herren Staten von Holland und

Weſt⸗Frießland / entſanzten / ſondern auch

noch uͤber das zu Ketten und Banden ins Ge⸗

faͤngnuͤß ſtieſſen / ja gar dem Kriegs⸗Rathe
ſeine Sache uͤbergeben / welcher ihn endlich

dahin verdammte / daß er forthin zu allen

Kriegs⸗Aemptern untuͤchtig ſeyn / und alle

Aber der eine von deß Mortaigne gefange⸗
ner Diener blieb am Strick haͤngen/ weil er

bekante / daß er die Thuͤre der Jungfrau von

Orleans / als Vollenhofen ſie auß dem

Hauſe geſtoſſen / ſo veſte zugehalten / daß nie⸗

mand herauß gekont / und auch von dem Mor⸗

taigne ein Piſtol genommen / deß Vorſatzes /
einen jeglichen zu durchſchieſſen / der den An⸗

ſchlag hindern wollen . Er war ſonſt ein jun⸗

ger Menſch / ungefehr zwantzig Jahr alt / von

guter Statur / und / deſſen ſich jederman

verwunderte / ſehr wohl zum Todt geſchickt .
Der Fuhrmann / der die Jungfran auff

ſeinem Wagen weggefuͤhret hatte / bekam den

Staupbeſem zum Trinckgelde .
Der andere Diener aber wuſte ſeine Perſon

beſſer zu ſptelen / und nahm ſich / dem aͤuſſerli⸗
chen Anſehen nach / der Sache alſo hart an/
daß er unſinnig daruͤber ward / oder ſich zum

wenigſten alſo ſtellte / und von der Gefangenen
Pforte ins Tollhauß gebracht werden mußte .

Als aber nachgehends der Spaniſche Geſandte
bey ſeiner Abreiſe nach Bruͤſſel ihn bey den

Herren Staten von Holland und Weſt⸗
Frießland außbath / kam er gleich wieder zu

rechte / welche gehlinge Veraͤnderung die Leute

glaubend machte / daß er ſich zu ſeinem beſten al⸗

ſogeſtellet haͤtte.
Letztlich kam das Gerichte auch uͤber

den Mortaigne ſelbſten und ſeine Gehuͤlffen/
und ward bey dem Provintzial⸗Hofe von Hol⸗
land und Weſt⸗Frießland zu Recht erkant /
daß deß Mortaigne Guͤter der Confiſcation

heimgefallen ſeyn / und er ſelber / wann er

heut oder morgen erlangt werden koͤnte / mit

dem Schwerdte enthauptet / und ſein Kopff auf
einen Pfahlgeſteckt / ſeine Helffers Helfferaber/
als Vollenhofen und Spinelli / wann ſie
ſich kriegen laſſen wuͤrden / mitdem Strange
geſtrafft werden ſolten .

Sonſten waren die Herren General Sta⸗

ten bedacht und deß Vorſatzeß / mit dem Heilt⸗
gen Roͤmiſchen Reiche und deſſen Staͤnden

in gutem Vernehmen zu leben / und zu Bezeu⸗

gung deſſen ward gleich mit dem neuen Jahre /
im Januario , der Agent , Hamel Bruinings /
als ein Ordinar - Keſident , nach Coͤlln abge⸗
ſchickt / und ihm deß Tages zehen Guͤlden zuge⸗

legt/ ohn ſein bißheriges Ordinar - Tractament ,

wie auch ohne die Schut⸗Wagen ⸗ Fracht⸗ und

Convoy⸗Gelder .

Dahingegen kam im Februario der mehr⸗
gedachte Herꝛ Graf von Sintzendorff / als

ein Kaͤyſerlicher Extraordinar - Abgeſandter /
auß Daͤnemarck daher in den Haag / mit⸗
bringend ein Creditiy , welches deß Herꝛn
Friquets ſeinem gleichlautend war / nur daß
unter andern am Ende deß Beſchluſſes al —

ſo lautete : Vobis affectum benevolentiæ

Odd ddd noſtræ
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noſttæ Cæſareæ clementer conſervamus ,
welches Wort clementer in deß Herꝛn Fri⸗
quets Creditiv nicht ſtund ; Über das war

die Unterſchreibung darinnen auch nur ſchlecht⸗
hin mit dem Namen Leopoldus , ohne den

Zuſatz : Veſter bonus Amicus , wie in deß
Herꝛn Friquets / zu finden . Deßwegen
war fuͤr gut angeſehen / ſolches dem Herꝛn
Friquet durch den Agenten de Heyde vor⸗

zutragen / damit das Creditiv geaͤndert / und

auch Ihren Hoch - Moͤg. der Titul Celſi Po -

tentes , gegeben werden moͤchte/ gleich wie al⸗

le Koͤnige und Printzen / wann ſie in Latel⸗

niſcher Sprache an den Staat ſchrieben / zu

thun pflegten . Der Herꝛ Friquet gab gleich
alſobald etlichen ins beſondere / und darnach

auch offentlich in einem Memoriale bey der Ge⸗

neralitaͤt ſo viel zu verſtehen / daß der Herꝛ
Grafe und er wohl verſicheren kunten / daß
der Kaͤyſer keine Gedancken noch Willen ge⸗

habt / etwas neues in der Art zu ſchreiben ein⸗

zufuͤhren/ anders als zuvor gebraͤuchlich ge⸗

weſen / und inſonderheit da er ( der Herꝛ Fri⸗
quet ) im Jahre ſechszehenhundert und acht
und funfftzig / als deß Kaͤyſers Sachen noch

wohl geſtanden / daher kommen waͤre/ viel we⸗

niger waͤre wahrſcheilich / daß Seine Majeſtaͤt
anjetzo / daSie umb Huͤlff ſchickte / dem Staat

geringere Ehr anthun ſolte / erboth ſich darbe⸗

neben / daß er innerhalb achtzehen oder zwanzig
Tagen eln Creditiv liefern wolte / welches dem
im Jahre 1678 . gleich ſeyn ſolte / hielt aber dan⸗

noch an / daß Ihre Hech Moͤg. auff ſolches
Verſprechen / den Herꝛn Grafen nichts deſto⸗
weniger zur Audtentz kommen laſſen wolten / um

70
Zeit zu verlieren / welehes auch alſo er⸗

olgte .

Dann gleieh den Tag hernach / war der 7.
Martii , Neuen Calenders / wurde der Herꝛ
Grafe durch die Herren Ripperda zur

Buyrſe und Keigersberg / in deß Staats

ſchwartz ſammeter Taroſſe / geſogen von vier

Pferden / in Mitfolgung noch einer andern

mit zwey Pferden beſpanter Caroſſe / auß ſei⸗
ner Behauſung abgeholet / und in der Herren
General⸗Staten Verſamlung einbegleitet .
Als er ſich nun daſelbſt auff einen groſſen mit

Tuch uͤberzogenen Seſſel mit Armen nieder⸗

gelaſſen hatte / brachte er ſeine Werbung an⸗

fangs muͤndlich und darnach auch ſchrifftlich
vor / dahin gehend / daß / weil der Erbfeind
Chriſtlichen Namens ganz treuloſer Weiſe
und mit groſſer Macht nicht allein den Kaͤyſer⸗
lichen Erblanden / ſondern auch dem Koͤmi⸗
ſche Reiche und folgendlich der gantzen Chri⸗
ſtenheit naͤherte/ ſo daß die Roͤmiſche Kaͤy⸗
ſerliche Majeſtaͤt genothdraͤngt wuͤrde/ ſich
nach außwaͤrtiger Huͤlffe umbzuſehen⸗ und
aber Ihre Hoch⸗Moͤg. unter andern Chriſtll ,
chen Potentaten und Staten viel vermoͤchten /
als lieſe dieſelbiae Ihre Hoch⸗Moͤg. freundlich
erſuchen / daß ſie beydes nach ihrem zu der gan⸗

der Tuͤrck alle Handelſchafft der Hollaͤnderin
Conſtantinopel / Smirna / Alepo / Ale⸗

gellaͤnder gedeyen . Engelland aber ſchiene

tzen Chriſtenheit tragendem Eyffer / und dann

auch nach ihrer ſonderbarer wohlgewogenheit /

welche ſie bißher gegen die Koͤmiſche Kaͤyſer⸗
liche Majeſtaͤt und dero Vorfahrern zu unter⸗

ſchledlichen Zeiten / ſpuͤren laſſen / Ihro in

dieſem ſo ſcehweren Kriege mit einer ſolehen
ſehleinigen Huͤlffe beyſpringen wolten / die

nicht wentger mit ihrer Vermoͤtenheit / als

der groſſen Noth / uͤbereinkaͤme / wovon er ſich
mit den Herren Deputirten / wann ſie ihm eini⸗

ge zuordnen wuͤrden / weitlaͤufftiger beſpre⸗
chen wolte .

Der Herꝛ von Goeree / der dißmahl in
der Verſamlung præ ſidirte / beantwortete den
Herren Abgeſandten mit gebuͤhrenden Com⸗

plimenten : Darauff nahm derſelbige wieder

ſeinen Abſchied und ward durch obgedachte
Herren Deputlrte wiederumb nach feiner Be⸗

hauſung begleitet / die Provintzien aber wur⸗

den erſucht / daß ſie ſich auff ſolchenVortrag
mit eheſtem erklaͤren wolten .

Die Provintzten / oder vielmehr die bey
der Generalitaͤt anweſende Herren Deputirten
der Provintzten / nahmen / wie es in ſolchem
Falle da von dem Staat etwas ſoll gethan
werden / gebraͤuchlichiſt / eine Abſchrifft von

dieſem Vortrage / umb ſich mit ihren Her⸗
ren Principalen daruͤber zu bedencken . Dar⸗
nach wurden von ſechs Provintzien ( dann dte

von Stadt und Landen / als der ſiebenden
Provintz / waren anjetzo nicht zugegen) die

Herren von Ommeren Merode / der

Rath . Penſarius de Witt / Reigersberg /
von der Holck / Glinſtra und Royer er⸗

nennet / mit dem Herꝛn Grafen in Conferentz
zu tretten .

Dieweil es aber datmit etwas langſam her⸗
gieng / ſo uͤbergab der Herꝛ Abgeſandte das je⸗

nige / was er in der Conferentz haͤtte vorbrin⸗

gen wollen / den Herren Gentral⸗ Staten
ſchriffllich / welches waren neun und zwantzig
Puncten / oder Rationes , auff welcheder ge⸗
thaue Vortrag gegruͤndet werden koͤnte/
umb ſolcher Geſtalt dieſen Staat zu einer

guten und ſchleinigen Reſolution zu be⸗

wegen .

Dile Provintz Holland erzelgte ſich gar
geneigt zu ſolcher Hülffe ; Aber die meiſte
Schwerigkeit ruͤhrete daher / weil man nicht
wiſſen konte / ob auch Engelland etwas

thun wuͤrde : Dann wann dieſer Staat
Huͤlff ſchick/e / und Entzelland nicht / doͤrffte

randria und andern Orten conliſciren und

hindern / und ſolche dargegen an die En⸗

unwillig darzu zu ſeyn / weil der Kaͤyſer ih⸗
rem Koͤnige inſeinerUngelegenheitkeine Huͤlf⸗
ſe erwieſen / wie auch nachgehends zu ſciner

Wiedereinſetzung gar nicht Gluͤck gewuͤnſcht
haͤtte . Das leiztere entſchuldigte manKaͤyſer⸗
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licher Seite damit / daß der Koͤnig eine Prün⸗
ceſſin von Portugall geheyrathet haͤtte / wel⸗

cher Koͤnig Feind iit Spanien waͤre/ dem

alsdann deßwegen auch haͤtte Gluͤck gewuͤn⸗
ſchet werden muͤſſen.

Mitlerwetlle fieng es allhie an mit En⸗

gelland zu haperen ; Nichts deſtowentger
trieb der Herꝛ Grafe von Sintzendorffauff
ſeine Abfertigung . Die Herren von Hol⸗
land / weil ſie hoͤrten/ daß Engelland nichts

bey dem Kaͤyſer thaͤte/ brachten deß wegen am

12 / 22 . Julii ihr Gutachten bey der Generali⸗

taͤt ein / welches zu einer Generalttaͤts⸗Reſolu⸗
tion gemacht / und / im Namen der Herren
General⸗Staten / dem Herꝛn Abgeſandten
zur Antwort eingehaͤndiget ward / dahinge⸗
hend : Daß Ihre Hoch⸗Moͤg .von Hertzen ge⸗

wuͤnſcht haͤtten daß die gegenwaͤrtige Laͤuff⸗
te der Zetten und Sachen zulaſſen wolten / daß
ſie / nach ihrer innerlichen Zuneigung / der

Roͤm. Kaͤyſerl . Maj . und dem gantzenRoͤmi⸗
ſchen Reiche zum beſten / mit und nebenſt den

benachbarten Staten / und inſonderheit mit
und nebenſt dem Koͤnige von Groß⸗Brit a⸗
nien / die Ehrehaͤtten haben moͤgen/ das ihri⸗
ge / zu Befreyung der allgemeinen Chrtſten⸗
heit/ in voͤlliger Maſſe mit beyzutragen : Die⸗

weil aber Ihre Hoch⸗Moͤng ſich jetziger Zeit/
nmb gewiſſer Inſichten willen / gemuͤſſtgetbe⸗
faͤnden/ zu Beſchirm⸗ und Handhabung ih⸗
rer Einwohner und Unterthanen / und unter

anderen gleichfalls wider die Tuͤrckiſche See⸗
raͤuber in dem Mittel Meere / wie auch

ſonſten groſſe und koſibare Schiffs⸗Ruͤſtun⸗

gen zu thun ; Als lebten Ihre Hoch⸗Moͤg.
deß veſten Vertrauens / die Roͤmiſche Kaͤy⸗
ſerliche Majeſtaͤt wuͤrde / nach Ihrer hoch⸗
beruͤhmten Beſcheidenheit / nicht uͤbel vermer⸗

cken / daß Ihre Hoch⸗Moͤg. die innerliche und

hertzliche Inclinationes in dieſem Falle nicht

wuͤrcktich gehen laſſen koͤnnten ſo / wie die Roͤ⸗
miſche Kaͤyſerliche Majeſtaͤt von ihnen ver⸗

langte . Neben dem verſprechen die Herren
General⸗Staten in ſolcher ihrer Reſolution /
daß / wann die Tuͤrckiſche Schwerigkeiten
anhalten / und die Zeiten ſich ihnen eini⸗

ger maſſen guͤnſtig darzu erweiſen ſolten /

ſie mit den benachbarten Potentaten und

abſonderlich mit dem Koͤnige von Groß⸗
Britannien ſich uͤber dieſes Anſuchen be⸗

ſprechen / und dann insgeſammt das ih⸗

rige darbey thun wolten / ſo / wie es den

beyden Staten am meiſten ehr⸗ und reputir⸗

lich / wie auch zu kraͤfftigſter Hinaußjag ⸗und

Vertrelbung der Tuͤrcktſchen Macht auß den

Kaͤyſerlichen Erblanden / und einfolgendlich
zu Erhaltung der gantzen Chriſtenheit am dien⸗

lichſten wuͤrde befunden werden .

Hierbey lieſſen es die Herren General⸗Sta⸗
ten verbleiben / und dem Herren Abgeſandten
ward zugleich eine guͤldene Kette mit einem der⸗

gleichen Schau⸗Pfenninge / zuſammen nzoo.
Gůlden werth/ verehret / wie auch ein Paßport

mitgegeben / damit nahm er ſeinen Weg üuͤber 1664 ,

Coͤlln und Franckfurt wieder nach dem

Kaͤyſerl .Hofzu.
Der Koͤnigl. Frantzoͤſiſche Extraordinar⸗

Abgeſandte / Herꝛ Graf dEſtrades , verneuerte
hierzwiſchen mit dem neuem Jahre ſeine alte

Klaͤgen / und hielt in einem Memorlale bey
den Herren General⸗Staten von neuem ſtarck
an umb die Wiederabtrettung der Maltheſer
Guͤter / mit dem Bedeuten / daßer laͤnger
nicht zuruͤck ſtehen koͤnte/ die außdruͤckliche Be⸗

fehle / ſo er deß wegen von ſeinem Koͤnig und

Herꝛn empfangen / zu wiederholen / und Ih⸗
ren Hoch⸗Moͤg. beyzubringen / daß ſein Koͤ⸗

nig mehrmahlen verhofft gehabt / es wuͤrde der⸗

mahleins etwas wuͤrckliches erfolgen / auff
das inſtaͤndige Anhalten / ſo ſeine Miniſtri

vor dle von Maltha gethan haͤtten/ wunderte
ſich / daß ſeine Recommendatton ſo gar we⸗

nig geachtet wuͤrde / und daß man ihn / auff

ſo vielfältiges Anhalten / nicht einer Antwort
gewuͤrdiget ; waͤre derowegen deß Koͤnigs in

Franckreich ernſtliches Begehren / ihn laͤn⸗

ger nicht mit Verzoͤgerung auffzuhalten / ſon⸗
dern in einer ſo billichen Sache eine runde

Antwort von ſich zu geben / maſſen Seine Ma⸗

jeſtaͤt laͤnger nicht leiden koͤnte / daß dero Na⸗

me ſo unnuͤtzlich mißbraucht wuͤrde/ nach dem ſie
ſolches nun tange Jahre her mit ſo groſſer Ge⸗

dult vertragen haͤtte.
Deſſen ungeachtet / wolte doch ſo bald kei⸗

ne Antwoit erfolgen / darumb ließ der Herꝛ
Abgeſandte am 1. April ( 22, Mertzen ) umb

eine beſondere Audientz anhalten / worzu er

dann auch gleich alſobald / durch die Herren
von Merode und Glinſtra / in deß Staats

neuer Caroſſe / mit ſechs Pferden / in Mitfol⸗

gung einer guten Anzahl anderer mit ſechs / vler

und zwey Pferden beſpannter Caroſſen / auß ſei⸗
ner Behauſung ab⸗ und in der Herren Gene⸗

ralStaten Verſammlung aufgeholet ward .

Nachdem er ſich nun daſelbſt auff einen groſſen
ſammetenen Stuhl mit Armen niedergeſetzt
hatte / that er ſeinen Vortrag erſtlich muͤnd⸗
lich / und uͤberlieferte darnach denſelbigen auch

ſchrifftlich in Frantzoͤſiſcher Sprache / worin⸗

nen er dann abermahls weitlaͤufftig die Wie⸗

dereinraumung der in den vereinigten Pro⸗
vintzien gelegenen Maltheſer Güter ſuch⸗
te . Der Herꝛ Royer / welcher zu der Zeit
bey der Generalitaͤt praͤſidirte / antwortete

dem Herꝛn Geſandten auff gebuͤhrende Art

und Weiſe / und damtt nahm derſelbige ſei⸗
nen Abſchted / und ward durch vorgemelte

Herren Deputirte wiederumb biß in ſeine
Behauſung begleitet / das Memorial aber

von den Herren General⸗Staten den Her⸗
ren von Ommeren und andern Ihrer
Hoch . ⸗Moͤg. zu den Maltheſiſchen Sa⸗

chen Sachen ernennten Deputirten uͤbergeben/
umb ſolches zu durchſehen / zu erwegen / und

dann / ſo bald immer muͤglich / Bericht davon

abzugeben .

Odd ddd ij Der

Der Koͤn.
Frantzöſ⸗

Geſandte
ſucht aber /
mals beym
Staat der

Maltheſer
Gůuter .

Hat deßwe⸗
gen abſon⸗

derlich Au⸗
dientz/ und
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Der Herꝛ Abgeſandte gieng noch ferner

( dann die Antwort blieb ihm zu lange auß )
und fuͤhrte den Herren General⸗Staten in ei⸗

nem andern Memoriale , vom 16 / 6 . April /
zu Gemuͤthe/ daß er bey der naͤchſten Au⸗

dientz alles vorgebracht haͤtte , was Ihre
Hoch⸗Moͤg. verbinden koͤnnen / ihm rund und

klar zu antworten auff deß Koͤnigs inſtaͤndi⸗
ges Anhalten / ſo nun ſchon dreyſſig Jahr her
nacheinander gethan worden / umb mehrge⸗
dachte Guͤter wieder herauß zu geben ; Er er⸗

innerte weiter / das er die jenige ſchon gnug⸗

ſam fuͤr uͤberwieſen erachtete / welche ſolche Guͤ⸗

ter ohn einiges Recht beſaͤſſen/ weßwegen er

ihm nicht unbillich Hoffnung gemachthaͤtte /

Ihre Hoch⸗Moͤg wuͤrden ein Abſehen darauff

gehabt / und das jenige ins Werckgeſeßt haben /

was ſie ihm haͤtten zuſagen laſſen / daß ſie nem⸗

lich eine gute Keſolution faſſen / und ſeines
Koͤntgs lebendige Recommendationes und

Inſtantzien beobachten / auch zugleich bey ſol⸗
cher Gelegenheit die Zeichen der Chriſtlichen
Liebe / ſo ſie zu einer gerechten Sache truͤgen/
erweiſen wolten ; Allein er muͤßte ſehen / daß
alle ſeine Arbeit / eben als wie ſeiner Vorfah⸗
rern / fruchtloß und ſonder Effect verbliebe /
und keine endliche Reſolution ſich finden wolte :
Darumbes dann ſeine Pflicht und Schuldig⸗
keit ( wiewohl mit groſſem Widerwillen ) ſeyn
wolte / daß / wann man nicht Sr . Majeſtaͤt
in ſo und ſo vieler Zeit eine Antwort widerfah⸗
ren lieſſe / er ſolches fuͤr eine offentliche Ver⸗

weigerung der Gerechtigkeit halten muͤßte;
Er wolte dann feyerlich proreſtiren / und den

Maltheſer Agenten das Valete , ſeinem
oͤnig aber hiervon Nachricht geben / der

moͤchte alsdann agiren und thun / wie Sr .

Majeſtaͤt es zu Erhaltung der Koͤnigl Reputa⸗
tion am dtenſtfamſten erachten wuͤrden .

Es ward zwar hierauff in dieſer Sache
von den darzu verordneten Herren Deputir⸗
ten mit Berathſchlagung weiter fortgefah⸗
ren / auch endlich ein Gutachten daruͤber auff⸗
geſetzt / und den Herren General⸗Staten zur

Reſolution überreichet/ deß Inhalts : Daß
ſchon mehrmahlen muͤndlich dargethan wor⸗

den / daß die Herren Staten der reſpective
Provintzien / und jeder fuͤr ſich in der ihrigen /
die beſagte Guͤter billich und mit gutem Rech⸗
te angeſchlagen und in Beſitz genommen haͤt⸗
ten / jedoch meynten ſie (Deputirte ) nach⸗
dem ſie alles / ſeinen Umbſtaͤnden nach / fleiſ⸗

ben der Herren General⸗Staten / erſucht wer⸗
den moͤchten/ daß ſie ſich mit dem Orden von

Maltha / durch guͤtliche Tractaten / vergleichen
und abfinden wolten . Aber kein endlicher und

gewiſſer Schluß wardnicht gefaßt / und hatte
man hier zu Lande eben ſo dicke Ohren von Ab⸗

trettung der Maltheſer Guͤter / als in

Franckreich von Abſchaffung deß Faß⸗
Geldes zu hoͤren.

Im Majo fand ſich auch der Koͤnigliche
Schwediſche Reſident / Herr : Harald 9
Appelboom / ſo im verwichenen Jahr eine

Reiſe nach Schweden gethan / und daſelbſt k

zu der Reſidenten⸗Stelle noch den Titul eines
Koͤniglichen Hoff⸗Raths bekommen hatte /

allhte im Haage wieder ein / und hielt dar⸗

auff beym Staat umb Audienz an . Den

17/ : 7 . Maji ward derſelbige durch den Agent
de Seyde in deß Staats zweyten Caroſſe /
mit vier Pferden beſpannet / auß ſeiner Be⸗

hauſung abgeholet / und durch die Herren
von der Duſſen und von Frybergen / oben

auff der Treppen empfangen / und alſo in

der Herren General⸗Staten Verſamlung

einbegleitet / woſelbſt er ſeinen Vortrag erſt⸗
lich muͤndlich ablegte / und darnach auch

ſchrifftlich uͤberlieferte / ſo da war ein hoͤfliches
Compliment , dahin gehend / daß Seine Koͤ—

nigliche Majeſtaͤt / ſein Allergnaͤdigſte Herꝛ/
nachdem derſelbigefuͤrgut befunden / ſeine we⸗
nige Perſon nochmahls daher zu ſchicken und

abzuſenden / umb Sr . Koͤnigl. Majeſtaͤt Ge⸗

ſchaͤffte bey Ihrer Hoch⸗Moͤg. Hofe / wie vor⸗
hin wahrzunehmen und zu verrichten / ihm
gnaͤdigſt befohlen haͤtte / Ihren Hoch⸗Moͤg .im
Namen und von wegen Sr . Koͤnigl. Majeſtaͤt
vorauß ( wie er dann von gantzem Hertzen wolte

gethan haben ) eine gluͤckliche und erfprießli⸗
che Regirung zu wuͤnſchen / und ſie darbene⸗

benſt dero auffrichtigen Willens und vollkom⸗

mener Wohlgewogenheit zu verſichern / umb

mit Ihrer Hoch ⸗Moͤg. die vor alters zwiſchen

ihrem Staat und den Durchleuchtigſten
und Großmaͤchtiaſten Koͤnigen in Schwe⸗
den / als ihren hochgeehrten Vorfahrern / auff⸗
gerichtete und fortgepflantzte gute Freundſchaft /
Alliantz und Correſpondentz zu unterhalten
und weiter fortzuſetzen / in ungezweiffeltemVer⸗
trauen / Ihre Hoch⸗Moͤg . wuͤrden dergleichen
willig und geneigt ſeyn / mit Sr . Koͤntgl. Maj .
darinnen uͤbereinzuſtimmen / und alles das jeni⸗

ge/ was dieſe gute Freundſchafft / Alliantz und

ſig erwogen haͤtten / an ſtatt ihres Gutachtens / Correſpondenx einiger maſſen moͤchte ſchwaͤ⸗
dieſes fuͤr das beq aͤmſte und thunlichſte Mit⸗ chen oder hindern koͤnnen / auß dem Wegezu

tel / daß / umbverſchiedener Inſichten willen / raͤumen helffen / und das umb ſo viel mehr /
und inſonderheit in Erwegung der von unter⸗ weil auß den Wercken hell und klar waͤre/ wie

ſchiedlichen hohen Potentaten / als dieſes hellſam und nuͤßlichdieſelbigejederzeit den bey⸗
Staats guten Freunden und Bundsgenoſſen den Nationen geweſen / und was fur Scha⸗

gethaner Vorbitten / unb dieſe Strittigkei / den und Nachtheil denſelbigen das Gegen⸗

tengůtlich beyzulegen / die Sache dahin gerich⸗ theil gebracht haͤtte . Und gleich wie ein ſol⸗
tet werden moͤchte/ daß die Herren Staten der ches zu befoͤrdern das einigſte Abſehen waͤre

reſpectiyè Provintzten / worinnen ſolche Gu ,ͤ die Ordre , welche Seine Koͤnigliche Ma⸗
ter gelegen waͤren/ auff ernſtliches Zuſchrei⸗ jeſtaͤt ihm / Reſidenten / mitgegeben haͤtte/ aller⸗

maſſen————

—
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maſſen Ihre Hoch⸗Moͤg . auß ſeinem Creditiv /

welches er zugleich mit uberlteferte / mit meh⸗

rerm erſehen wuͤrden ; Alſo ſolte dieſelbige

auch ſein einuugſtes Abſehen und der Zweck

ſeyn / wohinalle ſeine Gedancken und ſein Thun

ztelen ſolten / und das umb ſovlel mehr / die⸗

weil er in ſeinem Gemuͤth darfuͤr hielte / daß

ſolches mit beyderſeits Staten latereſſe uͤber⸗

ein kaͤme/ und er fuͤr ſeine Perſon in dieſen

Landen / als worinnen er den beſten und mel⸗

ſten Theil ſeines Lebens zugebracht / ſo viel
Gutes empfangen / daß er denſelbigen alles

erſprießliches Wohlergehen von gantzem Her⸗
tzen wuͤnſchte. Schließlichen erſucht er Ihre

Hoch⸗Moͤg daß ſie ihm einige Herren De —

putirte zu Commiſſarien zuordnen wolten /

mit welchen er in Conferentz tretten / und /
was er in Befehl haͤtte/ weitlaͤufftiger abreden

koͤnte,
Der Herꝛ von Gent / welcher jetziger Zeit

in Ihrer Hoch⸗Moͤg. Verſamlung præſidirte ,
antwortete dem Herꝛn Reſidenten hinwieder⸗
umb mit gebůͤhrendenund zur Sache dienen⸗

den Complimenten ; Darauff ward derſelbi⸗

ge wie zu vor in die Verſamlung alſo auch wie⸗

der auß derſelbigen und nach Hauſe beglettet .

Der Her: ꝛReſidentbrachte auch ſonſt noch
ein Schreiben von ſeinem Koͤnige an die Pro⸗

vintz Holland mit ihm daher mitdleſer Auß⸗

ſchrifft : Iluſtribus , Magnificis , Generoſis ,

ac Spectabilibus , nobisſincerè grateque di -

lectis , Dominis Ordinibus Hollandiæ . Die

Herren Staten von der Provintz Holland
wolten ſolches Schreiben / umb derÜberſchrifft

willen / nicht annehmen / ſondern ſchickten es

uneroͤffnet dem Herren Appelboom wieder

zuruͤck/ mit dem Erſuchen / daß er die Auß⸗

ſchrifft aͤndern laſſen wolte / auff ſolche Art und

Weiſe / gleich wie ſie vor dieſem / den 30 . Nov.
165)/. zu dem Ende eine beſondere Keſolution ,
( wovon dem Herzn Appelboom eine Ab

ſchrifftzugleich mit eingehaͤndiget ward gefaßt

und auffgeſetzt haͤtten / welcher Geſtalt nemlich

die an ſie gerichtete Brieffe / nach der Auß / und

Unterſchrifft/ beſchaffen ſeyn ſolten .
Die geſuchte Conferentzien verweleten ſich

über die Zeit : Dann die Herren General⸗Sta⸗

ten hatten neulicher Zelt / auff inſkaͤndiges An⸗

halten deß Koͤniglichen Engellaͤndiſchen
Miniſtri , Heren Downings / eintge Aen⸗

derung im Sitzen bey den Conferentzien gema⸗
chet / und das wegen deß neuen Tituls eines Ex⸗

traordinari Envoyes , als ob ſolcher mehr waͤ⸗

re / dann ein Reſident , und ſolcher geſtalt dem

Koͤnig in Engelland keinen Veruß und Wi⸗

derwillen zu machen / welcher Titul Enyoye

vor dieſem zur Zeit deß Parlamentiſchen Mi —

niſtri Stricklands allhie zum erſtenmahle

auffkommen und erfunden worden / wiewohl
es eygentlich weder Engelland noch dieſer

Staat Macht hatte / eine andere und neue

Krafft dem Worte Envoye zu geben / andern

Koͤniglichen Reſidenten zum Nachtheil / als
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welche noch immer biß daher immediatẽè ſuͤr
fuͤr die Naͤchſten nach dem Abgeſandten ge⸗

halten worden . Es nahmen auch die Koͤnig⸗
liche Spaniſche und Frantzoͤſiſche Geſand⸗

ten dieſen Namen Envoye höͤher nicht an als

fuͤr Reſident . Die Herren General⸗Sta⸗

ten aber beſorgten / der Herꝛ Appelboom
moͤchte bey der Conferentz eben dieſelbige Stel⸗

le haben wollen / welche man dem Herꝛn

Downing gelaſſen haͤtte / und darumb lieſ⸗

ſen ſie die Conferentz haͤngen. Der Herꝛ Ap⸗
pelboom hingegen / damit er auch dieſe Con⸗

teſtation und Zaͤnckerey vermeiden moͤchte/
gab den /19 . Junii ſeine Puncten / ſoer in der

Conferentz haͤtle vorbringen wollen / bey der

Generalltaͤt ſchrifftlich ein / und hielt darin⸗

nen an /

1. Daß die bewuſte Elucidations : - Acta

deß Elbingiſchen Tractas / als worinnen

unter ſchiedlicke ungereimte Sachen / Contra -

dictiones und Unvermoͤglichkeiten / welche die

gegen einander habende Freundſchafft in vielen

Stuͤcken kraͤncken / enthalten waͤren/ wieder ein⸗

gezogen oder geaͤndert werden moͤchte .

2 . Daß Ihre Hoch⸗Moͤg. ihnen belleben

laſſen wolten / dahin zu ſorgen / das die / ver⸗

moͤge deß im Jahr 1640 . auffgerichteten Tra⸗
etas / verſprochene Subſidien⸗Gelder und

deren Bezahlung / nach der Zahl der Feinde /
von welchen Se . Koͤnigl. Majeſt . in Schwe⸗
den ſeint dem Schluſſe deß beſagten Elbingi⸗

ſchen Tractats angegriffen worden / eingerichtet
und vermehret werden moͤchten .

3. Daß das bewußte Heyl⸗Geld / ſo von

den Oſt / Laͤndiſchen Wahren und den Com -

mercien auff der Oſt⸗See pflegte gegeben zu

werden / und das Reich Schweden am mei⸗

ſten drůckte/ abgeſchafft werden moͤchte.
4 . Daß der mahleins auff die von der Koͤ⸗

niglichen Schwediſchen Africaniſchen
Compagnie hiebevor mehrmahls wider die

Weſt Indiſche Compagnie hier zu Lande

eingebrachte Klagen eine endliche / gute und

ſchleinige Endſchafft / Keparation und Satisfa⸗

ction gegeben werden moͤchte.

5. Daß ingleichem auch deßwegen Satisfa -
Ttion gegeben werden moͤchte / was anlangte

deß Johann Groots ſeine Sache gegen und

wider deß weyland Jacob Criwitzes / gewe⸗

ſenen Kauffmans zu Amſterdam / nachgelaſ⸗

ſene Erben.
6. Daß die Schwediſch⸗Africaniſche

Compagnte wiederumb in eine gewiſſe Schwe⸗

diſche Colonie , ſo ſie auff der Suyd⸗Seite
von Florida in America bewohnt gehabt / durch

die Weſt⸗Indiſche Compagnie aber von dar⸗

auß vertrieben worden ( eingeſett werden

moͤchte.
Die Herren General⸗Staten ſtellten dieſe

deß Herin Appelbooms eingegebene Pun⸗
cten den Herin Brackel und andern zu

Schwediſchen Sache erkieſeten Deputirten

zu handen / umb ſolche zu durchſehen /zu er⸗
ODddeddd ijj wegen

Gibt dar⸗

umb ſein
Begehren
ſchrifftlich
eih .

Er iſt mit

mit der

Antwort

nicht ver⸗

gnuͤgt .
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1664wegen / und dann ein Gutachten daruͤber auff . nichts liebers ſehen moͤchte / alsdaß dle / zwiſchen ] 1664 .
7

zuſetzen und der Generalitaͤt vorzubringen . ihm und dieſem Staat wohlhergebrachte und

Es verwellete ſich aber hiemit biß in den Augu- ⸗ beveſtigte Freund nachbarliche Correſpondentz

ſtum , und bekam der Herꝛ Appelboom erſt und Eintgẽeit / inſonderheit auch unter den bey⸗
den 5/15 . Auguſti, eine ſchrifftliche Antwort , derſeits Unterthanen der freye Lauff der Com⸗
womit er jedoch kelnes Weges zu frlede war / mereten inn⸗ und auſſer Europa ungehindert

jondern den 19 . 29 . deſſelbigen dargegen beant⸗getrieben werden / und keln Theil dem andern
wortete und widerlegte . darinnen verhinderlich ſeyn moͤchte ; Als haͤtte

Bekombt Unterdeſſen / da man auch in Schwe⸗ ſo wohl die Kron Franckreich / als Engel⸗

auß den den Rauch von der zwiſchen Engelland land fuͤr gut befunden / und ihren im Haage RR
Schweden ] und dieſem Staat glimmenden Kriegs⸗

118 55 Brun ſt uͤberſich ſteigen ſahe / bekam der Herꝛ
n .

Appelboom engere Inſtruction , unter dem

jetziger Zeit auweſenden Miniſtris , nemlich dem

Herꝛn Abgeſandten dEſtrades und dem Herꝛn

Downing / voͤllige Macht und Gewalt gege⸗

ben / ſolche unter ſo genau Alürten entſtandene
wey und zwantzigſtenJunii , von dannen / daß
niemlich deß Koͤnigs Principia waͤren/ erſtlich /
daß er keines Weges geſinnet waͤre/ die alte

Freundſchafft mit dem vereinlgten Staat zu

verwerffen / ſondern / ſo viel muͤglich/ zu unter⸗

halten . Zweytens / daß er mit den beyden
groſſen See⸗Machten gerne in Freundſchafft
leben / und 8 nicht unzeitiger Weiſe Walmunnoͤthtgen Krieg miteinflechten wolte . Wann 9
aber / drittens / die Herren General⸗Staten ſeinem Reſidenten Charilio Vollmacht g.ge⸗
mit ihrer Unbillichkeit fortfahren / und erſtlich ben / der ſeinigen Intereſſe in dieſem Stuͤck zu

die Elucidation nichtabſchaffen / noch zweytens besbachten.
der Subſidien halben / nach dem Elbingi⸗ Dieſem zu Folge kam der Herꝛ Reſident Der Kön.

ſchen Eractat / Satisfaction geben / noch drit⸗ ] Chariſius ( da indeſſen der Herꝛ Seeſtaͤdt
elnt klagt

tens dem jenigen / ſo Unrecht gelitten / Juſtitz
5

anders nichts that / als Particular - Viſiten über

oder Recht wiederfahren laſſen / noch auch ablegte ) am 9 / 19. Februarii , bey den Her⸗ Wcſt,Ju

vierdtens die abgenommene Lande wieder ab⸗

Irꝛthuͤmer durch friedliche Mittel weg zu neh⸗
men und beyzulegen / weß wegen er dem Han⸗

nibal Seeſtaͤdt anbefohlen / ſich auff ſeiner
Durchreiſe bey Ihrer Hoch⸗Moͤg . gebuͤhrlich
anzumelden / ihnen dieſe Sache beſter maſſen an

recommendiren / und ſie zu verſichern / daß die

Freundſchafft auffrichtig und getreulich umer⸗
halten werden ſolte / zu welchemn Ende e auch3

2

E

—
3

—
S.

ren General⸗Staten mit einem Memo⸗ diſche

tretten wolten / daß es alsdannunmuͤglich ſeyn rial ein / worinnen er wider die Weſt⸗ Kompag

wůͤrde/ in einer ſo ungleichen Freundſchafft zu
beharren .

Das gantze? Wee inſtaͤndig auch nun der Herꝛ Appel⸗

el. boom umb naͤhere i ſo
thaten dannoch die Herren General⸗Sta :
ten auff ſeine Memorialien weiters nichts /
als daß ſie durch ißre Reſolutiones Auffſchub
und Verzoͤgerung ſuchten . Endlich ſchickten
ſie den Herꝛn Yßbrands nach Schweden /
wovon in dem naͤchſtfolgenden Jahr dieſe und

die Schwediſche Geſchichte zu be⸗

ſehen .

Daͤnemarck Der Koͤnigin Daͤnemanck forderte auch

fordert bey von wegen ſeiner Daͤniſch⸗Africaniſchen
Iö1 15 5

Handels⸗Compagnie an die hieſige Nieder⸗

Weſt/ In / laͤndiſch⸗Weſt⸗Indiſche Compagnienoch
diſchen alte Schuld / und ſchrieb gleich mit dem An⸗
Compag . fang deß neuen Jahrs an die Herren General⸗

Staten / daß es Ihren Hoch⸗Moͤg . noch wohl
bewuſt ſeyn wuͤrde / was er in Schreiben und

ſein Reſident in vielfaͤttigenMemorialien ih⸗
nen uͤbergeben haͤtten / anlangend die Miß ver⸗

ſtaͤndnuͤſſe zwiſchen ſeiner Daͤniſch⸗Africa⸗
niſchen und der Hollaͤndiſch⸗Weſt⸗In⸗
diſchen Compagnie / auch was fuͤr heilſa⸗
me Mittel und Vorſchlaͤge fuͤr Freyheit der

Commexcien , umb die ſeinige in Ruhe und

ungehindert zu laſſen / gethan worden / auff
ſolches vielſaͤltiges Suchen und Anhalten
aber / wider beſſeres Verhoffen / im gering⸗
ſten nichts erfolget waͤre. Dieweil er dann

Indiſche Compagnie klagte wegen groſ⸗
ſen Schadens / den die Daͤniſch⸗Afri⸗
caniſche Compagnie / durch jener ihre Leute /

auff ſelbiger Kuͤſte / mit Hinderung der Com⸗

mercien / erlittenhaͤtte .
Die hieſige Weſt ⸗- Indiſche Compa⸗

gnie war bald mit einer antwort fertig / und
zeigte darinnen den Herren General⸗Sta⸗

ten die Urſachen an / ſo ſie darzu bewo⸗

gen / und daß ſie zu dem / was vorgegan⸗

gen / berechtiget geweſen . Die Daͤniſch⸗
Africaniſche Compagnie zur Gluͤck⸗

ſtadt widerſprache ſolcher Antwort in ei⸗

ner zimlich weitlaͤufftigen Schrifft / ſo ſie
eine Deduction nannte / welcher die von der

hieſigen Weſt⸗Indiſchen Com pagnie eine

noch weitlaͤufftigere Remonſtration entge⸗

gen ſtellten . Alſo wolte ein jeder Theil recht ha⸗
ben / und ſelbiges mit der Feder verfechten . Die

Herren General⸗Staten lieſſen hierzwiſchen
bey dem Herꝛn Reſidenten einige Erinnerung
thun / wegen der von ſeinem Koͤnige noch nicht

bezahlter Redemptions - Gelder ; dahingegen
ließ Seine Koͤnigl. Majeſtaͤt durch den Herꝛn

Reſidenten bey dem Staat alte noch vom

Jahre 1654 . ruͤckſtaͤndige Subſidien ⸗Gel,
der fordern / weil bey dem damahligen En⸗

gellaͤndiſchen Kriege / auff der Herren Ge⸗

neral⸗Staten Anhalten / und deß Staats

Koſten / Krafft eines gewiſſen Traetats /

einige Kriegs⸗Schiffe außgeruͤſtet / und im

Sunde gehalten worden . Auff ſolche Weiſe

8 trieb
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Portugall
fordert von

der Oſt⸗
Indiſchen
Compagn .
Cochin
wieder .

Wird aber

abgewieſen .

Staats⸗Geſchaͤffte .

trieb eine Forderung die andere zuruͤck/ daß dieſes

gantze Jahr in keinem Stuͤck eben auch nichts

richtig gemacht ward .

Der Reſident von Portugal / Don Die —

Klagen wider die Niederloͤndiſche Oſt⸗
Indiſche Compagnie / und beſchwerte ſich/
im Namen ſeines Koͤnigs / in unter chiedli⸗

Staten gar ſehr / daß ſelbige die / in O ſt⸗
Indien / auff der Malabariſchen Kuͤſte/
den Portugteſen abgenommene Plaͤtze/ Co⸗

chin und Cananor / wie auch noch andere

mehr/ nicht mit gutem Titul und Recht beſaͤſſe/
weil fie ſolche ſint dem allhie im Haage mit

einander auffgerichteten Friedens⸗Schluſſe
haͤtte uͤberwaͤltigen ſaſſen.

Die Herꝛen General - Staten gaben end⸗

lich deß Heun de Ulhoa Klag⸗Schrifften /
weil er davon nicht ablaſſen wolte / dem Heren
Huygens und andern Depunirten zu uͤberle—

gen anheim / und auß derſelbigen ihrem Gut⸗

achten und der Oſt⸗Indiſchen Com⸗

pagnte Bericht / dem Herꝛn Reſidenten
zur Antwort / daß zwar den 6. Auguſtt deß 1661 .
Jahrs / ein feyerlicher Tractat ldeſſen Artickel

droben auff der 4 3 5. und etlichen folgenden
Seiten zu beſehen ) zwiſchen dem Herꝛn Grafen
de Miranda , als ſeines Koͤnigs darzubevoll⸗
maͤchtigt geweſenem Geſandten / und der Her⸗
ren General⸗Staten ihren Commiſſarten / mit

einem abſonderlichen Artickel geſchloſſen
worden / worauff auch ſtracks nach dem Schluſ⸗
ſe deß Tractats / gleich in der naͤckſt gefolgten
Woche / auff Ihrer Hoch⸗Moͤg. Befehl / durch
offentlich angeſchlagene Placaten / kund ge⸗

than worden / daß / nach Verflieſſung zweyer

Monaten / vom 6 Auguſti / 166r. anzurechnen /
alle Feinſeligkeiten zwiſchen den beyden Natio⸗

nen auff oͤren ſolten ;aberſein Herꝛ / der Koͤ⸗

ſen / ſo daß nicht allein nach den verfloſſenen er⸗

ſten zween Monaten / ſondern auch noch ſo gar

nach dem 14 . Februarii / eine ſehr groſſe Anzahl
Schiffe / welche den Unterthanen der vereinig⸗
ten Niederlande zugehoͤrig geweſen / durch Por⸗
tugt ſiſche Cap⸗oder Commiſſions⸗Fahrer /

land reſidirende Portugieſiſche Miniſter, ſelber
noch damahls im Namen ſeines Koͤnigs/ ſolche
Commiſſiones wider die Niederlande auß⸗
gegeben haͤtt / zu dem Ende haͤtten Ihre Hoch⸗

Moͤg. umb dergleichen Frevel - Thaten der

Com miſſions⸗Fahrer zu ſteuren / extraordina -

riè equippiren und auff die zwantztg Kriegs⸗
Schiffe in See bringen muͤſſen. Alto waͤre er⸗
waͤhner Tractat / weder an ihm ſelbſten / noch

mit und neben dem abſonderlichen Artickel /

Denckwärdiger Geſchichte

go Lopes de Ulhoa , fuͤhrte nicht geringere

chen Memortalien / bey den Herꝛen Gencral⸗

nig in Portugall / haͤtte ſolche Publieation
cher nicht / als am 14. Februarit / 1662 . thun laſ⸗

weggenommen worden / ja daß der in Engel⸗
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vierten / und zum Theil deß fuͤnfften und

daran haͤngender Artickel / da doch nachge⸗
hends / als der HerꝛGraf de Miranda mit dem

geſchloſſenen und unterſchriebenen Friedens⸗
Tractat / u Liſabon angelangt geweſen / dem

mit abgeſchickten Commiſſario dieſes Staats /
innerhalb vierzehen Tagen ſeiner Anwelenheit /

vonwegen deß Koͤnigs in Portugall / nicht
die allergeringſte Strittigkeit wider den er⸗

waͤhnten Traetat / noch auch in deme / was kurtz
zu vor zwiſchendenbeydenKoͤntgenvon Groß⸗

Brit annien und Portugall geſchloſſen
worden / angewieſen / noch weniger ein glaub⸗
wuͤrdtger Extract auß denſelbigen Artickeln

oder Cauſulen / wori nen einige Strittigkeit
haͤtte enthalten ſeyn ſollen / eingehaͤndiget wor⸗

den . Zu dem waͤren beyderſeirs Katificatio -

nes , den 14 . Decembr . 1662 . zwiſchen dem

Heren Grafen von Miranda und Ihrer Hoch⸗

Moͤg. Deputirten / auff gen ohnuche Weiſe /
und ohne eintzige neueBedingnuß / außgewech⸗
ſelt worden / worauff dann die Puhlicationeben
drey Monat nach der Auß wechſelune / nemlich /
den 14 Martit / deß 1663 Jahis / hier zu Lande
geſchehen / in Portugall ate / wederin be⸗

ſagtem Monat Martio / noch auch vor dem

halben April dergleichen Publication vorge⸗
gangen .

Auff dieſe erſt erzehlte Weiſe / hielte der

Staat die Oſt⸗Indiſche Compagnie zu
dem / was ſie den Portugleſen abgenommen / fuͤr
berechtiget / und lies klagen klagen ſeyn . Nichts
deſto weniger ward deß Staats Sachen in

Portugall warzunehmen / im Auguſto / der

Herꝛ Caſpar Barlæus, beyder Rechten Doctor ,
als ein Reſident / nach Liſabon / an den Koͤ⸗

niglichen Hof / mit behuffiger Inſtruction und

nien aber der Heinrich von Reede von

Reuswoude / umb als Ordinar⸗Abgeſand⸗
ter deß Staats / auff eine Zeitlang von zweyen

Jahren an dem KoͤniglichenHof zu Madrit
zu reſidiren / dteweil ſelbiger Koͤnig dleſen Staat
eben auch mit dergleichen Geſandſchafft beehrte /
ven deſſen Ankunfft drunten die Spaniſche
Geſchichte zu beſehen .

Die Herꝛen General⸗Staten fertigten auch

zu der Zeit den Herꝛn Jacob Boreel / Alt⸗

Schoͤppen der Stadt Amſterdam / als einen

Extraordinar⸗Abgeſandten / nachMoſcau ab
mit anſehentlichen Præſenten und einem Hof⸗
Staat von 36. Perſonen / darunter waren vier

Edelleute / ein Hofmeiſter / ein Secretarius , ein

Praͤdicant / ein Dolmetſcher / ein Doctor Me⸗

dicinæ , ein Barbierer / ein Buch halter / ein Kuͤ⸗

cenmeiſter / drey Paſchen / ſechs Lackeyen fuͤr
den Herꝛn Abgeſandten / vier Lackeyen fuͤr die

Edelleute / ein Kaͤmmerlig / drey Trompeter / ein

Heerpaucker / ein Thuͤrwaͤrter / ein Baͤgaſche⸗
an Seiten ſeines Koͤnigs / nicht ratificirt wor⸗meiſter / einKoch / ein Kuͤchen Bube / ein Kut —

den in der beſtimmten Zeit / ja auch nicht in ſcher / ein Poſtillton / und ein Staͤll Knecht .

Jahr und Tage / nach der erſten Unterſchrei - Der Herꝛ Algeſandte ſaßte dann im Septem —

bung / als nur mit Außnahm deßdritten und Jber ſeine Reyſe zu Waſſer nach dem Sunde
Dddddd ſij und

1664 .

Ser Staat

ſchickt einen
Refi denten

nach Por⸗
tugall /

Creditiv⸗Schreiben / abgeſchickt / nach Spa⸗
Einen Or⸗
dinar Ab⸗

geſandten
nach Spa⸗

nien / und

Einen Ex /
traordinar⸗

Abgeſand⸗
ten nach

Moſcau .
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und Liefland fort / von deſſen Anlaͤndung zu

Dunamůnde / droben unter den Schwedi⸗

ſchen Geſchichten Meldung geſchehen .

Unterdeſſen lieffen viele Groͤnlands⸗

Fahrer / oder Wallfiſch⸗Jaͤnger/ alle wohl be⸗

laden / und wohl behalten fuͤr den Engellaͤndi⸗

ſchen Kriegs⸗Schiffen im Auguſto / in dem

Texel ein / welchen noch eine gantze Flotte von

Kaufffardey⸗Schiffen auß Franckreich folgtez

ſo brachten auch die Straß⸗Fahrer und die

Retour⸗Schiffe auß Oſt⸗Indien und

Guinea ihre Schaͤtze und Reichthůmer / zu

deß gantzen Staats hoͤchſter Freude / gluck⸗

Peſt nimmt

in Holland
zu und wie⸗/
der gb .

lich heim .
Dahingegen beꝛruͤbte auch nicht wenlg das

gantze Land die garſtige Seuche der Peſtilenz /
welche ſich zu der Zeit uͤberall / am meiſten aber

durch die Provintz Holland außbreitete / und

war kein Ort reiner / als Utrecht . Zu Am⸗

ſterdam regterte ſelbige im Auguſto und Se⸗

ptembri am ſtaͤrckſten / maſſen wochentlich

ůber neun hundert Perſonen dahin ſturben / ſo

daß endlich die Zahl auff 104r . hinauff ſtieg ;

aber in den folgenden Monaten nahm ſie auch

wochentlich mit hunderten wieder ab / und wur⸗

den die letzte Woche dieſes Jahrs nur 16 4 .

Leichen begraben / in allem aber / was das gan⸗

tze Jahr uͤber daſelbſt geſtorben / vier und

zwantzig tauſend / ein hundert und acht

und viertzig Menſchengezehlet . Deßwegen
nun ward auff den naͤck ſtkuͤnfftigen 11 . 2 1. Ja⸗
nuarii ein Faſt⸗ und Bet⸗Tag angeſent /
umb dem lieben GO TT zu dancken fuͤr ſeine
Gnade / die er dem Lande / durch Stillung der

Peſtilentlaliſchen Seuche / erwieſen / und ſer⸗
ner zu bitten / daß er dieſe Lande forthin auch wi⸗

der alle boͤſe Practieken ſchůtzen und bewahren
wollte .

Her Herꝛ
von Beu⸗
ningen wird

nach 10ranck⸗10 ge⸗
ſchickt .

Solchen aber auch von ſelbſten auff Stati⸗

ſtiſche Manier / ſo viel immer menſch⸗und muͤg⸗
lich / bey Zeiten entgegen zu gehen und vorzu⸗

bauen / ward / ohne die bißhero gemeldte / und

vom Staat an außlaͤndiſche Potentaten abge⸗

fertigte Geſandten und Reſidenten / noch mit

dieſem zum Ende lauffenden Jahr / der Herꝛ
von Beuningen / als ein Extraordinar⸗Mi -
niſter deß vereinigten Staats / nach Kranck⸗
reich abgeſchickt / mit Inſtructton / demſelbi⸗

gen Koͤniglichen Hof deß Staats Nothdurfft
vorzutragen / und/ Vermoͤge der mit Sr. Koͤn.

Maj auffgerichteten Buͤndnuß / bey demſelbi⸗

gen die vergliechene Huͤlffe zu ſuchen . Der

Her : von Beuningen nahm dann ſeinen

Weg auff dahin uͤber Bruͤſſel / woſelbſt er den

I . II . Decemb anlangte / umb bey dem neuen

General⸗Gubernatoren der Spaniſchen
Niederlanden / Don Franciſco de Moura

und de Cortereael , Marckgrafen de Caſtel -

Rodrigo , &c . welchet erſt neulich / an deß

Herꝛn Marckgrafen de Caracena Stelle / da⸗

her und in dieſe dande kommen war / und in ei⸗

nem freund⸗hoͤflichen Handbriefflein die Her⸗
ren General - Staten aller guten Nachbar⸗

Beſchreibung Frannoͤſiſche

ſchafft verſichert hatte / ein Compliment abzu⸗
legen. Nach Verꝛichtung deſſen eilete er auff
Paris fort / wohin ihm auch die hiſtoriſche Fe⸗

57
von hinnen nachgefolget / umb zu beſe⸗

hen/

Was in dem Koͤnigreich Franck⸗
reich / vornemlich aber an dem Koͤnigli⸗
chen Hof zu Paris / Fontaͤneblo / und an⸗
derwo / bey Anhoͤr⸗und Abferttgung außlaͤndt⸗
ſcher Geſandten / wie auch Abhelff und Befoͤr⸗
derung ſelbſteigener Reichs⸗Angelegenheiten

und angeſtelller einer und andern ergetzli⸗
chen Hof Luſt / dieſes 1664 . Jahr

ſber denckwuͤrdig vorge⸗
gangen .

Strat zwar dieſes neue Jahr bald nach den

geendigten Freuden⸗reſchen Weyhnacht⸗
Feyer⸗Tagen / bey dem hieſigen Koͤniglichen
Hof von Franckreich in einem ſchwartzen
Trauer⸗Klelde ein / in dem am 7. Januaru /
Neuen ( als dieſer Landen kewoͤhnlichen) Ca⸗
lenders / ein Curꝛirer von Turin / die betruͤbte

Zeitung mitbrachte / daß die Madame Royale ,
( womit damahls die verwittibte Hertzogin von

Savoyen / deß regierenden Hertzogs daſelbſt
Frau Mutter gemeinet ward ) den 27 . ( 17 . )
Decembris / Todes verfahren / welches mit

Schmertzen verſtanden ward / und den gaͤntzen

Hof mit der Trauerbekleidete . Dieſen ſchwar⸗
tzen / oder Trauer⸗Fall verdoppelte den 18. ( 8. )

Januarii drauff ein anderer Curzirer von

Turin / mit dieſer Nachricht / daß etwan fuͤnff⸗
zehen Tage nach dem Abſterben der alten Her⸗

tzogin/ auch die ( oben auff der 10 5i .Seiten ge⸗
dachte / und damahls erſt neulich an den Hertzog
zu Savoyen vermaͤhlte) junge Hertzogin die⸗

ſes Zeltliche geſegnet haͤtte /ueͤber welche beyde
Todes⸗Faͤlle / die in Paris anweſende Herꝛen

Geſandten und Reſidenten / dem Koͤntz/ in el⸗
ner Audtentz / das Leld klagten .

Jedoch lleßſichalle dieſe Trauer / wle groß ſie
auch ſchlene / durch die herannahende Faſt⸗
nachts⸗Kurtzweil / auchgar bald wieder mil⸗
dern / maſſen ſchon am 17 . 27 . Januarit / damit
ſchon einAnfang gemacht / und bey dem Her⸗

zog von Orleans / als deß KoͤnigsHerꝛn
Bruder / eine ſchoͤne Malquerade getantzet
ward / wobey ſich auch die Koͤntgin/ in Geſell⸗
ſchafft der Graͤfin von Soiſſons / und etlicher

anderer ſehr koſtbar gezierter Damen / finden
lieſſe. Nach geendigtem Tantz / verehrte der

Hernog die vortreffliche Geſellſchafft mit einer

ſtattlichen Collation . Den 20. 30 . Jannarit /
giengen der Koͤnig und beydeKoͤniginnen / wie

auch der Koͤntgliche Her : Bruder(mit einem

Wort ſonſt Monſicur genannt ) der Hertzog
von Enguien , die Graͤfin von Soillons , und
andere groſſe deß Frauen Zimmers / nach Ver⸗

ſailles , allwo der Koͤnig dieſe ſchoͤne Geſell⸗
ſchafft in einem Mittags⸗Mahl trefflich traetir⸗

te . Die Koͤniginnen ſchoͤpfften eine beſondere

Belulſtl⸗

1664 .

Der Koͤ⸗
nigliche
Hof von

Franck /

reich trau /
ret uͤber die

beyde Her⸗
tzoginnen

von Sa⸗

Beluſtiget
ſich darbey
auch mit
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